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und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 

A. Zielsetzung 

Die räumliche Planung soll in die Lage versetzt werden, auf die 
ständig wachsenden inhaltlichen Anforderungen flexibler reagie-
ren zu können. Der Standort Deutschland verlangt zügige und 
überschaubare Planungsverfahren. Das Recht der Bauleitplanung 
und Raumordnung soll daher durch Vereinheitlichung der Verfah-
ren und Instrumente übersichtlicher und einfacher gestaltet wer-
den. Zugleich sollen durch die vorgesehene Integration der um-
weltbezogenen Anforderungen unmittelbar im Baugesetzbuch 
und Raumordnungsgesetz bestehende fachliche Schranken über-
wunden und eine ganzheitliche, die nachhaltige Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland fördernde Planung ermöglicht 
werden. Zusätzliche Verkehrsströme sollen durch eine stärkere 
Mischung und funktionale Zuordnung bislang getrennter Nut-
zungen und Funktionen innerhalb der Regionen, Städte und Ge-
meinden vermieden, bislang vorhandene Restriktionen in der 
Baunutzungsverordnung deshalb aufgehoben werden. 

Der Gesetzentwurf setzt den Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 12. Februar 1993 um, in welchem der Bundestag seinen Wil-
len bekundet hat, „nach Auslaufen des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch und der Überleitungsvorschriften für die neuen 
Länder das Städtebaurecht wieder einheitlich im Baugesetzbuch 
zusammenzuführen". 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden insbesondere das 
Baugesetzbuch, das Raumordnungsgesetz und die Baunutzungs-
verordnung an die heutigen und künftigen Anforderungen an die 
räumliche Planung angepaßt. 
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C. Alternativen 

Nochmalige Verlängerung der befristeten Überleitungsregeln für 
die neuen Länder und der bef risteten Regelungen des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch. 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

Der Bund und die Länder werden weder mit zusätzlichen Haus-
haltsaufgaben noch mit Kosten für die Ausführung des Gesetzes 
belastet. Die angestrebten Erleichterungen und Beschleunigun-
gen werden zu nicht näher quantifizierbaren Kosteneinsparungen 
im Verwaltungsvollzug führen. Bei den Gemeinden können durch 
die geänderten Vorschriften kurzfristig höhere Verwaltungsko-
sten entstehen; langfristig werden die angestrebten Erleichterun-
gen zu deutlichen Kosteneinsparungen führen. 

E. Kosten für die Wi rtschaft  

Es ist zu erwarten, daß die betroffenen Bauwilligen, Vorhabenträ-
ger und Wirtschaftsunternehmen, insbesondere auch die mittel-
ständischen Wirtschaftsunternehmen, durch die kürzeren Verfah-
ren, Vereinfachungen und die Übernahme der Möglichkeiten der 
vertraglichen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Kostenein-
sparungen erfahren, die bezogen auf die Gesamtkosten preis-
dämpfend wirken. Hierzu wird insbesondere der Verzicht auf ein 
Genehmigungsverfahren für Bebauungspläne, wenn diese aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt worden sind, beitragen, 
weil insoweit ein früherer Baubeginn ermöglicht wird. Auch die 
mit der Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung ermöglichte Ausweisung von Flächen zum Ausgleich außer-
halb der Baugebiete wird tendenziell zu einer Dämpfung der Bau-
landkosten für Investoren führen. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 	 Bonn, den 4. Dezember 1996 

031 (442) - 84106 - Ba 25/96 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des Rechts der 
Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz 1988 - BauROG) mit Begründung 
(Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau. 

Der Bundesrat hat in seiner 704. Sitzung am 8. November 1996 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs und 
zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
(Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 - BauROG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1189), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden die Wörter „und Landespla-
nung" gestrichen. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 7 werden die Wörter „die 
Belange des Umweltschutzes" durch 
die Wörter „unter Einbeziehung der 
Maßgaben des § la die Belange des 
Umweltschutzes, auch durch Nutzung 
erneuerbarer Energien," ersetzt. 

bbb) Der Punkt am Ende wird durch ein 
Komma ersetzt und folgende Num-
mer 10 angefügt: 

„ 10. die Ergebnisse einer von der Ge-
meinde beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planung." 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

2. Nach § 1 wird folgender § la  eingefügt: 

„§ la 
 Umweltschützende Maßgaben 

für die Abwägung 

(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, dabei sind Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 

(2) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist 
über die Belange des Naturschutzes und der L and-
schaftspflege im Bauleitplan nach Maßgabe des 
§ 24 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes zu ent-
scheiden. 

(3) In Bebauungsplanverfahren, durch die die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von bestimm-
ten Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
begründet werden soll, ist eine Ermittlung, Be-
schreibung und Bewe rtung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt nach Maßgabe des § 2 
Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechend dem Pla-
nungsstand durchzuführen (Umweltverträglich-
keitsprüfung). 

(4) In der Abwägung nach § 1 Abs. 6 sind auch 
zu berücksichtigen 

1. die Darstellungen von Landschaftsplänen und 
sonstigen Plänen insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechtes, 

2. der Ausgleich oder die Minderung von zu er-
wartenden Eingriffen in Natur und Landschaft 
gemäß Absatz 2, 

3. nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 Satz 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes die Erhaltungsziele 
oder der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der europäischen 
Vogelschutzgebiete, die auf Grund der Richtli-
nien 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildiebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EG Nr. L 206 S. 7) und 79/409/EWG des Rates 
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) 
geschützt sind, und 

4. die Bewertung der Umweltauswirkungen ge-
mäß Absatz 3. 

(5) Planerische Entscheidungen zum Ausgleich 
oder zur Minderung der auf Grund der Bauleitpla-
nung zusätzlich zu erwartenden Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes sollen geeignete Dar-
stellungen nach § 5 als Flächen zum Ausgleich 
und Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maß-
nahmen zum Ausgleich enthalten. Soweit dies mit 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
und den Zielen der Raumordnung sowie des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege vereinbar 
ist, können die Darstellungen und Festsetzungen 
nach Satz 1 auch an anderer Stelle als am Ort der 
Beeinträchtigung erfolgen. Anstelle von Darstel-
lungen und Festsetzungen nach Satz 1 oder 2 kön-
nen auch vertragliche Vereinbarungen gemäß § 11 
getroffen werden." 
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3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Ver-
trag begründet werden." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Von der Unterrichtung und Erörterung kann 
abgesehen werden, wenn 

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufge-
hoben wird und sich dies auf das Plangebiet 
und die Nachbargebiete nur unwesent lich 
auswirkt oder 

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zu-
vor auf anderer Grundlage erfolgt sind." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „mindestens 
eine Woche" und die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 

cc) In Satz 5 werden die Wörter „hundert Per-
sonen Bedenken und" durch die Wörter 
„fünfzig Personen" ersetzt. 

dd) In Satz 6 werden die Angabe „§ 11" durch 
die Angabe „§ 10 Abs. 2" ersetzt und die 
Wörter „Bedenken und" gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Bedenken 
und" gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

.„Die Dauer der Auslegung kann bis auf 
zwei Wochen verkürzt werden.” 

cc) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Werden durch die Änderung oder Ergän-
zung des Entwurfs eines Bauleitplans die 
Grundzüge der Planung nicht berührt, 
kann das vereinfachte Verfahren nach § 13 
Nr. 2 angewendet werden." 

5. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

(1) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge, deren Aufgabenbereich durch die Planung be-
rührt wird, möglichst frühzeitig ein. Die Beteili-
gung kann gleichzeitig mit dem Verfahren nach 
§ 3 Abs. 2 durchgeführt werden. 

(2) Die Träger öffentlicher Belange haben ihre 
Stellungnahmen nach Absatz 1 innerhalb eines 
Monats abzugeben; die Gemeinde soll diese Frist 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemes-
sen verlängern. In den Stellungnahmen sollen sich 
die Träger öffentlicher Belange auf ihren Aufga-
benbereich beschränken; sie haben auch Auf-
schluß über von ihnen beabsichtigte oder bereits  

eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen 
sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
des Gebiets bedeutsam sein können. 

(3) Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 zu 
berücksichtigen. Belange, die von den Trägern öf-
fentlicher Belange nicht innerhalb der Frist des 
Absatzes 2 Satz 1 vorgetragen wurden, werden in 
der Abwägung nicht berücksichtigt, es sei denn, 
die vorgebrachten Belange sind der Gemeinde be-
kannt oder hätten ihr bekannt sein müssen oder 
sind für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung. 

(4) Wird der Entwurf des Bauleitplans nachträg-
lich geändert oder ergänzt und wird dadurch der 
Aufgabenbereich eines Trägers öffentlicher Belan-
ge erstmalig oder stärker als bisher berührt, kann 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 Nr. 3 ange-
wendet werden." 

6. Nach § 4 werden die folgenden §§ 4a und 4b ein-
gefügt: 

„§ 4a 

Grenzüberschreitende Unterrichtung 
der Gemeinden und Träger 

öffentlicher Belange 

(1) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkun-
gen auf Nachbarstaaten haben können, sind die Ge-
meinden und Träger öffentlicher Belange des Nach-
barstaates nach den Grundsätzen der Gegenseitig-
keit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. 

(2) Konsultationen, die auf der Grundlage des 
Verfahrens nach Absatz 1 erfolgen können, sind 
nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit durchzuführen. 

§ 4b 

Einschaltung eines Dritten 

Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleu-
nigung des Bauleitplanverfahrens die Vorberei-
tung und Durchführung von Verfahrensschritten 
nach den §§ 3 bis 4a einem Dritten übertragen." 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 10 wird wie folgt gefaßt: 

„ 10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt: 

„ (2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des 
§ la Abs. 5 im Geltungsbereich des Flächen-
nutzungsplans können den Flächen, auf denen 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes zu 
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet 
werden." 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „ § 4 Abs. 1 und § 13 
Abs. 2 beteiligt" durch die Wörter „§ 4 oder § 13 
beteiligt worden" ersetzt. 
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b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Widerspruch ist bis zum Beschluß der Ge-
meinde einzulegen." 

9. § 8 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „Im Bebauungsplan 
können" werden die Wörter „aus städte-
baulichen Gründen" eingefügt. 

bb) In Nummer 6 werden die Wörter „aus be-
sonderen städtebaulichen Gründen" ge-
strichen. 

cc) In Nummer 9 werden die Wörter „ , der 
durch besondere städtebauliche Gründe 
erfordert wird" gestrichen. 

dd) In Nummer 16 werden die Wörter „ , soweit 
diese Festsetzungen nicht nach anderen 
Vorschriften getroffen werden können" 
gestrichen. 

ee) Die Nummer 20 wird wie folgt gefaßt: 

„20. die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Land-
schaft;". 

ff) In der Nummer 23 werden die Wörter „aus 
besonderen städtebaulichen Gründen 
oder" gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la  ein-
gefügt: 

„ (la)  Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich im Sinne des § la  Abs. 5 können auf 
den Grundstücken, auf denen Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes zu erwarten 
sind, oder an  anderer Stelle sowohl im sonsti-
gen Geltungsbereich des Bebauungsplans als 
auch in einem anderen Bebauungsplan festge-
setzt werden. Die Festsetzungen an anderer 
Stelle können den Grundstücken, auf denen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet werden." 

c) Absatz 3 erster Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Festsetzungen nach Absatz 1 für überein-
ander liegende Geschosse und Ebenen und 
sonstige Teile baulicher Anlagen können ge-
sondert getroffen werden;". 

11. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 
Beschluß, Genehmigung und Inkrafttreten 

des Bebauungsplans 

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-
plan als Satzung. 

(2) Bebauungspläne, die nicht nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 oder Abs. 3 aus dem Flächennutzungsplan  

entwickelt worden sind, bedürfen der Genehmi-
gung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 
Abs. 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, so-
weit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der 
Beschluß des Bebauungsplans durch die Ge-
meinde ist ortsüblich bekanntzumachen. Der Be-
bauungsplan ist mit der Begründung zu jeder-
manns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt 
ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. Mit 
der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der 
sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffent-
lichung." 

12. Nach § 10 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Vierter Abschnitt  
Zusammenarbeit mit P rivaten; 

vereinfachtes Verfahren". 

13. Die §§ 11 bis 13 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 11 
Städtebaulicher Vertrag 

(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträ-
ge schließen. Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere sein: 

1. die Vorbereitung oder Durchführung städte-
baulicher Maßnahmen durch den Vertrags-
partner auf eigene Kosten; dazu gehören auch 
die Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, 
die Bodensanierung und sonstige vorbereiten-
de Maßnahmen sowie die Ausarbeitung der 
städtebaulichen Planungen; die Verantwor-
tung der Gemeinde für das gesetzlich vorgese-
hene Planaufstellungsverfahren bleibt unbe-
rührt; 

2. die Förderung und Sicherung der mit der Bau-
leitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die 
Grundstücksnutzung, die Durchführung des 
Ausgleichs im Sinne des § la Abs. 5, die Dek-
kung des Wohnbedarfs von Bevölkerungs-
gruppen mit besonderen Wohnraumversor-
gungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der 
ortsansässigen Bevölkerung; 

3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen 
Aufwendungen, die der Gemeinde für städte-
bauliche Maßnahmen entstehen oder entstan-
den sind und die Voraussetzung oder Folge 
des geplanten Vorhabens sind; dazu gehört 
auch die Bereitstellung von Grundstücken. 

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den 
gesamten Umständen nach angemessen sein. 
Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu 
erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er 
auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegenlei-
stung hätte. 

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der 
Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschrif-
ten eine andere Form vorgeschrieben ist. 

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher 
Verträge bleibt unberührt. 
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§ 12 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger 
auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abge-
stimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben-
und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist 
und sich zur Durchführung innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Planungs-
und Erschließungskosten ganz oder teilweise 
verpflichtet (Durchführungsvertrag). Für den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan nach Satz 1 
gelten ergänzend die Absätze 2 bis 5. 

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden. 

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans ist die Gemeinde bei der Bestim-
mung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die 
Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund 
von § 2 Abs. 5 erlassenen Verordnung gebunden; 
die §§ 14 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135 c und 175 
bis 181 sind nicht anzuwenden. Soweit der vor-
habenbezogene Bebauungsplan auch im Bereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplans Festset-
zungen nach § 9 für öffentliche Zwecke trifft, 
kann gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden. 

(4) Einzelne Grundstücksflächen außerhalb 
des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungs-
plans können in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan einbezogen werden. 

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf 
der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung 
darf nur dann verweigert werden, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, daß die Durch-
führung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
innerhalb der Frist nach Absatz 1 gefährdet ist. 

(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan 
nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 durchge-
führt, soll die Gemeinde den Bebauungsplan auf-
heben. Aus der Aufhebung können Ansprüche 
des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde nicht 
geltend gemacht werden. Bei der Aufhebung 
kann das vereinfachte Verfahren nach § 13 ange-
wendet werden. 

§ 13 
Vereinfachtes Verfahren 

Werden durch Änderungen oder Ergänzungen 
eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung 
nicht berührt, kann 
1. von der Unterrichtung und Erörterung nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 abgesehen werden, 
2. den betroffenen Bürgern Gelegenheit zur Stel-

lungnahme innerhalb angemessener Frist ge-
geben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 
Abs. 2 durchgeführt werden, 

3. den berührten Trägem öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb an-
gemessener Frist gegeben oder wahlweise die 
Beteiligung nach § 4 durchgeführt werden." 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze an-

gefügt: 
"Wird kein Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt, wird auf Antrag der Gemeinde 
anstelle der Aussetzung der Entscheidung 
über die Zulässigkeit eine vorläufige Untersa-
gung innerhalb einer durch Landesrecht fest-
gesetzten Frist ausgesprochen. Die vorläufige 
Untersagung steht der Zurückstellung nach 
Satz 1 gleich. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

15. In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,,12 Satz 2 
bis 5" durch die Angabe ,,10 Abs. 3 Satz 2 bis 5" 
ersetzt. 

16. Die Überschrift vor § 19 und die §§ 19 bis 21 wer-
den aufgehoben. 

17. § 22 wird § 174a und wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

,,(3) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüb-
lich bekanntzumachen. Sie kann die Bekannt-
machung auch in entsprechender Anwendung 
des § 10 Abs. 3 vornehmen." 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 
,,(6) Über die Genehmigung entscheidet die 

Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. § 51 Abs.5 ist entspre-
chend anzuwenden. Das Einvernehmen gilt 
als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens der Genehmi-
gungsbehörde verweigert wird; dem Ersuchen 
der Gemeinde steht die Einreichung des An-
trags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach 
Landesrecht vorgeschrieben ist." 

c} Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
,,§ 145 Abs. 6 Satz 2 bis 6 ist entsprechend an-
zuwenden." 

18. § 23 wird aufgehoben. 
19. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter "Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen nach § 8a des Bundes-
naturschutzgesetzes" durch die Wörter "Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § la Abs. 5" ersetzt. 

b} In Nummer 3 wird das Wort "sowie" durch ein 
Komma ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

d) Nach Nummer 4 werden die folgenden Num-
mern 5 und 6 angefügt: 
,,5. im Geltungsbereich eines Flächennut-

zungsplans, soweit es sich um unbebaute 
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Flächen im Außenbereich handelt, für die 
nach dem Flächennutzungsplan eine Nut-
zung als Wohnbaufläche oder Wohngebiet 
dargestellt ist, sowie 

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34 
Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden be-
baut werden können, soweit die Grund-
stücke unbebaut sind." 

e) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Im Fall der Nummer 5 kann das Vorkaufs-
recht bereits ausgeübt werden, wenn die Ge-
meinde einen Beschluß gefaßt und ortsüblich 
bekanntgemacht hat, einen Flächennutzungs-
plan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen 
und wenn nach dem Stand der Planungsarbei-
ten anzunehmen ist, daß der künftige Flächen-
nutzungsplan eine solche Nutzung darstellen 
wird." 

20. In § 26 Nr. 3 werden nach dem Wort "genannten" 
das Wort "Vorschriften" durch das Wort "Verfah-
ren" ersetzt und die Wörter "oder für die ein Ver-
fahren nach diesen Vorschriften eingeleitet wor-
den ist" gestrichen. 

21. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 
,,§ 27a 

Ausübung des Vorkaufsrechts 
zugunsten Dritter 

(1) Die Gemeinde kann 
1. das ihr zustehende Vorkaufsrecht zugunsten 

eines Dritten ausüben, wenn das im Wege der 
Ausübung des Vorkaufsrechts zu erwerbende 
Grundstück für sozialen Wohnungsbau oder 
die Wohnbebauung für Personengruppen mit 
besonderem Wohn bedarf genutzt werden soll 
und der Dritte in der Lage ist, das Grundstück 
binnen angemessener Frist dementsprechend 
zu bebauen, und sich hierzu verpflichtet oder 

2. das ihr nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 zustehende Vor-
kaufsrecht zugunsten eines öffentlichen Be-
darfs oder Erschließungsträgers sowie das ihr 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 zustehende Vorkaufs-
recht zugunsten eines Sanierungs- oder Ent-
wicklungsträgers ausüben, wenn der Träger 
einverstanden ist. 

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde 
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten 
eines Dritten die Frist, in der das Grundstück für 
den vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu 
bezeichnen. 

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts 
kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begün-
stigten und dem Verkäufer zustande. Die Ge-
meinde haftet für die Verpflichtung aus dem 
Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Ge-
samtschuldnerin. 

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlen-
den Betrag und das Verfahren gilt § 28 Abs. 2 
bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte sei-
ner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 nicht nach, soll die Gemeinde in entspre-
chender Anwendung des § 102 die Übertragung 

des Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugun-
sten eines Bauwilligen verlangen, der dazu in der 
Lage ist und sich verpflichtet, die Baumaßnah-
men innerhalb angemessener Frist durchzufüh-
ren. Für die Entschädigung und das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Fünften Teils über die 
Rückenteignung entsprechend. Die Haftung der 
Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 8 bleibt unbe-
rührt." 

22. § 28 Abs. 3 und 4 wird wie folgt gefaßt: 
,,(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die 

Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem 
Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeit-
punkt des Kaufes bestimmen, wenn der verein-
barte Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem 
Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich über-
schreitet. In diesem Fall ist der Verkäufer berech-
tigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unan-
fechtbarkeit des Verwaltungsaktes über die Aus-
übung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zurück-
zutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die § § 346 
bis 354 und 356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer 
vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Ko-
sten des Vertrages auf der Grundlage des Ver-
kehrswertes. Nach Ablauf der Frist nach Satz 2 
erlöschen die Pflichten des Verkäufers aus dem 
Kaufvertrag mit Ausnahme der Pflichten aus 
§ 444 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Das Eigen-
tum an dem Grundstück geht auf die Gemeinde 
über, wenn der Bescheid über die Ausübung des 
Vorkaufsrechts unanfechtbar geworden und der 
Übergang des Eigentums in das Grundbuch ein-
getragen worden ist. Die Eintragung in das 
Grundbuch erfolgt auf Ersuchen der Gemeinde. 
Führt die Gemeinde das Grundstück nicht inner-
halb einer angemessenen Frist dem mit der Aus-
übung des Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, 
hat sie dem Verkäufer einen Betrag in Höhe des 
Unterschieds zwischen dem veteinbarten Kauf-
preis und dem Verkehrswert zu zahlen. § 44 
Abs.3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die 
§§ 121 und 122 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 bestimmt 
die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften 
Teils, wenn der Erwerb des Grundstücks für die 
Durchführung des Bebauungsplans erforderlich 
ist und es nach dem festgesetzten Verwendungs-
zweck enteignet werden könnte. Mit der Unan-
fechtbarkeit des Bescheids über die Ausübung 
des Vorkaufsrechts ist Absatz 3 Satz 5 bis 7 ent-
sprechend anzuwenden." 

23. § 29 wird wie folgt gefaßt: 
,,§ 29 

Begriff des Vorhabens; 
Geltung von Rechtsvorschrlften 

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen An
lagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für 
Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich 
Lagerstätten gelten die § § 30 bis 37. 
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(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts 
und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

(3) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen und während der Planaufstellung nach 
den §§ 30 und 33 sind die §§ 17 bis 20 des Bun-
desnaturschutzgesetzes .) und die entsprechen-
den Vorschriften der Landesnaturschutzgesetze 
nicht anzuwenden. Auf Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Orts teile nach § 34 
sind die § § 17 bis 20 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes nicht anzuwenden; § 24 Abs.2 
Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt un-
berührt." 

, 24. § 30 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-

fügt: 
,,(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungs-
plan nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist. " 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
25. § 31 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

,,(2) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans kann befreit werden, wenn die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden 
und 
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Be-

freiung erfordern oder 
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist 

oder 
3. die Durchführung des Bebauungsplans zu ei-

. ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde 

und wenn die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist." 

26. In § 33 Abs. 1 wird die Angabe ,,(§ 4 Abs. 1)" 
durch die Angabe ,,(§ 4)" ersetzt. 

27. § 34 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird aufgehoben. 
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aal Im Satz 1 wird die Nummer 3 wie folgt ge-
faßt: 
,,3. einzelne Außenbereichsgrundstücke 

in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteileeinbeziehen, wenn die einbe-
zogenen Grundstücke durch die bauli-
che Nutzung des angrenzenden Be-
reichs entsprechend geprägt sind." 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 

.) Es wird auf die mit dem Entwurf der Bundesregierung vorge-
sehene Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes hinge-
wiesen (vgl. den Anhang). 

"Die Satzungen können miteinander 
verbunden werden. Die Satzungen nach 
Satz 1 Nr. 2 und 3 müssen mit einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung ver-
einbar sein; in ihnen können einzelne 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1, 2 und 4 ge-
troffen werden. § 9 Abs. 6 ist entsprechend 
anzuwenden. Auf die Satzung nach Satz 1 
Nr.3 sind ergänzend die §§ 1a und 9 
Abs.1a und 8 entsprechend anzuwen-
den." 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 
,,(5) Bei der Aufstellung der Satzungen nach 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist das vereinfachte 
Verfahren nach § 13 Nr. 2 und 3 entsprechend 
anzuwenden. Die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 
Nr. 3 bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungs behörde; § 6 Abs. 2 und 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit 
die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt worden ist. 
Auf die Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 ist § 10 Abs. 3 entsprechend anzuwenden." 

28. § 35 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 
,,2. der gartenbaulicheri Erzeugung dient 

und mehr als einen untergeordneten 
Teil der Betriebsfläche einnimmt,". 

bb) Die Nummer 3 wird CJ.ufgehoben. 
cc) Die bisherigen Nummern 4 bis 7 werden 

die Nummern 3 bis 6. 
b) Dem Absatz 2 werden die Wörter "und die Er-

schließung gesichert ist" angefügt. 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
"Eine Beeinträchtigung öffentlicher Be-

lange liegt insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben 
1. den Darstellungen des Flächennut-

zungsplans widerspricht, 
2. den Darstellungen eines Landschafts-

plans oder sonstigen Plans insbesonde-
re des Wasser-, Abfall- oder Immissions-
schutzrechts widerspricht, 

3. schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorrufen kann oder ihnen ausgesetzt 
wird, 

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für 
Straßen oder andere Verkehrseinrich-
tungen, für Anlagen der Versorgung 
oder Entsorgung, für die Sicherheit oder 
Gesundheit oder für sonstige Aufgaben 
erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftpflege, des Bodenschutzes, 
des Denkmalschutzes oder die natürli-
che Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das 
Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 
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6. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur beeinträchtigt oder 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Er-
weiterung einer Splittersiedlung be-
fürchten läßt." 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

cc) Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Raumbedeutsame Vorhaben nach den 
Absätzen 1 und 2 dürfen den Zielen der 
Raumordnung nicht widersprechen; öf-
fentliche Belange stehen raumbedeutsa-
men Vorhaben nach Absatz 1 nicht entge-
gen, soweit die Belange bei der Darstel-
lung dieser Vorhaben als Ziele der Raum-
ordnung in Plänen im Sinne der §§, 8 oder 9 
des Raumordnungsgesetzes abgewogen 
worden sind." 

dd) Im bisherigen Satz 4 werden die Angabe 
„Nr. 4 bis 7" durch die Angabe „Nr. 2 bis 6" 
ersetzt und die Wörter „und Landespla-
nung" gestrichen. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Änderung der bisherigen 
Nutzung eines Gebäudes im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter 
folgenden Voraussetzungen: 

a) das Vorhaben dient einer 
zweckmäßigen Verwendung 
erhaltenswerter Bausubstanz, 

b) die äußere Gestalt des Gebäu-
des bleibt im wesentlichen ge-
wahrt, 

c) die Aufgabe der bisherigen 
Nutzung liegt nicht länger als 
fünf Jahre zurück, 

d) das Gebäude ist vor dem 
27. August 1996 zulässigerwei-
se errichtet worden, 

e) das Gebäude steht im räum-
lich-funktionalen Zusammen-
hang mit der Hofstelle des 
land- oder forstwirtschaftli-
chen Betriebes und 

f) es wird eine Verpflichtung 
übernommen, keine Neube-
bauung als Ersatz für die auf-
gegebene Nutzung vorzuneh-
men, es sei denn, die Neube-
bauung wird im Interesse der 
Entwicklung des Betriebes er-
forderlich,". 

bbb) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Neuerrichtung eines gleichar-
tigen Wohngebäudes an  gleicher 
Stelle unter folgenden Vorausset-
zungen: 

a) das vorhandene Gebäude ist 
zulässigerweise errichtet wor-
den, 

b) das vorhandene Gebäude 
weist Mißstände oder Mängel 
auf, 

c) das vorhandene Gebäude wird 
seit längerer Zeit vom Eigen-
tümer selbst genutzt und 

d) Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme, daß das neu errich-
tete Gebäude für den Eigen-
bedarf des bisherigen Eigen-
tümers oder seiner Familie ge-
nutzt wird; hat der Eigentümer 
das vorhandene Gebäude im 
Wege der Erbfolge von einem 
Voreigentümer erworben, der 
es seit längerer Zeit selbst ge-
nutzt hat, reicht es aus, wenn 
Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß das neu errichte-
te Gebäude für den Eigenbe-
darf des Eigentümers oder sei-
ner Familie genutzt wird,". 

ccc) Die Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. die Erweiterung eines Wohnge-
bäudes auf bis zu höchstens zwei 
Wohnungen unter folgenden Vor-
aussetzungen: 

a) das Gebäude ist zulässiger-
weise errichtet worden, 

b) die Erweiterung ist im 
Verhältnis zum vorhandenen 
Gebäude und unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürf-
nisse angemessen und 

c) bei der Errichtung einer wei-
teren Wohnung rechtfertigen 
Tatsachen die Annahme, daß 
das Gebäude vom bisherigen 
Eigentümer oder seiner Fami-
lie selbst genutzt wird,". 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

e) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässi-
gen Vorhaben sind in einer flächensparenden, 
die Bodenversiegelung auf das notwendige 
Maß begrenzenden und den Außenbereich 
schonenden Weise auszuführen. Die Bauge-
nehmigungsbehörde soll durch nach Landes-
recht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach 
Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe f sicherstellen. Im 
übrigen soll sie in den Fä llen des Absatzes 4 
sicherstellen, daß die bauliche oder sonstige 
Anlage nach Durchführung des Vorhabens 
nur in der vorgesehenen Art  genutzt wird." 

f) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Die Gemeinde kann für bebaute Berei-
che im Außenbereich, die nicht überwiegend 
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landwirtschaftlich geprägt sind und in denen 
eine Wohnbebauung von einigem Gewicht 
vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, daß 
Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne 
des Absatzes 2 nicht entgegengehalten wer-
den kann, daß sie einer Darstellung im Flä-
chennutzungsplan über Flächen für die L and-
wirtschaft oder Wald widersprechen oder die 
Entstehung oder Verfestigung einer Splitter-
siedlung befürchten lassen. Die Satzung kann 
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die klei-
neren Handwerks- und Gewerbebetrieben 
dienen. In der Satzung können nähere Bestim-
mungen über die Zulässigkeit getroffen wer-
den. Die Satzung muß mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar sein. 
Bei ihrer Aufstellung ist das vereinfachte Ver-
fahren nach § 13 Nr. 2 und 3 entsprechend an

-zuwenden. Die Satzung bedarf der Genehmi-
gung; § 6 Abs. 2 und 4 und § 10 Abs. 3 sind 
entsprechend anzuwenden. Von der Satzung 
bleibt die Anwendung des Absatzes 4 unbe-
rührt." 

29. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „ § 29 Satz 3" 
durch die Angabe „ § 29 Abs. 1" ersetzt; 
nach den Wörtern „der Bergaufsicht unter-
liegen" werden die Wörter „, sowie für 
Vorhaben, für die gesetzliche Planfeststel-
lungsverfahren vorgesehen sind" gestri-
chen. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Richtet sich die Zulässigkeit von Vorha-
ben nach § 30 Abs. 1 und 2, stellen die 
Länder sicher, daß die Gemeinde rechtzei-
tig vor Ausführung des Vorhabens über 
Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitpla-
nung (§§ 14, 15) entscheiden kann." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die höhere Verwaltungsbehörde kann ein 
rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Ge-
meinde ersetzen." 

30. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Bauliche Maßnahmen von überörtlicher 

Bedeutung auf Grund von Planfeststellungs- 
verfahren; öffentlich zugängliche 

Abfallentsorgungsanlagen 

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige 
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Plan-
feststellung für Vorhaben von überörtlicher Be-
deutung sowie auf die auf Grund des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallentsor-
gungsanlagen geltenden Verfahren sind die §§, 29 
bis 37 nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde 
beteiligt wird; städtebauliche Belange sind zu be-
rücksichtigen. Eine Bindung nach § 7 bleibt un-
berührt. § 37 Abs. 3 ist anzuwenden." 

31. § 40 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 13 werden die Wörter ,,,soweit 
Festsetzungen nicht nach anderen Vorschrif-
ten getroffen werden können" gestrichen. 

b) Die Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

„ 14. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft". 

32. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 einge-
fügt: 

„(5) Über die Genehmigung ist binnen drei 
Monaten nach Eingang des Antrags bei der 
Umlegungsstelle zu entscheiden. Kann die 
Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abge-
schlossen werden, ist die Frist vor ihrem Ab-
lauf in einem dem Antragsteller mitzuteilen-
den Zwischenbescheid um den Zeitraum zu 
verlängern, der notwendig ist, um die Prüfung 
abschließen zu können. Die Verlängerung der 
in Satz 1 bezeichneten Frist darf höchstens 
drei Monate betragen. Die Genehmigung gilt 
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
versagt wird. Gilt sie als erteilt, hat die Umle-
gungsstelle auf Antrag eines Beteiligten dar-
über ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis 
steht der Genehmigung gleich." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz. 6. 

33. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze an-
gefügt: 

„Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen 
gehören auch die Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § la Abs. 5 für die in Satz 1 genann-
ten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1 Nr. 2 
können auch bauflächenbedingte Flächen 
zum Ausgleich im Sinne von § la Abs. 5 um-
fassen." 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „können" die Wörter „einschließlich der Flä-

chen zum Ausgleich im Sinne des j la Abs. 5" 
eingefügt. 

34. In § 57 Satz 2 werden nach den Wörtern „den 
sein früheres Grundstück" die Wörter „auch un-
ter Berücksichtigung der Pflicht zur Bereitstel-
lung von Flächen zum Ausgleich im Sinne des 
§ la Abs. 5" eingefügt. 

35. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „nach 
Möglichkeit Grundstücke" die Wörter „ein-
schließlich Flächen zum Ausgleich im Sinne 
des § la  Abs. 5" eingefügt. 

b) In Absatz 9 werden die Wörter „oder ein Ab-
bruchgebot" durch die Wörter „oder ein Rück-
bau- oder Entsiegelungsgebot" ersetzt. 

36. In § 61 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Ga-
ragen" die Wörter „ , Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § la Abs. 5" eingefügt. 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/6392 

37. In § 86 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Semikolon 
die Wörter „hierzu zählen auch Rückübertra-
gungsansprüche nach dem Vermögensgesetz;" 
eingefügt. 

38. In § 108 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die 
Wörter „Bedenken und" gestrichen. 

39. In § 123 Abs. 2 wird nach dem Wort  „Verkehrs" 
das Wort  „kostengünstig" eingefügt. 

40. Dem Ersten Kapitel wird folgender Teil angefügt: 

„Siebter Teil 
Maßnahmen für den Naturschutz 

§ 135a 
Pflichten des Vorhabenträgers; 

Durchführung durch die Gemeinde; 
Kostenerstattung 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § la  Abs. 5 sind vom Vorhabenträ-
ger durchzuführen. 

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an an-
derer Stelle den Grundstücken nach § 9 Abs. la 

 zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle 
und auf Kosten der Vorhabenträger oder der Ei-
gentümer der Grundstücke durchführen und 
auch die hierfür erforderlichen Flächen bereit-
stellen, sofern dies nicht auf andere Weise gesi-
chert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich können 
bereits vor den Baumaßnahmen durchgeführt 
werden. 

(3) Die Kosten können geltend gemacht wer-
den, sobald die Grundstücke, auf denen Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes zu erwar-
ten sind, baulich oder gewerblich genutzt wer-
den dürfen. Die Gemeinde erhebt zur Deckung 
ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich 
einschließlich der Bereitstellung hierfür erforder-
licher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag. 
Die Erstattungspflicht entsteht mit der Herstel-
lung der Maßnahmen zum Ausgleich durch die 
Gemeinde. Der Betrag ruht als öffentliche Last 
auf dem Grundstück. 

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über 
kommunale Beiträge einschließlich der Billig-
keitsregelungen sind entsprechend anzuwenden. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Geltendmachung des Kostenerstattungsbetrags 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 135 b 
Verteilungsmaßstäbe für die Abrechnung 

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Aus-
gleich nach § 135a Abs. 2 durchführt, sind die 
Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu 
verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche, 

3. die zu erwartende Versiegelung oder 

4. die Schwere der zu erwartenden Beeinträchti-
gungen. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander 
verbunden werden. 

§ 135c 
Satzungsrecht 

Die Gemeinde kann durch Satzung regeln 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maß-
nahmen zum Ausgleich entsprechend den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans, 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach § 135a; 
dabei ist § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und 
Satz 2 entsprechend anzuwenden, 

3. die Art  der Kostenermittlung und die Höhe 
des Einheitssatzes entsprechend § 130, 

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere 
der zu erwartenden Beeinträchtigungen nach 
Biotop- und Nutzungstypen, 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von 
Vorauszahlungen, 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags." 

41. § 139 Abs. 4 wird aufgehoben. 

42. § 141 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 
über die Beteiligung und Mitwirkung der Betrof-
fenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung 
und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger An-
wendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf An-
träge auf Durchführung eines Vorhabens im 
Sinne des § 29 Abs. 1 und auf Beseitigung einer 
baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. 
Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungs-
gebiets wird ein Bescheid über die Zurückstel-
lung des Baugesuchs sowie des Gesuchs über die 
Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 
zweiter Halbsatz unwirksam." 

43. In § 142 Abs. 4 werden die Wörter „(vereinfach-
tes Verfahren);" durch die Wörter „(vereinfachtes 
Sanierungsverfahren);" ersetzt. 

44. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Bekanntmachung der Sanierungssatzung, 
Sanierungsvermerk". 

b) Absatz 1 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie 
folgt gefaßt: 

„ (1) Die Gemeinde hat die Sanierungs-
satzung ortsüblich bekanntzumachen. Sie 
kann auch ortsüblich bekanntmachen, daß 
eine Sanierungssatzung beschlossen worden 
ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend an-
zuwenden. In der Bekanntmachung nach 
Satz 1 und Satz 2 ist - außer im vereinfachten 
Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der 
Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung 
rechtsverbindlich." 
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d) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben. 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2. 

45. § 144 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge". 

b) In Absatz 1 wird die bisherige Nummer 2 ge-
strichen und die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 2. 

c) In Absatz 2 werden der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt und die folgenden Num-
mern 4 und 5 angefügt: 

„4. die Begründung, Änderung oder Aufhe-
bung einer Baulast; 

5. die Teilung eines Grundstücks." 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 
• bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme 

der gesetzlichen Erbfolge;". 

bb) Die Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 
und Absatz 2, die Zwecken der Lan-
desverteidigung dienen;". 

cc) Die Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines 
in ein Verfahren im Sinne des § 38 ein-
bezogenen Grundstücks durch den 
Bedarfsträger." 

46. § 145 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 51 Abs. 5 Satz 2 bis 4 ist entsprechend an-
zuwenden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn Grund zur Annahme besteht, daß 
das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließ-
lich der Teilung eines Grundstücks oder die 
damit erkennbar bezweckte Nutzung die 
Durchführung der Sanierung unmöglich ma-
chen oder wesentlich erschweren oder den 
Zielen und Zwecken der Sanierung zuwider-
laufen würde." 

c) In Absatz 3 wird in Nummer 2 die Angabe 
„ § 144 Abs. 1 Nr. 3" durch die Angabe „ § 144 
Abs. 1 Nr. 2" ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 144 Abs. 1 
Nr. 1 und 3" durch die Angabe „ § 144 
Abs. 1" ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Die Genehmigung kann auch vom Ab-
schluß eines städtebaulichen Vertrags ab-
hängig gemacht werden, wenn dadurch 
Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 
2 ausgeräumt werden." 

e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„ § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 
sind entsprechend anzuwenden." 

f) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Das Grundbuchamt darf Eintragungen 
auf Grund eines Rechtsvorgangs nach § 144 
Abs. 2 in das Grundbuch erst vornehmen, 
wenn der Genehmigungsbescheid vorgelegt 
ist. Ist für einen Rechtsvorgang nach § 144 
Abs. 2 eine Genehmigung nicht erforderlich 
oder gilt sie als erteilt, hat die Gemeinde auf 
Antrag eines Beteiligten darüber ein Zeugnis 
auszustellen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
die Genehmigung nach § 144 Abs. 3 allgemein 
erteilt ist. Das Zeugnis steht der Genehmigung 
gleich. Ist in den in Satz 1 genannten Fä llen 
eine Eintragung in das Grundbuch ohne Ge-
nehmigung vorgenommen worden, kann die 
Gemeinde, falls die Genehmigung erforderlich 
war, das Grundbuchamt um die Eintragung ei-
nes Widerspruchs ersuchen; § 53 Abs. 1 der 
Grundbuchordnung bleibt unberührt. Ein 
nach Satz 5 eingetragener Widerspruch ist zu 
löschen, wenn die Gemeinde darum ersucht 
oder wenn die Genehmigung erteilt ist." 

g) Absatz 7 wird aufgehoben. 

47. § 146 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 146 
Durchführung 

(1) Die Durchführung umfaßt die Ordnungs-
maßnahmen und die Baumaßnahmen innerhalb 
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die 
nach den Zielen und Zwecken der Sanierung er-
forderlich sind. 

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nr. 2 be-
zeichneten Zwecken dienen, und auf den in § 26 
Nr. 3 bezeichneten Grundstücken dürfen im Rah-
men städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen ein-
zelne Ordnungs- und Baumaßnahmen nur mit 
Zustimmung des Bedarfsträgers durchgeführt 
werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustim-
mung erteilen, wenn auch unter Berücksichti-
gung seiner Aufgaben ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an der Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen besteht. 

(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der 
Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung oder 
Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
auf Grund eines Vertrags ganz oder teilweise 
dem Eigentümer überlassen. Ist die zügige und 
zweckmäßige Durchführung der vertraglich 
übernommenen Maßnahmen nach Satz 1 durch 
einzelne Eigentümer nicht gewährleistet, hat die 
Gemeinde insoweit für die Durchführung der 
Maßnahmen zu sorgen oder sie selbst zu über-
nehmen." 

48. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird ge-
strichen. 
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die 
Bereitstellung von Flächen und die Durch-
führung von Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § la Abs. 5, soweit sie gemäß 
§ 9 Abs. la an anderer Stelle den Grund-
stücken, auf denen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind, ganz oder teilweise zuge-
ordnet sind." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

49. In § 148 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § la Abs. 5, soweit 
sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, 
auf denen Beeinträchtigungen der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder des Landschafts-
bildes zu erwarten sind." 

50. § 149 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Erfordernis, die städtebauliche Sanierungs-
maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums durchzuführen, bleibt unberüh rt ." 

51. In § 152 werden die Wörter „im vereinfachten 
Verfahren" durch die Wörter „im vereinfachten 
Sanierungsverfahren" ersetzt. 

52. § 154 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 2 gilt entsprechend für die Anwendung 
der Vorschrift über die Erhebung von Kosten-
erstattungsbeträgen im Sinne des § 135a 
Abs. 3." 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gemeinde kann die Ablösung im ganzen 
vor Abschluß der Sanierung zulassen; dabei 
kann zur Deckung von Kosten der Sanierungs-
maßnahme auch ein höherer Betrag als der 
Ausgleichsbetrag vereinbart werden." 

53. § 155 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Nummer 2 wie folgt ge-
faßt: 

„2. die Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die der Eigentümer zulässigerwei-
se durch eigene Aufwendungen bewirkt 
hat; soweit der Eigentümer gemäß § 146 
Abs. 3 Ordnungsmaßnahmen durchge-
führt oder Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, 
sind jedoch die ihm entstandenen Kosten 
anzurechnen,". 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von 
der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz 
oder teilweise absehen, wenn dies im öffent-
lichen Interesse oder zur Vermeidung unbilli-
ger Härten geboten ist. Die Freistellung kann 
auch vor Abschluß der Sanierung erfolgen." 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„ (6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ord-
nungsmaßnahmen oder Kosten für die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie 
ihm zu erstatten, soweit sie über den nach 
§ 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbe-
trag hinausgehen und die Erstattung nicht ver-
traglich ausgeschlossen wurde." 

54. Dem § 156 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Entsprechendes gilt für Kostenerstattungsbeträ-
ge im Sinne des § 135a Abs. 3." 

55. Nach § 156 wird folgender § 156a eingefügt: 

„§ 156a 
Kosten und Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahme 

(1) Ergibt sich nach der Durchführung der 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und der 
Übertragung eines Treuhandvermögens des 
Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuß der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahme erzielten Einnahmen über die hierfür getä-
tigten Ausgaben, so ist dieser Überschuß auf die 
Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücke zu verteilen. Maßgebend sind die 
Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung 
des Beschlusses über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt 
das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, 
so steht der auf das Grundstück entfallende Anteil 
dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, 
der zu einem Ausgleichsbetrag nach § 154 heran-
gezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfal-
lenden Anteile des Überschusses sind nach dem 
Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im 
Sinne des § 154 Abs. 2 zu bestimmen. 

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des 
Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr oder 
Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffent-
lichen Haushalts zur Deckung von Kosten der 
Vorbereitung oder Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme gewährt worden sind. Im übri-
gen bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung 
des Überschusses nach landesrechtlichen Rege-
lungen." 

56. § 162 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gemeinde kann auch ortsüblich be-
kanntmachen, daß eine Satzung zur Auf-
hebung der förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebiets beschlossen worden ist; § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den." 

57. § 163 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der 
11 144, 145 und 153 für dieses Grundstück." 
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58. § 165 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen 
Festlegung des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs die vorbereitenden Untersu-
chungen durchzuführen oder zu veranlassen, 
die erforderlich sind, um Beurteilungsunter-
lagen über die Festlegungsvoraussetzungen 
nach Absatz 3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 
sind entsprechend anzuwenden." 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 35 
Abs. 1 Nr. 6" durch die Angabe „ § 35 Abs. 1 
Nr. 5" ersetzt. 

c) Absatz 8 wird wie folgt gefaßt: 

„(8) Die Entwicklungssatzung ist zusammen 
mit der Erteilung der Genehmigung ortsüblich 
bekanntzumachen. Die Gemeinde kann sich 
auch auf die ortsübliche Bekanntmachung der 
Erteilung der Genehmigung beschränken; § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den. In der Bekanntmachung nach den Sät-
zen 1 und 2 ist auf die Genehmigungspflicht 
nach den §§ 144, 145 und 153 Abs. 2 hinzuwei-
sen. Mit der Bekanntmachung wird die Ent-
wicklungssatzung rechtsverbindlich." 

59. § 166 Abs. 3 Satz 5 wird aufgehoben. 

60. § 167 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; 
Entwicklungsträger". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Gemeinde . kann sich zur Erfüllung 
von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme obliegen, eines geeigne-
ten Beauftragten, insbesondere eines Entwick-
lungsträgers, bedienen. § 157 Abs. 1 Satz 2 
und § 158 sind entsprechend anzuwenden." 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die 
Absätze 2 und 3. 

61. § 168 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird  gestri-
chen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschrift des § 145 Abs. 5 Satz 2 bis 5 
ist entsprechend anzuwenden." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

62. § 169 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 werden die folgenden neuen 
Nummern 1 und 2 vorangestellt: 

„ 1. die §§, 137, 138 und 139 (Beteiligung und 
Mitwirkung der Betroffenen; Auskunfts-
pflicht; Beteiligung und Mitwirkung öf-
fentlicher Aufgabenträger), 

2. § 142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergänzungsge-
biete),". 

b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 3 und 
wie folgt gefaßt: 

„3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflich-
tige Vorhaben und Rechtsvorgänge; Ge-
nehmigung)," 

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 4 und 
wie folgt gefaßt: 

„4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ord- 
nungsmaßnahmen; Baumaßnahmen),". 

d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5 und 
wie folgt gefaßt: 

„5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderungen 
von Einrichtungen, die der öffentlichen 
Versorgung dienen; Abgaben- und Ausla-
genbefreiung),". 

e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6. 

f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7 und 
wie folgt gefaßt: 

„7. die §§ 154 bis 156 (Ausgleichsbetrag des 
Eigentümers; Anrechnung auf den Aus-
gleichsbetrag, Absehen; Überleitungsvor-
schriften zur förmlichen Festlegung),". 

g) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden die 
Nummern 8 und 9. 

63. In § 170 Satz 4 wird die Angabe „143 Abs. 1, 2 
und 4" durch die Angabe „ 143" ersetzt. 

64. Dem § 171 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ergibt sich nach der Durchführung der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme und der 
Übertragung eines Treuhandvermögens des Ent-
wicklungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuß der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme erzielten Einnahmen über die hierfür ge-
tätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuß in 
entsprechender Anwendung des § 156a zu ver-
teilen." 

65. Die Überschrift vor § 172 wird wie folgt gefaßt: 

„Dritter Teil 
Erhaltungssatzung; 

Sicherung von Fremdenverkehrsfunktionen; 
städtebauliche Gebote 

Erster Abschnitt 
Erhaltungssatzung und Sicherung 
von Fremdenverkehrsfunktionen". 

66. § 172 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allgemein-
wohls die Erhaltung der baulichen Anlage 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist." 

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Wird in den Fällen des Satzes 2 die Genehmi-
gung versagt, ist § 173 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden." 

 



Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 
	Drucksache 13/6392 

67. In § 175 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „oder 
ein Abbruchgebot (§ 179)" durch die Wörter 
„oder ein Rückbau- oder Entsiegelungsgebot 
(§ 179)" ersetzt. 

68. § 179 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Rückbau- und Entsiegelungsgebot". 

b) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die sonstige 
Wiedernutzbarmachung von dauerhaft nicht 
mehr genutzten Flächen, bei denen der durch 
Bebauung oder Versiegelung. beeinträchtigte 
Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten 
oder wiederhergestellt werden soll; die sonsti-
ge Wiedernutzbarmachung steht der Beseiti-
gung nach Satz 1 gleich." 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort  „Abbruchge-
bot" durch die Wörter „Rückbau- oder Entsie-
gelungsgebot" ersetzt. 

69. § 200 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Grundstücke; Teilung eines Grundstücks; 
Rechte an Grundstücken". 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Teilung ist die dem Grundbuchamt ge-
genüber abgegebene oder sonstwie erkennbar 
gemachte Erklärung des Eigentümers, daß 
ein Grundstücksteil grundbuchmäßig abge-
schrieben und als selbständiges Grundstück 
oder als ein Grundstück zusammen mit ande-
ren Grundstücken oder mit Teilen anderer 
Grundstücke eingetragen werden soll." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

70. Nach § 200 wird folgender § 200 a eingefügt: 

„§ 200a 
Ersatzmaßnahmen 

nach den Landesnaturschutzgesetzen 

Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und 
Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1 a Abs. 5 umfas-
sen auch Ersatzmaßnahmen nach den Vorschrif-
ten der Landesnaturschutzgesetze." 

71. In § 203 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „Genehmigungs-" das Komma und das Wort 
 „Anzeige-" gestrichen. 

72. In § 204 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „und 
Landesplanung" gestrichen. 

73. § 205 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wo rt 
 „Raumordnung" die Wörter „und Landes-

planung" gestrichen. 

b) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Be-
denken und" gestrichen. 

74. Im Dritten Kapitel Zweiter Teil Vierter Abschnitt 
wird die Überschrift wie folgt gefaßt: 

„Planerhaltung". 

75. § 214 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach der Angabe „ § 3 
Abs. 2 und 3," die Angabe „§§ 4, 13 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 10 Satz 2 
und § 34 Abs. 5 Satz 1" durch die Angabe 
„§§ 4, 4a, 13, 34 Abs. 5 Satz 1, § 35 Abs. 6 
Satz 5 und § 174a Abs. 10 Satz 2" und die An-
gabe „ § 3 Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „ § 3 
Abs. 3 Satz 3" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 22 Abs. 11" 
durch die Angabe „§ 174a Abs. 11" ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden nach dem Wort  „erteilt" 
die Wörter „, das Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt, die Satzung unter Verstoß ge-
gen § 11 Abs. 3 Satz 2 in Kraft gesetzt" gestri-
chen. 

76. § 215 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „,Behe-
bung von Fehlern" gestrichen. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

77. Nach § 215 wird folgender § 215a eingefügt: 

„§ 215a 
Ergänzendes Verfahren 

(1) Mängel der Satzung, die nicht nach den 
§§ 214 und 215 unbeachtlich sind und die durch 
ein ergänzendes Verfahren behoben werden 
können, führen nicht zur Nichtigkeit. Bis zur Be-
hebung der Mängel entfaltet die Satzung keine 
Rechtswirkungen. 

(2) Bei Verletzung der in § 214 Abs. 1 bezeich-
neten Vorschriften oder sonstiger Verfahrens-
oder Formfehler nach Landesrecht können der 
Flächennutzungsplan oder die Satzung auch mit 
Rückwirkung erneut in Kraft gesetzt werden." 

78. In § 216 werden jeweils die Wörter „Genehmi-
gungs- und Anzeigeverfahren" durch das Wo rt 

 „Genehmigungsverfahren" ersetzt. 

79. In § 217 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „21 
Abs. 3, §" gestrichen. 

80. Die §§ 233 bis 236 werden wie folgt gefaßt: 

„ § 233 
Allgemeine Überleitungsvorschriften 

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem 
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich 
eingeleitet worden sind, werden nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
Ist mit gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen 
worden, können diese auch nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes durchgeführt werden. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zwei-
ter Teil Vierter Abschnitt zur Planerhaltung sind 
auch auf Flächennutzungspläne und Satzungen 
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anzuwenden, die auf der Grundlage bisheriger 
Fassungen dieses Gesetzes in Kraft getreten 
sind. 

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen 
dieses Gesetzes wirksame oder übergeleitete 
Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten 
fort . 

§ 234 
Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht 

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die jeweils zur 
Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebaurecht-
lichen Vorschriften anzuwenden. 

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bun-
desbaugesetzes erlassen worden sind, gelten als 
Satzungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 weiter. 

§ 235 
Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzesänderung nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften der Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen oder der Vorunter-
suchungen beschlossen worden ist, sind abwei-
chend von § 233 Abs. 1 die Vorschriften dieses 
Gesetzes anzuwenden; abgeschlossene Verfah-
rensschritte bleiben unberührt. Ist eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme jedoch vor 
dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt worden, sind 
die §§ 165 bis 171 in der bis zum 30. April 1993 
geltenden Fassung weiter anzuwenden; wird zur 
zweckmäßigen Durchführung entsprechend den 
Zielen und Zwecken einer solchen Entwick-
lungsmaßnahme eine Änderung des Geltungsbe-
reichs der Entwicklungsmaßnahmeverordnung 
erforderlich, ist § 53 in Verbindung mit § 1 des 
Städtebauförderungsgesetzes weiter anzuwen-
den. 

(2) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz 
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141 
Abs. 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vor-
bereitenden Untersuchungen, die vor dem 1. Mai 
1993 bekanntgemacht worden sind, nicht anzu-
wenden. 

(3) § 38 Abs. 2 Satz 2 und 3, die §§ 39, 40, 41 
Abs. 1 bis 3, § 43 Abs. 3 und 4 und die §§ 44 bis 
47, 49 und 58 des Städtebauförderungsgesetzes 
sind weiter anzuwenden. Landesrecht kann an 
deren Stelle in Kraft treten; dies gilt jedoch nicht 
für die Regelungen über Sanierungs- und Ent-
wicklungsförderungsmittel des Bundes. 

§ 236 
Überleitungsvorschrift für das Baugebot 

§ 176 Abs. 9 ist auf Enteignungsverfahren nach 
§ 85 Abs. 1 Nr. 5 anzuwenden, wenn der Eigen-
tümer die Verpflichtung aus einem Baugebot 
nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 ange-
ordnet worden ist." 

81. Die §§ 237, 240 und 241 werden aufgehoben. 

82. Dem § 242 wird folgender Absatz angefügt: 

„(9) Für Erschließungsanlagen oder Teile von 
Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrages genannten Gebiet, die vor dem 
Wirksamwerden des Beitritts bereits hergestellt 
worden sind, kann nach diesem Gesetz ein Er-
schließungsbeitrag nicht erhoben werden. Be-
reits hergestellte Erschließungsanlagen oder 
Teile von Erschließungsanlagen sind die einem 
technischen Ausbauprogramm oder den ört-
lichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fer-
tiggestellten Erschließungsanlagen oder Teile 
von Erschließungsanlagen. Leistungen, die Bei-
tragspflichtige für die Herstellung von Erschlie-
ßungsanlagen oder Teilen von Erschließungsan-
lagen erbracht haben, sind auf den Erschlie-
ßungsbeitrag anzurechnen. Die Landesregierun-
gen werden ermächtigt, bei Bedarf Überleitungs-
regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen." 

83. § 243 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 243 
Überleitungsvorschriften für 

das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
und das Bundesnaturschutzgesetz 

(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, Satzungen 
und Entscheidungen, die auf der Grundlage des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch einge-
leitet, in Kraft getreten oder wirksam geworden 
sind, entsprechend anzuwenden. 

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Ja-
nuar 1998 förmlich eingeleitet worden sind, kann 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes in der bis-
her geltenden Fassung weiter angewendet wer-
den." 

84. Die §§ 244 bis 245a werden aufgehoben. 

85. § 245 b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe „ § 35 Abs. 1 
Nr. 7" durch die Angabe „§ 35 Abs. 1 Nr. 6" 
und die Angabe „§ 35 Abs. 3 Satz 4" durch die 
Angabe „§ 35 Abs. 3 Satz 3" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „und Landespla-
nung" gestrichen. 

86. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der erste Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„In den Ländern Berlin und Hamburg ent-
fallen die in § 6 Abs. 1, § 10 Abs. 2, § 17 
Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 5 Satz 2, § 35 
Abs. 6 Satz 6, § 165 Abs. 7 und den §§ 174 a 
und 190 Abs. 1 vorgesehenen Genehmi-
gungen oder Zustimmungen;" 

bb) Im zweiten Halbsatz werden nach dem 
Wort  „Genehmigungen" das Komma und 
das Wort  „Anzeigen" gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
können eine von § 10 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 143 
Abs. 1, § 162 Abs. 2 Satz 2 bis 4, § 165 Abs. 8 
und § 174 a Abs. 3 abweichende Regelung 
treffen." 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Die Länder können abweichend von 
§ 29 Abs. 3 bestimmen, daß Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes im Sinne des § la 

 Abs. 2 durch Vorhaben 

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile nach § 34, 

2. in Gebieten mit Bebauungsplänen, die vor 
dem 1. Mai 1993 in Kraft getreten sind, 

durch Geldleistungen auszugleichen sind; in 
den Fällen der Nummer 2 jedoch nur insoweit, 
als Ausgleich oder Minderung der Beeinträch-
tigungen nicht bereits Gegenstand der bau-
leitplanerischen Abwägung waren. Der Vorha-
benträger oder Eigentümer kann anstelle von 
Geldleistungen Maßnahmen zum Ausgleich 
durchführen. Das Aufkommen aus den Geld-
leistungen steht den Gemeinden zu und ist für 
Maßnahmen zum Ausgleich zu verwenden." 

87. § 246a wird aufgehoben. 

88. § 247 wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 3 Satz 2 und in Absatz 4 
werden jeweils nach dem Wort  „Gesetzbuch" 
die Wörter „oder dem Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch" gestrichen. 

b) Die Absätze 5, 6 und 9 werden aufgehoben. 

Artikel 2 

Raumordnungsgesetz 
(ROG) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1- Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung 

§ 2 Grundsätze der Raumordnung 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§ 4 Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raum-
ordnung 

§ 5 Bindungswirkungen bei besonderen Bundes-
maßnahmen 

Abschnitt 2 - Raumordnung in den Ländern, 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen 

§ 6 Rechtsgrundlagen der Länder 

§ 7 Allgemeine Vorschriften über Raumordnungs-
pläne 

§ 8 Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

§ 9 Regionalpläne 

§ 10 Planerhaltung 

§ 11 Zielabweichungsverfahren 

§ 12 Untersagung raumordnungswidriger Planun-
gen und Maßnahmen 

§ 13 Planungsgebot 

§ 14 Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen 

§ 15 Raumordnungsverfahren 

§ 16 Grenzüberschreitende Unterrichtung und Ab-
stimmung 

§ 17 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen 

Abschnitt 3 - Raumordnung im Bund 

§ 18 Raumordnung des Bundes 

§ 19 Gegenseitige Unterrichtung und gemeinsame 
Beratung 

§ 20 Beirat für Raumordnung 

§ 21 Raumordnungsberichte 

Abschnitt 4 - Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 22 Anpassung des Landesrechts 

§ 23 Überleitungsvorschriften 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Vorschriften 

§1 

Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung 

(1) Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutsch-
land und seine Teilräume sind durch zusammen-
fassende, übergeordnete Raumordnungspläne und 
durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern. Dabei sind 

1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum 
aufeinander abzustimmen und die auf der jewei-
ligen Planungsebene auftretenden Konflikte aus-
zugleichen, 

2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raum-
nutzungen zu treffen. 

(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe 
nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raumentwick-
lung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprü-
che an den Raum mit seinen ökologischen Funktio-
nen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, 
großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei 
sind 

1. die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Ge-
meinschaft und in der Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen zu gewährleisten, 
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2. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln, 

3. die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche 
Entwicklungen zu schaffen, 

4. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung lang-
fristig offen zu halten, 

5. die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken, 

6. gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teil-
räumen herzustellen, 

7. die räumlichen und strukturellen Ungleichge-
wichte zwischen den bis zur Herstellung der Ein-
heit Deutschlands getrennten Gebieten auszuglei-
chen, 

8. die räumlichen Voraussetzungen für den Zusam-
menhalt in der Europäischen Gemeinschaft und 
im größeren europäischen Raum zu schaffen. 

(3) Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der 
Teilräume soll sich in die Gegebenheiten und Erfor-
dernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll 
die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teil-
räume berücksichtigen (Gegenstromprinzip). 

§2 
Grundsätze der Raumordnung 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind im 
Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-
entwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden. 

(2) Grundsätze der Raumordnung sind: 

1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eine ausgewogene Siedlungs- und Frei-
raumstruktur zu entwickeln. Die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts im besiedelten und un-
besiedelten Bereich ist zu sichern. In den jewei-
ligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaft-
liche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben. 

2. Die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamt-
raums mit ihrer Vielzahl leistungsfähiger Zentren 
und Stadtregionen ist zu erhalten. Die Siedlungs-
tätigkeit ist räumlich zu konzentrieren und auf 
ein System leistungsfähiger Zentraler Orte aus-
zurichten. Der Wiedernutzung brachgefallener 
Siedlungsflächen ist der Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Freiflächen zu geben. 

3. Die großräumige und übergreifende Freiraum-
struktur ist zu erhalten und zu entwickeln. Die 
Freiräume sind in ihrer Bedeutung für funktions-
fähige Böden, für den Wasserhaushalt, die Tier-
und Pflanzenwelt sowie das Klima zu sichern 
oder in ihrer Funktion wiederherzustellen. Wirt

-schaftliche und soziale Nutzungen des Freiraums 
sind unter Beachtung seiner ökologischen Funk-
tionen zu gewährleisten. 

4. Die Infrastruktur ist mit der Siedlungs- und Frei-
raumstruktur in Übereinstimmung zu bringen. 

Eine Grundversorgung der Bevölkerung mit 
technischen Infrastrukturleistungen der Ver- und 
Entsorgung ist flächendeckend sicherzustellen. 
Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentra-
len Orten zu bündeln. 

5. Verdichtete Räume sind als Wohn-, Produktions-  
und Dienstleistungsschwerpunkte zu sichern. 
Die Siedlungsentwicklung ist durch Ausrichtung 
auf ein integriertes Verkehrssystem und die Si-
cherung von Freiräumen zu steuern. Die Attrakti-
vität des öffentlichen Personennahverkehrs ist 
durch Ausgestaltung von Verkehrsverbänden 
und die Schaffung leistungsfähiger Schnittstellen 
zu erhöhen. Grünbereiche sind als Elemente 
eines Freiraumverbundes zu sichern und zusam-
menzuführen. Umweltbelastungen sind abzu-
bauen. 

6. Ländliche Räume sind als Lebens- und Wirt
-schaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu 

entwickeln. Eine ausgewogene Bevölkerungs-
struktur ist zu fördern. Die Zentralen Orte der 
ländlichen Räume sind als Träger der teilräum-
lichen Entwicklung zu unterstützen. Die ökologi-
schen Funktionen der ländlichen Räume sind 
auch in ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu 
erhalten. 

7. In Räumen, in denen die Lebensbedingungen 
in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Bundes-
durchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind 
oder ein solches Zurückbleiben zu befürchten 
ist (strukturschwache Räume), sind die Ent-
wicklungsvoraussetzungen bevorzugt zu ver-
bessern. Dazu gehören insbesondere ausrei-
chende und qualifizierte Ausbildungs- und Er-
werbsmöglichkeiten sowie eine Verbesserung 
der Umweltbedingungen und der Infrastruktur-
ausstattung. 

8. Natur und Landschaft einschließlich Gewässer 
und Wald sind zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln. Dabei ist den Erfordernissen des Bio-
topverbundes Rechnung zu tragen. Die Natur-
güter, insbesondere Wasser und Boden, sind spar-
sam und schonend in Anspruch zu nehmen; 
Grundwasservorkommen sind zu schützen. Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts sind aus-
zugleichen. Bei dauerhaft nicht mehr genutzten 
Flächen soll der Boden in seiner Leistungsfähig-
keit erhalten oder wiederhergestellt werden. Bei 
der Sicherung und Entwicklung der ökologi-
schen Funktionen und landschaftsbezogenen 
Nutzungen sind auch die jeweiligen Wechselwir-
kungen zu berücksichtigen. Für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz ist an der Küste und 
im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor 
allem durch Sicherung, Rückgewinnung und 
Entwicklung von Auen und Überschwem-
mungsgebieten. Der Schutz der Allgemeinheit 
vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind si-
cherzustellen. 

9. Zu einer räumlich ausgewogenen, langfristig 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur sowie 
zu einem ausreichenden und vielfältigen Ange- 
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bot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist bei-
zutragen. Zur Verbesserung der Standortbedin-
gungen für die Wirtschaft sind in erforderlichem 
Umfang Flächen vorzuhalten, die wirtschaftsna-
he Infrastruktur auszubauen sowie die Attraktivi-
tät der Standorte zu erhöhen. Für die vorsorgen-
de Sicherung sowie die geordnete Aufsuchung 
und Gewinnung von standortgebundenen Roh-
stoffen sind die räumlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. 

10. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu 
sichern, daß die Landwirtschaft als bäuerlich 
strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig 
sich dem Wettbewerb entsprechend entwickeln 
kann und zusammen mit einer leistungsfähigen 
Forstwirtschaft dazu beiträgt, Natur und Land-
schaft zu pflegen und zu gestalten. Flächenge-
bundene Landwirtschaft ist zu schützen; land-
wirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen 
sind in ausreichendem Umfang zu erhalten. In 
den Teilräumen ist ein ausgewogenes Verhältnis 
landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flä-
chen anzustreben. 

11. Dem Wohnbedarf der Bevölkerung ist Rechnung 
zu tragen. Die Eigenentwicklung der Gemein-
den bei der Wohnraumversorgung ihrer Bevöl-
kerung ist zu gewährleisten. Bei der Festlegung 
von Gebieten, in denen Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen, ist der dadurch voraussichtlich 
ausgelöste Wohnbedarf zu berücksichtigen; da-
bei ist auf eine funktional sinnvolle Zuordnung 
dieser Gebiete zu den Wohngebieten hinzu-
wirken. 

12. Eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume unter-
einander durch Personen- und Güterverkehr ist 
sicherzustellen. Vor allem in verkehrlich hoch be-
lasteten Räumen und Korridoren sind die Voraus-
setzungen zur Verlagerung von Verkehr auf um-
weltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene 
und Wasserstraße zu verbessern. Die Siedlungs-
entwicklung ist durch Zuordnung und Mischung 
der unterschiedlichen Raumnutzungen so zu 
gestalten, daß zusätzlicher Verkehr vermieden 
wird. 

13. Die geschichtlichen und kulturellen Zusammen-
hänge sowie die regionale Zusammengehörig-
keit sind zu wahren. Die gewachsenen Kultur-
landschaften sind in ihren prägenden Merkma-
len sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern 
zu erhalten. 

14. Für Erholung in Natur und Landschaft sowie für 
Freizeit und Sport  sind geeignete Gebiete und 
Standorte zu sichern. 

15. Den räumlichen Erfordernissen der zivilen und 
militärischen Verteidigung ist Rechnung zu tra-
gen. 

(3) Die Länder können weitere Grundsätze der 
Raumordnung aufstellen, soweit diese dem Absatz 2 
und dem § 1 nicht widersprechen; hierzu gehören 
auch Grundsätze in Raumordnungsplänen.  

§3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Erfordernisse der Raumordnung 
Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raum-
ordnung und sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung, 

2. Ziele der Raumordnung 
verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und 
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trä-
ger der Landes- oder Regionalplanung abschlie-
ßend abgewogenen textlichen oder zeichneri-
schen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, 

3. Grundsätze der Raumordnung 
allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums in oder auf Grund von 
§ 2 als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs-  
oder Ermessensentscheidungen, 

4. sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer 
Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und 
landesplanerische Stellungnahmen, 

5. öffentliche Stellen 
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale 
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und 
die der Aufsicht eines Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen  Rechts, 

6. raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
Planungen einschließlich der Raumordnungs-
pläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, 
durch die Raum in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Ge-
bietes beeinflußt wird, einschließlich des Einsat-
zes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanz-
mittel, 

7. Raumordnungspläne 
der Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach 
§ 8 und die Pläne für Teilräume der Länder (Regio-
nalpläne) nach § 9. 

§4 

Bindungswirkungen der Erfordernisse 
der Raumordnung 

(1) Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen 
Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Dies gilt auch bei Ge-
nehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen 
behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher Stellen. 

(2) Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach 
Absatz 1 in der Abwägung oder bei der Ermessens- 
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ausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vor-
schriften zu berücksichtigen. 

(3) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, die juristische Personen des Privatrechts 
in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchfüh-
ren, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, 
wenn öffentliche Stellen an den Personen mehr-
heitlich beteiligt sind oder die Planungen und 
Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln 
finanziert werden. 

(4) Bei Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen einzelner 
sind die Erfordernisse der Raumordnung nach Maß-
gabe der für diese Entscheidungen geltenden Vor-
schriften zu berücksichtigen. Bei Genehmigungen 
über die Errichtung und den Bet rieb von öffentlich 
zugänglichen Abfallentsorgungsanlagen einzelner 
sind die Erfordernisse der Raumordnung zu berück-
sichtigen. 

(5) Weitergehende Bindungswirkungen der Erfor-
dernisse der Raumordnung auf Grund von Fachge-
setzen bleiben unberührt . 

§5 

Bindungswirkungen bei besonderen 
Bundesmaßnahmen 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men von öffentlichen Stellen des Bundes sowie von 
juristischen Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3, 
die für den Bund öffentliche Aufgaben durchführen, 

1. deren besondere öffentliche Zweckbestimmung 
einen bestimmten Standort oder eine bestimmte 
Linienführung erfordert, oder 

2. die auf Grundstücken durchgeführt werden sollen, 
die nach dem Landbeschaffungsgesetz oder nach 
dem Schutzbereichsgesetz in Anspruch genom-
men sind, oder 

3. über die in einem Verfahren nach dem Bundes-
fernstraßengesetz, dem Allgemeinen Eisenbahn-
gesetz, dem Magnetschwebebahnplanungsgesetz, 
dem Bundeswasserstraßengesetz, dem Luftver-
kehrsgesetz, dem Atomgesetz oder dem Personen-
beförderungsgesetz zu entscheiden ist, 

gilt die Bindungswirkung der Ziele der Raumord-
nung nach § 4 Abs. 1 oder 3 nur, wenn 

a) die zuständige Stelle oder juristische Person 
nach § 7 Abs. 5 beteiligt worden ist, 

b) das Verfahren nach Absatz 2 zu keiner Eini-
gung geführt hat und 

c) die Stelle oder juristische Person innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten nach Mitteilung des 
rechtsverbindlichen Ziels nicht widersprochen 
hat. 

(2) Macht eine Stelle oder juristische Person nach 
Absatz 1 öffentliche Belange gegen ein in Auf-
stellung befindliches Ziel der Raumordnung geltend, 
die unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 zum 

Widerspruch berechtigen würden, sollen sich der 
Träger der Planung und die Stelle oder juristische 
Person unter Beteiligung der obersten Landes-
planungsbehörde, des für Raumordnung zuständigen 
Bundesministeriums und des zuständigen Fach-
ministeriums des Bundes innerhalb einer Frist von 
drei Monaten um eine einvernehmliche Lösung be-
mühen. 

(3) Der Widerspruch nach Absatz 1 läßt die Bin-
dungswirkung des Ziels der Raumordnung gegen-
über der widersprechenden Stelle oder juristischen 
Person nicht entstehen, wenn dieses 

1. auf einer fehlerhaften Abwägung beruht oder 

2. mit der Zweckbestimmung des Vorhabens nicht in 
Einklang steht und das Vorhaben nicht auf einer 
anderen geeigneten Fläche durchgeführt werden 
kann. 

(4) Macht eine Veränderung der Sachlage ein Ab-
weichen von den Zielen der Raumordnung erforder-
lich, so kann die zuständige öffentliche Stelle oder ju-
ristische Person nach Absatz 1 mit Zustimmung der 
nächst höheren Behörde innerhalb angemessener 
Frist, spätestens sechs Monate ab Kenntnis der ver-
änderten Sachlage, unter den Voraussetzungen von 
Absatz 3 nachträglich widersprechen. Muß infolge 
des nachträglichen Widerspruchs der Raumord-
nungsplan geändert, ergänzt oder aufgehoben wer-
den, hat die widersprechende öffentliche Stelle oder 
juristische Person die dadurch entstehenden Kosten 
zu ersetzen. 

ABSCHNITT 2 

Raumordnung in den Ländern, Ermächtigung 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

§6 

Rechtsgrundlagen der Lander 

Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine 
Raumordnung in ihrem Gebiet (Landesplanung) im 
Rahmen der §§ 7 bis 16. 

§7 
Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind nach 
Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegenstrom-
prinzips des § 1 Abs. 2 und 3 für den jeweiligen Pla-
nungsraum und einen regelmäßig mittelfristigen 
Zeitraum durch Raumordnungspläne zu konkretisie-
ren. Die Aufstellung räumlicher und sachlicher Teil-
pläne ist zulässig. In den Raumordnungsplänen sind 
Ziele der Raumordnung als solche zu kennzeichnen. 

(2) Die Raumordnungspläne sollen insbesondere 
Festlegungen enthalten zu: 

1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu 
können gehören 

a) Raumkategorien, 
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b) Zentrale Orte, 

c) besondere Gemeindefunktionen, wie Entwick-
lungsschwerpunkte und Entlastungsorte, 

d) Siedlungsentwicklungen, 

e) Achsen, 

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu kön-
nen gehören 

a) großräumig übergreifende Freiräume und Frei-
raumschutz, 

b) Nutzungen im Freiraum, 

c) Sanierung und Entwicklung von Raumfunk-
tionen, 

3. den zu sichernden Standorten und Trassen für In-
frastruktur; hierzu können gehören 

a) Verkehrsinfrastruktur und Umschlaganlagen 
von Gütern, 

b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. 

Bei Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2 kann zugleich be-
stimmt werden, daß in diesem Gebiet unvermeidbare 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer 
Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert werden 
können. 

(3) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen 
Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen von öffentlichen Stellen und juristischen 
Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 enthalten, 
die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet 
und nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung 
von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch 
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können. Neben den Darstellungen in Fach-
plänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und 
Immissionsschutzrechts gehören hierzu insbeson-
dere: 

1. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes*); die 
Raumordnungspläne können auch die Funktion 
von Landschaftsprogrammen und Landschaftsrah-
menplänen übernehmen, 

2. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der forstlichen Rahmenpläne nach § 7 des 
Bundeswaldgesetzes, 

3. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnah-
men der Abfallwirtschaftsplanung nach § 29 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, 

4. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maß-
nahmen der Vorplanung nach § 1 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". 

(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 
können auch Gebiete bezeichnen, 

*) Es wird auf die mit dem Entwurf der Bundesregierung vorge-
sehene Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes hinge-
wiesen (vgl. den Anhang). 

1. die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumord-
nung nicht vereinbar sind (Vorranggebiete), 

2. in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktio-
nen oder Nutzungen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beigemessen werden soll (Vor-
behaltsgebiete), 

3. die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen 
geeignet sind, die städtebaulich nach § 35 des 
Baugesetzbuchs zu beurteilen sind und an anderer 
Stelle im Planungsraum in der Regel ausgeschlos-
sen sein sollen (Eignungsgebiete). 

Es kann vorgesehen werden, daß Vorranggebiete für 
raumbedeutsame Nutzungen zugleich die Wirkung 
von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maß-
nahmen nach Satz 1 Nr. 3 haben können. 

(5) Für die Aufstellung von Zielen der Raumord-
nung ist die Beteiligung der öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts, für die eine 
Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 1 oder 3 begründet 
werden soll, vorzusehen. 

(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffent-
lichkeit bei der Aufstellung der Raumordnungspläne 
einzubeziehen oder zu beteiligen ist. 

(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne 
ist vorzusehen, daß die Grundsätze der Raumord-
nung und sonstige öffentliche Belange gegeneinan-
der und untereinander abzuwägen sind. P rivate Be-
lange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, so-
weit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkenn-
bar sind. In der Abwägung sind auch die Erhal-
tungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und der euro-
päischen Vogelschutzgebiete zu berücksichtigen, 
die auf Grund der Richtlinien 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (ABl.  EG Nr. L 206 S. 7) und 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) ge-
schützt sind; Beeinträchtigungen sind aus den in 
§ 20 Abs. 2 oder 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
genannten Gründen zulässig*). 

(8) Es ist vorzusehen, daß den Raumordnungsplä-
nen eine Begründung beizufügen ist. 

(9) Die Träger der Landes- und Regionalplanung 
wirken auf die Verwirklichung der Raumordnungs-
pläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für die 
Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen Stellen 
und Personen des Privatrechts fördern. Dies kann 
insbesondere im Rahmen von Entwicklungskonzep-
ten für Teilräume erfolgen, durch die raumbedeutsa-
me Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und 
aufeinander abgestimmt werden (regionale Entwick- 

*) Es wird auf die mit dem Entwurf der Bundesregierung vorge-
sehene Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes hinge-
wiesen (vgl. den Anhang). 
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lungskonzepte). Die Zusammenarbeit von Gemein-
den zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen 
(Städtenetze) ist zu unterstützen. Vertragliche Ver-
einbarungen zur Vorbereitung und Verwirklichung 
der Raumordnungspläne können geschlossen wer-
den. 

§8 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

(1) Für das Gebiet eines jeden Landes ist ein zu-
sammenfassender und übergeordneter Plan aufzu-
stellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg 
kann ein Flächennutzungsplan nach § 5 des Bauge-
setzbuchs die Funktion eines Plans nach Satz 1 über-
nehmen; § 7 gilt entsprechend. 

(2) Die Raumordnungspläne benachbarter Länder 
sind aufeinander abzustimmen. 

§9 
Regionalpläne 

(1) In den Ländern, deren Gebiet die Verflech-
tungsbereiche mehrerer Zentraler Orte oberster Stufe 
umfaßt, sind Regionalpläne aufzustellen. Ist eine Pla-
nung angesichts bestehender Verflechtungen, insbe-
sondere in einem verdichteten Raum, über die Gren-
zen eines Landes erforderlich, so sind im gegenseiti-
gen Einvernehmen die notwendigen Maßnahmen, 
wie eine gemeinsame Regionalplanung oder eine ge-
meinsame informelle Planung, zu treffen. 

(2) Die Regionalpläne sind aus dem Raumord-
nungsplan für das Landesgebiet nach § 8 zu entwik-
keln; § 4 Abs. 1 bleibt unberüh rt . Die Flächennut-
zungspläne und die Ergebnisse der von Gemeinden 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen 
sind entsprechend § 1 Abs. 3 in der Abwägung nach 
§ 7 Abs. 7 zu berücksichtigen. 

(3) Die Regionalpläne benachbarter Planungs-
räume sind aufeinander abzustimmen. 

(4) Soweit die Regionalplanung nicht durch Zu-
sammenschlüsse von Gemeinden und Gemeindever-
bänden zu regionalen Planungsgemeinschaften er-
folgt, ist vorzusehen, daß die Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder deren Zusammenschlüsse in 
einem förmlichen Verfahren beteiligt werden. 

(5) Den Trägern der Regionalplanung können wei-
tere Aufgaben übertragen werden. 

(6) In verdichteten Räumen kann zugelassen wer-
den, daß der Regionalplan zugleich die Funktion ei-
nes gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 
des Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs entspricht und die Ge-
meinden dem zustimmen. Es kann auch bestimmt 
werden, daß in verdichteten Räumen ein gemeinsa-
mer Flächennutzungsplan nach § 204 des Baugesetz-
buchs der Gemeinden eines Planungsraums zugleich 
die Funktion eines Regionalplans übernimmt, wenn 
er den auf Grund des Abschnitts 2 dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften entspricht; § 7 Abs. 1 Satz 2  

ist hinsichtlich räumlicher Teilpläne nicht anzuwen-
den. 

§ 10 

Planerhaltung 

(1) Zur Planerhaltung ist vorzusehen, daß die Be-
achtlichkeit einer Verletzung der für Raumordnungs-
pläne geltenden Verfahrens- und Formvorschriften 
von der Einhaltung einer Rügefrist von längstens ei-
nem Jahr nach Bekanntmachung des Raumord-
nungsplanes abhängig gemacht wird. 

(2) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Abwägungs-
mängeln kann insbesondere ausgeschlossen werden 
bei 

1. Unvollständigkeit der Begründung des Raumord-
nungsplanes, 

2. Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich 
noch auf das Abwägungsergebnis von Einfluß ge-
wesen sind, 

3. Abwägungsmängeln, die durch ein ergänzendes 
Verfahren behoben werden können. 

§ 11 
Zielabweichungsverfahren 

Von einem Ziel der Raumordnung kann in einem 
besonderen Verfahren abgewichen werden, wenn 
die Abweichung unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar ist und die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. Es ist vorzusehen, daß 
antragsbefugt insbesondere die öffentlichen Stellen 
und juristischen Personen nach § 5 Abs. 1 sowie die 
kommunalen Gebietskörperschaften sind, die das 
Ziel der Raumordnung zu beachten haben. 

§ 12 

Untersagung raumordnungswidriger 
Planungen und Maßnahmen 

(1) Es ist vorzusehen, daß raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen, die öffentliche Stellen oder 
juristische Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 
beabsichtigen, untersagt werden können: 

1. zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen, 

2. zeitlich befristet, wenn zu befürchten ist, daß die 
Verwirklichung in Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung befindlicher Ziele der 
Raumordnung unmöglich gemacht oder wesent-
lich erschwert werden würde. 

Dies gilt nur für solche raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die von den Bindungswirkungen 
der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 er-
faßt werden. 

(2) Die befristete Untersagung kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 auch bei behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeut- 
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samer Maßnahmen einzelner erfolgen, wenn die Zie-
le der Raumordnung bei der Genehmigung der Maß-
nahme nach § 4 Abs. 4 und 5 rechtserheblich sind. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine 
Untersagung haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Höchstdauer der bef risteten Untersagung 
darf zwei Jahre nicht überschreiten. 

§ 13 

Planungsgebot 

(1) Die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen kann verlangt werden, wenn zu be-
fürchten ist, daß die Verwirklichung von Zielen der 
Raumordnung unmöglich gemacht oder wesentlich 
erschwert werden würde. 

(2) Die Aufstellung von Bauleitplänen kann ver-
langt werden, wenn dies zur alsbaldigen Verwirkli-
chung von Zielen der Raumordnung aus besonderen 
Gründen erforderlich ist. 

(3) Das Verlangen ist vorher mit der betroffenen 
Gemeinde zu erörtern. 

§ 14 

Abstimmung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen 

Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts nach § 4 
Abs. 3 ihre raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen aufeinander und untereinander abzustim-
men haben. Inhalt und Umfang der Mitteilungs- und 
Auskunftspflicht über beabsichtigte raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen und die Mitwir-
kung der für die Raumordnung zuständigen Behör-
den bei der Abstimmung sind zu regeln. 

§ 15 

Raumordnungsverfahren 

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
sind in einem besonderen Verfahren untereinander 
und mit den Erfordernissen der Raumordnung ab-
zustimmen (Raumordnungsverfahren). Durch das 
Raumordnungsverfahren wird festgestellt, 

1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen 
mit den Erfordernissen der Raumordnung überein-
stimmen und 

2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
unter den Gesichtspunkten der Raumordnung auf-
einander abgestimmt oder durchgeführt werden 
können (Raumverträglichkeitsprüfung). 

Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsa-
men Auswirkungen der Planung oder Maßnahme 
auf die in den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 genannten 
Belange unter überörtlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen. Die Feststellung nach Satz 2 schließt die Prü-
fung vom Träger der Planung oder Maßnahme einge-
führter Standort- oder Trassenalternativen ein. 

(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann ab-
gesehen werden, wenn die Beurteilung der Raumver-
träglichkeit der Planung oder Maßnahme bereits auf 
anderer raumordnerischer Grundlage hinreichend 
gewährleistet ist; dies gilt insbesondere, wenn die 
Planung oder Maßnahme 

1. Zielen der Raumordnung entspricht oder wider-
spricht oder 

2. den Festsetzungen eines den Zielen der Raum-
ordnung angepaßten Bebauungsplans im Sinne 
des § 30 des Baugesetzbuchs entspricht oder wi-
derspricht und sich die Zulässigkeit dieser Pla-
nung oder Maßnahme nicht nach den in § 38 des 
Baugesetzbuchs genannten Verfahren bestimmt 
oder 

3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsver-
fahren unter Beteiligung der Landesplanungsbe-
hörde festgelegt worden ist. 

(3) Es sind Regelungen zur Einholung der erforder-
lichen Angaben für die Planung oder Maßnahme vor-
zusehen. Dabei sollen sich die Verfahrensunterlagen 
auf die Angaben beschränken, die notwendig sind, 
um eine Bewertung der raumbedeutsamen Auswir-
kungen des Vorhabens zu ermöglichen. 

(4) Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stel-
len zu unterrichten und zu beteiligen sind. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen des Bundes sowie von 
juristischen Personen des Privatrechts nach § 5 
Abs. 1 ist vorzusehen, daß im Benehmen mit der 
zuständigen Stelle oder juristischen Person über 
die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu 
entscheiden ist. 

(5) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men der militärischen Verteidigung entscheidet das 
zuständige Bundesministerium oder die von ihm be-
stimmte Stelle, bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen der zivilen Verteidigung die zu-
ständige Stelle über Art  und Umfang der Angaben 
für die Planung oder Maßnahme. 

(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffent-
lichkeit in die Durchführung eines Raumordnungs-
verfahrens einbezogen wird. Bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen nach Absatz 5 ent-
scheiden darüber, ob und in welchem Umfang die 
Öffentlichkeit einbezogen wird, die do rt  genannten 
Stellen. 

(7) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungs-
verfahren durchzuführen, ist innerhalb einer Frist 
von höchstens vier Wochen nach Einreichung der 
hierfür erforderlichen Unterlagen zu entscheiden. 
Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von 
höchstens sechs Monaten abzuschließen. 

(8) Für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
gilt die Verpflichtung, Raumordnungsverfahren 
durchzuführen, nicht. Schaffen diese Länder allein 
oder gemeinsam mit anderen Ländern Rechtsgrund-
lagen für Raumordnungsverfahren, finden die Ab-
sätze 1 bis 7 Anwendung. 
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§ 16 

Grenzüberschreitende Unterrichtung 
und Abstimmung 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaa-
ten haben können, sind die Nachbarstaaten nach 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleich-
wertigkeit zu unterrichten. Konsultationen und Ab-
stimmungen, die auf der Grundlage des Verfahrens 
nach Satz 1 erfolgen können, sind nach den Grund-
sätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit 
durchzuführen. 

§ 17 

Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

(1) Die Länder sehen vor, daß 

1. in § 7 Abs. 2 aufgeführte Festlegungen in Raum-
ordnungsplänen, 

2. die dazu notwendigen Planzeichen 

mit einer von dem für Raumordnung zuständigen 
Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmten Bedeutung 
und Form verwendet werden. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Pla-
nungen und Maßnahmen, für die ein Raumord-
nungsverfahren durchgeführt werden soll, wenn sie 
im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche 
Bedeutung haben. 

ABSCHNITT 3 

Raumordnung im Bund 

§ 18 

Raumordnung des Bundes 

(1) Das für Raumordnung zuständige Bundesmini-
sterium wirkt unbeschadet der Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Länder auf die Verwirklichung 
der Grundsätze der Raumordnung des § 2 Abs. 2 
nach Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegen-
stromprinzips nach § 1 Abs. 2 und 3 hin. Es entwik-
kelt auf der Grundlage der Raumordnungspläne und 
in Zusammenarbeit mit den für Raumordnung zu-
ständigen obersten Landesbehörden insbesondere 
Leitbilder der  räumlichen Entwicklung des Bundes-
gebietes oder von über die Länder hinausgreifenden 
Zusammenhängen als Grundlage für die Abstim-
mung raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men des Bundes und der Europäischen Gemein-
schaft nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrif-
ten. 

(2) Der Bund beteiligt sich in Zusammenarbeit mit 
den Ländern an einer Raumordnung in der Europäi-
schen Gemeinschaft und im größeren europäischen 
Raum. 

(3) Bund und Länder wirken bei der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit mit den Nachbarstaa-
ten im Bereich der Raumordnung eng zusammen. 

(4) Der Bund hat darauf hinzuwirken, daß die juri-
stischen Personen des Privatrechts, an denen der 
Bund beteiligt ist, im Rahmen der ihnen obliegenden 
Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen die Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 und 
die Grundsätze des § 2 Abs. 2 berücksichtigen sowie 
Ziele der Raumordnung beachten. 

(5) Die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung führt ein Informationssystem zur 
räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet. Sie ermit-
telt fortlaufend den allgemeinen Stand der räumli-
chen Entwicklung und seine Veränderungen sowie 
die Folgen solcher Veränderungen, we rtet sie aus 
und bewertet sie. Das für Raumordnung zuständige 
Bundesministerium stellt den Ländern die Ergeb-
nisse des Informationssystems zur Verfügung. 

§19 

Gegenseitige Unterrichtung 
und gemeinsame Beratung 

(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes und die ju-
ristischen Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 
sind verpflichtet, dem für Raumordnung zuständigen 
Bundesministerium die erforderlichen Auskünfte 
über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
zu geben. Das für Raumordnung zuständige Bundes-
ministerium unterrichtet die für Raumordnung zu-
ständigen obersten Landesbehörden sowie die juri-
stischen Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 
über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
der öffentlichen Stellen des Bundes von wesentlicher 
Bedeutung. 

(2) Die für Raumordnung zuständigen obersten 
Landesbehörden informieren das für Raumordnung 
zuständige Bundesministerium über 

1. die in ihren Ländern aufzustellenden und aufge-
stellten Raumordnungspläne, 

2. die beabsichtigten oder getroffenen sonstigen 
raumordnerischen Maßnahmen und Entscheidun-
gen von wesentlicher Bedeutung. 

(3) Bund und Länder sind verpflichtet, sich gegen-
seitig alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durch-
führung der Aufgaben der Raumordnung notwendig 
sind. 

(4) Grundsätzliche Fragen der Raumordnung und 
Zweifelsfragen sollen von dem für Raumordnung zu-
ständigen Bundesministerium und den für Raumord-
nung zuständigen obersten Landesbehörden ge-
meinsam beraten werden. Hierzu gehören insbeson-
dere: 

1. Leitbilder der räumlichen Entwicklung nach § 18 
Abs. 1, 

2. Fragen einer Raumordnung in der Europäischen 
Gemeinschaft und im größeren europäischen 
Raum nach § 18 Abs. 2, 
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3. Grundsatzfragen der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in Fragen der Raumordnung nach 
§ 18 Abs. 3, 

4. Zweifelsfragen bei der Abstimmung von raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen nach § 14, 

5. Zweifelsfragen über die Folgen der Verwirkli-
chung von Erfordernissen der Raumordnung in 
benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in 
seiner Gesamtheit. 

§ 20 

Beirat für Raumordnung 

(1) Bei dem für Raumordnung zuständigen Bun-
desministerium ist ein Beirat zu bilden. Er hat die 
Aufgabe, das Bundesministerium in Grundsatzfragen 
der Raumordnung zu beraten. 

(2) Das Bundesministerium beruft im Benehmen 
mit den zuständigen Spitzenverbänden in den Beirat 
neben Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung 
Sachverständige insbesondere aus den Bereichen 
der Wissenschaft, der Landesplanung, des Städte-
baus, der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Spo rts. 

§21 

Raumordnungsberichte 

Die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung erstattet in regelmäßigen Abstän-
den gegenüber dem für Raumordnung zuständigen 
Bundesministerium zur Vorlage an den Deutschen 
Bundestag Berichte über 

1. die bei der räumlichen Entwicklung des Bundes-
gebietes zugrunde zu legenden Tatsachen (Be-
standsaufnahme, Entwicklungstendenzen), 

2. die im Rahmen der angestrebten räumlichen Ent-
wicklung durchgeführten und beabsichtigten 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

3. die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen des Bundes und der 
Europäischen Gemeinschaft im Bundesgebiet, 

4. die Auswirkungen der Politik der Europäischen 
Gemeinschaft auf die räumliche Entwicklung des 
Bundesgebietes. 

ABSCHNITT 4 

Ü berleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 22 
Anpassung des Landesrechts 

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 
Abs. 3 des Grundgesetzes ist innerhalb von vier Jah-
ren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfül-
len.  

§ 23 

Überleitungsvorschriften 

(1) Ist mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung einer raumbedeutsamen 
Planung oder Maßnahme vor dem 1. Januar 1998 be-
gonnen worden, sind die Vorschriften des Raumord-
nungsgesetzes in der bisherigen Fassung weiter an-
zuwenden. 

(2) Bis zur Schaffung von Rechtsgrundlagen kann 
die für Raumordnung zuständige Landesbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen 
und im Benehmen mit den betroffenen Gemeinden 
im Einzelfall Abweichungen von Zielen der Raum-
ordnung nach Maßgabe des § 11 zulassen. 

Artikel 3 

Änderung der Baunutzungsverordnung 

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 23. April 1993 (BGBl. I. S. 466), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 werden die Wörter „ , wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 
(§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," gestrichen. 

b) Absatz 9 wird wie folgt gefaßt: 

„(9) Bei Anwendung der Absätze 5 bis 8 
kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, 
daß nur bestimmte Arten der in den Baugebie-
ten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen 
baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig 
oder nicht zulässig sind oder nur ausnahms-
weise zugelassen werden können." 

2. In § 4a Abs. 4 werden die Wörter „ , wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 
(§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," gestrichen. 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Kerngebiete dienen vorwiegend der 
Unterbringung von Handelsbetrieben sowie 
der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, 
der Verwaltung und der Kultur sowie dem 
Wohnen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 6 wird wie folgt gefaßt: 

„6. Wohnungen." 

bb) Nummer 7 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Ausnahmsweise können Tankstellen, 
die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fa llen, zugelas-
sen werden." 
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d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs)," gestrichen. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

4. In § 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „und 
Landesplanung" gestrichen. 

5 In § 12 Abs. 4 und 5 werden jeweils die Wörter 
„ , wenn besondere städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)," 
gestrichen. 

6. In § 15 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „ , oder 
wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen 
ausgesetzt werden" gestrichen. 

7. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Orientierungswerte für die Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestri-
chen. 

bb) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
„Bei der Bestimmung des Maßes der bau-
lichen Nutzung nach § 16 gelten, auch 
wenn eine Geschoßflächenzahl oder Bau-
massenzahl nicht dargestellt oder festge-
setzt wird, folgende Orientierungswerte:". 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 
„Diese Orientierungswerte können über-
schritten werden, wenn die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt 
und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden sowie sonstige 
öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen." 

c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

8. Im Vierten Abschnitt wird folgender § 24 einge-
fügt: 

„§ 24 
Überleitungsvorschrift 

Auf den Entwurf eines Bauleitplans sind die 
bisher geltenden Rechtsvorschriften dieser Ver-
ordnung anzuwenden, wenn der Plan vor dem 
Inkrafttreten der Änderung bereits öffentlich aus-
gelegt worden ist. Das Recht der Gemeinde, das 
Bauleitplanverfahren erneut einzuleiten, bleibt 
unberührt." 

9. Die Überschrift „Fünfter Abschnitt Überleitungs-  
und Schlußvorschriften" wird gestrichen. 

10. Die §§ 25 bis 26a werden aufgehoben. 

11. Der bisherige § 27 wird § 25.  

Artikel 4 

Änderung der Verordnung über Grundsätze 
für die Ermittlung der Verkehrswerte 

voll Grundstücken 
(Wertermittlungsverordnung - WertV) 

Die Wertermittlungsverordnung vom 6. Dezember 
1988 (BGB1. I S. 2209) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des § 26 wird wie folgt gefaßt: 

„Wertermittlung nach § 153 Abs. 1, § 169 Abs. 1 
Nr. 6 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs". 

2. § 28 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„In den Fä llen des § 162 des Baugesetzbuchs ist 
der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung, mit 
der die Sanierungssatzung aufgehoben wird, in 
den Fällen des § 169 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung 
mit § 162 des Baugesetzbuchs ist der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Satzung, mit der die Ent-
wicklungssatzung aufgehoben wird, und in den 
Fällen des § 163 Abs. 1 und 2 sowie des § 169 
Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 163 Abs. 1 und 2 
des Baugesetzbuchs ist der Zeitpunkt der Ab-
schlußerklärung maßgebend." 

3. § 30 wird aufgehoben; der bisherige § 31 wird § 30. 

Artikel 5 

Änderung der Raumordnungsverordnung 

Die Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 
1990 (BGB1. I S. 2766), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 23. November 1994 
(BGB1. I S. 3486), wird wie folgt geändert: 

1. • 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Wo rt  „Vorhaben" durch die 
Wörter „Planungen und Maßnahmen" sowie die 
Angabe „ § 6a" durch die Angabe „ § 15" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort  „Vorhaben" durch die 
Wörter „Planungen und Maßnahmen" ersetzt. 

c) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1 
Nr. 3" ersetzt durch die Angabe „ § 35". 

bb) In Nummer 4 wird die Angabe „ § 7 Abs. 2 
des Abfallgesetzes" ersetzt durch die Anga-
be „§ 31 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes". 

cc) Nach Nummer 18 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgende Nummer 
19 angefügt: 
„ 19. Errichtung von Einkaufszentren, groß-

flächigen Einzelhandelsbetrieben und 
sonstigen großflächigen Handelsbe-
trieben." 

2. § 2 wird aufgehoben. 
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Artikel 6 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 3 bis 5 beruhenden Teile der 
dort  geänderten Rechtsverordnungen können auf 
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 7 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 24 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 24 
Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist 
über die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege im Bauleitplan unter entsprechender 
Anwendung des § 18 Abs. 2 und der Vorschriften 
über Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 18 Abs. 5 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu ent-
scheiden. Dabei sind die Darstellungen der Land-
schaftspläne zu berücksichtigen. Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder europäischer Vogelschutzgebiete sind aus 
den in § 20 Abs. 2 oder 3') genannten Gründen 
zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Satzun-
gen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs. 

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen und während der Planaufstellung nach 
den §§ 30 und 33 des Baugesetzbuchs sind die 
§§ 17 bis 20 nicht anzuwenden. Für Vorhaben in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
nach § 34 des Baugesetzbuchs gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, daß § 20 Abs. 2 oder 3 anzuwenden ist. 
Für Vorhaben im Außenbereich nach § 35 des 
Baugesetzbuchs sowie für Bebauungspläne, so-
weit sie eine Planfeststellung ersetzen, bleibt die 
Geltung der §§ 17 bis 20 unberüh rt . 

(3) Entscheidungen nach § 18 über Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und 
Entscheidungen über die Errichtung von bauli-
chen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuchs erge-
hen im Benehmen mit den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden. Äußert 
sich in den Fällen des § 34 des Baugesetzbuchs die 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Behörde nicht binnen eines Monats, kann die für 
die Entscheidung zuständige Behörde davon aus-
gehen, daß Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht be-
rührt werden. Das Benehmen ist nicht erforderlich 
bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen 

*) Es wird auf die mit dem Entwurf der Bundesregierung vorge-
sehene Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes hinge-
wiesen (vgl. den Anhang). 

und während der Planaufstellung nach den §§ 30 
und 33 des Baugesetzbuchs und in Gebieten mit 
Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs." 

2. § 64 Abs. 2 und 3 und § 66 werden aufgehoben. 

Artikel 8 

Änderung des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3486), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 2 Abs. 3 werden das Komma am Ende der 
Nummer 3 durch einen Punkt ersetzt und die 
Nummer 4 gestrichen. 

2. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 
„Aufstellung von Bebauungsplänen". 

b) In Satz 1 werden die Wörter „Bebauungspläne 
oder Satzungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 
und 4" durch die Wörter „Bebauungspläne im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

3. In der Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung werden der Punkt am 
Ende der Nummer 17 durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 18 angefügt: 
„ 18. Errichtung von Einkaufszentren, großflächi-

gen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen 
großflächigen Handelsbetrieben im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverord-
nung ab einer Geschoßfläche von 5 000 m 2 , 
für die Bebauungspläne aufgestellt werden." 

Artikel 9 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Dem § 47 Abs. 6 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wirdfolgender Satz angefügt: 

„Können festgestellte Mängel einer Satzung oder ei-
ner Rechtsverordnung, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs erlassen worden sind, durch ein er-
gänzendes Verfahren im Sinne des § 215a des Bauge-
setzbuchs behoben werden, so erklärt das Oberver-
waltungsgericht die Satzung oder Rechtsverordnung 
bis zur Behebung der Mängel für nicht wirksam." 

Artikel 10 

Bekanntmachung des Baugesetzbuchs 
und der Baunutzungsverordnung 

Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau kann den Wortlaut des Bauge-
setzbuchs und der Baunutzungsverordnung in der 
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vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fas-
sung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 11 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

(2) Das Raumordnungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. I S. 630) 
und das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 
1993 (BGBl. I S. 622) treten mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes außer Kraft. 

(3) Artikel 2 § 23 Abs. 2 dieses Gesetzes tritt am 31. 
Dezember 2001 außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Grundlagen 

Die räumliche Planung soll in die Lage versetzt wer-
den, auf die ständig wachsenden inhaltlichen Anf or-
derungen flexibler reagieren zu können. Der Stand-
ort Deutschland verlangt zügige und überschaubare 
Planungsverfahren. Das Recht der Bauleitplanung 
und Raumordnung soll daher durch Vereinheitli-
chung der Verfahren und Instrumente übersichtlicher 
und einfacher gestaltet werden. Zugleich sollen 
durch die vorgesehene Integration der umweltbezo-
genen Anforderungen unmittelbar im Baugesetz-
buch und Raumordnungsgesetz bestehende fachli-
che Schranken überwunden und eine ganzheitliche, 
die nachhaltige Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland fördernde Planung ermöglicht werden. 
Zusätzliche Verkehrsströme sollen durch eine stärke-
re Mischung bislang getrennter Nutzungen und 
Funktionen innerhalb der Städte und Gemeinden 
vermieden, bislang vorhandene Restriktionen in der 
Baunutzungsverordnung deshalb aufgehoben wer-
den. Damit sollen zugleich die Ergebnisse der zwei-
ten Konferenz der Vereinten Nationen über mensch-
liche Siedlungen (Habitat II) umgesetzt werden. 

Vorgesehener Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände-
rungen im Planungsrecht ist der 1. Januar 1998. 

1. Einheitliches Städtebaurecht 

a) Gründe für eine Regelung 

Ein einheitliches Städtebaurecht ist eine grundlegen-
de Voraussetzung für die Sicherung des Standorts 
Deutschland. Der Deutsche Bundestag hat daher an-
läßlich der Verabschiedung des Investitionserleich-
terungs und Wohnbaulandgesetzes am 12. Februar 
1993 einen Beschluß zur Fortentwicklung des Städte-
baurechts gefaßt, der wie folgt lautet: 

„Der Deutsche Bundestag bekundet seinen Willen, 
nach Auslaufen des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch und der Überleitungsvorschriften für die 
neuen Länder das Städtebaurecht des Bundes wieder 
einheitlich im Baugesetzbuch zusammenzuführen. Er 
fordert  daher die Bundesregierung auf, dem Deut-
schen Bundestag rechtzeitig vor Auslaufen des Maß-
nahmengesetzes und der Überleitungsregelungen 
über deren Wirkung ... zu berichten und hierzu sei-
ne Rechtstatsachen und Wirkungsforschung zu ver-
stärken" (Beschluß des Deutschen Bundestages, zu 
Bundesratsdrucksache 82/93 vom 12. Februar 1993). 

Die vom Deutschen Bundestag geforderte Zusam-
menführung der Vorschriften des Baugesetzbuchs, 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch und 
der Sondervorschriften für die neuen Länder, die bis-
lang in § 246 a des Baugesetzbuchs geregelt sind, ist 
Schwerpunkt der beabsichtigten Vereinheitlichung 

des Städtebaurechts (siehe II 1 a). Darüber hinaus sol-
len strukturelle Vereinfachungen im Planungsrecht 
(siehe II 1 b), die Stärkung der kommunalen Pla-
nungshoheit durch Reduzierung staatlicher Kontrolle 
(siehe II 1 c), die weitere Klärung des Verhältnisses 
des Bauplanungsrechts zum Umwelt- und Fachpla-
nungsrecht, hier insbesondere die Fortentwicklung 
des „Baurechtskompromisses" zur Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Bauleit-
planverfahren und die Verdeutlichung des Gebots 
einer umfassenden Abwägung der durch die Pla- 
nung betroffenen Belange (siehe II 1 d), die Übernah-
me der Möglichkeiten der vertraglichen Zusammen-
arbeit der Gemeinden mit Investoren in das Dauer-
recht (siehe II 1 e), die Planerhaltung und Stärkung 
der Bestandskraft von städtebaulichen Satzungen 
(siehe II 1 f) und die zügige Durchführung der Rechts-
schutzverfahren (siehe II 1 g) zur Fortentwicklung 
des Städtebaurechts beitragen. 

Die Vorschläge für ein einheitliches Städtebaurecht 
und seine Fortentwicklung gehen vielfach zurück 
auf Vorschläge der im Januar 1995 berufenen Exper-
tenkommission zur Novellierung des Baugesetz-
buchs unter Vorsitz von Prof. Dr. Schlichter. Der Be-
richt vom 28. Oktober 1995 wurde Bundesminister 
Prof. Dr. Töpfer am 29. November 1995 übergeben. 

Darüber hinaus sind auch die Überlegungen der Un-
abhängigen Expertenkommission zur Vereinfachung 
und Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren vom November 1994 berücksichtigt 
worden. 

Einen wesentlichen Beitrag zu einem einheitlichen 
Städtebaurecht soll schließlich die behutsame Fo rt

-entwicklung der Vorschriften des Besonderen Städte-
baurechts leisten (siehe II 1 h). 

b) Gesetzgebungskompetenzen 

Gemäß Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes hat der 
Bund im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 
- hier zugewiesen nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18 des 
Grundgesetzes für das Bodenrecht - das Gesetzge-
bungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder 
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche 
Regelung erforderlich machen. Die Novellierung des 
Baugesetzbuchs dient der Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse 
und erfordert demgemäß ein Tätigwerden des Bun-
desgesetzgebers: 

Durch die vorgeschlagene Änderung des Baugesetz-
buchs soll die Bodennutzung im gesamten Bundes-
gebiet einheitlich geregelt werden. Insbesondere 
Investoren und Bauherren benötigen für ihre wirt-
schaftliche Betätigung bundesweit gleiche baupla- 
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nungsrechtliche Voraussetzungen und Bedingungen; 
ein Verzicht auf eine einheitliche Regelung würde zu 
erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen. Ge-
rade die überregional tätigen Investoren würden bei 
der Schaffung von baulichen Anlagen im Hinblick 
auf unterschiedliche regionale Vorschriften erheblich 
beeinträchtigt. Zudem bestünde auch die Gefahr 
einer Einschränkung der innerstaatlichen Mobilität 
der Bürger, wenn die Möglichkeiten der Bautätigkeit 
regional unterschiedlich ausgestaltet würden. Ein 
Verzicht auf eine bundeseinheitliche Regelung wür

-

de zugleich zu einer Zersplitterung rechtlicher Rege-
lungszusammenhänge führen, die es dem Bürger er-
schweren würde, sich in zumutbarer Weise an dem 
jeweils zu beachtenden Baurecht zu orientieren, fa lls 
er ein eigenes Bauvorhaben realisieren wi ll. Es liegt 
damit im gesamtstaatlichen Interesse, daß die Regeln 
des Baugesetzbuchs (und auch der Baunutzungsver-
ordnung - vgl. Artikel 3) nicht von den örtlichen oder 
regionalen Besonderheiten eines Landes geprägt 
werden, sondern überregional gleiche rechtliche 
Rahmenbedingungen schaffen. Bei den mit den Arti-
keln 7, 8 und 9 vorgeschlagenen Rechtsänderungen 
handelt es sich um Folgeänderungen zu Artikel 1, 
die Ausführungen zur gebotenen Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit gelten daher entspre-
chend. 

2. Neuregelung des Rechts der Raumordnung 

a) Gründe für eine Neuregelung 

Baugesetzbuch (BauGB) und Raumordnungsgesetz 
(ROG) bilden zusammen das Raumplanungsrecht 
des Bundes. Das BauGB regelt die örtlichen Erforder-
nisse der räumlichen Planung, das ROG die überge-
ordneten Anforderungen. Beide Regelungsmaterien 
hängen eng miteinander zusammen; sie sind im 
europäischen Ausland überwiegend kompetenz-
rechtlich zusammengefaßt. 

Während das BauGB bereits 1986 eine erste grundle-
gende Überarbeitung erfahren hat und nun erneut 
überarbeitet werden soll (Artikel 1 dieses Entwurfs), 
wurde das ROG von 1965 zwar wiederholt in Einzel-
aspekten novelliert, aber noch nicht grundlegend an 
die heutigen Planungserfordernisse angepaßt. Da zu-
gleich durch Anderung von Artikel 75 GG die Vor-
aussetzungen und Bedingungen für eine Rahmenge-
setzgebung des Bundes neu gefaßt worden sind, soll 
das Raumordnungsrecht nun grundlegend überar-
beitet und insgesamt neu geregelt werden. Das Ge-
setz soll in vier Abschnitte untergliedert werden: 

- Allgemeine Vorschriften 

- Raumordnung in den Ländern, Ermächtigung zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen 

- Raumordnung im Bund 

- Überleitungs- und Schlußvorschriften. 

b) Gesetzgebungskompetenzen 

Hinsichtlich der Gesetzgebungsbefugnis geht der 
Entwurf von der vom Bundesverfassungsgericht vor-
gegebenen Zuständigkeitsaufteilung im Bereich 
der Raumordnung aus (BVerfGE 3, 407 [427, 428], 

BVerfGE 15, 1 [16]). Danach steht dem Bund eine 
Vollkompetenz aus der Natur der Sache für eine 
Raumplanung in ihren über die Länder hinausgrei-
fenden Zusammenhängen zu. Ferner können die 
Rechtswirkungen der Pläne verschiedener Stufen 
durchgehend vom Bundesgesetzgeber geregelt wer-
den. Davon zu unterscheiden ist die Raumordnung in 
den Ländern, die der Bund kraft Rahmenkompetenz 
in den durch Artikel 75 GG bestimmten Grenzen 
regeln darf. Hierunter fallen die §§ 7 bis 16 des Ab-
schnitts 2 des Entwurfs. Demgegenüber sind Ab-
schnitt 1 des Entwurfs, der die für die Raumordnung 
in Bund und Ländern gleichermaßen geltenden Auf-
gabenbeschreibung, Leitvorstellung, Begriffsbestim-
mungen, Grundsätze und Rechtswirkungen regelt, 
und Abschnitt 3 „Raumordnung im Bund" der Kom-
petenz aus der Natur der Sache zuzuordnen. Ab-
schnitt 4 enthält die üblichen Überleitungs- und 
Schlußvorschriften. 

c) Voraussetzungen für eine Gesetzgebung 
des Bundes 

Die Voraussetzungen für eine Gesetzgebung des 
Bundes nach Artikel 72 Abs. 2 GG bzw. Artikel 75 
Abs. 1 i. V. m. Artikel 72 Abs. 2 GG sind gegeben. 
Aufgrund einer umfangreichen und lang andauern-
den Fortentwicklung des sonstigen Raumplanungs-
und Fachplanungsrechts des Bundes ist die Verzah-
nung des Raumordnungsrechts mit diesen Rechtsma-
terien nicht mehr hinreichend gewährleistet. Auch 
müssen die Instrumente der Raumordnung im Gefü-
ge des Planungsrechts fortentwickelt werden, um die 
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse, insbesondere bei der Entwicklung und 
Sicherung von Raumfunktionen und Raumnutzun-
gen zu wahren. Ferner soll durch das Gesetz insbe-
sondere die Regionalplanung gestärkt werden, weil 
bei einer regional zunehmend unterschiedlichen Be-
völkerungs-, Arbeitsplatz- und Einkommensentwick-
lung der Region als räumlicher Handlungsebene eine 
zunehmende Bedeutung bei der Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse zukommt. 

d) Inanspruchnahme der Rahmenkompetenz 
des Bundes 

Soweit der Gesetzentwurf in Abschnitt 2 die Rah-
menkompetenz des Bundes nach Artikel 75 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 GG in Anspruch nimmt, ist er als Richtli-
niengesetz an die Landesgesetzgeber ausgeformt. 

Der Abschnitt enthält keine unmittelbar gegenüber 
dem Bürger oder der Verwaltung geltende Regelung. 
Die nach dein geltenden Recht unmittelbar geltende 
Regelung beim Abweichungsverfahren in § 5 Abs. 5 
Satz 2 ROG soll in das Überleitungsrecht des Ent-
wurfs übernommen werden (§ 23 Abs. 2 Entwurf) 
und nach Ablauf der Frist für die Umsetzung durch 
die Länder außer Kraft treten (Artikel 11 Abs. 3 Ent-
wurf). Die Überleitungsvorschrift ist insoweit er-
forderlich, als einzelne Länder der seit dem 1. Mai 
1993 bestehenden Umsetzungsverpflichtung von § 5 
Abs. 5 Satz 1 ROG noch nicht nachgekommen sind. 
An der Möglichkeit, das Abweichungsverfahren un- 
mittelbar aufgrund von Bundesrecht anwenden zu 
können, besteht nach wie vor aus Gründen der Ver- 
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fahrensbeschleunigung ein herausragendes Bundes-
interesse, weil so insbesondere bei Infrastrukturvor-
haben zeitaufwendigere Verfahren zur Änderung 
von Zielen der Raumordnung vermieden werden 
können. Im übrigen werden die Landesbehörden 
durch die Überleitungsvorschrift lediglich ermäch-
tigt, nicht aber verpflichtet, Abweichungsverfahren 
durchzuführen. 

Punktuelle Vollregelungen sind in Abschnitt 2 des 
Entwurfs nicht enthalten. In Einzelheiten gehende 
Regelungen, die in §§. 12, 15 und 17 Abs. 2 Entwurf 
enthalten sind, bilden sowohl quantitativ als auch 
qualitativ die Ausnahme. Soweit sie bei der Regelung 
des Raumordnungsverfahrens anzutreffen sind (§ 15 
Entwurf), sollen sie gegenüber dem geltenden Recht 
(§ 6a ROG) deutlich zurückgeführt werden und 
betreffen nun Regelungen wie die Bef ristung des 
Raumordnungsverfahrens (§ 15 Abs. 7 Entwurf), die 
aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich sind. 

Die Verordnungsermächtigung in § 17 Abs. 1 Ent-
wurf bezieht sich darauf, in § 7 Abs. 2 Entwurf ver-
wandte Begriffe näher zu erläutern und dafür Plan-
zeichen vorzusehen; sie dient insofern der Entlastung 
des Gesetzes (vgl. BVerwG, NJW 1986, 951, 952). Ab-
satz 2 übernimmt die Ermächtigung des § 6a Abs. 2 
ROG, in einer Verordnung der Bundesregierung die 
Planungen und Maßnahmen zu bezeichnen, bei de-
nen ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist, 
wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und 
überörtliche Bedeutung haben. Sie soll insoweit der 
gleichgerichteten raumordnerischen Beurteilung für 
überwiegend bundesrechtlich geregelte Planungs-, 
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren und der 
Entlastung des Gesetzes dienen. Im übrigen ist der 
Katalog raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men in § 1 Raumordnungsverordnung (RoV) nicht 
abschließend. 

3. Mehr Nutzungsmischung 
und flexiblere Dichtevorschriften 
in der Baunutzungsverordnung 

Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung vorzubereiten und zu 
leiten. Ein wesentliches Ziel ist es danach, die 
Siedlungsentwicklung sowohl in den Städten wie 
auch in kleineren Gemeinden auf geeignete Stand-
orte zu konzentrieren. Die tatsächliche räumliche 
Entwicklung weist gegenläufige Entwicklungen auf: 
Einzelhandelsstandorte auf der „Grünen Wiese" 
und ausschließliche Wohnbebauung in pe ripheren 
Lagen vergrößern das Verkehrsaufkommen und 
verringern die Funktionsfähigkeit unserer Innen-
städte. 

Insbesondere die Funktionen der Innenstädte und 
Stadtteilzentren sollen daher durch geeignete plane-
rische Maßnahmen nachhaltig gestärkt werden. Dies 
erfordert eine größere Nutzungsvielfalt, gegebenen-
falls auch eine dichtere Bebauung. Die Regelungen 
der Baunutzungsverordnung sollen zu diesem Zweck 
insgesamt mischungsfreundlicher und flexibler ange-
wendet werden können. 

II. Wesentliche Regelungen im Überblick 

1. Städtebaurecht 

a) Zusammenführung der bauplanungsrechtlichen 
Vorschriften im Baugesetzbuch 

Ein großer Teil der Vorschriften des Maßnahmenge-
setzes zum Baugesetzbuch soll - entsprechend dem 
eingangs angesprochenen Beschluß des Bundesta-
ges, das Städtebaurecht des Bundes wieder einheit-
lich im Baugesetzbuch zusammenzuführen - in das 
Baugesetzbuch übernommen werden. So erscheint 
es nicht sinnvoll, das befristet geltende Recht des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch ersatzlos 
auslaufen zu lassen, weil sich jedenfalls ein Teil der 
Regelungen bewährt  hat und die Praxis darauf ein-
gestellt ist. Mit den zwischenzeitlich gewonnenen Er-
fahrungen können nur wenige Regelungsgehalte als 
mittlerweile mehr oder weniger gegenstandslos an-
gesehen werden. Dies entspricht auch der Auffas-
sung der Expertenkommission zur Novellierung des 
Baugesetzbuchs, zumal der Aspekt der Erleichterung 
und Beschleunigung von Investitionen unterdessen 
an Bedeutung gewonnen habe (Bericht der Exper-
tenkommission zur Novellierung des Baugesetz-
buchs vom 28. Oktober 1995, Randnummer 172f.) 
Hinsichtlich der Sonderregelungen für die neuen 
Länder ist auch die Expertenkommission einmütig 
der Auffassung, daß diese ab 1. Januar 1998 weder 
wünschenswert noch erforderlich seien (Bericht 
Randnummer 201). Es soll daher zu folgender Zu-
sammenführung der bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften im Baugesetzbuch kommen: 

aa) Integration des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch in das Baugesetzbuch 

(1) Mit dem Ziel einer beschleunigten Bereitstel-
lung von Bauland und der Zulassung von Bauvorha-
ben sollen in der Praxis bewährte Regelungen aus 
dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch, die bis-
lang nur für den Bebauungsplan zur Deckung eines 
dringenden Wohnbedarfs und für Wohnbauvorhaben 
eingesetzt werden konnten, in das Baugesetzbuch 
übernommen werden. Vorgeschlagen wird daher die: 

- Übernahme der Verkürzung der Dauer der Ausle-
gung bei der Bürgerbeteiligung im Wiederho-
lungsfall für alle Bebauungsplanverfahren (bis-
lang § 2 Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch) und Ausdehnung auch auf Flächen-
nutzungsplanverfahren, 

- Übernahme der Bef ristung der Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange auf einen Monat 
sowie der Anordnung einer materiellen Präklusion 
nach Fristablauf für alle Bebauungsplanverfahren 
(bislang § 2 Abs. 4 des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch) und Ausdehnung auch auf Flä-
chennutzungsplanverfahren, 

- Übernahme und Erweiterung des Verzichts auf 
das Anzeigeverfahren auf alle Bebauungspläne, 
die aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wor-
den sind (bislang § 2 Abs. 6 des Maßnahmengeset-
zes zum Baugesetzbuch), 
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- Übernahme und Vereinheitlichung der Vorschrif-
ten zum Vorkaufsrecht (bislang § 3 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Zusammenführung und Fortentwicklung der Mög-
lichkeiten der Befreiung von den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans (bislang § 4 Abs. 1, 1 a und 2 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Übernahme des Anwendungsbereichs der „erwei-
terten" Abrundungssatzung (bislang § 4 Abs. 2 a 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch) 
und Erstreckung auf alle Bauvorhaben, 

- Übernahme der erleichterten Zulassung von Nut-
zungsänderungen zugunsten von Wohnbauvorha-
ben im Außenbereich - verbunden mit einer ein-
heitlichen Regelung der Umnutzungsmöglichkei-
ten auch zu gewerblichen Zwecken - innerhalb 
von fünf Jahren nach Aufgabe einer privilegierten 
Nutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes so-
wie Übernahme der erleichterten Neuerrichtung 
bestandsgeschützter, aber erneuerungsbedürftiger 
Wohngebäude (bislang § 4 Abs. 3 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Übernahme des Regelungsgehalts der Außenbe-
reichssatzung (bislang § 4 Abs. 4 des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Übernahme des städtebaulichen Vertrags (bislang 
§ 6 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Übernahme des Vorhaben- und Erschließungs-
plans (bislang § 7 des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch). 

Die gesetzliche Anordnung, daß Widerspruch und 
Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauauf-
sichtliche Genehmigung eines Vorhabens keine auf-
schiebende Wirkung haben (bislang § 10 Abs. 2 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch), soll un-
abhängig vom Zweck des Vorhabens in allgemeiner 
Form in der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt 
werden, die zur Zeit geändert wird. 

(2) Nicht übernommen werden sollen hingegen Re-
gelungen aus dem Maßnahmengesetz zum Bauge-
setzbuch, die sich in der Vergangenheit in der Pra xis 
nicht bewährt  haben oder durch andere Regelungen 
überflüssig werden. Vorgeschlagen wird daher der: 

- Verzicht auf die Sonderregelungen für den drin-
genden Wohnbedarf, da ihr Inhalt weitgehend mit 
Geltung für alle Vorhaben in das Dauerrecht über-
nommen werden soll (bislang 55 1 und 2 Abs. 1 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Verzicht auf den Wegfall der frühzeitigen Bürger-
beteiligung bei Bebauungsplanverfahren (bislang 
§ 2 Abs. 2 des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch), 

- Verzicht auf die ausdrückliche gesetzliche Mög-
lichkeit eines Anhörungstermins für die Träger 
öffentlicher Belange anstelle einer schriftlichen 
Beteiligung (bislang § 2 Abs. 5 des Malinahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Verzicht auf die Sonderregel zur Änderung eines 
Bebauungsplans, auch wenn die Grundzüge der 
Planung berührt werden (bislang § 2 Abs. 7 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch), 

- Verzicht auf den Bebauungsplan ausschließlich 
zum Ausschluß von Vergnügungsstätten (bislang 
§ 2 a des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch), 

- Verzicht auf die ergänzenden bundesrechtlichen 
Fristenregelungen bei der Erteilung von Geneh-
migungen durch die Landesbehörden (bislang § 5 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch). 

Die zur Prüfung der Praxistauglichkeit der zuletzt ge-
nannten Vorschriften in Auftrag gegebenen Rechts-
tatsachenuntersuchungen und Rechtsgutachten ha-
ben ergeben, daß ihre Anwendung in Relation zum 
gesamten Verfahrensablauf eines Bebauungsplan-
verfahrens teilweise nur zu unwesent lichen Be-
schleunigungseffekten geführt hat oder sie gar 
nicht aufgegriffen wurden (so § 2 Abs. 2 für die früh-
zeitige Bürgerbeteiligung und § 2 Abs. 5 des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch zum Anhö-
rungstermin). 

Andere Vereinfachungs- und Beschleunigungseffek-
te haben dagegen die an das Baugesetzbuch zu stel-
lenden Anforderungen an  Planungssicherheit und 
Planmäßigkeit so herabgesetzt (so § 2 Abs. 7 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch zur Ände-
rung von Bebauungsplänen), daß sie keine dauer-
hafte Übernahme rechtfertigen. 

Der nach § 2 a des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch zulässige Ausschluß von Vergnügungs-
stätten im unbeplanten Innenbereich durch einen 
„Bebauungsplan" mit einer ausschließlich textlichen, 
negativen Festsetzung sollte angesichts der damals 
befürchteten Massierung solcher Anlagen im Bereich 
des § 34 des Baugesetzbuchs kurzfristig eine Inter-
ventionsmöglichkeit schaffen; ein solcher Plan ist auf 
lange Sicht mit dem vom Baugesetzbuch angestreb-
ten Planmäßigkeitsprinzip und positivem Gestal-
tungsgebot aber unvereinbar. Seit Geltung der Bau-
nutzungsverordnung von 1990, die die Zulässigkeit 
von Vergnügungsstätten umfassend geregelt hat, 
können vergleichbare Ausschlußwirkungen durch 
eine positive Überplanung gesteuert werden, so daß 
mittlerweile ausreichend Zeit für eine gestaltende 
Planung zur Verfügung stand. Im übrigen wirken die 
Ausschlußregeln der Baunutzungsverordnung ver-
mittelt über die Bezugnahme in § 34 Abs. 2 und 
- nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 15. Dezember 1994 (4 C 13.19, DVBl. 
1995, S. 515, 516) - auch als Auslegungshilfe in § 34 
Abs. 1 des Baugesetzbuchs für Baugenehmigungs-
verfahren für Vergnügungsstätten im unbeplanten 
Innenbereich. Die Regelung des § 2 a des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch ist daher mit Frist-
ablauf überflüssig. 

Die Fristenregelungen des § 5 des Maßnahmengeset-
zes sind durch kürzere Fristen der Landesgesetzge-
ber in den zwischenzeitlich fortgeschriebenen Lan-
desbauordnungen entbehrlich geworden. 

Ein Verzicht auf die genannten Regelungen ist damit 
im Interesse einer Vereinfachung und Vereinheit-
lichung des Baurechts geboten. 
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bb) Verzicht auf Sonderregeln für die neuen Länder 

Als wichtiger Beitrag zur Vereinheitlichung des Städ

-

tebaurechts und in Übereinstimmung mit der Ein

-

schätzung der Expertenkommission zur Novellierung 
des Baugesetzbuchs (Bericht Randnummer 201) soll 
auf die Verlängerung und Fortführung der Sonder

-

regelungen des § 246 a des Baugesetzbuchs, die bis

-

lang zusätzlich in den neuen Ländern neben dem 
Baugesetzbuch zu beachten sind, angesichts des hier 
mittlerweile erreichten Planungsstandards verzichtet 
werden. Die wenigen weiterhin benötigten Regelun

-

gen sollen in generalisierter Form in das Dauerrecht 
übernommen werden. 

b) Strukturelle Vereinfachungen 
des Bauplanungsrechts 

Die in Folge der letzten Novellierungen des Baupla-
nungsrechts eingetretene Differenzierung zwischen 
verschiedenen bauplanungsrechtlichen Instrumen-
ten, die sich in ihrem Anwendungsbereich überla-
gern, soll auf ein überschaubares Maß zurückgeführt 
werden. Dies führt zu einer größeren Übersichtlich-
keit und leichteren Anwendung des Städtebaurechts: 

aa) Zusammenführung der Baurechte schaffenden 
Satzungen im Baugesetzbuch 

Es ist beabsichtigt, die in § 34 des Baugesetzbuchs 
und § 4 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch vorgesehenen Satzungsermächtigungen bei 
der Zusammenführung im Baugesetzbuch zu verein-
heitlichen. 

Im einzelnen handelt es sich dabei um die 

- die Klarstellungssatzung (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 des 
Baugesetzbuchs), 

- die Entwicklungssatzung (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 des 
Baugesetzbuchs), 

- die Abrundungssatzung (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 des 
Baugesetzbuchs), die nur in Kombination mit der 
Klarstellung- oder Entwicklungssatzung möglich 
ist, 

- die Erweiterung dieser Abrundungssatzung für 
Wohnbauvorhaben (§ 4 Abs. 2a des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch) und 

- die Außenbereichssatzung für Wohnbauvorhaben 
(§ 4 Abs. 4 des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch). 

Der Gesetzgeber wollte durch die schrittweise, in 
verschiedenen Novellen nach und nach eingeführten 
und erweiterten Satzungen einem Bedürfnis der Pra-
xis Rechnung tragen, Streitfälle über die Bebaubar-
keit von Grundstücken an der Grenze zwischen In-
nen- und Außenbereich und bei Wohnbebauung im 
Außenbereich durch eine gemeindliche Willensäuße-
rung vorab auszuräumen. Die Verfahren zur Aufstel-
lung  dieser Satzungen (also Bürgerbeteiligung, Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange, Anzeige-
oder Genehmigungsverfahren) sind jeweils einzeln 
geregelt; auch unterscheiden sich die Satzungen un-
tereinander hinsichtlich ihrer Bindung an die Vorga-
ben des Flächennutzungsplans und der Berücksich-
tigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

Angesichts der aufgezeigten Unterschiede spricht 
sich demgegenüber die Expertenkommission zur No-
vellierung des Baugesetzbuchs sogar für eine Ab-
schaffung dieser Satzungen aus, sie erhofft sich 
einen erheblichen Vereinfachungseffekt für das Bau-
planungsrecht. Sie verweist darauf, daß sich die Vor-
teile der Satzungen gegenüber Bebauungsplänen 
(die im übrigen auch Satzungen sind) als marginal er-
weisen. Weder in verfahrensrechtlicher noch in ma-
teriell-rechtlicher Hinsicht könnten die Gemeinden 
mögliche Erleichterungen durch Ausweichen auf 
diese Satzungen für sich in Anspruch nehmen; die 
Kommission verweist diesbezüglich darauf, daß die 
Bürger- und Trägerbeteiligung sowie das Abwä-
gungsgebot auch bei den Baurechte schaffenden 
Satzungen nicht außer Acht gelassen werden dür-
ften (Bericht Randnummer 227). Der Kommissions-
vorschlag eines Verzichts auf diese Satzungen geht 
indes zu weit. Dem Anliegen der Expertenkommis-
sion zur Vereinfachung des Bauplanungsrechts soll 
deshalb durch eine Vereinheitlichung der materiell-
und verfahrensrechtlichen Anforderungen an die ge-
nannten Satzungstypen Rechnung getragen werden 
(vgl. § 34 Abs. 4 und 5 und § 35 Abs. 6 des Entwurfs). 
Zugleich soll der bislang nur auf Wohnbauvorhaben 
beschränkte Anwendungsbereich der erweiterten 
Abrundungssatzung durch Ausdehnung auch auf 
andere Vorhaben verallgemeinert und in das Dauer-
recht übernommen werden. 

bb) Einführung eines vereinfachten Verfahrens 

Die Regelung des § 13 des Baugesetzbuchs soll als 
grundlegende Bezugsnorm aufgewertet werden. Die 
bislang nach dieser Vorschrift bestehende Möglich-
keit der Änderung oder Ergänzung von Bauleitplä-
nen soll daher in einer verkürzten und vereinheitlich-
ten Fassung neu geregelt werden und insbesondere 
auch die Aufstellung der soeben angesprochenen 
städtebaulichen Satzungen zügig ermöglichen. 

cc) Wegfall der Teilungsgenehmigung 

Die behördliche Genehmigungspflicht für die Tei-
lung von Grundstücken nach dem bisherigen § 19 
des Baugesetzbuchs soll - auch entsprechend einem 
Mehrheitsheitsvotum der Expertenkommission zur 
Novellierung des Baugesetzbuchs (Bericht Rand-
nummer 272) - weitgehend entfallen. Bei den Vor-
schriften über die Teilungsgenehmigung h andelt es 
sich zwar einerseits um ein eingespieltes Instrumen-
tarium des Städtebaurechts. Andererseits war die 
Notwendigkeit dieser Vorschriften bei den verschie-
denen Änderungen des Städtebaurechts des Bundes 
stets umstritten. Die bisherigen Vorschriften über die 
Teilungsgenehmigung vermögen weder die städte-
bauliche Ordnung umfassend zu gewährleisten noch 
dem Erwerber die Sicherheit zu geben, ein bebauba-
res Grundstück zu erhalten. Angesichts dieser unzu-
reichenden Funktionen der Teilungsgenehmigung 
erscheint der damit verbundene hohe Aufwand, ins-
besondere der personelle Aufwand, nicht mehr ver-
tretbar. Dies gilt vor allem in einer Zeit, in der staat-
liche Aufgaben mit dem Ziel der Entbürokratisierung 
und Deregulierung weitgehend abgebaut werden 
sollen. Nach einer Hochrechnung der Bundesfor- 
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schungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
könnten damit ca. 200 000 Genehmigungsverfahren 
in der Bundesrepublik Deutschland künftig entfallen. 

dd) Zusammenführung der Vorkaufsrechte 

Die bisherigen, unterschiedlichen Regelungen für 
die beim Kauf von Grundstücken den Gemeinden 
zustehenden Vorkaufsrechte in den §§ 24 bis 28 des 
Baugesetzbuchs einerseits und in § 3 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch andererseits sollen 
zusammengefaßt und soweit wie möglich vereinheit-
licht werden. Ebenso sollen die unterschiedlichen 
Regelungen für die Bemessung der Entschädigung 
bei Ausübung des Vorkaufsrechts vereinheitlicht 
werden. Außer in den Fällen, in denen sich die Be-
messung der Entschädigung zwingend nach den 
Vorschriften des Enteigungsrechts bestimmt (§ 24 
Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs), soll die Gemeinde 
generell die Möglichkeit haben, die Entschädigung 
nach der Regelung des § 3 Abs. 3 des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch zum Verkehrswert des 
Grundstücks zu berechnen, wie sie seit der Einheit 
Deutschland bereits in den neuen Ländern gilt und 
sich dort  bewährt  hat. 

c) Stärkung der kommunalen Planungshoheit 
durch Reduzierung staatlicher Kontrolle 

Die durch § 2 Abs. 6 des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch vorgesehene Verkürzung des Bebau-
ungsplanverfahrens durch Verzicht auf die Anzeige 
bei der höheren Verwaltungsbehörde, wenn der Be-
bauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwik-
kelt worden ist, führt wegen Entfallens einer staat-
lichen Kontrolle der gemeindlichen Bebauungspla-
nung zu gesteigerter kommunaler Eigenverantwort-
lichkeit. Die Regelung soll daher - nun nicht mehr 
beschränkt auf Bebauungspläne für dringenden 
Wohnbedarf - in § 10 in das Baugesetzbuch über-
nommen werden. Neben dem angestrebten Verzicht 
auf staatliche Kontrolle und der damit verbunde-
nen Verkürzung der Bebauungsplanverfahren würde 
auch der Flächennutzungsplan deutlich aufgewertet, 
da nunmehr auf dieser Ebene die planerischen 
Grundentscheidungen abschließend getroffen wer-
den müssen. 

d) Klärung des Verhältnisses des Bauplanungsrechts 
zum Umwelt- und Fachplanungsrecht, insbeson-
dere Fortentwicklung des „Baurechtskompromis-
ses" zur Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung im Bauleitplanverfahren 

Durch Zusammenführung wichtiger umweltschüt-
zender Maßgaben und Verfahren unmittelbar im 
Baugesetzbuch soll die Steuerungsfähigkeit der Bau-
leitplanung für die gemeindliche Weiterentwicklung 
gestärkt werden. Zugleich soll der durch Artikel 20 a 
des Grundgesetzes neu in die Verfassung eingefüg-
ten Staatszielbestimmung Umweltschutz im Baupla-
nungsrecht Rechnung getragen werden. Die Verant-
wortung der Gemeinden für eine umweltverträg-
liche, ökologisch orientierte Planung soll daher ver-
deutlicht und eine Integration der umweltbezogenen 
Belange unter dem Dach der Bauleitplanung als der 

rechtlich maßgeblichen Planung auf der örtlichen 
Ebene erreicht werden. Auch der Bodenschutz als 
ein wichtiger materieller Belang der Bauleitplanung 
soll deshalb hier ausdrücklich einbezogen werden. 
Durch eine das Bundesnaturschutzgesetz ergän-
zende Regelung sollen die zusätzlichen materiellen 
Anforderungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
der Europäischen Gemeinschaft, die den Aufbau 
eines europaweiten Biotopverbundsystems zum Ziel 
hat, an Bauleitplanverfahren sichergestellt und mit 
den sonstigen Anforderungen aus dem Umweltbe-
reich verzahnt werden. 

Um die Befugnis der Gemeinde klarzustellen, diese 
und alle weiteren beispielhaft in § 1 Abs. 5 des Bau-
gesetzbuchs genannten Belange gemäß § 1 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs gerecht gegeneinander abzu-
wägen, sollen die erwähnten umweltschützenden 
Belange in einem neuen § 1 a des Baugesetzbuchs in 
den Kontext der Abwägung gestellt werden. Eine 
vergleichbare Klarstellung soll in § 4 des Baugesetz-
buchs für das Verfahren der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange erfolgen; auch deren Stellung-
nahmen sind Gegenstand der Abwägung und damit 
- vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Regelungen-
für die Gemeinde im Abwägungsprozeß nicht bin-
dend. 

Das Verhältnis der Bauleitplanung zu besonderen 
Fachplanungsverfahren, die wegen ihrer gemeinde-
übergreifenden Bedeutung Durchsetzungskraft ge-
genüber örtlichen städtebaulichen Belangen erhalten 
müssen, soll schließlich in § 38 des Baugesetzbuchs 
verdeutlicht und zusätzlich an bestimmte Vorausset-
zungen geknüpft werden, durch die ihre Privilegie-
rung gegenüber den städtebaulichen Belangen ge-
rechtfertigt wird. 

Im einzelnen soll dies durch folgende Regelungen er-
reicht werden: 

aa) Bodenschutz 

Die Belange des bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigenden Bodenschutzes sollen in § 1 a  Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs ausdrücklich geregelt werden. Da-
mit wird zugleich der Zielsetzung des beabsichtigten 
Bundes-Bodenschutzgesetzes Rechnung getragen. 

bb) Teilweise Überführung der Eingriffsregelung 
in das Baugesetzbuch 

(1) Der sogenannte „Baurechtskompromiß" des 
Bundesnaturschutzgesetzes, der die Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unter Be-
achtung der Besonderheiten im Bauleitplanverfahren 
regelt, soll - soweit dort bislang bauplanerische 
Sachverhalte geregelt sind - unmittelbar in § la 

 Abs. 2 und 5 des Baugesetzbuchs überführt und hier 
mit dem Ziel einer verbesserten Praxistauglichkeit 
fortentwickelt werden. Die materielle naturschutz-
rechtliche Kernregelung verbleibt wegen ihres in-
haltlichen und systematischen Zusammenhangs mit 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im 
übrigen im Bundesnaturschutzgesetz. Hierdurch ist 
sichergestellt, daß die das Verursacherprinzip kenn-
zeichnenden Elemente - Vermeidung - Ausgleich - 
Ersatz  - in der gesetzlich festgelegten Stufenfolge 
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auf der Ebene der Bauleitplanung im Rahmen der 
Abwägung nach § 1 Abs. 6 des Baugesetzbuchs be-
rücksichtigt werden. Gleichzeitig soll gewährleistet 
werden, daß sich dabei die Prüfung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege an der die 
genannten Belange konkretisierenden Legaldefini-
tion des Eingriffs im Bundesnaturschutzgesetz orien-
tieren. Für eine Aufteilung der bisherigen Regelung 
und Übernahme eines Teils in das Baugesetzbuch 
sprechen im wesentlichen folgende Gründe: 

- Inhaltlich handelt es sich bei dem zu überführen-
den Teil der Regelung um eine ergänzende Vor-
schrift für die Bauleitplanung, für die die Gesetz-
gebungskompetenz des Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18 
des Grundgesetzes („Bodenrecht") in Anspruch 
genommen wird. 

- Die Verankerung auch im Baugesetzbuch verdeut-
licht die Bedeutung der ökologischen Belange für 
den gemeindlichen Abwägungsprozeß; auch wer-
den Abgrenzungsfragen zu anderen umweltschüt-
zenden Verfahren (Umweltverträglichkeitsprü-
fung) und Maßgaben („Bodenschutzklausel'') ent-
schieden. 

- Die praktische Handhabung wird durch die Zu-
sammenführung in einem Gesetz erleichtert. Der 
vorgesehene „Einbau" in das Baugesetzbuch 
macht dabei deutlich, daß im städtebaulichen Pla-
nungsrecht ein naturschutzrechtlicher Eingriff mit 
seinem Ausgleich ein selbstverständlicher Be-
standteil jeder städtebaulichen Planung ist und 
nicht als etwas von außen an die städtebauliche 
Planung Herangetragenes erscheint. Außerdem 
würde hierdurch das erforderliche Folgerecht im 
Baugesetzbuch den zutreffenden Anknüpfungs-
punkt erfahren; dadurch würden nicht nur syste-
matische Zusammenhänge gewahrt, sondern - als 
Folge der einheitlichen Regelung - der Verwal-
tungsvollzug erheblich vereinfacht. 

(2) Im Sinne der angesprochenen Fortentwicklung 
der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch soll der 
naturschutzrechtliche Ausgleich zudem künftig ver-
stärkt bereits auf der Ebene des Flächennutzungs-
plans erfolgen: 

- Den Kommunen soll deshalb die Möglichkeit ein-
geräumt werden, ihr Gemeindegebiet auch unter 
Naturschutzaspekten fortzuentwickeln. 

- Das von einzelnen Ländern bereits praktizierte 
Modell des „Öko-Kontos” mit der zeitlichen Ab-
koppelung von Baumaßnahmen und Maßnahmen 
zum Ausgleich soll durch Einbindung der Flächen-
nutzungsplanebene bundesrechtlich abgesichert 
werden. 

- Die Zulässigkeit der Refinanzierung von Maßnah-
men zum Ausgleich für durch Bauvorhaben verur-
sachte Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft soll nicht wie bisher auf den Bebauungs-
plan, der die Voraussetzungen für die „Eingriffe" 
in Natur und Landschaft festsetzt, beschränkt blei-
ben; die Abrechnung von Maßnahmen zum Aus-
gleich soll künftig zugleich auf der Grundlage 
eines weiteren, aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelten Bebauungsplans erfolgen können. 

Dies schließt auch einen gemeindeübergreifenden 
und damit regionalen Ausgleich nicht aus, wenn bei-
de (oder auch mehrere) Gemeinden dies im Interesse 
einer Aufgabenteilung wollen. 

(3) Die Baulandumlegung ist ein in der Praxis 
bewährtes, eigentümerfreundliches Instrument zur 
Schaffung von Bauland. Zweck der Umlegung ist es, 
Grundstücke in der Weise zu ordnen, daß nach Lage, 
Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nut-
zung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 
Dieser privatnützige Zweck ist das entscheidende 
Merkmal für die verfassungsrechtliche Qualifikation 
der Umlegung als Inhaltsbestimmung des Eigen-
tums. Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich kön-
nen daher in der Umlegung nur in dem Umfang be-
reitgestellt werden, in dem sie dem auf die Privatnüt-
zigkeit festgelegten Umlegungszweck entsprechen. 

Die vorgesehenen Ergänzungen im Umlegungsrecht 
sollen der Klarstellung dienen, um in der Praxis auf-
tretende Probleme bei der Aufbringung von Flächen 
zum Ausgleich künftig zu vermeiden. Es soll daher 
unter anderem herausgestellt werden, daß eine Vor-
wegausscheidung von „Flächen zum Ausgleich” 
nach § 55 Abs. 2 des Baugesetzbuchs möglich ist. Da-
bei soll unterschieden werden zwischen Flächen zum 
Ausgleich, die für den Bau von Erschließungsanla-
gen, vor allem also für den Bau von Straßen, erfor-
derlich werden (verkehrsbedingte Flächen zum Aus-
gleich) und Flächen zum Ausgleich, die für die priva-
ten Bauflächen ausgewiesen und diesen zugeordnet 
werden (bauflächenbedingte Flächen zum Aus-
gleich). Mit den vorgesehenen Ergänzungen der 
§§ 57 ff. des Baugesetzbuchs soll die Zuteilung von 
Flächen zum Ausgleich als „natürlicher Annex" zu 
den Bauflächen verdeutlicht werden. 

(4) Ergänzend sollen flankierende Regelungen in 
den §§ 5 Abs. 2 a, 9 Abs. la,  135 a bis c und 200 a des 
Entwurfs erfolgen. 

cc) Verdeutlichung der Anforderungen von 
Fachplänen für die bauleitplanerische Abwägung 

§ 1 a Abs. 4 des Baugesetzbuchs soll die aus dem Um-
weltbereich in Form von Fachplänen an die Ab-
wägung gestellten Anforderungen verdeutlichen. 
Damit soll im Interesse einer Vereinfachung des Pla-
nungsprozesses klargestellt werden, daß die Aus-
sagen der Fachpläne keinen Vorrang vor anderen im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens abzuwägenden 
Belangen entfalten, soweit bundesrechtlich nichts 
weitergehendes zugunsten der Fachplanungen an-
geordnet ist. 

dd) Überführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei Bebauungsplanverfahren in das Baugesetz-
buch 

§ la  Abs. 3 und 4 des Baugesetzbuchs soll das Ver-
fahren der Umweltverträglichkeitsprüfung, soweit es 
im Rahmen von bestimmten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahren durchzuführen ist, ohne 
materielle Rechtsänderung in das Baugesetzbuch 
überführen. Hierdurch soll der Stellenwert der Um-
weltverträglichkeitsprüfung für diese Bebauungs- 
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planverfahren verdeutlicht und eine Zusammen-
führung mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung im Abwägungsprozeß ermöglicht werden. 

In Ergänzung der Anlage zu § 3 des Gesetzes 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung sollen - entspre-
chend den Vorschlägen der Europäischen Kommis-
sion zur Änderung der Richtlinie über die projektbe-
zogene Umweltverträglichkeitsprüfung - zusätzlich 
ab einer Geschoßfläche von 5000 m2  Einkaufszen-
tren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonsti-
ge Handelsbetriebe einer Umweltverträglichkeits-
prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
unterworfen werden. 

ee) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Die wesentliche Umsetzung der Fauna-Flora-Habi-
tat- Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen - ABl. EG Nr. L 206 
S. 7) soll im Rahmen der (zeitlich geringfügig) zuvor 
beabsichtigten Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes erfolgen, auf dessen Grundlage künftig die 
für das beabsichtigte europaweite Biotopverbund-
system erforderlichen Schutzgebiete ausgewiesen 
und geschützt werden sollen. In Ergänzung des ge-
änderten Bundesnaturschutzgesetzes soll der Schutz 
des nach der Europäischen Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie aufzubauenden Biotopverbundsystems je-
doch auch durch einen ausdrücklich erwähnten Ab-
wägungsbelang in § la Abs. 4 des Baugesetzbuchs 
flankiert  werden. Zudem soll durch eine Inbezugnah-
me der Maßgaben des geänderten Bundesnatur-
schutzgesetzes sichergestellt werden, daß Bauleit-
planungen, soweit sie Eingriffe mit Auswirkungen 
auf Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung und 
Vogelschutzgebiete hervorrufen können, den Anf or-
derungen der Richtlinie genügen. Beeinträchtigun-
gen geschützter Gebiete von gemeinschafftlicher Be-
deutung oder Europäischer Vogelschutzgebiete sind 
aus den im geänderten Bundesnaturschutzgesetz ge-
nannten Gründen zulässig. 

ff) Verdeutlichung der Stellung der Träger 
öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren 

In § 4 des Baugesetzbuchs soll klargestellt werden, 
daß die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-
lange, die den Belangen der Fachplanungen im 
Planungsprozeß Geltung verschaffen sollen, die Ge-
meinden bei ihrer Entscheidung über die Aufstellung 
und Inhalte eines Bauleitplans nicht binden, sondern 
Gegenstand ihrer eigenverantwortlich wahrzuneh-
menden Abwägungsentscheidung sind. Hier ist es in 
der Vergangenheit vielfach zu Mißverständnissen im 
Abwägungsprozeß gekommen. 

gg) Vereinfachung und Neuregelung des Vorrangs 
für solche Fachplanungen, die die Berück-
sichtigung städtebaulicher Belange ermöglichen 

Durch eine Neufassung von § 38 des Baugesetzbuchs 
sollen die Gründe für den Vorrang von fachgesetz-
lichen Planungsverfahren vor dem Bauplanungsrecht 
verdeutlicht werden. Maßgeblicher Grund für die 

Privilegierung einer Fachplanung gegenüber der 
Bauleitplanung soll eine im fachgesetzlichen Pla-
nungsverfahren gewährleistete materielle Berück-
sichtigung der städtebaulichen Belange sowie eine 
Beteiligung der Gemeinde am Verfahren sein. Dies 
ist bei Planfeststellungsverfahren und Verfahren mit 
den Rechtswirkungen der Planfeststellung gewähr-
leistet. Daher wird mit der Neufassung auf eine enu-
merative Aufzählung der einzelnen Fachgesetze ver-
zichtet und eine generelle Privilegierung von Fach-
planungen überörtlicher Bedeutung mit den Rechts-
wirkungen der Planfeststellung vorgeschlagen. 

e) Zusammenarbeit der Gemeinden mit Investoren 

Die aus der Bauplanungs- und Zulassungsverord-
nung der Deutschen Demokratischen Republik (vom 
20. Juni 1990) mit dem Einigungsvertrag zunächst 
nach § 246 a des Baugesetzbuchs für die neuen Län-
der übernommenen Regelungen zu den städtebau-
lichen Verträgen und zum Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, die dann mit Wirkung für alle Länder in 
die §§ 6 und 7 des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch integriert  worden sind, haben sich bewährt . 
So haben die Regelungen zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan und zu den städtebaulichen Verträ-
gen zu einer deutlich stärkeren Zusammenarbeit von 
Gemeinden und p rivaten Investoren („Public-P riva-
te-Partnership”) beigetragen. Hierdurch ist es gelun-
gen, zügig und zum Vorteil beider Vertragspartner 
Bauland auszuweisen. Da durch diese Regelungen 
im Gegensatz zur Angebotsbebauungsplanung auf 
den Einzelfall zurecht geschnittene planerische Lö-
sungen auch in Abweichung von der Baunutzungs-
verordnung ermöglicht werden, leisten sie zugleich 
einen Beitrag zu mehr „Nutzungsmischung" im Städ-
tebau. Sie sollen - entsprechend einem Vorschlag der 
Expertenkommission zur Novellierung des Bauge-
setzbuchs (Bericht Randnummern 139 und 157) - da-
her als Dauerrecht in das Baugesetzbuch überführt 
werden. 

f) Planerhaltung von städtebaulichen Satzungen 

Durch die in § 215 a des Baugesetzbuchs auf Vor-
schlag der Expertenkommission zur Novellierung des 
Baugesetzbuchs (Bericht Randnummern 118 - 121) 
neu vorgesehene Möglichkeit der Durchführung 
eines ergänzenden Verfahrens zur Behebung von 
Mängeln soll die Bestandskraft von städtebaulichen 
Satzungen erhöht werden. Insbesondere die in der 
Erarbeitung sehr zeit- und personalaufwendigen Be-
bauungspläne sollen, soweit sie nicht an einem 
grundlegenden Mangel leiden und damit unter Aus-
nutzung der geleisteten Vorarbeiten nachgebessert 
werden können, auf diese Weise in ihrem Bestand er-
halten werden. 

g) Zügige Durchführung der Rechtsschutzverfahren 

Entsprechend einem Vorschlag der Unabhängigen 
Expertenkommission zur Vereinfachung und Be-
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-
fahren (Bericht Randnummern 548, 721 f.) soll das 
rechtswidrig verweigerte gemeindliche Einverneh-
men zu einer Bau- oder sonstigen Genehmigung 
nicht - wie bisher - erst durch das Verwaltungsge- 
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richt, sondern bereits durch die höhere Verwaltungs-
behörde ersetzt werden können. Schon die höhere 
Verwaltungsbehörde, die bislang durch ein von der 
Gemeinde nicht erteiltes Einvernehmen bei ihrer 
Überprüfung der Zulassungsentscheidung negativ 
gebunden war, soll damit einem Antragsteller für ein 
Bauvorhaben die begehrte Genehmigung ermög-
lichen können. 

h) Behutsame Fortentwicklung der Vorschriften 
des Besonderen Städtebaurechts 

Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich des 
Besonderen Städtebaurechts (§§ 136 ff. des Bauge-
setzbuchs) stellen keine grundlegende Novellierung, 
sondern eine behutsame Fortentwicklung bewäh rter 
Vorschriften mit inzwischen langer Rechtstradition 
dar. 

aa) Zwar hatte der Gesetzgeber bei der Zusammen-
führung des Bundesbaugesetzes und des Städte

-

bauförderungsgesetzes durch das Baugesetz-
buch im Jahr 1987 kein oder allenfalls ein gerin-
ges Bedürfnis für die Einleitung neuer Entwick-
lungsmaßnahmen gesehen und ihre diesbezüg-
lichen Regelungen nur noch in Form eines Über-
leitungsrechts übernommen. Jedoch ergab sich 
bereits Ende der 80er Jahre nicht zuletzt auf-
grund eines erheblichen Zustroms von ca. 1 Mio. 
Einwohnern die Notwendigkeit, neue Entwick-
lungsmaßnahmen einzuleiten. Das mit den §§ 6 
und 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch als Teil des Wohnungsbau-Erleichterungs-
gesetzes bereits 1990 in fortentwickelter Form - 
zunächst befristet - wieder eingeführte Entwick-
lungsmaßnahmenrecht wurde 1993 mit dem In-
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandge-
setz in das Dauerrecht des Baugesetzbuchs inte-
griert. 

bb) Auch bezüglich des Anwendungsbereichs des 
Entwicklungsmaßnahmenrechts wie auch des 
Sanierungsmaßnahmenrechts bedarf es keiner 
Änderung, denn das Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmenrecht ist auf eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung ausgerichtet und offen 
gegenüber sich wandelnden städtebaulichen 
Zielen: 

- Das Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
menrecht stellt ein ausgereiftes Inst rument 
dar, um die Prinzipien einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung bei städtebaulichen Um-
strukturierungen und der Behebung städte-
baulicher Mißstände zur Geltung zu bringen, 
wobei die Gemeinden bei der Anwendung 
dieses Instruments eine große Erfahrung mit-
bringen. 

- Stand bei der Schaffung des Baugesetzbuchs 
die Innenentwicklung im Mittelpunkt städte-
baulicher Zielsetzungen, so stellt sich heute 
verstärkt die Aufgabe, sozial verträgliche Lö-
sungen bei der Stadterneuerung und Stadtent-
wicklung mit den bestehenden Instrumenta-
rien zu verwirklichen. Hier geht es insbeson-
dere um eine stärkere Durchmischung der tra-
ditionellen Funktionen wie Wohnen, Gewerbe, 

Kultur und Freizeit ebenso wie um eine Ver-
minderung von Umwelt- und Verkehrsbela-
stungen, aber auch um die soziale Integration 
von ausländischen Mitbürgern, Jugendlichen 
und Familien mit Kindern. 

- Darüber hinaus ist das Besondere Städtebau-
recht vor allem für die Wiederaufbereitung 
brachliegender Flächen (aufgelassene ge-
werbliche und vormals militärisch genutzte 
Flächen sowie aufgelassene Post- und Bahn-
flächen), aber auch für die Umnutzung von 
erneuerungsbedürftigen Stadtquartieren, die 
Revitalisierung von Innenstädten, einschließ-
lich der Wiedernutzung von Baulücken und 
der Verdichtung bestehender Siedlungen, ge-
eignet. Auf diese Weise kann eine unnötige In-
anspruchnahme des Außenbereichs vermie-
den werden. 

cc) Die vorgeschlagenen Änderungen beschränken 
sich daher auf wenige moderate Weiterentwick-
lungen sowie redaktionelle Klarstellungen; damit 
soll insbesondere auch vermieden werden, daß 
die eingespielte Praxis der Gemeinden durch 
neue Rechtsvorschriften beeinträchtigt wird. 

Die Kernpunkte dieser Weiterentwicklung zielen 
deshalb auch auf Verfahrenserleichterungen ab: 

- Aus Gründen der Verfahrensvereinfachung soll es 
in städtebaulichen . Sanierungsverfahren bei An-
wendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften neben der Erhebung von Ausgleichs-
beträgen nicht zu einer separaten Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen für Eingriffe in Natur 
und Landschaft kommen, sondern zu einer Bünde-
lung im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung. 

- Die Regelungen zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men sollen vornehmlich redaktionell neu gefaßt, 
vereinfacht und angeglichen werden. 

- Bei der Vorbereitung von Entwicklungsmaßnah-
men soll die Einschaltung eines sogenannten ein-
fachen Beauftragten ermöglicht werden. 

- In Entwicklungsbereichen soll künftig - wie auch 
bereits in Sanierungsgebieten - die Festlegung 
von Ersatz- und Ergänzungsgebieten zulässig sein. 

- Die Möglichkeiten des Einsatzes städtebaulicher 
Verträge in Sanierungsgebieten und Entwick-
lungsbereichen sollen verbessert werden. 

- Ein preislimitiertes Vorkaufsrecht wird auch in Sa-
nierungsgebieten ohne Anwendung der besonde-
ren sanierungsrechtlichen Vorschriften sowie bei 
der Vorbereitung von Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen zur Anwendung kommen (§ 28 
Abs. 3 des Baugesetzbuchs). 

- Entsprechend der vorgeschlagenen Abschaffung 
der Anzeigepflicht für bestimmte Bebauungspläne 
soll die Anzeigepflicht für Sanierungssatzungen 
und für Satzungen, durch die Sanierungsmaßnah-
men und auch Entwicklungsmaßnahmen aufgeho-
ben werden, entfallen. 
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i) Weitere Vorschläge einer Fortentwicklung 

aa) Verdeutlichung der Bedeutung 
„informeller" Planungen 

Durch Erwähnung der „informellen" Planungen als 
ausdrücklichen Abwägungsbelang in § 1 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 10 des Baugesetzbuchs soll ihre Bedeutung 
für den Planungsprozeß der Gemeinden herausge-
stellt werden. 

bb) Europäische Integration 

Zur Stärkung der europäischen Integration soll für 
das Bauleitplanverfahren in § 4 a des Baugesetzbuchs 
die grenzüberschreitende Unterrichtung von Ge-
meinden und Trägern öffentlicher Belange vorge-
schrieben werden. 

cc) Beschleunigung der Bauleitplanverfahren 
durch die Möglichkeit der Einschaltung 
von Projektmittlern 

Durch die ausdrückliche Darstellung in § 4b des Bau-
gesetzbuchs, daß durch einen Dritten die einzelnen 
Verfahrensschritte der §§ 3 bis 4a des Baugesetz-
buchs vorbereitet und durchgeführt werden können, 
soll - zugleich auf Anregung der Unabhängigen Ex-
pertenkommission zur Vereinfachung und Beschleu-
nigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 
(Bericht Randnummer 284) - ein Anreiz zum Ge-
brauch von diesem Beschleunigungsinstrument ge-
schaffen werden. 

2. Recht der Raumordnung 

a) Erhöhung der Integrationswirkung im Sinne 
einer nachhaltigen Raumentwicklung 

Der Entwurf bestimmt in § 1 Abs. 1 den Entwick-
lungs- und Integrationsauftrag der Raumordnung un-
ter Nennung der dazu in erster Linie zur Verfügung 
stehenden Instrumente. Die Erfüllung dieser Aufga-
be wird unter die Handlungsmaxime der nachhal-
tigen Raumentwicklung gestellt, die als zentrale Leit-
vorstellung der Raumordnung ihrerseits in acht Teil-
aspekten verdeutlicht wird (§ 1 Abs. 2 Entwurf). Die 
bundesrechtlichen Grundsätze der Raumordnung 
(§ 2 Abs. 2 Entwurf) sind grundlegend fortentwickelt 
worden und unterliegen als Auslegungsmaximen der 
Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung 
(§ 2 Abs. 1 Entwurf). Aufgabe und Grundsätze der 
Raumordnung sind so durch die Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung miteinander verbun-
den. 

Die Grundsätze der Raumordnung sollen in Raum-
ordnungsplänen konkretisiert werden. § 7 Abs. 2 
Entwurf nennt hierzu die wichtigsten drei Inhaltsbe-
reiche von Raumordnungsplänen, die jeweils durch 
Beispiele verdeutlicht werden. § 7 Abs. 3 Entwurf be-
handelt die Integration raumbedeutsamer Aussagen 
aus Fachplänen in Raumordnungspläne. Neben der 
Koordinierung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen soll hierdurch zugleich die Sicherung 
räumlich relevanter Aussagen der Fachplanungen 
durch Festlegungen in Raumordnungsplänen er-
reicht werden. Dies betrifft z. B. Aussagen in Land

-

schaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen, 
forstlichen Rahmenplänen oder Abfallwirtschafts-
plänen. 

b) Stärkung der Region als räumliche Handlungs-
ebene 

Zwischen der Raumordnungsplanung für das Lan-
desgebiet und der kommunalen Bauleitplanung ge-
winnt die Regionalplanung zunehmend an Bedeu-
tung. Angesichts immer weitreichenderer Verflech-
tungen sind viele den Raum beanspruchende Pla-
nungen und Maßnahmen nicht mehr allein von den 
örtlichen Gebietskörperschaften zu regeln, sondern 
bedürfen einer Abstimmung und Entscheidung im 
regionalen Maßstab. Der Entwurf formt zu diesem 
Zweck die Regionalplanung in den rahmenrechtlich 
zulässigen Grenzen aus (§ 9 Entwurf). Zugleich wird 
für verdichtete Räume, die sich über Ländergrenzen 
hinweg erstrecken, eine gemeinsame Regionalpla-
nung oder eine gemeinsame informelle Planung vor-
geschrieben (§ 9 Abs. 1 Satz 2 Entwurf). Ausgleichs-
maßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
sollen auch im regionalen Maßstab möglich sein, 
wenn sie auf einem regionalen Gesamtkonzept be-
ruhen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 Entwurf). 

c) Durchsetzbarkeit von Raumordnungsplänen 

Um die Bindungswirkungen insbesondere der Plan-
inhalte von Raumordnungsplänen deutlicher als bis-
her zu machen, sollen diese zusammenfassend bun-
desrechtlich geregelt werden (§ 4 Entwurf). Dabei 
wird zwischen Zielen, Grundsätzen und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung auf der einen Seite 
und deren Wirkung gegenüber raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen der öffentlichen Hand, 
bestimmter Privatpersonen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, und P rivater auf der anderen Seite un-
terschieden (§ 4 Abs. 1 bis 5 Entwurf). 

Des weiteren soll den Ländern die Möglichkeit eröff-
net werden, Bauleitpläne, die gegen Ziele der Raum-
ordnung verstoßen, unbef ristet zu untersagen (§ 12 
Abs. 1 Entwurf). Dies würde insbesondere dann zur 
Anwendung kommen, wenn eine Gemeinde ihren 
Flächennutzungsplan noch nicht an inzwischen ver-
bindlich gewordene Ziele der Raumordnung ange-
paßt hat. An die Stelle der wegfallenden Voraban-
frage in den neuen Ländern bei der für Raumord-
nung zuständigen Stelle (§ 246a Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
und des Anzeigeverfahrens für Bebauungspläne (§ 11 
Abs. 1 BauGB) würde eine gezielte Untersagungs-
möglichkeit für Einzelfälle treten. Hierdurch soll si-
chergestellt werden, daß übergeordnete Ziele wie bis-
her Geltung gegenüber örtlichen Planungen haben. 

Da zunehmend auch Personen des Privatrechts 
raumbedeutsame Maßnahmen verwirklichen (Kies-
abbau, Windenergieparks), soll in Ergänzung des 
geltenden Rechts (§ 7 Abs. 1 ROG) eine bef ristete 
Untersagung solcher Maßnahmen auch dann zuläs-
sig sein, wenn ein Ziel der Raumordnung sich in der 
Aufstellung befindet, das diesen Maßnahmen entge-
gensteht (§ 12 Abs. 2 Entwurf). Dies soll der Siche-
rung der Raumordnungsplanung vergleichbar der 
§§ 14 -18 BauGB dienen. 
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Durch rechtliche Gebietstypen (Vorrang-, Vorbe-
halts- und Eignungsgebiete) soll eine großräumige 
Steuerung von raumbedeutsamen Nutzungen des 
Freiraums, wie Kiesabbau oder Naherholung, und 
von Raumfunktionen, wie zur Wasservorsorge, mög-
lich werden (§ 7 Abs. 4 Entwurf). 

Schließlich soll entsprechend dem Baugebot in § 176 
BauGB den Raumordnungsbehörden die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ein Planungsgebot für Bauleit-
pläne auszusprechen (Anpassungs- und Erstpla-
nungsgebot), wenn es aus besonderen Gründen zur 
Verwirklichung von Zielen der Raumordnung erfor-
derlich ist (§ 13 Entwurf). Dieses Gebot geht auf Über-
legungen der von der Bundesregierung eingesetz-
ten Expertenkommission Wohnungspolitik zurück 
(s. Bericht vom 16.10.1994, BT-Drs. 13/159, Tz 8*). 

d) Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf enthält verschiedene Vorschriften zur 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung: 

- In dicht besiedelten Räumen soll den Ländern die 
Möglichkeit eröffnet werden, die Planungsebenen 
Regionalplanung und gemeinsamer Flächennut-
zungsplan unter genau bestimmten Voraussetzun-
gen zu einer Ebene zusammenzuführen (§ 9 Abs. 6 
Entwurf). 

- Zur Rechtsbeständigkeit der Raumordnungspläne 
soll eine Planerhaltungsvorschrift beitragen (§ 10 
Entwurf) . 

- Beim Zielabweichungsverfahren (Befreiungsver-
fahren) sollen die Behörden des Bundes sowie die 
Gebietskörperschaften antragsbefugt werden, um 
die notwendige Flexibilität bei der Plandurchfüh-
rung zu gewährleisten (§ 11 Satz 2 Entwurf). 

- Das Verfahren bei Widersprüchen von Bundes-
behörden gegen Ziele der Raumordnung soll da-
durch effizienter ausgestaltet werden, daß ein 
Konsensfindungsverfahren einem förmlichen Wi-
derspruch vorangestellt wird (§ 5 Abs. 2 Entwurf). 

e) Einzelaspekte 

Zum vorbeugenden Hochwasserschutz soll beitra-
gen, daß die Sicherung und Rückgewinnung von 
Überschwemmungsgebieten in die Grundsätze der 
Raumordnung aufgenommen werden (§ 2 Abs. 2 
Nr. 8 Entwurf). Der besseren Abstimmung von Raum-
ordnungsplänen über die Ländergrenzen hinweg 
soll eine materielle Abstimmungsverpflichtung ver-
gleichbar § 2 Abs. 2 BauGB dienen (§ 8 Abs. 2 Ent-
wurf). Schließlich sollen die Aufgaben der Bun-
desraumordnung auch hinsichtlich einer Raumord-
nung in Europa verdeutlicht werden (§ 18 Abs. 2 Ent-
wurf) . 

In die Raumordnungsverordnung nach § 6 a Abs. 2 
ROG (§ 17 Abs. 2 Entwurf) sollen zusätzlich groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe aufgenommen wer-
den, um die Raumverträglichkeit dieser raumbe-
deutsamen Maßnahmen auch dann beurteilen zu 
können, wenn entsprechende Ziele der Raumord-
nung fehlen. 

3. Baunutzungsverordnung 

Eine bedarfsgerechte Funktionsmischung herzustel-
len, ist in erster Linie eine Aufgabe der planenden 
Gemeinde, die kraft ihrer Planungshoheit die Bau-
leitpläne in eigener Verantwortung aufzustellen hat 
(siehe § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs). Durch Ände-
rungen in der Baunutzungsverordnung sollen hierzu 
die Rahmenbedingungen, die das geltende Pla-
nungsrecht für die gemeindliche Bauleitplanung 
schafft, flexibler und mischungsfreundlicher gestaltet 
werden. 

Vorgesehen ist, die Vorschrift über das Kerngebiet 
(§ 7 der Baunutzungsverordnung) grundsätzlich für 
Wohnnutzung zu öffnen. Dies kann einen Beitrag 
zur Belebung der Innenstädte und Stadtteilzentren 
leisten und soll darüber hinaus Investoren und Bau-
herren in den Stand setzen, auf künftige Entwicklun-
gen am Bodenmarkt bedarfsgerecht zu reagieren. 

Eine größere Flexibilität in der städtebaulichen Pla-
nung soll auch über die Ausgestaltung der bisheri-
gen Obergrenzen für das Maß der baulichen Nut-
zung, wie die Grundflächenzahl oder die Geschoß-
flächenzahl (§ 17 der Baunutzungsverordnung), als 
Orientierungswerte erreicht werden. Zugleich sollen 
weitere, klarstellende Änderungen einen zusätzli-
chen Beitrag zur Vereinfachung des Planungsrechts 
leisten. 

4. Sonstige Gesetzesänderungen 

Über die beschriebenen Änderungen hinaus sollen 
des weiteren - punktuell - geändert werden: 

- die Wertermittlungsverordnung (Artikel 4), 

- die Raumordnungsverordnung (Artikel 5), 

- das Bundesnaturschutzgesetz (Artikel 7), 

- das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (Artikel 8) und 

- die Verwaltungsgerichtsordnung (Artikel 9). 

Bei den Änderungen handelt es sich im wesentlichen 
um Folgeänderungen zu den vorgesehenen Ände-
rungen im Bauplanungs- und Raumordnungsrecht. 

III. Forschung und Planspiel 

Zur Erfüllung des vom Deutschen Bundestag in sei-
nem Beschluß vom 12. Februar 1993 (siehe oben A I 1) 
enthaltenen Forschungsauftrags wurden im wesentli-
chen Rechtstatsachenuntersuchungen zu den neuen 
und geänderten Vorschriften des Maßnahmengeset-
zes zum Baugesetzbuch sowie den Sonderregelun-
gen für die neuen Länder durchgeführt. Neben ein-
zelnen Forschungsvorhaben ist auch die bereits an

-gesprochene Einsetzung der Expertenkommission 
zur Novelle des Baugesetzbuchs erfolgt, deren Er-
gebnisse zu wichtigen Einzelfragen in den Novellie

-

rungsvorschlag eingegangen sind. 

Der Bericht der Bundesregierung zu den Ergebnissen 
.der Rechtstatsachen- und Wirkungsforschung bezüg-
lich der neuen und geänderten städtebaulichen Vor-
schriften wird zeitgleich mit diesem Entwurf dem 
Bundestag vorgelegt. 
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Darüber hinaus wird im Jahr 1996 durch das Deut-
sche Institut für Urbanistik ein Planspiel mit mehre-
ren Städten, Gemeinden und Kreisen durchgeführt, 
in welchem ausgewählte Vorschriften des Entwurfs 
auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. Die Er-
gebnisse des Planspiels werden dem Deutschen Bun-
destag rechtzeitig vor Beginn der parlamentarischen 
Beratungen des Entwurfs vorgelegt. 

IV Finanzielle Auswirkungen; Auswirkungen 
auf die Umwelt, den Verkehr und die Frauen; 
Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaft; Auswirkungen auf die Wi rtschaft 

Der Bund und die Länder werden nicht mit Kosten 
für die Ausführung des Gesetzes belastet. Die ange-
strebten Erleichterungen und Beschleunigungen 
werden zu nicht näher quantifizierbaren Kosten-
einsparungen im Verwaltungsvollzug führen. Bei 
den Gemeinden können durch die geänderten Vor-
schriften kurzfristig höhere Verwaltungskosten ent-
stehen; langfristig werden die angestrebten Er-
leichterungen zu deutlichen Kosteneinsparungen 
führen. 

Die Auswirkungen auf die Umwelt und den Ver-
kehr sind infolge des Abbaus von fachübergreifen-
den Schranken zwischen Planungs- und Umwelt-
recht und der zu erwartenden Vermeidung von Ver-
kehrsströmen positiv. Frauen werden nicht benach-
teiligt. 

Durch die vorgeschlagenen Regelungen wird die Um-
setzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richt-
linie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992) flankie rt  und die 
beabsichtigte Ergänzung der Richtlinie über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent-
lichen und privaten Projekten (vgl. den Änderungs-
vorschlag der Europäischen Kommission zur Richt-
linie 85/337/EWG vom 27. Juni 1985) für den Be-
reich des Städtebaurechts in bezug auf die do rt  ge-
nannten Einzelhandelsgroßbetriebe vorweggenom-
men. 

Es ist zu erwarten, daß die betroffenen Bauwilligen, 
Vorhabenträger und Wirtschaftsunternehmen, insbe-
sondere auch die mittelständischen Wirtschaftsunter-
nehmen, durch die kürzeren Verfahren, Vereinfa-
chungen und die Übernahme der Möglichkeiten der 
vertraglichen Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
Kosteneinsparungen erfahren, die bezogen auf die 
Gesamtkosten preisdämpfend wirken. Hierzu wird 
insbesondere der Verzicht auf ein Genehmigungsver-
fahren für Bebauungspläne, wenn diese aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt worden sind, beitra-
gen, weil insoweit ein früherer Baubeginn ermöglicht 
wird. Auch die mit der Fortentwicklung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung ermöglichte 
Ausweisung von Flächen zum Ausgleich außerhalb 
der Baugebiete wird tendenziell zu einer Dämpfung 
der Baulandkosten für Investoren führen. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
wegen der nicht abschätzbaren Auswirkungen im 
Einzelfall nicht quantifizierbar. 

B. Zu den einzelnen Vorschri ften 

Zu Artikel 1 (Änderung des Baugesetzbuchs) 

Zu Nummer i (§ 1) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 4) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Än-
derung der Bezeichnung der Ziele im Entwurf zur 
Neuregelung des Raumordnungsgesetzes (vgl. Arti-
kel 2§3). 

Zu Buchstabe b) (Absatz 5) 

Zu Buchstaben aa) (Satz 2) 

Zu Buchstaben aaa) (Nummer 7) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 d)) 
wird Bezug genommen. 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung sollen die in 
§ la konkretisierten und akzentuierten umweltschüt-
zenden Maßgaben in den Belang der Nummer 7 ein-
bezogen und damit der Abwägung nach § 1 Abs. 6 
unterstellt werden. Zugleich soll in Nummer 7 ver-
deutlicht werden, daß auch die Nutzung erneuerba-
rer Energien zu den Belangen des Umweltschutzes 
zu rechnen ist, die in die Abwägung einzustellen 
sind. 

Zu Buchstaben bbb) (Nummer 10 - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1i)). 
wird Bezug genommen. 

Als ausdrücklich erwähnter Abwägungsbelang für 
das Bauleitplanverfahren soll die „informelle" Pla-
nung eingeführt werden, soweit eine solche vorhan-
den ist. Zu den „informellen" Planungen gehören 
bspw. ein städtischer Rahmenplan, eine städtische 
Entwicklungsplanung oder auch sonstige planeri-
sche Konzepte der Gemeinde. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 3) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Regelung dieses Belangs in § la Abs. 1 
des Entwurfs (vgl. Artikel 1 Nr. 2). 

Zu Nummer 2 (§ la - Umweltschützende Maßgaben 
für die Abwägung - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 d)) 
wird Bezug genommen. 

§ la soll die umweltschützenden Maßgaben für die 
bauleitplanerische Abwägung deutlicher hervorhe-
ben und in ihrem Zusammenspiel strukturieren. 
Durch die hierauf bezogene, in § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 
neu einzufügende Öffnungsklausel (vgl. Artikel 1 
Nr. 1 b) aa) aaa) soll klargestellt werden, daß diese 
Maßgaben - ebenso wie die anderen dort  schon ge-
nannten umweltbezogenen Belange und die sonst in 
§ 1 Abs. 5 Satz 2 beispielhaft genannten Belange - in 
den Abwägungsvorgang nach § 1 Abs. 6 zu integrie-
ren sind. 
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Die Absätze 1 und 2 sollen dabei zunächst grund-
legende umweltschützende materielle Aufgaben für 
die Bauleitplanung formulieren bzw. in Bezug neh-
men, die als wesentliche Elemente der Abwägung im 
Abwägungsvorgang zu berücksichtigen sind: 

Absatz 1 greift die Bodenschutzklausel des geltenden 
§ 1 Abs. 5 Satz 3 im Wortlaut auf und ergänzt sie um 
den Aspekt der Begrenzung der Bodenversiegelung 
auf das notwendige Maß. Damit soll dem Anliegen 
des beabsichtigten Bundes-Bodenschutzgesetzes un-
mittelbar in § la im Baugesetzbuch Rechnung getra-
gen werden. Die Regelung soll sicherstellen, daß 
dem vorsorgenden Bodenschutz bereits bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen im Rahmen der Abwä-
gung das notwendige Gewicht zukommt. Durch ent-
sprechende Darstellungen und Festsetzungen in Flä-
chennutzungs- und Bebauungsplänen ist sicherzu-
stellen, daß schädliche Bodenveränderungen, die auf 
Bodenversiegelungen zurückzuführen sind, mög-
lichst vermieden werden. Als Folge kann § 1 Abs. 5 
Satz 3 entfallen (vgl. Artikel 1 Nr. 1 b) bb)). 

Absatz 2 soll die Maßgaben der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung aus dem Bundesnaturschutz-
gesetz auf greif en:  

Die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung im Bauleitplanverfahren soll dabei 
durch eine Bezugnahme auf § 24 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes verdeutlicht werden, der 
durch dieses Gesetz (vgl. Artikel 7 Nr. 1) parallel neu 
geregelt werden soll. Eine materielle Rechtsände-
rung gegenüber der geltenden Rechtslage des § 8 a 
Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (der 
aufgrund der beabsichtigten Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes zwischenzeitlich in § 24 um-
benannt werden soll), nach der die Eingriffsregelung 
des Bundesnaturschutzgesetzes in den bauleitplane-
rischen Abwägungsvorgang integ riert  ist, soll nicht 
erfolgen. Auf die Begründung zu Artikel 7 wird Be-
zug genommen. 

Absatz 3 soll das Verfahren der Umweltverträglich-
keitsprüfung, soweit eine solche für Bebauungspläne 
vorgeschrieben ist, ohne materielle Rechtsänderun-
gen gegenüber den §§ 2 und 17 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung unmittelbar in 
den Ablauf des Bebauungsplanverfahrens einfügen: 

Um sicherzustellen, daß die Umweltverträglichkeits-
prüfung im Bebauungsplan konform zu vergleichba-
ren Anordnungen in anderen Fachplanungsgesetzen 
erfolgt, wird auf die maßgebliche Definition des § 2 
Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung Bezug genommen werden. 
Durch die Integration der Umweltverträglichkeitsprü-
fung unmittelbar in das Baugesetzbuch soll Marge-
stellt werden, daß dieser besondere Verfahrensschritt 
Bestandteil der umfassenden bauleitplanerischen Ab-
wägung wird. Eine entsprechende Klarstellung soll 
daher auch noch im nachfolgenden Absatz 4 erfolgen. 

Durch die Benennung wesentlicher Grundlagen für 
das Abwägungsmaterial in Absatz 4 soll den Ge-
meinden eine Hilfestellung für die aus dem Umwelt-
bereich an die bauleitplanerische Abwagung gestell-
ten Anforderungen gegeben werden: 

Absatz 4 Nr. 1 soll die aus dem Umweltbereich in 
Form von Fachplänen an die Abwägung nach § 1 
Abs. 6 gestellten Anforderungen präzisieren. Dies 
betrifft insbesondere die Inhalte der nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz geforderten Landschaftspläne, 
soweit solche Pläne im konkreten Fall  vorliegen. 

Absatz 4 Nr. 2 soll auf die aus der Inbezugnahme der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung resultieren-
de Verpflichtung zur Berücksichtigung des Aus-
gleichs oder der Minderung von aufgrund der Pla-
nung zu erwartenden Eingriffen in Natur und Land-
schaft hinweisen. Damit soll - wie schon durch den 
geltenden § 8 a Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes geregelt - sichergestellt werden, daß diese 
Ausgleichs- und Minderungsverpflichtung der Ab-
wägung unterstellt ist. 

Zudem sollen durch Absatz 4 Nr. 3 die Anforderun-
gen der Vogelschutz- und der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft, soweit sie 
sich auf Bauleitplanverfahren beziehen, umgesetzt 
werden, während Schutzgebietsausweisungen auf 
der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes selbst 
erfolgen sollen und hierbei auch Pufferzonen einbe-
zogen werden können. Soweit sich Bauleitplanver-
fahren (regelmäßig nur Flächennutzungsplanverfah-
ren) unmittelbar auf den räumlichen Geltungs-
bereich dieser Schutzgebiete erstrecken sollen, ist 
schon durch die Schutzgebietsausweisung ein der 
bauleitplanerischen Abwägung entzogener Vorrang 
gegeben. Darüber hinaus sollen der Schutzzweck 
oder die Erhaltungsziele von nach der Vogelschutz-
oder Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützten oder 
zu schützenden Gebiete, wenn sie gleichwohl noch 
durch Auswirkungen aufgrund von Darstellungen 
oder Festsetzungen eines Bauleitplans beeinträchtigt 
werden können, Gegenstand von dessen Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 werden. Dies gilt etwa für die beab-
sichtigte Überplanung eines zwar noch nicht national 
unter Schutz gestellten, aber bereits in die sog. Ge-
meinschaftsliste (vgl. Artikel 4 Abs. 5 der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie) aufgenommenen Gebiets oder 
für Beeinträchtigungen aufgrund eines angrenzen-
den Bauleitplans. Eine unterlassene Berücksich-
tigung derartiger Auswirkungen würde daher zu 
einem Abwägungsfehler des entsprechenden Plans 
führen. Dies trägt der nach Artikel 6 Abs. 3 der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie gebotenen „Verträglich-
keitsprüfung" Rechnung. Besondere Abweichens-
gründe, die gleichwohl eine Beeinträchtigung der 
geschützten Gebiete zulassen, enthält § 6 Abs. 4 der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Auf das hiernach un-
ter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich durchzu-
führende Konsultationsverfahren bei der Europäi-
schen Kommission wird verwiesen. Diese, insoweit 
für eine Zulässigkeit der Beeinträchtigung maßgeb-
liche Regelung des Artikel 6 Abs. 4 der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43 EWG vom 21. Mai 
1992, ABl. EG Nr. L 206 S. 7, v. 22. Juli 1992) hat fol- 
genden Wortlaut: 

„(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglich-
keitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art  ein Plan oder Pro-
jekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung 
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nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzu-
stellen, daß die globale Kohärenz von Natur 2000 ge-
schützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kom-
mission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaß-
nahmen. 

Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen na-
türlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre 
Art  einschließt, so können nur Erwägungen im Zu-
sammenhang mit der Gesundheit des Menschen und 
der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang 
mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, 
andere zwingende Gründe des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses geltend gemacht werden." 

Eine unmittelbare Umsetzung dieser Vorschrift in in-
nerstaatliches Recht soll aufgrund der beabsichtigten 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes durch 
§ 20 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes er-
folgen. Aus diesem Grund soll § 24 Abs. 1 Satz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, der hier durch Absatz 4 
Nr. 3 in Bezug genommen wird, ebenfalls unmittel-
bar auf diese die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie um-
setzende Norm des § 20 Abs. 2 und 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes verweisen. Auf die Begründung 
zu Artikel 7 wird Bezug genommen (vgl. zum beab-
sichtigten Wortlaut des § 20 Abs. 2 und 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes den Anhang zur Begründung). 

Absatz .4 Nr. 4 soll schließlich ein Berücksichtigungs-
gebot für die in das Bebauungsplanverfahren in-
tegrierte Bewertung der Umweltverträglichkeit der 
Planung regeln, falls eine solche Prüfung der Auswir-
kungen der Planung nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist (vgl. 
Absatz 3). 

Absatz 5 Satz 1 greift - sprachlich gestrafft - die gel-
tende Regelung des § 8a Abs. 1 Satz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes auf, nach der im Bauleitplan Ent-
scheidungen über Darstellungen und Festsetzungen 
nach den §§ 5 und 9 zu treffen sind, die dazu dienen, 
die zu erwartenden Eingriffe auszugleichen, zu erset-
zen oder zu mindern. Dabei soll für den Anwen-
dungsbereich des Baugesetzbuchs der für das Kom-
pensationsanliegen verwendete Begriff des „Aus-
gleichs" weiter gefaßt werden. Auf die entsprechen-
de Klarstellung in § 200 a des Entwurfs (vgl. Artikel 1 
Nr. 70) wird verwiesen. 

Durch den neuen Hinweis in Satz 1, daß die „zusätz-
lichen" Beeinträchtigungen ausgeglichen oder ge-
mindert werden sollen, soll ausdrücklich geregelt 
werden, daß aufgrund bestehender Baurechte schon 
vorher zulässige Beeinträchtigungen - beispielsweise 
aufgrund eines bestehenden Bebauungsplans oder 
aufgrund von § 34 - nicht allein deshalb (nachträg-
lich) ausgeglichen werden müssen, weil sie nunmehr 
in den Geltungsbereich des neuen oder geänderten 
Bebauungsplans fallen. 

Um den angestrebten Ausgleich auch außerhalb 
eines Bebauungsplans, der eine Beeinträchtigung 
zuläßt, und damit eine „räumliche Abkoppelung" 
von Beeinträchtigung und Ausgleich zu ermöglichen, 
soll in Absatz 5 Satz 2 geregelt werden, daß ein Aus

-

gleich oder eine Minderung sowohl dann an anderer 
Stelle im Gemeindegebiet als auch darüber hinaus 
im Gebiet einer anderen Gemeinde zulässig ist, so-
weit dies mit einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung und den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar ist. Der gemeindliche Flä-
chennutzungsplan und die Regionalplanung können 
daher - im Interesse einer nach der erwähnten Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie angestrebten Biotopver-
netzung - sinnvolle Flächen zum Ausgleich an ande-
rer Stelle als dem Ort der Beeinträchtigung plane-
risch vorsehen. Zugleich muß der angestrebte Aus-
gleich an anderer Stelle als am Ort des zu erwarten-
den Eingriffs mit den Zielen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vereinbar sein; ein Land-
schaftsplan kann hier entsprechende Hinweise ge-
ben. Diese Flächen zum Ausgleich an anderer Stelle 
müßten dann durch einen weiteren Bebauungsplan 
konkretisiert werden. Dabei wird es im Sinne einer 
„zeitlichen Abkoppelung" von Beeinträchtigung und 
Ausgleich auch möglich sein, zeitlich vorab - ent-
sprechend des in einzelnen Ländern bereits prak-
tizierten Modells eines „Öko-Kontos" - Maßnahmen 
zum Ausgleich auf der Grundlage eines aus dem 
Flächnnutzungsplans entwickelten weiteren „Aus-
gleichs"-Bebauungsplans durchzuführen, die dann 
erst später mit Realisierung des Bebauungsplans, der 
die Beeinträchtigungen zuläßt, abgerechnet werden. 
Durch die Bezugnahme auf vertragliche Vereinba-
rungen nach § 11 des Entwurfs soll schließlich klar-
gestellt werden, daß anstelle von planerischen Dar-
stellungen oder Festsetzungen der Ausgleich auch 
auf vertraglicher Basis geregelt werden kann (vgl. 
Artikel 1 Nr. 13). 

Ergänzend zu § 1 a Abs. 5 werden weitere Regelun-
gen im Entwurf erforderlich: 

- In § 5 Abs. 2 a des Entwurfs soll auf der Flächen-
nutzungsplanebene (erstmalig) die Möglichkeit 
der Zuordnung von Darstellungen für Flächen 
zum Ausgleich zu Flächen, auf denen Beeinträch-
tigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes zu erwarten 
sind, geregelt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 7 b). 

- In § 9 Abs. 1 a des Entwurfs soll die Möglichkeit 
der Zuordnung von Festsetzungen für Flächen 
oder Maßnahmen zum Ausgleich auf Bebauungs-
planebene sowohl auf den Baugrundstücken sel-
ber, im übrigen Bereich des Bebauungsplans oder 
in einem weiteren Bebauungsplan geregelt wer-
den (vgl. Artikel 1 Nr. 10b). 

- In den §§ 135 a bis c des Entwurfs soll die Ver-
pflichtung zur Durchführung von Maßnahmen 
zum Ausgleich durch den Vorhabenträger oder, 
wenn die Maßnahmen im übrigen Geltungsbe-
reich oder in einem weiteren Bebauungsplan fest-
gesetzt sind, durch die Gemeinde einschließlich 
der hierzu notwendigen Vorschriften zur Refinan-
zierung geregelt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 40). 

Darüber hinaus soll auch bei den Vorkaufsrechten, 
bei der Geltung von Rechtsvorschriften, im Umle-
gungsrecht, im besonderen Städtebaurecht, bei den 
Definitionen, im Überleitungsrecht und bei den Son-
derregeln für die Länder sowie im Raumordnungsge- 
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setz auf die neue Regelung des § la  Abs. 5 des Ent-
wurfs Bezug genommen oder eine Verknüpfung her-
gestellt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 19, 23, 33, 34, 36, 
48, 49, 52, 54, 70, 83, 86, Artikel 2 § 7). 

Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 3) 

Der zusätzliche Hinweis auch auf städtebauliche 
Satzungen und den städtebaulichen Vertrag in § 2 
Abs. 3 soll die geltende Rechtslage klarstellen, nach 
der ein Anspruch auf Aufstellung eines Bauleitplans 
oder einer städtebaulichen Satzung nicht besteht, 
insbesondere auch nicht durch Vertrag geregelt wer-
den kann. Es handelt sich um die Übernahme einer 
bisher in § 6 Abs. 2 Satz 3 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch getroffenen Regelung. 

Zu Nummer 4 (§ 3) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1 Satz 2) 

Die Möglichkeiten zum Absehen von der vorgezoge-
nen Bürgerbeteiligung sind bislang im Gesetz mit 
teilweise sich überschneidendem Regelungsgehalt 
sowohl in § 3 Abs. 1 Satz 2 als auch in § 13 Abs. 1 
und 2 geregelt. Zur Straffung beider Vorschriften bie-
tet es sich daher an, den Regelungsgehalt in § 3 
Abs. 1 Satz 2 ausschließlich auf die gegenüber § 13 
zusätzlichen Absehensmöglichkeiten zu beschrän-
ken. Der Fall, daß der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt wird und dadurch die Grundzüge nicht 
berührt werden und der Fa ll  der Änderung oder Er-
gänzung eines Bebauungsplans, wenn sich dies auf 
das Plangebiet und in Nachbargebiete nur unwe-
sentlich auswirkt, sollen daher künftig nur noch von 
§ 13 geregelt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 13) und damit 
in § 3 Abs. 1 Satz 2 entfallen. 

In der bisherigen Nummer 3 und künftigen Num-
mer 2 soll zudem auch die Voraussetzung, daß die 
Unterrichtung und Erörterung auf „planerischer" 
Grundlage erfolgt ist, entfallen. Auch „Bürgerver-
sammlungen" können damit an die Stelle einer er-
sten Bürgerbeteiligung nach Absatz 1 Satz 1 treten. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

In den Sätzen 2, 4, 5 und 6 soll jeweils das Wo rt 
 „Bedenken" gestrichen werden, um den positiven 

Aspekt der Bürgerbeteiligung in Form der „Anre-
gungen" zu verdeutlichen. In Anlehnung an den Ent-
wurf der Bundesregierung zur Änderung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes soll auch in Satz 5 die Mög-
lichkeit der vereinfachten Mitteilung des Ergebnisses 
der Bürgerbeteiligung durch Einsichtnahme in das 
Ergebnis an  Stelle der Mitteilung - ab einer Zahl von 
50 Personen, die Anregungen vorgebracht haben, 
geregelt werden. Entsprechende Streichungen sollen 
in den §§ 108 und 205 erfolgen (vgl. Artikel 1 Nr. 38 
und 73). 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Zu Buchstaben aa) (Satz 1) 

Auf die Begründung zu Buchstabe b) wird verwie-
sen. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 2 - neu) 

Die erneute Auslegungsfrist bei Änderungen der Pla-
nung im laufenden Verfahren soll in Übernahme von 
§ 2 Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch auf zwei Wochen verkürzt werden. Diese Ver-
kürzung der Auslegungsfrist im Wiederholungsfall 
erscheint im Hinblick auf die zuvor bereits durchge-
führte einmonatige Auslegung nach § 3 Abs. 2 aus-
reichend; ein wesentlicher Teil der Anregungen der 
Bürger wird bereits aus dieser (ersten) Auslegung be-
kannt sein, so daß in der verkürzten Wiederholung 
der Auslegung nur die zusätzlichen Gesichtspunkte 
infolge der geänderten Planung von Bedeutung sein 
werden. 

Zu Buchstaben cc) (Satz 3) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur neu vor-
geschlagenen Regelung in § 13 (vgl. Artikel 1 Nr. 13). 
In § 214 ist eine Folgeänderung infolge der Verschie-
bung des Satzes erforderlich (vgl. Art  1 Nr. 75). 

Zu Nummer 5 (§ 4) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1d) 
ff)) wird Bezug genommen. 

§ 4 soll insgesamt stärker an den Wortlaut des § 73 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes angepaßt wer-
den; dabei sollen insbesondere der zeitliche Ablauf 
des Beteiligungsverfahrens, die Rollen der Gemeinde 
und der Träger öffentlicher Belange sowie rechtliche 
Zweifelsfragen hinsichtlich der Bedeutung der Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Rah-
men der bauleitplanerischen Abwägung ausgeräumt 
werden. Der Vorschlag entspricht insofern auch 
Überlegungen der Expertenkommission zur Novel-
lierung des Baugesetzbuchs, die eine Übernahme 
der Sonderregelung für die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange nach § 2 Abs. 4 des Maßnahmen-
gesetzbuchs zum Baugesetzbuch in § 4 vorgeschla-
gen hat (Bericht Randnummmern 181, 363). 

Absatz 1 Satz 1 soll regeln, daß die Gemeinde die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt wird, möglichst frühzeitig einho-
len soll. Durch diese stärkere Anlehnung an § 73 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes soll hinsichtlich des 
Beteiligungserfordernisses deutlicher auf den durch 
die Planung berührten Aufgabenbereich der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange abge-
stellt werden. Absatz 1 Satz 2 soll in Übernahme des 
geltenden Absatzes 2 klarstellen, daß das Betei-
ligungsverfahren auch gleichzeitig mit dem Verfah-
ren der Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 stattfinden 
kann. Hierdurch soll ein gestrafftes Beteiligungs-
verfahren im Rahmen der Bauleitplanung angeregt 
werden. 

Absatz 2 soll die Rolle der Träger öffentlicher Belange 
im Beteiligungsverfahren verdeutlichen. In Über-
nahme der Frist des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Maßnahme-
ngesetzes zum Baugesetzbuch sollen die Träger 
öffentlicher Belange künftig nach Satz 1 unmittelbar 
durch den Gesetzgeber verpflichtet werden, ihre 
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Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzuge-
ben; nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll 
die Gemeinde diese Frist angemessen verlängern 
können. Satz 2 soll klarstellen, daß sich die Träger 
öffentlicher Belange gemäß der ihnen im Planungs-
prozeß zugewiesenen Aufgabe, fachliche Stellung-
nahmen für ihren Zuständigkeitsbereich abzuge-
ben, auf ihren Aufgabenbereich beschränken sol-
len. Sie sollen dabei wie bisher auch Aufschluß 
über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingelei-
tete Planungen und sonstige Maßnahmen sowie de-
ren zeitliche Abwicklung geben, um die für das Ge-
meindegebiet bedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen verschiedener Planungsträger koordinieren 
zu können. 

Da es hier in der Vergangenheit in der Praxis vielfach 
zu Mißverständnissen gekommen ist, soll Absatz 3 
verdeutlichen, wie die Gemeinden mit den Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 6 
umzugehen haben. So stellt Satz 1 ausdrücklich klar, 
daß die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-
lange in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 zu be-
rücksichtigen sind, ihnen also darüber hinaus keine 
stärkere Bindungswirkung zukommt, soweit nicht 
auf besondere, gesetzliche Gewichtungsvorgaben 
(Planungsleitsätze, Optimierungsgebote) hingewie-
sen wird. Satz 2 soll zudem die materielle Ausschluß-
regelung des § 2 Abs. 4 Satz 3 des Maßnahmengeset-
zes zum Baugesetzbuch aufgreifen, nach der nicht 
innerhalb der Stellungnahmefrist vorgetragene Be-
lange in der Abwägung nicht mehr berücksichtigt 
werden müssen. Allerdings wird zugleich Marge

-

stellt, daß dieser materielle Ausschluß von Belangen 
dann keine Wirkung entfalten soll, wenn die Belange 
der Gemeinde bereits so bekannt sind oder hätten 
bekannt sein müssen oder für die Rechtmäßigkeit der 
Abwägung von Bedeutung sind. Der Vorschlag ist 
sprachlich an die von der Bundesregierung beschlos-
sene Fassung des § 73 Abs. 3a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes im Genehmigungsverfahrensbe-
schleunigungsgesetz angepaßt. 

Absatz 4 soll in Anlehnung an die vergleichbare Vor-
schrift des § 3 Abs. 3 zur Bürgerbeteiligung den Son-
derfall einer nachträglichen Änderung oder Ergän-
zung des Entwurfs des Bauleitplans regeln. Danach 
kann die Gemeinde in Anwendung des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 Nr. 3 des Entwurfs (vgl. 
Artikel 1 Nr. 13) dann einem Träger öffentlicher Be-
lange die von ihr nachträglich beabsichtigte An-
derung des Bauleitplanentwurfs mitteilen und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemes-
sener Frist geben, wenn sein Aufgabenbereich erst-
malig oder stärker als bisher berührt wird. Die in den 
Absätzen 2 und 3 aufgestellten Grundsätze für das 
Verfahren der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange hinsichtlich der Beschränkung des Umfangs 
und Inhalts der Stellungnahmen und ihre Berück-
sichtigung in der gemeindlichen Abwägung würden 
dann auch bei einer nachträglichen Änderung gel-
ten. Einer ausdrücklichen Bezugnahme bedarf es 
hierzu jedoch nicht. 

Folgeänderungen in den §§ 7 und 33 werden erfor-
derlich (vgl. Artikel 1 Nr. 8 und 26). 

Zu Nummer 6 (§§ 4a und b - neu) 

Zu § 4 a (Grenzüberschreitende Unterrichtung der 
Gemeinden und Träger öffentlicher Belange) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1i) 
bb)) wird Bezug genommen. 

Das Baugesetzbuch trifft bisher keine Regelungen 
über eine grenzüberschreitende Abstimmung von 
Bauleitplänen. Eine partielle Verpflichtung zur grenz-
überschreitenden Behördenunterrichtung für Bebau-
ungspläne enthält dagegen bereits und insoweit vor-
rangig § 17 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung, der auf § 8 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung verweist. Bei § 8 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung handelt es sich um die Umsetzung einer europa-
rechtlichen Vorgabe zur grenzüberschreitenden Be-
hördenbeteiligung im Rahmen von Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen. 

Regelungsgegenstand von § 4 a Abs. 1 soll die Durch-
führung einer grenzüberschreitenden Unterrichtung 
für Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge und Gemeinden des Nachbarstaates sein. Um um-
fangreiche bilaterale Verhandlungen auf der Gesetz-
gebungsebene mit den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, aber auch mit den übrigen angrenzen-
den Nachbarstaaten zu vermeiden, wird dabei auf 
die Grundsätze der (formellen) Gegenseitigkeit und 
(materiellen) Gleichwertigkeit Bezug genommen. 
Das Gebot der Gleichwertigkeit verlangt dabei Ver-
gleichbarkeit sowohl hinsichtlich des Zeitpunktes 
der Information als auch hinsichtlich deren Aussage-
umfang und -genauigkeit. Durch diese Einschrän-
kung soll eine nur einseitige Verpflichtung nach 
deutschem Recht verhindert werden; zudem soll ein 
Anreiz für vergleichbare gesetzliche Unterrichtungs-
regelungen auch in Nachbarstaaten geschaffen wer-
den. Weitere Einzelheiten der Ausgestaltung der ge-
genseitigen Unterrichtung, insbesondere die Ein-
schaltung der betroffenen Gemeinden des Nachbar-
staates als Mittler für die Beteiligung der übrigen 
Träger öffentlicher Belange des Nachbarstaates, blei-
ben bilateralen Absprachen vorbehalten. Bei den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
wird - soweit Verfahren nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung betroffen sind - hin-
sichtlich der Behördenbeteiligung infolge der gebo-
tenen Umsetzung der entsprechenden UVP-Richtli-
nie der EG von einer Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit auszugehen sein. 

Als zweite Stufe im Anschluß an die Unterrichtung 
sehen internationale Vereinbarungen und Abkom-
men regelmäßig ein Konsultationsrecht vor. Dies soll 
- in Absatz 2 - ebenfalls aufgegriffen werden. Konsul-
tationspflichten gehen qualitativ über eine grenz-
überschreitende Träger und Gemeindenunterrich-
tung hinaus. Sie haben zum Ziel, unterschiedliche 
Auffassungen beider Staaten zur Zulässigkeit einer 
Planung oder einer Maßnahme bilateral zu erörtern 
und einer Lösung im Verhandlungswege zuzuführen. 

Auf eine förmliche Beteiligungsbefugnis als Zwi-
schenschritt zwischen Unterrichtung und Konsulta-
tion soll demgegenüber verzichtet werden, um das 
grenzüberschreitende Abstimmungsverfahren nicht 
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zu überfrachten. Vielmehr reicht es aus, wenn die 
Gemeinden und Träger öffentlicher Belange des 
Nachbarstaates nach ihrer Unterrichtung aufgrund 
eigener Initiative tätig werden und gegebenenfalls 
ein Konsultationsverfahren einleiten. Gleichfalls 
nicht geregelt werden soll die Frage, welche Bauleit-
planverfahren wegen ihrer grenzüberschreitenden 
Auswirkungen im einzelnen einer grenzüberschrei-
tenden Beteiligung bedürfen. Die Eingrenzung der 
abstimmungspflichtigen Verfahren soll ebenso wie 
die Entscheidung, ob eine Übersetzung von Plan-
unterlagen erforderlich ist und welche Gemeinden 
und Träger öffentlicher Belange des Nachbarstaates 
beteiligt werden sollen, den bilateralen Verhandlun-
gen in vielfach schon existierenden (Raumordnungs-) 
Kommissionen und sonstigen Gesprächskreisen über-
lassen bleiben. Vielfach sind die Fragen auch bereits 
in entsprechenden Empfehlungen geregelt oder - so 
die Frage der Übersetzung von Unterlagen - bewußt 
nicht geregelt. Eine entsprechende Regelung wird 
für das Raumordnungsrecht im dortigen § 16 vorge-
schlagen (vgl. Artikel 2). 

Es wird eine Folgeänderung in § 214 erforderlich, 
durch die die neue Regelung in die Unbeachtlich-
keitsvorschriften für Verfahrensfehler einbezogen 
wird (vgl. Artikel 1 Nr. 75). 

Zu § 4 b (Einschaltung eines Dritten) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1i) 
cc)) wird Bezug genommen. 

§ 4 b sieht die Möglichkeit der Gemeinden vor, ins-
besondere zwecks Beschleunigung der Beteiligungs-
verfahren einen Projektmittler einzuschalten, der an 
ihrer Stelle die Koordination, Vorbereitung und 
Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte über-
nimmt. Es handelt sich hierbei um eine Klarstellung 
der bereits nach der geltenden Rechtslage bestehen-
den Möglichkeit, einen Projektmittler einzuschalten. 
Die ausdrückliche gesetzliche Verankerung soll zu 
einem stärkeren Gebrauch dieses verfahrensbe-
schleunigenden Instruments führen. Der Vorschlag 
greift damit eine allgemeine Empfehlung der Unab-
hängigen Expertenkommission zur Vereinfachung 
und Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren auf (Bericht Randnummer 284). 

Im anglo-amerikanischen Recht hat sich der Einsatz 
von Projekt- und Verfahrensmittlern weitgehend eta-
bliert und trägt dort  zur Beschleunigung der Pla-
nungsverfahren und zur Senkung der Verfahrens-
kosten bei. Der amerikanische Ansatz, den gesamten 
Entscheidungsfindungsprozeß auf einen Mittler zu 
übertragen, kann im Hinblick auf die nach deut-
schem Recht bestehende kommunale Planungsho-
heit jedoch nicht uneingeschränkt übernommen wer-
den. In Anpassung an das deutsche Recht können 
die einzelnen Verfahrensschritte auf dem Weg hin 
zur bauleitplanerischen Abwägung einem Projekt-
mittler nur übertragen werden, wenn gewährleistet 
ist, daß die hoheitlichen Befugnisse der Gemeinde 
und damit insbesondere die nach § 1 Abs. 6 gebotene 
bauleitplanerische Abwägung einschließlich der hier-
für zuvor gebotenen letztverantwortlichen Prüfung 
der Anregungen der Bürger und der Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belange bei der Gemeinde 
verbleibt. 

Zu Nummer 7 (§ 5) 

Zu Buchstabe a) (Abs. 2 Nr. 10) 

Die vorgeschlagene Änderung trägt dem Anliegen 
des von der Bundesregierung beabsichtigten Bun-
des-Bodenschutzgesetzes durch unmittelbare Rege-
lung im Baugesetzbuch Rechnung. Durch die er-
gänzte Nummer 10 werden die Befugnisse der Kom-
munen, in Flächennutzungsplänen Darstellungen 
zum Bodenschutz vorzusehen, erweitert, der Boden-
schutz also unmittelbar in die  Bauleitplanung inte-
griert. Bodenschützende Darstellungen haben den 
Erhalt oder die Wiederherstellung der in § 2 Abs. 2 
des Entwurfs des Bundes-Bodenschutzgesetzes ge

-

nannten Bodenfunktionen zum Ziel. Entsprechende 
Ergänzungen sollen in § 9 Abs. 1 Nr. 20 und in § 40 
Nr. 14 vorgenommen werden (vgl. Artikel 1 Nr. 10 a) 
ee) und 31b)). 

Zu Buchstabe b) (Absatz 2a - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1d) 
bb)) wird verwiesen. 

Über die geltende Rechtslage des § 8 a Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (der aufgrund der beab-
sichtigten Novellierung des Bundesnaturschutzge-
setzes zwischenzeitlich in § 24 Abs. 1 umbenannt 
werden soll) hinausgehend soll die Möglichkeit der 
Zuordnung von Flächen für den Ausgleich von pla-
nerisch vorgesehenen Beeinträchtigungen der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes bereits auf der Flächennutzungsplan-
ebene geschaffen werden. Diese - nicht zwingend 
wahrzunehmende - Möglichkeit der Zuordnung 
einer Ausgleichsfläche zu einer Baufläche liegt im 
planerischen Ermessen und soll den Gemeinden die 
Möglichkeit eröffnen, ein auf dem Flächennutzungs-
plan aufbauendes Bebauungsplanverfahren zu ent-
lasten. Ist die Zuordnung von Beeinträchtigung und 
Ausgleich schon auf der Flächennutzungsplanebene 
entschieden, kann auf diese Entscheidung im Bebau-
ungsplanverfahren zurückgegriffen und dieses inso-
weit deutlich entlastet werden. Sinnvoll erscheint 
eine Zuordnung bereits auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans beispielsweise dann, wenn eine vor-
zeitige Realisierung des „Ausgleichs"-Bebauungs-
plans im Sinne einer „zeitlichen Abkoppelung" (vgl. 
die Begründung zu Artikel 1 Nr. 2) beabsichtigt ist, 
um so die Zuordnung von Beeinträchtigung und Aus-
gleich auch ohne sofortige Realisierung des Bebau-
ungsplans, der die Beeinträchtigung zuläßt, im Flä-
chennutzungsplan planerisch als Vorgabe für die 
späteren Bebauungsplanverfahren zu fixieren. Eine 
frühe Zuordnung auf Ebene des Flächennutzungs-
plans wird dabei jedoch nicht immer möglich sein, 
weil die Auswirkungen der vorgesehenen Bebauung 
vielfach nicht konkret absehbar sind. Ein Verzicht 
auf eine Zuordnung von Eingriffs- und Ausgleichsflä-
chen zueinander bereits auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans schließt daher einen bebauungsplan-
übergreifenden Ausgleich und damit einen weiteren 
„Ausgleichs-" Bebauungsplan und eine entsprechen-
de Refinanzierung nicht aus. 
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Einer zusätzlichen Darstellungsmöglichkeit für „Aus-
gleichsflächen" im ohnehin nicht abschließenden Ka-
talog des § 5 Abs. 2 bedarf es hingegen nicht; ge-
eignet als Darstellungen zum Ausgleich sind u. a. die 
Darstellungen von Grünflächen (Nummer 5), Wasser-
flächen (Nummer 7), Flächen für die Landwirtschaft 
und Wald (Nummer 9). Ebenso geeignet erscheint 
die unter Buchstabe a) angesprochene Darstellungs-
möglichkeit nach Nummer 10; Überlagerungen mit 
den anderen Darstellungen sind dabei zulässig. 

Zu Nummer 8 (§ 7) 

Zu Buchstabe a) (Satz 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
sçhlagenen Änderung der §§ 4 und 13 (vgl. Artikel 1 
Nr. 5 und 13). 

Zu Buchstabe b) (Satz 2 - neu) 

Der Vorschlag greift in redaktionell überarbeiteter 
Form einen Vorschlag der Expertenkommission zur 
Novellierung des Baugesetzbuchs auf (Bericht Rand-
nummer 374 f.). Es besteht die Notwendigkeit, den 
letztmöglichen Zeitpunkt eines Widerspruchsrechts 
eines Trägers öffentlicher Belange gegen die Bin-
dung an den Inhalt des Flächennutzungsplans ein-
deutig festzulegen, um den zügigen Planungsprozeß 
nicht durch verspätete Widersprüche zu gefährden. 
Es wird daher vorgeschlagen, den Zeitpunkt des Ge-
meindebeschlusses über den Plan als Fristende fest-
zusetzen, da nach diesem Zeitpunkt eine Änderung 
des Flächennutzungsplans im laufenden Verfahren 
nicht mehr möglich ist. Ein Hinweis auf § 7 soll auch 
in § 38 des Entwurfs erfolgen (vgl. Artikel 1 Nr. 30). 

Zu Nummer 9 (§ 8 Abs. 3 Satz 2) 

Ergänzend zur vorgesehenen Streichung des Anzei-
geverfahrens nach § 11 und der in § 10 Abs. 2 des 
Entwurfs vorgeschlagenen Freistellung von Bebau-
ungsplänen von der Genehmigung bei der höheren 
Verwaltungsbehörde, wenn diese aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt worden sind, soll die vor-
zeitige Anzeige- und Bekanntmachungsmöglichkeit 
für Bebauungspläne entfallen (vgl. Artikel 1 Nr. 11). 

Zu Nummer 10 (§ 9) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1) 

Die nach dem abschließenden Katalog des Absatzes 1 
bestehenden Festsetzungsmöglichkeiten im Bebau-
ungsplan sollen durch Herausnahme von Restriktio . 

nen mit dem Ziel, eine verstärkte Nutzungsmischung 
zu ermöglichen und den Umweltschutz durch Pla-
nung zu stärken, behutsam erweitert werden. Diese 
Erweiterung betrifft den Wegfall der sogenannten 
„Subsidiaritätsklauseln" in den Nummern 16 und 20. 

Zu Buchstaben aa) 

Zur Verdeutlichung, daß Festsetzungen im Be-
bauungsplan immer städtebaulich gerechtfertigt sein 
müssen (siehe § 1 Abs. 3 des geltenden Rechts), wer-
den am Anfang des Absatzes die Wörter „aus städte-
baulichen Gründen" eingefügt. 

Zu Buchstaben bb) (Nummer 6) 

Da jede Festsetzung im Bebauungsplan städtebau-
lich gerechtfertigt und durch ihren bodenrechtlichen 
Bezug gekennzeichnet sein muß (siehe oben zu 
Buchstaben aa), kann das Erfordernis der „besonde-
ren" städtebaulichen Gründe entfallen. Die Strei-
chung dieser Anforderung hat in Anbetracht der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(vgl. BVerwG vom 22. Mai 1987 - 4 C 77.84, DVBl. 
1987, S. 1004), wonach mit den besonderen Gründen 
keine hinsichtlich ihrer Schwere qualifizierten An-
forderungen verbunden sind, sondern lediglich in 
der konkreten Situation liegende, „spezielle" Gründe 
ausreichen, neben der Rechtsvereinfachung einen 
klarstellenden Sinn dahingehend, daß auch bei die-
sen Festsetzungen die allgemeinen Grundsätze ge-
rechter Abwägung (§ 1 Abs. 5 und 6) gelten. Durch 
die Neufassung wird insoweit die geltende Rechts-
lage nicht verändert. 

Zu Buchstaben cc) (Nummer 9) 

Auch hier kann das Erfordernis, daß die Festsetzung 
durch besondere städtebauliche Gründe erfordert 
wird, entfallen (siehe oben zu Buchstaben bb)). 

Zu Buchstaben dd) (Nummer 16) 

Das Erfordernis, daß Festsetzungen nach Nummer 16 
(nur) dann möglich sind, soweit sie nicht nach an-
deren Gesetzen getroffen werden können, wurde bei 
einer früheren Novelle eingeführt, um den damals 
befürchteten Mißbrauch eines Bebauungsplans für 
fachplanerische Aufgaben zu verhindern. Diese Be-
schränkung des Bebauungsplans auf städtebauliche 
Aufgaben ist dem Planungssystem jedoch immanent 
und bedarf einerseits daher keiner ausführlichen Re-
gelung. Andererseits birgt die Beibehaltung der Re-
gelung auch die Gefahr einer zu restriktiven Anwen-
dung dieser Festsetzungsmöglichkeit; insbesondere 
die Festsetzung von Maßnahmen zum Ausgleich 
nach § 1a Abs. 5 des Entwurfs könnte erschwert wer-
den. Zur Umsetzung solcher Maßnahmen zum Aus-
gleich besteht des weiteren die Möglichkeit, gemäß 
Absatz 4 auf der Grundlage landesrechtlicher Rege-
lungen zusätzliche Festsetzungen zum Schutz des 
Wassers in den Bebauungsplan aufzunehmen; 
schließlich können nach Absatz 6 zum Schutz des 
Wassers nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
troffene Festsetzungen (bspw. nach den Wasserge-
setzen der Länder) nachrichtlich in den Bebauungs-
plan übernommen werden. Es wird eine Folgeände-
rung in § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 erforderlich (vgl. 
Artikel 1 Nr. 31). 

Zu Buchstaben ee) (Nummer 20) 

Hinsichtlich des Wegfalls der sogenannten Subsidia-
ritätsklausel gilt das soeben zu den Buchstaben dd) 
ausgeführte entsprechend. Das Erfordernis der städ-
tebaulich abzuleitenden Festsetzungen für Flächen 
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bleibt 
bestehen. Sollten in der Praxis Überschneidungen 
zwischen Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 
und solchen nach Landesrecht auftreten, wäre dies 
für den Vollzug des Bebauungsplans unschädlich. 
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Städtebaulich nicht begründbare Festsetzungen wie 
z. B. das zweimalige Mähen einer Wiese pro Jahr 
sind aber auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 
nach wie vor nicht zulässig. Darüber hinaus soll 
durch die ausdrückliche Aufnahme des Bodens in die 
Festsetzungsmöglichkeit nach Nummer 20 (entspre-
chend der erweiterten Darstellungsmöglichkeit in § 5 
Abs. 2 Nr. 10) der Aspekt des Bodenschutzes aufge-
griffen werden. Damit soll dem Bodenschutz unmit-
telbar im Baugesetzbuch Rechnung getragen wer-
den. Bodenschützende Festsetzungen haben den Er-
halt oder die Wiederherstellung der in § 2 Abs. 2 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Boden-
funktionen zum Ziel; sie können u. a. Grundlage spä-
terer Entsiegelungsmaßnahmen nach dem zu än-
dernden § 179 sein (vgl. Artikel 1 Nr. 68). 

Zu Buchstaben ff) (Nummer 23) 

Auch hier kann aus den oben genannten Gründen 
das Erfordernis der besonderen städtebaulichen 
Gründe entfallen (siehe oben zu Buchstaben bb)). 
Die nach dem Wortlaut des geltenden Rechts gege-
bene Möglichkeit von ausschließlich immissions-
schutzbezogenen Festsetzungen ohne bodenrechtli-
chen Bezug - etwa zugunsten eines allgemeinen Kli-
maschutzes - ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung; 
zum Erfordernis einer städtebaulichen Begründung 
der Festsetzungen siehe oben zu Buchstabe a) aa). 

Zu Buchstabe b) (Absatz la  - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 d) 
bb)) wird Bezug genommen. 

Absatz la  nimmt Bezug auf die vorgeschlagenen Re-
gelungen in § 1 a Abs. 5 und auch § 5 Abs. 2 a und 
soll einen weiteren Aspekt der bisherigen Regelung 
des § 8 a Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (der 
aufgrund der beabsichtigten Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes zwischenzeitlich in § 24 
Abs. 1 umbenannt werden soll) umsetzen. Geregelt 
werden soll die Zuordnungsfestsetzung, auf deren 
Grundlage - durch die vorgeschlagenen §§ 135 a bis c 
des Entwurfs - eine Refinanzierung von von der Ge-
meinde anstelle des Vorhabenträgers oder Eigen-
tümers durchgeführten Maßnahmen zum Ausgleich 
für Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes ermög-
licht wird. Über den Geltungsbereich des derzeitigen 
§ 8 a Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus-
gehend soll die Zuordnungsmöglichkeit dabei auch 
auf Festsetzungen für den Ausgleich in einem weite-
ren Bebauungsplan erweitert werden. Voraussetzung 
für die Zuordnung von einem Bebauungsplan zum 
anderen ist jeweils, daß ein Zusammenhang zwi-
schen Beeinträchtigung und Ausgleich besteht. Die-
ser kann - soweit vorhanden - aus entsprechenden 
Darstellungen für Flächen zum Ausgleich im Flä-
chennutzungsplan abgeleitet werden. § 1 Abs. 5 des 
Entwurfs als maßgebliche Bezugsnorm stellt insoweit 
auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung und 
die Ziele der Raumordnung und des Naturschutzes 
ab. Auch ist das Entwicklungsgebot aus dem Flä-
chennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 1 bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans, der den Ausgleich 
festsetzt, zu beachten. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Entsprechend der vorgeschlagenen Streichung der 
besonderen städtebaulichen Gründe im Festset-
zungskatalog des Absatzes 1 soll auch in Absatz 3 
dieses zu sehr einschränkende Erfordernis entfallen 
(siehe oben zu Buchstaben a) bb)). Durch den Ver-
zicht auf die besonderen städtebaulichen Gründe soll 
die vertikale Mischung verschiedener Nutzungen in 
einem Wohngebäude erleichtert werden. Es werden 
Folgeänderungen in der Baunutzungsverordnung in 
den §§ 1 Abs. 7, 4a Abs. 4, 7 Abs. 4 Satz 1 und 12 
Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 erforderlich, da diese 
jeweils auf § 9 Abs. 3 Bezug nehmen (vgl. Artikel 3 
des Entwurfs). 

Zu Nummer 11 (§ 10 Beschluß, Genehmigung und 
Inkrafttreten des Bebauungsplans) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II  lc)) 
 wird Bezug genommen. 

Zur Verschlankung des Gesetzestextes sollen die gel-
tenden §§ 10 bis 12 zu einer Vorschrift zusammenge-
faßt werden. 

Der geltende Wortlaut des § 10 soll Absatz 1 werden. 

Als grundlegende Änderung soll durch die neue Fas-
sung von Absatz 2 (bislang § 11) das Anzeigeverfah-
ren für Bebauungspläne abgeschafft werden. Bebau-
ungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt worden sind, sollen künftig nicht nur von der 
Anzeige, sondern von jeglicher präventiver staat-
licher Kontrolle und damit zugleich auch von der Ge-
nehmigung freigestellt werden. Damit soll § 2 Abs. 6 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch, aller-
dings nicht beschränkt auf Bebauungspläne für den 
dringenden Wohnbedarf, in das Dauerrecht über-
führt werden. Durch diese Regelung soll der. Flä-
chennutzungsplan in seiner Bedeutung für die städ-
tebauliche Entwicklung aufgewertet werden. 

Demgegenüber hebt die Expertenkommission zur 
Novellierung des Baugesetzbuchs die Gefahr eines 
Verlustes an rechtlicher Qualität der Bebauungs-
pläne und damit an  Rechtssicherheit für die Planbe-
troffenen hervor (Bericht Randnummer 239). Zudem 
sei der Zeitgewinn von etwa zweieinhalb Monaten 
beim Aufstellen eines Bebauungsplans im Verhältnis 
hierzu gering einzustufen. Hinsichtlich der Gründe 
des dennoch befürworteten Verzichts auf die Anzei-
gepflicht wird auf den Allgemeinen Teil der Begrün-
dung (A II 1c)) verwiesen. 

Bei der Ergänzung der Inkrafttretensregelung im neu-
en Absatz 3 (bislang § 12) handelt es sich um eine Fol-
geänderung zum vorgeschlagenen Wegfall des An-
zeigeverfahrens in § 11; ist auch eine Genehmigung 
nicht erforderlich, bedarf es einer Regelung, daß an 
deren Stelle der Beschluß des Bebauungsplans durch 
die Gemeinde ortsüblich bekanntzumachen ist. 

Es werden Folgeänderungen in Vorschriften, die auf 
das Anzeigeverfahren in § 11 und die Inkrafttretens-
regelung in § 12 Bezug nehmen (§§ 3, 8, 13, 16, 34, 
35, 143, 162, 165, 174a, 203, 214, 216, 246 - Artikel 1 
Nr. 4, 9, 13, 15, 27, 28, 44, 56, 58, 17, 71, 75, 78, 86), 
erforderlich. 
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Zu Nummern 12 und 13 (Vierter Abschnitt - Zusam-
menarbeit mit Privaten, ver-
einfachtes Verfahren - neu) 

Die in den §§ 6 und 7 des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch befristet geregelten Instrumente der 
städtebaulichen Verträge und der Satzung über den 
Vorhaben- und Erschließungsplan haben sich be-
währt; sie sollen daher - modifiziert - in die §§ 11 
und 12 des Dauerrechts übernommen werden. § 13 
soll als vereinfachtes Verfahren für Bauleitpläne neu 
geregelt werden. Zur Abgrenzung von den bisheri-
gen Vorschriften soll zuvor durch Nummer 12 ein 
eigener Abschnitt für die neuen §§. 11 bis 13 gebildet 
werden. 

Zu § 11 (Städtebaulicher Vertrag) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1e)) 
wird Bezug genommen. 

§ 6 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch soll 
redaktionell verkürzt, materiell aber weitgehend un-
verändert übernommen werden. Zusätzlich und zur 
Ergänzung der vorgeschlagenen (teilweisen) Über-
nahme der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
unmittelbar in das Baugesetzbuch (vgl. Artikel 1 
Nr. 2) soll auf die Möglichkeit der vertraglichen Si-
cherung von Maßnahmen zum Ausgleich nach § 1 a 
Abs. 5 hingewiesen werden. 

Auch die Expertenkommission führt zu ihrem ent-
sprechenden Vorschlag der Übernahme der gesetz-
lichen Regelung zu den städtebaulichen Verträgen in 
das Baugesetzbuch aus (vgl. Bericht Randnum-
mer 139 und 144 ff.), daß es eine legitime Aufgabe 
der Gesetzgebung sei, die durch Rechtsprechung 
und Literatur erarbeiteten Maßstäbe zu kodifizieren, 
wenn eine gewisse Konsolidierung eingetreten ist. 
Hierdurch könne die prekäre Frage, wie weit vorhan-
dene gesetzliche Regelungen einer ergänzenden 
oder abweichenden vertraglichen Übereinkunft ent-
gegenstehen, durch eine bereichsspezifische, über 
die §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes hin-
ausgehende Konkretisierung zum Teil entschärft 
werden. Insbesondere die Nennung von Gegenstän-
den, die einer vertraglichen Regelung zugänglich 
seien, wirke sich (und sei es auch nur psychologisch) 
auf das Vorgehen der Gemeinde aus. Auf der ande-
ren Seite weist die Kommission darauf hin, daß sich 
die zentralen Aspekte des städtebaulichen Vertrags 
gesetzlich nur begrenzt konkreter normieren ließen. 
Dies gelte sowohl für das Verhältnis zu bestehenden 
Gesetzen als auch für die Anforderung des Sachzu-
sammenhangs und der Angemessenheit von Lei-
stung und Gegenleistung. Man solle daher nicht ver-
suchen, jeweils neu auftauchende Abgrenzungsfra-
gen im Gesetz gesondert zu erfassen. Das bereits bis-
her in § 6 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch erreichte „mittlere" Konkretisierungsniveau er-
scheine daher vorzugswürdig. 

Im einzelnen soll die vorgeschlagene Neuregelung 
zu den städtebaulichen Verträgen folgende Merk-
male enthalten: 

Absatz 1 Satz 1 stellt klar, daß die Gemeinde städte

-

bauliche Verträge schließen kann. Satz 2 enthält 
einen Beispielekatalog möglicher Vertragsgegen

-

stände. Die Nummer 1 soll beispielhaft die Vorberei-
tung oder Durchführung städtebaulicher Maßnah-
men durch den Vertragspartner auf eigene Kosten er-
wähnen. Dabei ist auch eine anteilige Kostenüber-
nahme möglich. Die städtebaulichen Maßnahmen 
können dabei die Neuordnung der Grundstücksver-
hältnisse, die Bodensanierung und sonstige vorberei-
tende Maßnahmen sowie auch die Ausarbeitung der 
städtebaulichen Planungen zum Inhalt haben. Klar-
gestellt wird in diesem Zusammenhang, daß die Ver-
antwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorge-
sehene Planaufstellungsverfahren unberüh rt  bleibt. 
Die Nummer 2 stellt auf die mit der Förderung und 
Sicherung der Bauleitplanung verfolgten Ziele als 
Regelungsgegenstand ab. Gegenstand einer vertrag-
lichen Regelung können insbesondere sein die 
Grundstücksnutzung, die Durchführung (einschließ-
lich Vorbereitung und Sicherung) des Ausgleichs 
nach § 1 a Abs. 5 des Entwurfs, die Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit be-
sonderen Wohnraumversorgungsproblem sowie des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Die 
Nummer 3 greift die sogenannten „Folgekostenver-
träge" auf. Danach ist die Übernahme von Kosten 
und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für 
städtebauliche Maßnahmen entstehen und die Vor-
aussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens 
sind, möglich. Die Regelung greift damit eine von der 
Rechtsprechung seit langen Jahren gebilligte Ver-
tragspraxis auf. Klargestellt wird in diesem Zusam-
menhang, daß auch die Bereitstellung von Grund-
stücken Gegenstand einer Folgekostenregelung sein 
kann. Mit der Einbeziehung bereits entstandener 
Aufwendungen soll verdeutlicht werden, daß auch 
schon zeitlich zuvor entstandene Kosten für städte-
bauliche Maßnahmen, die Voraussetzung für die Ver-
wirklichung des geplanten Vorhabens sind, in die 
Vereinbarung einbezogen werden können. Eben-
sowenig sieht das Gesetz eine Beschränkung der ko-
stenauslösenden Maßnahmen auf das Bebauungs-
plangebiet vor. 

Absatz 2 Satz 1 greift den für alle städtebaulichen 
Verträge von der Rechtsprechung entwickelten gel-
tenden Grundsatz der Angemessenheit auf. Satz 2 
weist ergänzend darauf hin, daß die Vereinbarung 
einer vom Vertragspartner zu erbringenden Leistung 
dann unzulässig ist, wenn es für die Erbringung die-
ser Leistung schon deshalb keiner vertraglichen Re-
gelung bedarf, weil er auch ohne sie einen Anspruch 
hierauf hat. 

Absatz 3 weist klarstellend und im Rückgriff auf die 
allgemeine Regelung zu den öffentlich-rechtlichen 
Verträgen in § 57 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes darauf hin, daß ein städtebaulicher Vertrag der 
Schriftform bedarf, soweit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben ist. Ein 
weitergehendes Formerfordernis ergibt sich insbe-
sondere bei einer Verknüpfung eines städtebauli-
chen Vertrages mit einem Grundstückskaufvertrag, 
für den § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt. 

Absatz 4 stellt abschließend klar, daß über den Bei-
spielekatalog in Absatz 1 hinausgehend die Zulässig-
keit anderer städtebaulicher Verträge unberührt 

 bleibt. 
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Zu § 12 (Vorhaben- und Erschließungsplan - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1e)) 
wird Bezug genommen. 

Es wird vorgeschlagen, den bislang in § 7 des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch bef ristet gere-
gelten Vorhaben- und Erschließungsplan in das 
Dauerrecht zu übernehmen. Dieses neue Instrument 
wurde durch § 55 der Bauzulassungsverordnung der 
ehemaligen DDR in § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 (alte 
Fassung) für die neuen Länder eingeführt, bevor es 
dann - bereits fortentwickelt - mit dem Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz zum 1. Mai 
1993 mit Geltung für das gesamte Bundesgebiet (be-
fristet) übernommen wurde. 

Die Hauptvorteile des Vorhaben- und Erschließungs-
plans gegenüber einen Bebauungsplan sind auch 
nach Auffassung der Expertenkommission zur Novel-
lierung des Baugesetzbuchs (Bericht Randnum-
mer 153 ff.) die aus dem Vorhabenbezug folgende 
Reduzierung des Abwägungsmaterials (ohne Reduzie-
rung der Abwägungsanforderung) und die vollzugs-
orientierte Klarstellung der Mitverantwortung des 
Vorhabenträgers. Nachteilig schätzt sie hingegen die 
bisher erforderliche Abgrenzung zum objektbezoge-
nen Bebauungsplan ein, der einen Angebotsspiel-
raum offenhalte und deshalb nicht im Sinne einer 
Durchführungsverpflichtung vollstreckungsfähig sei. 

Aufgrund der dargestellten Überlegungen soll die 
Vorschrift des § 7 des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch mit ihrem materiellen Gehalt unverän-
dert übernommen, die Satzung über den Vorhaben-
und Erschließungsplan künftig aber zum Zweck der 
Rechtsvereinheitlichung als ein Unterfall des Bebau-
ungsplans geregelt werden. Die weiterhin bestehen-
de besondere Vorhabenbezogenheit des Bebauungs-
plans soll durch einen entsprechenden Zusatz in Ab-
satz 1 verdeutlicht werden. Entfallen sollen die be-
sonderen Verfahrensvorschriften sowie auch der Ver-
weis auf die materiellen Vorgaben der §§. 1 und 2, da 
die allgemeinen Regelungen für Bebauungspläne 
gelten würden. 

Absatz 1 Satz 1 soll nunmehr regeln, daß die Ge-
meinde - anstelle einer Satzung über den Vorhaben-
und Erschließungsplan - durch einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorha-
ben bestimmen kann, wenn der Vorhabenträger auf 
der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimm-
ten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der 
erforderlichen Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben-
und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist 
und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimm-
ten Frist und zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten für die für das Vorhaben gebotene 
Erschließung ganz oder teilweise verpflichtet (Durch-
führungsvertrag). Damit sollen der wesentliche Re-
gelungsgehalt der Satzung über den Vorhaben- und 
Erschließungsplan auf den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan übertragen und zur Wahrung der ge-
setzgeberischen Kontinuität auch die zentralen 
Begriffe „Vorhaben- und Erschließungsplan" und 
„Durchführungsvertrag" übernommen werden. Die 
auch weiterhin bestehenden Besonderheiten des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans gegenüber einem 

herkömmlichen Bebauungsplan werden durch Satz 2 
mit dem Hinweis auf die ergänzende Geltung der 
Absätze 2 bis 5 ausdrücklich geregelt. 

Nach Absatz 2 soll das besondere Initiativrecht des 
Vorhabenträgers, mit welchem er die Gemeinde zu 
einer Entscheidung über die Einleitung des Sat- 
zungsplanverfahrens durch Antrag veranlassen 
kann, auch nach Überführung des Instruments in 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beibehal-
ten werden. 

Absatz 3 Satz 1 sieht (weiterhin) vor, daß der Vorha-
ben- und Erschließungsplan Bestandteil des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans (früher der Sat-
zung) wird. Gemäß Satz 2 Halbsatz 1 soll im Bereich 
des eigentlichen Vorhaben- und Erschließungsplans 
die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit 
der Vorhaben (wie bisher) nicht an  die Festsetzungen 
nach § 9 und nach der aufgrund von § 2 Abs. 5 erlas-
senen Baunutzungsverordnung gebunden sein; eine 
Bindung an diese Vorschriften ist hingegen dann 
gegeben, wenn, wie nach Absatz 4 zugelassen, ein-
zelne Grundstücksflächen außerhalb des vom Inve-
stor vorgelegten Vorhaben- und Erschließungsplans 
von der Gemeinde in den Bebauungsplan einbezo-
gen werden. Die in Satz 2 Halbsatz 2 für nicht an

-wendbar erklärten Vorschriften des Baugesetzbuchs 
sind auch schon nach dem geltenden § 7 des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch von der Gel-
tung ausgeschlossen. Dies betrifft im einzelnen die 
Vorschriften zur Veränderungssperre und Zurück-
stellung von Baugesuchen, zum Vorkaufsrecht, zum 
Planungsschadensrecht, zur Umlegung, zur Ent-
eignung, soweit nicht - gemäß dem nachfolgen-
den Satz 3 - Festsetzungen nach § 9 für öffentliche 
Zwecke getroffen werden, zum Erschließungsbei-
tragsrecht, zu den städtebaulichen Geboten und zum 
Sozialplan und Härteausgleich. Auch die Finan-
zierungsregelung für Ausgleichsmaßnahmen der 
§§ 135 a bis c des Entwurfs ist im Hinblick auf die ge-
botene Durchführungsvereinbarung im Vertrag nicht 
erforderlich. Der vorgesehene Ausschluß des Pla-
nungsschadensrecht bezieht sich insoweit jedoch nur 
auf Nutzungsänderungen bei der Aufstellung oder 
Änderung eines Vorhaben- und Erschließungsplans, 
nicht aber auf die Fälle einer späteren Änderung der 
vereinbarten Nutzung außerhalb eines Verfahrens 
nach dieser Vorschrift. Satz 3 soll - wie bisher - eine 
Enteignung zugunsten öffentlicher Zwecke auch im 
Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans ermöglichen, wenn Festsetzungen nach § 9 
Abs. 1 getroffen wurden. 

Wie bisher auch schon möglich, sollen nach Absatz 4 
einzelne Grundstücksflächen außerhalb des eigentli-
chen Bereichs des Vorhaben- und Erschließungs-
plans diesen abrunden und damit von der Gemeinde 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezo-
gen werden können. Hier gelten dann § 9 und die 
Vorschriften der Baunutzungsverordnung, ebenso 
können die in Absatz 3 für den Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplans ausgeschlossenen Vor-
schriften angewendet werden. 

In Absatz 5 soll zur Klarstellung der geltenden 
Rechtslage verdeutlicht werden, daß ein Trägerwech

-

sel der Zustimmung der Gemeinde bedarf (Satz 1), 
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die Zustimmung jedoch nur dann verweigert werden 
darf, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß die Durchführung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans innerhalb der Frist nach Absatz 1 gefähr

-

det ist (Satz 2). 

In Absatz 6 Satz 1 soll nunmehr entsprechend dem 
bisherigen § 7 Abs. 5 Satz 1 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch die Aufhebungsbefugnis der 
Gemeinde für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan geregelt werden, fa lls der Vorhaben- und Er-
schließungsplan nicht fristgerecht vom Vorhabenträ-
ger durchgeführt wird. Satz 2 greift den bisher im ge-
nannten ursprünglichen Absatz 5 Satz 3 geregelten 
Ausschluß des Anspruchs des Vorhabenträgers ge-
gen die Gemeinde wegen Aufhebung der Satzung 
auf. Um die Aufhebung der Satzung verfahrensmä-
Big zu erleichtern, soll auch für diese Fälle der Aufhe-
bung die Möglichkeit der Anwendung des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 durch den neuen Satz 3 
eröffnet werden. 

Die bisherigen Absätze 6 und 7 des § 7 des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch sollen entfal-
len, da künftig die allgemeinen Vorschriften über die 
Bebauungspläne anwendbar sind. 

Der bisherige Absatz 8 des § 7 des Maßnahmengeset-
zes zum Baugesetzbuch soll - ebenso wie die sonsti-
gen Sonderregeln für die neuen Länder - mit. Ablauf 
des 31. Dezembers 1997 ersatzlos entfallen. Die hier-
durch ausgelösten Folgeänderungen in § 18 des Inve-
stitionsvorranggesetzes sollen einer eigenständigen 
Novellierung dieses Gesetzes vorbehalten bleiben. 

Zusätzlich soll in § 30 Abs. 2 (vgl. Artikel 1 Nr. 24 a)) 
geregelt werden, daß im Geltungsbereich eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 ein Vor-
haben zulässig ist, wenn es dem Plan nicht wider-
spricht und die Erschließung gesichert ist. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan soll damit in seinen 
Rechtswirkungen dem qualifizierten Bebauungsplan 
nach § 30 Abs. 1 gleichgestellt werden. Auf die ent-
sprechende Regelung und Begründung wird ver-
wiesen. 

Wegen der Überführung der Satzung in einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan werden Folgeän-
derungen in den §§ 2 und 17 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich (vgl. Ar-
tikel 8 Nr. 1 und 2). 

Zu § 13 (Vereinfachtes Verfahren) 

§ 13, der die vereinfachte Änderung oder Ergänzung 
eines Bauleitplans (Flächennutzungsplan, Bebau-
ungsplan) ermöglicht, soll gestrafft und als Grund-
form eines vereinfachten Verfahrens geregelt und 
entsprechend umbenannt werden. Durch Anglei-
chung in den Voraussetzungen „werden die Grund-
züge der Planung nicht berührt" können künftig Ab-
satz 1 für den Bebauungsplan und Absatz 2 für den 
Flächennutzungsplan zu einem Absatz zusammen-
gefaßt werden. Im Gegensatz zur geltenden Rege-
lung des § 13 sollen jedoch nicht nur die betroffenen 
Eigentümer, sondern auch sonstige betroffene Bürger 
ein Beteiligungsrecht erhalten, weil das Verfahren 
auch für andere städtebauliche Satzungen als den 

Bebauungsplan angewendet werden soll. Dagegen 
kann die bisher durch einen Widerspruch der Betei-
ligten ausgelöste, ausdrücklich angeordnete Geneh-
migungspflicht entfallen, weil insoweit die allgemei-
nen Regelungen zum Erfordernis der Genehmigung 
eines Bauleitplans in den §§ 6 Abs. 1 und 10 Abs. 2 
(des Entwurfs, vgl. Artikel 1 Nr. 11) ausreichen. 

Zunächst sollen die bislang zugleich auch in § 3 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 geregelten Absehensmög-
lichkeiten von der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
dort  entfallen und unmittelbar in die Nummer 1 auf-
genommen werden. Eine überflüssige Doppelrege-
lung würde damit abgebaut (vgl. Artikel 1 Nr. 4 a)). 
Als weitere Schritte zur Vereinfachung des Verfah-
rens sollen sowohl die Möglichkeit des Verzichts auf 
die förmliche Beteiligung der Bürger als auch der 
Träger öffentlicher Belange geregelt werden. Im Hin-
blick darauf, daß ein bereits vorhandener Plan unter 
Beibehaltung seiner Grundzüge und damit nur ge-
ringfügig geändert oder ergänzt werden so ll, soll es 
künftig ausreichen, wenn den von der konkreten Än-
derung oder Ergänzung betroffenen Bürgern (Num-
mer 2) und berührten Trägern öffentlicher Belange 
(Nummer 3) Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben wird. Hierzu ist diesen eine im Hinblick auf die 
Betroffenheit bzw. Berührtheit angemessene Frist 
einzuräumen. 

Das vereinfachte Bauleitplanverfahren wird insbe-
sondere dann in Betracht kommen, wenn eine er-
neute Änderung oder Ergänzung des Plans bereits 
kurz nach Durchführung eines förmlichen Bauleit-
planverfahrens geboten ist und die nochmalige 
Durchführung der Verfahrensschritte nach den §§ 3 
bis 4 im Hinblick auf die bei der Gemeinde bekann-
ten Bedenken und Anregungen der insoweit auch 
bekannten Bürger und der Stellungnahmen der Trä-
ger öffentlicher Belange ein überflüssiger und zeit-
raubender Formalismus wäre. Der Gemeinde bleibt 
es hingegen unbenommen, dann - auch im verein-
fachten Verfahren - ein förmliches Auslegungsver-
fahren nach § 3 Abs. 2 durchzuführen, wenn ihr die 
betroffenen Bürger aus dem vorhergehenden Verfah-
ren bspw. wegen Zeitablaufs nicht mehr bekannt 
sind. Gleiches soll für die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange möglich bleiben. 

Wird der Entwurf eines Bauleitplans im laufenden 
Verfahren geändert oder ergänzt, soll durch § 3 
Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs und § 4 Abs. 4 des Ent-
wurfs jeweils auch auf § 13 verwiesen werden (vgl. 
Artikel 1 Nr. 4 c) cc) und 5). 

Darüber hinaus soll das vereinfachte Verfahren - un-
abhängig von den in § 13 einleitend aufgestellten 
Voraussetzungen - gemäß § 12 Abs. 6 Satz 3, § 34 
Abs. 5 Satz 1 und § 35 Abs. 6 Satz 5 des Entwurfs zur 
Anwendung kommen (vgl. Artikel 1 Nr. 13, Nr. 27 c 
und 28 f)). 

Zu Nummer 14 (§ 15) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1 Satz 2) 

Absatz 1 soll um einen Satz 2 erweitert werden, der 
die Möglichkeit einer vorläufigen Untersagung eines 
Bauvorhabens gewährt, wenn nach der jewei ligen 
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Landesbauordnung kein Baugenehmigungsverfah-
ren durchgeführt wird. Damit soll die Gemeinde die 
Möglichkeit erhalten, auch genehmigungsfreie Bau-
vorhaben, wenn sie einer zukünftigen Bebauungs-
planung zuwiderlaufen würden, zeitlich bef ristet zu 
verhindern. Satz 3 der Vorschrift stellt sicher, daß auf 
die vorläufige Untersagung auch solche Vorschriften 
anwendbar sind, die ausdrücklich nur für die Zu-
rückstellung von Baugesuchen nach Satz 1 gelten 
(vgl. den derzeitigen Absatz 3 (Absatz 2 neu) und die 
§§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1, 141 Abs. 4). 

Zu Buchstabe b) (Absatz 2) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund des vorgeschlagenen Verzichts auf den 
Zweiten Abschnitt (Teilung eines Grundstücks und 
Sicherung von Fremdenverkehrsfunktionen) (vgl. 
Artikel 1 Nr. 16), 

Zu Buchstabe c) (Absatz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund der Aufhebung des bisherigen Absatzes 2. 

Zu Nummer 15 (§ 16) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Überführung von § 12 zu § 10 Abs. 3 (vgl. 
Artikel 1 Nr. 11) . 

Zu Nummer 16 (§§ 19-21 Aufhebung der 
Überschrift und der Vorschriften 
zur Teilungsgenehmigung) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1b) 
cc)) wird Bezug genommen. 

Infolge des vorgesehenen Wegfalls der §§. 19 bis 23 
kann zunächst die Überschrift entfallen. 

Der Vorschlag zum Verzicht auf die §§ 19 bis 21 und 
auch 23 (vgl. Artikel 1 Nr. 18) greift einen Vorschlag 
der Expertenkommission zur Novellierung des Bau-
gesetzbuchs (Bericht Randnummern 272, 283) auf. 
Ein wesentliches Ziel der Novellierung ist die Verein-
fachung des Baugesetzbuchs und der Abbau von for-
mellen und materiellen Anforderungen an den Voll-
zug des Gesetzes in Ländern und Gemeinden. Die 
Überprüfung der Vorschriften über die Teilungsge-
nehmigung in diesem Sinne hat ergeben, daß die ge-
nerelle Genehmigungspflicht für Grundstücksteilun-
gen aus folgenden Gründen nicht mehr aufrechter-
halten werden soll: 

- Die der bisherigen Teilungsgenehmigung zuge-
schriebene Schutzfunktion des Erwerbers eines 
geteilten Grundstücks ist lückenhaft und kann 
durch andere bereits vorhandene Möglichkeiten 
ersetzt werden. Die derzeitige Schutzfunktion ist 
identisch mit der Reichweite der Bindungswir-
kung des § 21 Abs. 1. Gegenstand der Bindungs-
wirkung kann dabei nur sein, was an Bau und 
Nutzungsabsichten offengelegt und damit zum 
Gegenstand des Teilungsgenehmigungsverfahren 
gemacht worden ist. Der Inhalt der Bindungs-
wirkung wird darüber hinaus begrenzt durch die 
in § 20 Abs. 1 genannten Versagungsgründe. Bin-
dungswirkung entfaltet die Teilungsgenehmigung 

auch nur bei gleichbleibenden rechtlichen und tat-
sächlichen Verhältnissen. Im Gegensatz zur Bau-
genehmigung, in der abschließend über die Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens entschieden wird, vermit-
telt die Teilungsgenehmigung dem Erwerber eines 
Grundstücks keine Rechtsposition, die sich gegen-
über späteren Rechtsänderungen durchsetzen 
kann. Ebensowenig werden die Fragen der Er-
schließung und Erschließbarkeit des Grundstücks 
- mit Ausnahme bei bereits bebauten Grundstük-
ken - geprüft. Die erteilte Teilungsgenehmigung 
bietet somit dem Erwerber eines Grundstücks 
keine Gewähr für ein nachfolgendes positiv ver-
laufendes Baugenehmigungsverfahren. 

Auch zukünftig soll sich aber der Erwerber eines 
Grundstücks davor schützen können, ein unbe-
baubares Grundstück zu erwerben. Die  Schutz-
funktion kann erfüllt werden durch eine umfassen-
de Beratung vor Abschluß des Grundstückskauf-
vertrags durch geeignete Stellen (beispielsweise 
durch Notare, öffentlich beste llte Vermessungsin-
genieure, Rechtsanwälte, Architekten und andere 
Sachverständige). Umfassenden Schutz gewährlei-
stet dem Erwerber die in allen Bauordnungen der 
Länder vorgesehene Bauvoranfrage, in der alle 
relevanten Fragen verbindlich - auch unter Ein-
schluß der Nachbarn - abgeklärt werden können. 

Ihre wesentliche Bedeutung hat die Teilungsge-
nehmigung in ihrer im öffentlichen Interesse be-
stehenden Sicherungsfunktion. Diese liegt darin, 
daß die Teilungsgenehmigung eine der städtebau-
lichen Ordnung widersprechende Stückelung von 
Grundstücken vermeiden soll. Auch diese Siche-
rungsfunktion der Teilungsgenehmigung ist je-
doch lückenhaft. Der Prüfungsmaßstab des § 20 
bleibt hinter dem umfassenden Prüfungsmaßstab 
im Baugenehmigungsverfahren zurück. Bauord-
nungsrechtliche Fragen werden ebensowenig wie 
Fragen der Erschließung geprüft. Auch die Mög-
lichkeit der Erteilung von Ausnahmen oder Befrei-
ungen ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Eben-
so bleiben Baubeschränkungen oder Nutzungs-
verbote, die sich aus anderen Rechtsvorschriften 
(z. B. § 9 des Bundesfernstraßengesetzes) ergaben, 
unberücksichtigt. 

- Der dargestellte lückenhafte Prüfungsrahmen hat 
zur Folge, daß Teilungsanträge in der Praxis nur 
zu einem sehr geringen Prozentsatz abgelehnt 
wurden. Nach einer Umfrage der Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raumord-
nung liegt die Ablehnungsquote bei den Anträgen 
auf Teilungsgenehmigung nach § 19 bei ca. 3 v. H. 
Dabei ist der mit den Teilungsgenehmigungsver-
fahren verbundene personelle und sonstige Ver-
waltungsaufwand vergleichsweise hoch. Nach der 
zitierten Umfrage sind in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1994 ca. 360 000 Anträge 
auf Teilungsgenehmigung bearbeitet worden. 
Auch wenn damit zu rechnen ist, daß zukünftig 
bei den Bauaufsichtsbehörden ein verstärkter Be-
ratungsbedarf entstehen wird, ist von der Abschaf-
fung der Teilungsgenehmigung eine erhebliche 
Entlastung der öffentlichen Verwaltungen beim 
Vollzug des Baugesetzbuchs zu erwarten. 
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Dagegen soll die Rechtslage in bestimmten städte-
baulichen Sonderveranstaltungsgebieten unverän-
dert bleiben. In Umlegungsgebieten, in Sanierungs-
gebieten und in städtebaulichen Entwicklungsberei-
chen bedarf die Teilung eines Grundstücks nach 
Maßgabe der dort  geltenden Vorschriften weiterhin 
der Genehmigung. Für diese Fälle soll die bisher in 
§ 19 Abs. 2 enthaltene gesetzliche Definition als 
neuer Absatz 2 in § 200 übernommen werden (vgl. 
Artikel 1 Nr. 69b)). 

Zu Nummer 17 (§ 174 a - Sicherung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen 
- neu) 

Die bisher in § 22 enthaltene Regelung zur Sicherung 
von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion soll in-
haltlich unverändert  und mit redaktionellen Anpas-
sungen an systematisch richtiger Stelle in § 174 a 
übernommen werden. Dabei soll in Absatz 3 das bis-
her vorgeschriebene Anzeigeverfahren für die Sat-
zung der Gemeinde entsprechend der vorgeschlage-
nen Abschaffung beim Bebauungsplan (vgl. Artikel 1 
Nr. 11) künftig entfallen. 

Zu Nummer 18 (§ 23) 

Bei der Aufhebung von § 23 handelt es sich um eine 
redaktionelle Folgeänderung zum vorgeschlagenen 
Wegfall der Teilungsgenehmigung (vgl. Artikel 1 
Nr. 16). Es werden Folgeänderungen in § 51 (vgl. 
Artikel 1 Nr. 32) und in § 174a des Entwurfs (vgl. 
Artikel 1 Nr. 17) erforderlich. 

Zu Nummer 19 (§ 24 Abs. 1) 

Zu Buchstaben a) bis c) (Nummern 1 bis 4) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zur (teilweisen) Überführung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung in § 1a des Entwurfs (vgl. 
Artikel 1 Nr. 2) und zur Anfügung der Nummern 5 
und 6. 

Zu Buchstabe d) (Satz 1 Nr. 5 und 6 - neu) 

Die zur Zeit unterschiedlichen gesetzlichen Vor-
kaufsrechte in § 24 einerseits und § 3 Abs. 1 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch anderer-
seits sollen in § 24 zusammengefaßt werden. Dabei 
sollen die beiden Fallgestaltungen des gesetzlichen 
Vorkaufsrechts des § 3 Abs. 1 Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch - auch entsprechend einem Vor-
schlag der Expertenkommission zur Novellierung 
des Baugesetzbuchs (Bericht Randnummer 185) - als 
neue Nummern 5 und 6 in § 24 integ riert  werden. 

Die Präzisierung des Anwendungsbereiches in Num-
mer 5 auf unbebaute Grundstücke im Außenbereich 
dient der Klarstellung des Gewollten. In Nummer 6 
soll die Herausnahme des § 34 Abs. 1 aus dem Tatbe-
stand der Vorschrift verdeutlichen, daß ein Vorkaufs-
recht im unbeplanten Innenbereich nur dann ausge-
übt werden kann, wenn die Eigenart der näheren 
Umgebung einem Kleinsiedlungsgebiet, allgemei-
nem Wohngebiet oder besonderem Wohngebiet ent-
sprechend der Baunutzungsverordnung entspricht. 
Nur bei diesen Gebietstypen können die Grund- 

stücke überwiegend mit Wohngebäuden bebaut wer-
den. Entsprechend seiner Zielsetzung findet das Vor-
kaufsrecht nach der Nummer 6 in Dorf-, Misch- und 
Kerngebieten ebenso wie im unbeplanten Innenbe-
reich nach § 34 Abs. 1 keine Anwendung. 

Zu Buchstabe e) (Satz 2) 

Das gesetzliche Vorkaufsrecht der vorgeschlagenen 
Nummer 5 soll entsprechend der bisher geltenden 
Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 2 des Maßnahmenge-
setzes zum Baugesetzbuch bereits ausgeübt werden, 
wenn ein Beschluß der Gemeinde zur Änderung 
eines Flächennutzungsplans oder ein planreifer Flä-
chennutzungsplan gefaßt und ortsüblich bekanntge-
macht worden ist. 

Zu Nummer 20 (§ 26 Nr. 3) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
Änderung des § 38 (vgl. Artikel 1 Nr. 30) 

Zu Nummer 21 (§ 27 a - Ausübung des Vorkaufs-
rechts zugunsten Dritter - neu) 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten eines 
öffentlichen Bedarfs oder Erschließungsträgers bzw. 
eines Sanierungs oder Entwicklungsträgers nach 
§ 28 Abs. 4 und die Ausübung des Vorkaufsrechts zu-
gunsten des sozialen Wohnungsbaus in § 3 Abs. 4 
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch wer-
den - inhaltlich unverändert - in einem neuen § 27 a 
zusammengeführt. Der in Absatz 3 verwendete Be-
griff der „Baumaßnahme" ist dabei entsprechend der 
nunmehr ergänzten Definition des § 148 Abs. 2 zu 
verstehen (vgl. Artikel 1 Nr. 49). 

Zu Nummer 22 (§ 28 Abs. 3 - neu - und 4) 

Der neue Absatz 3 soll die Ausübung des Vorkaufs-
rechts zum Verkehrswert regeln. Außer in den Fäl-
len, in denen sich die Bemessung der Entschädigung 
zwingend nach den Vorschriften des Enteignungs-
rechts bestimmt (§ 24 Abs. 1 Nr. 1), soll die Gemeinde 
generell die Möglichkeit haben, die Entschädigung 
nach der Regelung des § 3 Abs. 3 des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch zu berechnen, wie sie 
seit der Einheit Deutschlands in den neuen Ländern 
gilt und sich dort  bewährt  hat. Der zu zahlende Ent-
schädigungsbetrag soll sich nach dem Verkehrswert 
des Grundstücks zum Zeitpunkt des Verkaufsfalls 
bemessen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Ver-
kehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren 
Weise deutlich überschreitet. Der Gemeinde soll da-
bei ausdrücklich die Wahlmöglichkeit eingeräumt 
werden, auf der Grundlage des Verkehrswertes zu 
entschädigen oder den vereinbarten Kaufpreis zu 
zahlen. Entscheidet sich die Gemeinde dazu, auf der 
Grundlage des Verkehrswertes zu entschädigen, soll 
dem Verkäufer ein nicht auszuschließendes Rück-
trittsrecht zustehen. 

In Absatz 4 sollen die bisher in § 28 Abs. 3 enthalte-
nen Regelungen inhaltlich unverände rt  übernommen 
werden. 
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Zu Nummer 23 (§ 29 - Begriff des Vorhabens; 
Geltung von Rechtsvorschriften) 

Die Landesbauordnungen haben in den vergange-
nen Jahren in einem beachtlichen Umfang Bauvor-
haben von der Baugenehmigungspflicht freigeste llt. 
Die - im Interesse der Verfahrensvereinfachung und 
Verfahrensbeschleunigung - durch die Landesge-
setzgeber eingeleitete Entwicklung gibt Anlaß, 
das System des § 29 in Verbindung mit den §§ 36, 14 
bis 17 zu überdenken. Denn nach dem geltenden 
* 29 Satz 1 Halbsatz 1 werden die §§ 30 bis 37 (nur) 
für solche Vorhaben zur Anwendung kommen, die 
die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen zum Inhalt haben und  die  zu-
gleich einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder 
Zustimmung bedürfen oder den Baubehörden ange-
zeigt werden müssen. 

Auch die Expertenkommission zur Novellierung des 
Baugesetzbuchs (Bericht Randnummer 290ff.) hat 
sich mit der veränderten Situation auseinanderge-
setzt. Zwar weist die Kommission darauf hin, daß das 
Problem aus ihrer Sicht teilweise dadurch entschärft 
werde, weil überwiegend in den Landesbauordnun-
gen, die für bestimmte Gebäude eine Freistellung 
von Genehmigungsverfahren normiert hätten, ein 
(nicht immer so bezeichnetes, sich aber tatsächlich so 
darstellendes) Anzeigeverfahren an die Stelle des 
Genehmigungsverfahren getreten sei, so daß inso-
weit noch eine Verknüpfung mit § 29 bestehe. Unab-
hängig hiervon bestehe aber hinreichend Anlaß, den 
Inhalt des § 29 zu überprüfen. Die Kommission ist in 
diesem Zusammenhang der Auffassung, daß § 29 in 
seiner heutigen Fassung einer landesrechtlichen Re-
gelung entgegenstehe, die bodenrechtlich relevante 
bauliche Anlagen vom bauaufsichtlichen Geneh-
migungs-, Zustimmungs- oder Anzeigeverfahren be-
freie. Sie nimmt in diesem Zusammenhang auf ein 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 
1985 Bezug (BVerwG E 72, 300, 323 f.), welches dar-
auf hingewiesen habe, daß die Länder die Anwen-
dung der §§ 30ff. nicht dadurch beliebig ausscheiden 
könnten, daß sie bauliche Anlagen von Genehmi-
gungsverfahren (Zustimmungs- oder Anzeigeverfah-
ren) freistellten. Demgemäß sei dem § 29 in Verbin-
dung mit den § 30 ff. zu entnehmen, daß der Gesetz-
geber „alle bodenrechtlich relevanten Fälle" habe 
erfassen wollen. Dies schließe es aus, den Ländern 
insoweit eine Dispositionsbefugnis zuzugestehen, 
bodenrechtlich relevante Vorhaben nach Belieben 
dem Bauplanungsrecht zu entziehen. Für die gebote-
ne Neufassung des § 29 biete sich daher eine Lösung 
an, wie sie bereits in Satz 3 für größere Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, Ausschachtungen und 
Ablagerung einschließlich der Lagerstätten getroffen 
sei. 

Durch die Neufassung von § 29 Abs. 1 soll den auf-
gezeigten Überlegungen der Kommission gefolgt 
und damit das materielle Bauplanungsrecht von den 
Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Anzeigeverfah-
ren in den Landesbauordnungen abgekoppelt wer-
den: 

Die §§ 30 bis 37 sollen daher künftig unabhängig von 
einem landesrechtlich geregelten (oder eben auch 

nicht geregelten) Verfahren für alle Vorhaben gelten, 
die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen zum Gegenstand haben 
(Absatz 1, 1. Alternative). Die Vorschrift soll damit 
der fortgeltenden Regelung für Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für 
Ausschachtungen und Ablagerungen einschließlich 
Lagerstätten angeglichen werden, für die die §§ 30 
bis 37 schon derzeit ohne Anknüpfung an ein beson-
deres landesrechtliches Verfahren gelten (Absatz 1, 
2. Alternative). Soweit auch unbedeutende bauliche 
Vorhaben, die nach Landesrecht schon immer kei-
nem Verfahren unterlegen sind, künftig zusätzlich 
von der nunmehr eigenständigen bauplanungsrecht-
lichen Vorschrift erfaßt werden, wird eine Diskrepanz 
zwischen dieser materiellrechtlichen Relevanz einer-
seits und der üblichen verfahrensrechtlichen Geneh-
migungsfreistellung andererseits dadurch vermie-
den, daß diese unbedeutenden baulichen Anlagen 
regelmäßig nach den materiellrechtlichen Vorschrif-
ten nach § 30, § 34 oder § 35 Abs. 2 genehmigungsfä-
hig sein werden, ihr Bau ohne vorherige Zulassungs-
prüfung daher materiell keinen Verstoß gegen das 
Bauplanungsrecht darstellt. Durch die vorgeschlage-
ne Entkoppelung des materiellen Bauplanungsrechts 
des Bundes vom Verfahrensrecht der Länder wird die 
Sonderregelung des bisherigen Satzes 2 für Vor-
haben der Landesverteidigung entbehrlich; auch 
diese unterliegen unabhängig von der A rt  ihrer Zu-
lassung dem materiellen Bauplanungsrecht des Bun-
des. Es werden in § 15 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 Ände-
rungen erforderlich, um die vorgeschlagene neue 
Konzeption zu flankieren (vgl. Artikel 1 Nr. 14 a) und 
29 a) bb)). 

Absatz 2 soll die bislang in § 29 Satz 3 geregelte 
Geltung der Vorschriften des Bauordnungsrechts 
und anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur 
Verdeutlichung in einem eigenen Absatz aufgrei-
fen. 

Absatz 3 soll durch Aufgreifen der Vorschrift des § 8a 
Abs. 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes (der 
aufgrund der beabsichtigten Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes zwischenzeitlich in § 24 
Abs. 2 und 6 umbenannt werden soll) regeln, daß bei 
Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen und 
auch schon während der Planaufstellung sowie bei 
nach § 34 zu beurteilenden Vorhaben die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der entsprechenden landesrecht-
lichen Vorschriften nicht anwendbar ist. Allerdings 
sollen für Vorhaben nach § 34 die besonderen An-
forderungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die 
durch § 20 Abs. 2 und 3 des zwischenzeitlich zu än-
dernden Bundesnaturschutzgesetzes umgesetzt wer-
den sollen (vgl. auch die Begründung zu Artikel 1 
Nr. 2 zu § 1 a Abs. 4 Nr. 3), ebenfalls gelten. Zusätz-
lich soll durch den Verweis auf das Bundesnatur-
schutzgesetz klargestellt werden, daß die Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
im Bereich des § 35 unberührt bleibt. Auf § 246 
Abs. 6 des Entwurfs, der den Ländern im Innenbe-
reich weitergehende Regelungen gestatten so ll, wird 
hingewiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 86 c)). Auf die Be-
gründung zu Artikel 7 wird Bezug genommen. 
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Zu Nummer 24 (§ 30) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 2 - neu) 

Die Einfügung eines neuen Absatzes 2 greift eine 
Anregung der Expertenkommission zum Baugesetz-
buch auf (Bericht Randnummer 158), die darauf hin-
weist, daß der vorhabenbezogene Bebauungsplan (in 
Form des Vorhaben- und Erschließungsplans) häufig 
nicht alle vorausgesetzten Merkmale eines qualifi-
zierten Bebauungsplans nach Absatz 1 aufweise. Es 
soll daher eine Klarstellung erfolgen, daß neben dem 
in § 12 (neu) zu regelnden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nicht ergänzend auf die §§ 34 und 35 
zurückzugreifen ist. Demgemäß soll geregelt wer-
den, daß im Geltungsbereich eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans, der den Regelungsgehalt der 
bisherigen Satzung über den Vorhaben- und Er-
schließungsplan nach § 7 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch aufgreifen soll, ein Vorhaben 
immer schon dann zulässig ist, wenn es diesem nicht 
widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Vor-
habenbezogener und qualifizierter Bebauungsplan 
werden daher in den Rechtsfolgen gleichgestellt. Es 
wird eine Folgeänderung in § 36 Abs. 1 erforderlich 
(vgl. Artikel 1 Nr. 29 a) bb)). 

Zu Buchstabe b) (Absatz 3) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch 
die Einfügung des Absatzes 2 bedingt ist. 

Zu Nummer 25 (§ 31 Abs. 2) 

Die Befreiungsregeln im Baugesetzbuch und Maß-
nahmengesetz zum Baugesetzbuch sollen zusam-
mengefaßt und vereinfacht werden. Auch die Exper-
tenkommission zur Novellierung des Baugesetz-
buchs (Bericht Randnummer 325ff.) spricht sich dafür 
aus, alle bisherigen, bislang ergänzend auch im Maß-
nahmengesetz zum Baugesetzbuch normierten Be-
freiungsregelungen in einer Vorschrift zusammenzu-
fassen. Sie spricht sich dabei für eine Beibehaltung 
des gegenwärtigen Systems des § 31 Abs. 2 aus; je-
doch empfiehlt sie zugleich, sicherzustellen, daß die 
zusätzlichen Befreiungsmöglichkeiten, die das Maß-
nahmengesetz zum Baugesetzbuch gewährleiste, 
nicht aufgegeben werden. Der Gesetzgeber solle da-
her eine den auftretenden Ausnahmefällen Rech-
nung tragende Generalklausel als Befreiungsvor-
schrift schaffen, die einerseits so weit sei, wie die 
Summe der geltenden Befreiungsvorschriften im 
Baugesetzbuch und dem Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch, und die sich andererseits aber noch 
hinreichend von der Vorschrift des § 13 (vereinfach-
tes Verfahren) abgrenze. 

Durch die vorgeschlagene Änderung von Absatz 2 
Satz 1 soll zunächst für alle Fälle möglicher Befreiun-
gen ausdrücklich klargestellt werden, daß eine Be-
freiung ausschließlich dann gerechtfertigt ist, wenn 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
Zu den Grundzügen werden regelmäßig Sammel-
ausgleichsmaßnahmen im Sinne von §§ la Abs. 5 
i.V. m. 9 Abs. la des Entwurfs gehören, so daß von 
diesen Festsetzungen dann keine Befreiung erteilt 
werden kann. Werden die Grundzüge der Planung 

nicht berührt, soll nach Satz 1 eine Befreiung entge-
gen der bisherigen Regelung nicht nur ausschließlich 
im Einzelfall zulässig sein, sondern auch in mehreren 
Fällen. Eine „Atypik" im Sinne der bisherigen Recht-
sprechung muß daher nicht mehr vorliegen. Die 
Grenze für mehrere Befreiungen soll jedoch erreicht 
sein, wenn es sich um so viele zu regelnde Fälle han-
delt, daß gemäß § 1 Abs. 3 die Schwelle des Pla-
nungserfordernisses überschritten wird. Ein weiterer 
Unterschied zum vereinfachten Verfahren nach § 13 
des Entwurfs besteht auch in den durch die Num-
mern 1, 2 oder 3 zusätzlich festgelegten Anforderun-
gen, deren Vorliegen erst den Verzicht auf ein Plan-
änderungsverfahren rechtfertigt. 

Durch die vorgeschlagene Änderung sollen die ge-
genwärtig besonders geregelten Befreiungstatbe-
stände des § 4 Abs. 1 (zum Dachgeschoßausbau) und 
des Abs. la des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch (der klarstellt, daß Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit bei dringendem Wohnbedarf, auch 
zur vorübergehenden Unterbringung und zum vor-
übergehenden Wohnen, vorliegen) entbehrlich wer-
den, da ihre Erweiterungen gegenüber dem bislang 
geforderten Einzelfallbezug nunmehr über die vorge-
schlagene Generalklausel mit erfaßt werden. 

Zu Nummer 26 (§ 33 Abs. 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Neufassung von § 4 (vgl. Artikel 1 Nr. 5). 

Zu Nummer 27 (§ 34 Abs. 3 bis 5) 

Zu Buchstabe a) (Aufhebung von Absatz 3) 

Die Befreiungsmöglichkeit nach § 34 Abs. 3 dient 
nach derzeit geltendem Recht dazu, nicht zulässige 
Erweiterungen, Änderungen Nutzungsänderungen 
und Erneuerungen von zulässigerweise errichteten 
Anlagen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
im Einzelfall gleichwohl zuzulassen. Im Hinblick auf 
die vorgeschlagenen Neuerungen im Bauplanungs-
recht und im Interesse einer Vereinheitlichung der 
Befreiungstatbestände erscheint diese dem Pla-
nungssystem zuwiderlaufende Regelung zukünftig 
entbehrlich und soll gestrichen werden: Durch die 
vorgeschlagenen Änderungen der Baunutzungsver-
ordnung soll künftig auch im unbeplanten Innen-
bereich nach § 34 Abs. 2 eine stärkere Nutzungs-
mischung ermöglicht werden, die dann auch zur Zu-
lässigkeit der genannten Erweiterungen vorhande-
ner Vorhaben führen kann (vgl. Artikel 3). Zudem 
soll die Befreiungsmöglichkeit des § 31 Abs. 2 des 
Entwurfs, die im Anwendungsbereich des § 34 Abs. 2 
entsprechend gilt, weiter gefaßt werden (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 25). Als Auslegungshilfe entfalten die vor-
geschlagenen Änderungen der Baunutzungsverord-
nung auch bei nach § 34 Abs. 1 zu beurteilenden Vor-
haben Wirkung (vgl. BVerwG vom 15. Dezember 
1994 - 4 C 13.19, DVBl. 1995, S. 515, 516). Dann im-
mer noch unzulässige Erweiterungen vorhandener 
Anlagen können schließlich auf der Grundlage einer 
punktuellen Überplanung durch einen Vorhaben-
und Erschließungsplan nach § 12 des Entwurfs durch 
eigene Initiative des Vorhabenträgers planerisch  

ermöglicht werden (vgl. Artikel 1 Nr. 13). Hierdurch 
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wird einer grundlegenden planerischen Lösung der 
städtebaulichen Konflikte der Vorzug vor einer kurz-
fristig greifenden, systemfremden Befreiungsmög-
lichkeit gegeben. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 4) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung, in wel-
chem die Gründe für die vorgeschlagene Verein-
heitlichung der Satzungen nach § 34 Abs. 4 und die 
Einbeziehung der Satzung nach § 4 Abs. 2 a des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch dargelegt 
werden, wird verwiesen (vgl. A II lb) aa)). 

Absatz 4 Satz 1 soll die drei künftig zulässigen Sat-
zungstypen regeln: 

Durch die im Wortlaut unveränderte Klarstellungs-
satzung nach Nummer 1 können die Grenzen für im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile durch die Ge-
meinde festgelegt werden. 

Auch die Nummer 2 - Entwicklungssatzung - soll 
unverändert bleiben. 

Anstelle der derzeit in Nummer 3 geregelten Ab-
rundungssatzung und der in § 4 Abs. 2 a des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch geregelten, auf 
Wohnbauvorhaben beschränkten Erweiterung dieser 
Satzung soll als neue Nummer 3 eine eigenständige 
„Ergänzungssatzung" in Zusammenführung der bei-
den genannten „Abrundungssatzungen" in das 
Dauerrecht übernommen werden. 

Zu Buchstaben aa) (Satz 1 Nr. 3) 

Nach der neuen Nummer 3 soll die Einbeziehung 
von einzelnen Außenbereichsgrundstücken in die im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile künftig eigen-
ständig erfolgen können. Die in § 4 Abs. 2a des Maß-
nahmengesetzes zum Baugesetzbuch bisher getrof-
fene Einschränkung, daß die Festsetzung zu Wohn-
zwecken erfolgen muß, soll entfallen, so daß künftig 
eine Integration von „einzelnen Außenbereichs-
grundstücken in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile" gemäß § 34 immer schon dann möglich 
sein wird, „wenn die einbezogenen Grundstücke 
durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-
reichs entsprechend geprägt sind". Hierdurch sollen 
angrenzende einzelne Außenbereichsgrundstücke 
städtebaulich sinn- und maßvoll in Ortsteile nach 
§ 34 einbezogen werden können. 

Zu Buchstaben bb) (Sätze 2 bis 5 - neu) 

Absatz 4 Satz 2 soll - in Aufgreifen der derzeit be-
stehenden Kombinationsmöglichkeiten - klarstellen, 
daß die Satzungstypen der Nummern 1 bis 3 mit-
einander verbunden werden können. In Ergänzung 
einer Klarstellungssatzung nach Nummer 1 oder einer 
Entwicklungssatzung nach Nummer 2 wird daher je-
weils auch eine zusätzliche Ergänzung durch die Sat-
zung nach Nummer 3 vorgenommen werden können. 

Satz 3 verweist in Übernahme des geltenden Rechts 
für Satzungen nach Nummer 2 und 3 auf das Erfor-
dernis einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung und die Möglichkeit von Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1, 2 und 4. 

Satz 4 entspricht dem geltenden Recht. 

Satz 5 sieht für die Satzung nach Nummer 3 - wie 
derzeit schon § 8 a Abs. 4 Satz 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes - die Anwendung der Eingriffsrege-
lung nach § la des Entwurfs und die Möglichkeit von 
Zuordnungsfestsetzungen nach § 9 Abs. la  des Ent-
wurfs vor. Im Hinblick auf diese Geltung des § la des 
Entwurfs soll das Erfordernis einer Begründung der 
Satzung nach § 9 Abs. 8 ausdrücklich verankert 
werden. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 5) 

Absatz 5 soll das Satzungsverfahren für alle drei Sat-
zungen unter Verzicht auf die bislang erforderliche 
Verweisung auf § 22 regeln: 

Nach Satz 1 sollen die Regeln des vereinfachten Ver-
fahrens nach § 13 des Entwurfs auch für die Beteili-
gungsverfahren der Baurechte schaffenden Satzun-
gen des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 gelten (vgl. Ar-
tikel 1 Nr. 13). Dessen Erfordernis, daß die „Grund-
züge der Planung nicht berührt" werden, entfällt da-
bei; durch die insoweit bereits vorweggenommene 
Konkretisierung in den Nummern 2 und 3 des Absat-
zes 4 Satz 1, in welchen Fällen eine Satzung aufge-
stellt werden darf, bedarf es zur Anwendung der 
Möglichkeiten des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 dieses einschränkenden Tatbestandsmerkmals 
nicht. Im Gegensatz zum Bauleitplanverfahren wird 
durch die als Rechtsfolgeverweisung konzipierte Be-
zugnahme auf § 13 des Entwurfs die Inanspruchnah-
me des vereinfachten Verfahrens auch bei erstmali-
ger Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 oder 3 ermöglicht. Da § 34 Abs. 5 Satz 1 von 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 erfaßt ist (vgl. Artikel 1 Nr. 75 a), 
greifen die dort geregelten Beachtlichkeitsvorschrif-
ten für die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften ein. 

Satz 2 verlangt die Genehmigung der Satzung nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 durch die höhere Verwaltungs-
behörde; diese Genehmigung wird gemäß Satz 3 
- ebenso wie bei einem Bebauungsplan - dann ent-
behrlich, wenn die Satzung (in entsprechender An-
wendung) nach § 8 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt worden ist. 

Satz 4 verweist hinsichtlich der Bekanntmachung al-
ler Satzungen auf die entsprechende Anwendung 
von § 10 Abs. 3 des Entwurfs, der für Bebauungs-
pläne gilt. 

Zu Nummer 28 (§ 35) 

§ 35 soll sprachlich vereinfacht, zugleich sollen die 
Sonderregeln des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch einbezogen werden. Auch das zum 1. Ja-
nuar 1997 in Kraft tretende Gesetz zur Änderung des 
Baugesetzbuchs mit der beschlossenen Privilegie-
rung von Wind- und Wasserkraftanlagen im Außen-
bereich soll in die vorgeschlagene neue Fassung in-
tegriert werden. Der Vorschlag greift zum Teil Über-
legungen der Expertenkommission zur Novellierung 
des Baugesetzbuchs auf (Bericht Randnummer 53ff.). 
Die Expertenkommission zur Novellierung des Bau- 
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gesetzbuchs weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, daß es sich bei der Vorschrift des § 35 um die 
grundlegende Umwelt- und Naturschutznorm des 
gesamten Baurechts handele. Im Interesse einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemein-
den und insbesondere auch aus Gründen des Um-
weltschutzes sei es daher nach einmütiger Auffas-
sung der Kommission zwingend erforderlich, den Au-
ßenbereich auch künftig von nicht funktionsgerech-
ter Bebauung freizuhalten. Nur so könne der Außen-
bereich seine ökologische Ausgleichsfunktion für die 
bebauten Gemeindebereiche erfüllen, wie es den 
rechtspolitischen Grundvorstellungen der ursprüng-
lichen Außenbereichsregelung entspreche (Bericht  

Randnummer 55). Um zu einer vollzugs- und bürger-
freundlichen Regelung zu kommen, empfiehlt die 
Kommission, die durch § 4 Abs. 3 des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch bewirkte Zweiteilung 
zu beseitigen und wieder eine einheitliche Fas-
sung des § 35 Abs. 4 herzustellen (Bericht Randnum-
mer 68). Darüber hinaus wird eine einheitliche Zu-
sammenführung der Begünstigungstatbestände zur 
Umnutzung land- und forstwirtschaftlicher Gebäude 
als Beitrag zur Rechtsvereinfachung und zur Unter-
stützung des andauernden Strukturwandels in der 
Landwirtschaft vorgeschlagen. 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1) 

Zu Buchstaben aa) und bb) (Nummern 2 und 3) 

Die geltenden Nummern 2 und 3 des Absatzes 1 ha-
ben in der Praxis infolge der veränderten Strukturen 
in der Landwirtschaft keine Relevanz mehr und wer-
den - so die Erkenntnisse der vorliegenden Rechts-
tatsachenuntersuchungen - ausschließlich als „Ein-
fallstor" zur Umgehung mißbraucht. Sie sollen daher 
entfallen. Es werden Folgeänderungen in Absatz 4, 
Absatz 5 (neu), § 165 Abs. 5 (vgl. Artikel 1 Nr. 58) 
und § 245 b (vgl. Artikel 1 Nr. 85) erforderlich. 

Die gartenbauliche Erzeugung soll unabhängig von 
der bisher bestehenden Privilegierung nach Absatz 1 
Nr. 1 in einer eigenen (neuen) Nummer 2 privilegiert 
werden. Hiermit verbunden ist der Wegfall des ein-
schränkenden Erfordernisses, daß das Vorhaben nur 
einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein-
nimmt. Um den Gemeinden im Falle einer drohenden 
Massierung dieser Anlagen ein Instrument zur Kon-
zentration der Vorhaben zur gartenbaulichen Er-
zeugung an  geeigneten Stellen im Gemeindegebiet 
zu geben, soll die Regelung des Planvorbehalts in 
Absatz 3 auch hierauf erstreckt werden (vgl. zu 
Buchstaben c) dd)). 

Zu Buchstaben cc) (Nummern 3 bis 6 - neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Streichung der Nummer 3. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 2) 

In Absatz 2 soll das von der Rechtsprechung (vgl. 
BVerwG E 26, 111) geforderte, aber bislang nicht 
ausdrücklich geregelte Tatbestandsmerkmal einer 
gesicherten Erschließung klargestellt werden. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Absatz 3 soll - in seinem materiellen Regelungsge-
halt um den Belang des Bodenschutzes erweitert, an-
sonsten aber unverändert  - in Übereinstimmung mit 
§ la  Abs. 4 des Entwurfs sprachlich einheitlich gefaßt 
werden. 

Zu Buchstaben aa) (Satz 1) 

In Anpassung an die vorgeschlagene Regelung in 
§ la  Abs. 4 sollen auch in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 die 
Darstellungen in Landschafts- und sonstigen Fach-
plänen als Prüfbelange ausdrücklich erwähnt wer-
den. In bezug auf die Erwähnung der Landschaftsbe-
lange soll damit zugleich eine Harmonisierung mit 
Absatz 4, der ebenfalls auf den Landschaftsplan ver-
weist, bewirkt werden. In Nummer 5 soll das Ge-
wicht bodenschutzbezogener Belange bei der Zulas-
sung von Vorhaben verstärkt werden, um auch hier 
künftigen schädlichen Bodenveränderungen vorzu-
beugen. Belange des Bodenschutzes sind die Erhal-
tung oder Wiederherstellung der in § 2 Abs. 2 des 
Entwurfs des Bundes-Bodenschutzgesetzes genann-
ten Bodenfunktionen insbesondere durch eine flä-
chensparende Bebauung. Zur besseren Zitterfähig-
keit der bislang in Spiegelstrichen benannten öffent-
lichen Belange sollen die einzelnen Belange zudem 
künftig durchnumeriert werden. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 2) 

Die bislang in Absatz 3 Satz 2 nur versteckt erwähn-
ten und daher selten geprüften Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur sollen gleichgewich tig 
neben die anderen Belange in Absatz 3 gestellt wer-
den. Satz 2 soll demgemäß entfallen. Es wird eine 
Folgeänderung in § 245b erforderlich (vgl. Artikel 1 
Nr. 85). 

Zu Buchstaben cc (Satz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung der Bezeichnung der Pläne im Raumordnungs-
gesetz (vgl. Artikel 2 §§ 3, 8 und 9). 

Zu Buchstaben dd) (Satz 3 - neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung in dem zum 
1. Januar 1997 in Kraft tretenden Satz 3 (neu) auf-
grund der vorgeschlagenen Streichung von § 35 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 2 sowie des Wegfalls des 
Begriffes der Landesplanung bei der Bezeichnung 
der Ziele im Raumordnungsgesetz (vgl. Artikel 2 § 3). 
Zudem soll die gartenbauliche Erzeugung nach Ab-
satz 1 Nr. 2 ebenfalls in die Regelung des Planvorbe-
halts einbezogen werden. 

Zu Buchstabe d) (Absatz 4) 

Zu Buchstaben aa) (Satz 1) 

Durch die Änderung von Absatz 4 Satz 1 sollen die 
zusätzlichen Begünstigungstatbestände in der bis 
Ende 1997 befristeten Fassung von § 4 Abs. 3 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch zur Um-
nutzung landwirtschaftlicher Gebäude in Wohn- 
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bauvorhaben (künftig integriert  in die neugefaßte 
Nummer 1), die Befugnis zur Neuerrichtung von 
Wohngebäuden bei Mängeln (Nummer 2) und die Er-
weiterung von Wohngebäuden (Nummer 5) in das 
Baugesetzbuch und dabei zugleich in eine lesbarere 
Fassung überführt werden. Insbesondere dem Anlie-
gen der Landwirtschaft zur Umnutzung nicht mehr 
benötigter Gebäude soll durch die neue Nummer 1 
Rechnung getragen werden: 

Zu Buchstaben aaa) (Nummer 1) 

Die vorgesehene Zusammenfassung der Begünsti-
gungstatbestände zur Umnutzung landwirtschaftli-
cher Bausubstanz (§ 35 Abs. 4 Nr. 1 bzw. - für Wohn-
bauvorhaben - § 35 Abs. 4 Nr. 1 in der Fassung des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch) dient der 
Rechtsvereinfachung und soll den anhaltenden Pro-
zeß des landwirtschaftlichen Strukturwandels unter-
stützen. Erhaltenswerte Bausubstanz soll auch dann 
weiter genutzt werden können, wenn diese nicht 
mehr für landwirtschaftliche Zwecke erforderlich ist. 
Das Erfordernis einer ausreichenden Erschließung 
bei Nutzungsumwandlungen muß gegeben sein. Die 
Neufassung von Nummer 1 soll die im Vergleich zu 
§ 35 Abs. 4 Nr. 1 des geltenden Rechts in der Regel 
günstigeren Voraussetzungen für eine erleichterte 
Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude aus § 4 
Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
- allerdings ohne die Beschränkung auf Wohnbau-
vorhaben - in das Dauerrecht des Baugesetzbuchs 
überführen. Dabei soll, auch um eine mißbräuchliche 
Anwendung zu vermeiden, der schon in § 35 Abs. 4 
Nr. 4 des geltenden Rechts enthaltene Grundgedan-
ke dieses Begünstigungstatbestandes, daß das je-
weilige Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung 
erhaltenswerter Bausubstanz dienen muß, ausdrück-
lich in die Regelung aufgenommen und zugleich zur 
Vermeidung des Mißbrauchs die Erforderlichkeit 
einer Verpflichtung geregelt werden, künftig keine 
Ersatzbebauung für die aufgegebene Nutzung zu er-
richten. Dies soll nicht in den Fä llen gelten, in denen 
aufgrund neuer Umstände im Interesse der Fortent-
wicklung des Betriebes eine Neubebauung erfor-
derlich wird. Insoweit wird dem Betriebsinhaber eine 
Darlegungslast auferlegt. Auch soll eine Rückum-
wandlung des Gebäudes oder auch eine sonstige Er-
weiterung der privilegierten landwirtschaftlichen 
Nutzung zulässig bleiben. Dies ergibt sich bereits un-
mittelbar aus § 35 Abs. 1 Nr. 1. 

Im Hinblick auf die begünstigte vorhandene Bausub-
stanz soll als neuer Stichtag nunmehr auf den Zeit-
punkt des Regierungsentwurfs dieser Novelle abge-
stellt werden. Zu diesem Zeitpunkt muß daher das 
umzunutzende Gebäude bereits in zulässiger Weise 
errichtet worden sein. 

Infolge der Schaffung eines einheitlichen Begünsti-
gungstatbestandes, der neben der Umnutzung zu 
Wohnzwecken auch andere Umnutzungen unter die 
gleichen Voraussetzungen stellt, kann die bisherige 
Beschränkung auf drei Wohnungen entfallen. Inso-
weit ist eine nennenswerte zusätzliche Belastung des 
Außenbereichs jedoch nicht zu besorgen, da die Um-
nutzung innerhalb der vorhandenen Bausubstanz 
einer Hofstelle vorgenommen werden muß und auch 

die an die Erschließung zu stellenden Anforderungen 
die Zahl der Wohnungen begrenzen. Als weitere Fol-
ge der Zusammenführung entfällt künftig die erleich-
terte Umnutzungsmöglichkeit für Vorhaben außer-
halb der Hofstelle nach § 35 Abs. 4 Nr. 1 des gelten-
den Rechts. Dies erscheint im Interesse einer Bünde-
lung der Siedlungsentwicklung im Außenbereich 
und angesichts der ansonsten vorgesehenen Erweite-
rung der Umnutzungsmöglichkeiten sachgerecht. 

Zu Buchstaben bbb) (Nummer 2) 

Die vorgeschlagene neue Nummer 2 soll - inhaltlich 
unverändert  - die bisherige Nummer 2 von § 4 Abs. 3 
Satz 1 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
übernehmen und die in den Tatbestandsvorausset-
zungen engere Nummer 2 des geltenden § 35 Abs. 4 
ersetzen. 

Zu Buchstaben ccc) (Nummer 5) 

Der bisherige Satz 3 soll nunmehr unmittelbar in 
Nummer 5 geregelt werden. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 3) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen unmittelbaren Regelung des Satzes 3 in 
Satz 1 Nr. 5. 

Zu Buchstabe e) (Absatz 5) 

Der neu gefaßte Satz 1 soll stärker als bisher verdeut-
lichen, daß im Rahmen der Zulassung von Vorhaben 
im Außenbereich dieser geschützt und insbesondere 
eine überflüssige Bodenversiegelung vermieden wer-
den soll. Dem Anliegen des beabsichtigten Bundes-
Bodenschutzgesetzes soll damit unmittelbar im Bau-
gesetzbuch Rechnung getragen werden. Satz 2 dient 
der Sicherung der nach § 35 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe f 
zu übernehmenden Verpflichtung, insoweit keine Er-
satzbebauung für das umgenutzte Gebäude durch-
zuführen. Satz 3 entspricht - sprachlich vereinfacht 
und angepaßt an die vorgeschlagene Streichung der 
geltenden Nummer 2 in Absatz 1 - dem bisherigen 
Absatz 6 und soll diesen ersetzen. 

Zu Buchstabe f) (Absatz 6) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1b) 
aa)) wird Bezug genommen. 

Der Regelungsgehalt der Außenbereichssatzung des 
§ 4 Abs. 4 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch soll unverändert  übernommen werden. Durch 
die Bezugnahme des Satzes 5 auf die Verfahrens-
regelungen in § 13 Nr. 2 und 3 des Entwurfs soll das 
Aufstellungsverfahren für die Satzung vereinfacht 
werden. Durch die Erwähnung von § 35 Abs. 6 Satz 5 
in § 214 Abs. 1 Satz 1 (vgl. Artikel 1 Nr. 75a), ist si-
chergestellt, daß dessen Beachtlichkeitsregeln auch 
bei Form- und Verfahrensfehlern im Beteiligungsver-
fahren bei Aufstellung der Außenbereichssatzung 
anwendbar werden. 
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Zu Nummer 29 (§ 36) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1) 

Zu Buchstaben aa) (Satz 2) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zu den vorgeschlagenen Änderungen in § 29 (vgl. 
Artikel 1 Nr. 23) und § 38 (vgl. Artikel 1 Nr. 30). So ist 
die Befreiung vom Einvernehmenserfordernis beim 
Planfeststellungsverfahren des § 36 künftig nicht 
mehr erforderlich, weil nach § 38 des Entwurfs für 
alle Planfeststellungsverfahren die §§ 29 bis 37 und 
damit gerade auch § 36 keine unmittelbare Anwen-
dung mehr finden sollen. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 3 - neu) 

Der Vorschlag steht im Zusammenhang mit der vor-
geschlagenen Änderung des  §  29. Hierzu führt die 
Expertenkommission aus (Bericht Randnummer 311), 
daß trotz der Freistellung von Baugenehmigungsver-
fahren in den Ländern die Gemeinden nicht von je-
der Einflußnahme auf das Baugeschehen in ihrem 
Gemeindegebiet ausgeschlossen werden dürften. So 
müßten die Gemeinden in die Lage versetzt werden, 
auf ein beabsichtigtes Bauvorhaben z. B. mit einer 
Umplanung oder Veränderungssperre zu reagieren 
(vgl. hierzu auch die vorgeschlagene Änderung von 
§ 15 Artikel 1 Nr. 14 a)). Das ist aber nur möglich, 
wenn die Gemeinden von den beabsichtigten Bau-
vorhaben überhaupt Kenntnis erlangten. Es wird da-
her vorgeschlagen, bei der Anwendung des § 30 
Abs. 1 und 2 den Gemeinden zumindest ein Informa-
tionsrecht einzuräumen, so daß ihnen als Träger der 
Planungshoheit eine rechtliche Reaktion auf etwaige 
Bauabsichten ermöglicht wird. Dabei kann den Län-
dern die nähere Ausgestaltung der Information der 
Gemeinde überlassen bleiben. Dies ist in einigen 
Ländern bereits geschehen. 

Um zu gewährleisten, daß bei einem landesrecht-
lichen Verzicht auf ein präventives Prüfverfahren 
- beschränkt auf den Fa ll, daß ein Vorhaben den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans gemäß § 30 
Abs. 1 und 2 entspricht - die Gemeinde Kenntnis von 
der Ausführung des Vorhabens erhält, soll daher zu 
ihren Gunsten ein nach Landesrecht näher auszuge-
staltender Informationsanspruch eingeräumt werden. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 2 Satz 3) 

Entsprechend einem Vorschlag der Unabhängigen 
Expertenkommission zur Vereinfachung und Be-
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-
fahren (Bericht Randnummer 548, 721 f.) soll auf-
grund des vorgeschlagenen neuen Satzes 3 die hö-
here Verwaltungsbehörde unmittelbar durch Bun-
desrecht die Möglichkeit erhalten, ein rechtswidrig 
versagtes Einvernehmen der Gemeinde zu einem ge-
nehmigungsbedürftigen Bauvorhaben zu ersetzen. 
Eine vergleichbare Ersetzungsbefugnis ist teilweise 
schon in den Bauordnungen der Länder geregelt 
(z. B. Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung). Der 
Vorschlag soll verhindern, daß die Gemeinden ohne 
weitere Angaben von Gründen durch die schlichte 
Verweigerung ihres Einvernehmens, welches nach 
§ 36 vor Erteilung einer Baugenehmigung durch die 

zuständige Genehmigungsbehörde einzuholen ist, 
einen langfristigen Baustopp bewirken, obwohl dem 
Vorhaben die nach dem Gesetz an sich geforderten 
bauplanungsrechtlichen Gründe gar nicht entgegen-
stehen. Bislang kann ein auf der Grundlage von § 36 
verweigertes Einvernehmen erst durch eine gericht-
liche Entscheidung ersetzt werden. 

Allerdings soll die Ersetzungsbefugnis auf solche 
Fälle beschränkt bleiben, in denen die höhere Ver-
waltungsbehörde nach eigener fachlicher Prüfung 
davon ausgeht, daß die Versagung des Einverneh-
mens durch die Gemeinde rechtswidrig ist. Ein 
rechtswidrig versagtes Einvernehmen wird dann vor-
liegen, wenn sich die Gemeinde entweder gar nicht 
auf bauplanungsrechtlich entgegenstehende Gründe 
nach den §§ 30 bis 35 stützt oder deren Vorliegen irr-
tümlich annimmt. Im Gegensatz zur derzeit teilweise 
bestehenden Verwaltungspraxis wird es daher künf-
tig erforderlich sein, daß die Gemeinde die Versa-
gung ihres Einvernehmens erläutert; ansonsten läuft 
sie Gefahr, daß die Verweigerung ihres Einverneh-
mens als rechtswidrig eingeschätzt wird. 

Zu Nummer 30 (§ 38) 

§ 38 soll anwenderfreundlicher gestaltet werden. Die 
Neufassung sieht eine Vereinheitlichung der Anwen-
dungsvoraussetzungen, eine Straffung des Textes 
und eine Ausformulierung der maßgebenden Gründe 
für die Privilegierung von Fachplanungen gegenüber 
der Bauleitplanung vor. 

Der Vorschlag greift ferner Überlegungen der Exper-
tenkommission zur Novellierung des Baugesetz-
buchs auf, die Bedenken im Hinblick auf die Aus-
dehnung des Anwendungsbereichs des § 38 auf die 
Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz äußert, da die 
Berücksichtigung der städtebaulichen Belange der 
Gemeinde im Wege der Abwägung in diesem Fa ll 

 nicht sichergestellt sei (Bericht Randnummer 377). 
Die Kommission ist der Ansicht, daß von einer unein-
geschränkten Privilegierung der Genehmigung von 
Abfallentsorgungsanlagen nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, wie sie aufgrund der jetzigen Fas-
sung des § 38 geregelt sei, künftig abzusehen sei; bei 
Beibehaltung müsse zumindest eine Modifizierung 
erfolgen. Die Kommission spricht sich daher dafür 
aus, eine Privilegierung derartiger Anlagen aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen an bestimmte Voraus-
setzungen wie die Beteiligung der Gemeinde und die 
Berücksichtigung der städtebaulichen Belange anzu-
knüpfen. Eine Regelung könne dabei in § 38, aber 
auch in § 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes er-
folgen. 

Die Neufassung sieht in Satz 1 Halbsatz 1 vor, den 
Anwendungsbereich von § 38 generell auf sämtliche 
Planfeststellungsverfahren und Verfahren mit den 
Rechtswirkungen einer Planfeststellung auszudeh-
nen, wenn es sich um Vorhaben mit überörtlicher Be-
deutung handelt. Die bisherige Aufzählung der ein-
zelnen Fachplanungsgesetze kann damit entfallen. 
Dies hat den Vorteil, daß künftig keine Anpassung 
des Baugesetzbuchs bei Neuaufnahme einer Plan-
feststellung in einem Fachplanungsgesetz oder bei 
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Umbenennung eines Fachplanungsgesetzes erfor-
derlich ist. Zugleich erübrigt sich mit dem Rege-
lungsvorschlag eine gesonderte Regelung für landes-
rechtliche Fachplanungen (§ 38 Satz 2 des geltenden 
Rechts). Auch kann die Erwähnung des Planfeststel-
lungsverfahrens in § 36 Abs. 2 Satz 2 wegen der um-
fassenden Privilegierung nunmehr dort entfallen 
(vgl. Artikel 1 Nr. 29 a) aa)). 

Um der Rechtsentwicklung im Bereich der Fach-
planungsgesetze, die zunehmend bei einfach gela-
gerten Sachverhalten anstelle eines Planfeststel-
lungsverfahrens ein Plangenehmigungsverfahren 
mit den Rechtswirkungen der Planfeststellung zulas-
sen, Rechnung zu tragen, soll ferner eine entspre-
chende Ergänzung für Plangenehmigungsverfahren 
erfolgen. 

Die materielle Berücksichtigung der städtebaulichen 
Belange und die Beteiligung der Gemeinde soll als 
Verdeutlichung der rechtlichen Grundlagen der Pri-
vilegierung ebenfalls in § 38 Satz 1 Halbsatz 1 am 
Ende und Halbsatz 2 aufgenommen werden. 

Für die eingangs angesprochenen öffentlich zugäng-
lichen Abfallentsorgungsanlagen, die nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz zuzulassen sind, hätte 
eine solche Verankerung des Berücksichtigungsge-
botes zugunsten städtebaulicher Belange in Satz 1 
Halbsatz 2 konstitutiven Regelungsgehalt, da bislang 
eine Berücksichtigung städtebaulicher Belange im 
fachgesetzlich geregelten Genehmigungsverfahren 
nach den §§ 4 ff. des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes nicht vorgesehen ist. Dieses Berücksichtigungs-
gebot wird von der Rechtsprechung jedoch schon 
jetzt aus der durch Artikel 28 Abs. 2 des Grundgeset-
zes geschützten kommunalen Planungshoheit abge-
leitet (vgl. OVG Rheinland Pfalz, DVBl. 1995, 251). 
Die Privilegierung und damit die Freistellung von 
den bauplanungsrechtlichen Vorschriften soll im Er-
gebnis nur dann greifen, wenn im Rahmen der Ge-
nehmigungsentscheidung nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz ergänzend auch städtebauliche 
Belange bei der Zulassungsprüfung Berücksichti-
gung finden. 

Zusätzlich soll in § 38 Satz 2 auf die nach § 7 für die 
Träger öffentlicher Belange bisher schon bestehen-
den Bindungen an die Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans hingewiesen werden, wenn sie die-
sem Plan nicht rechtzeitig widersprochen haben. Die 
ausdrückliche Klarstellung ist im Hinblick auf die in 
§ 7 des Entwurfs vorgesehene Fristsetzung geboten, 
um die Fachplanungsträger auf die Folgen der Frist-
versäumnis aufmerksam zu machen (vgl. Artikel 1 
Nr. 8b)). 

Satz 3, auf den in § 7 Bezug genommen wird, bleibt 
gegenüber dem geltenden Recht unberüh rt . 

Zu Nummer 31 (§ 40 Abs. 1 Satz 1) 

Zu Buchstaben a) und b) (Nummer 13 und 14) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur vorgeschla-
genen Ergänzung und Fortentwicklung der Festset-
zungsmöglichkeiten in § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Nr. 20 
(vgl. Artikel 10 a) dd) und ee)). 

Zu Nummer 32 (§ 51- neu) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 5 - neu) 

Im Interesse einer Beschleunigung des Genehmi-
gungsverfahrens im Rahmen der Bodenordnung soll 
die im derzeitigen § 19 Abs. 3 Satz 3 bis 6 enthaltene 
Regelung - die durch die Nove lle wegfallen soll - der 
Drei-Monatsfrist und der Fiktion der Teilungsgeneh-
migung durch Fristablauf durch die Einführung des 
neuen Absatzes 5 im Umlegungsrecht übernommen 
werden. Diese Fristenregelung ist im Recht der städ-
tebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 145 
Abs. 1 bereits längere Zeit gültig. Sie hat sich be-
währt und soll deshalb nach dem vorgeschlagenen 
Absatz 5 auch auf das Umlegungsrecht ausgedehnt 
werden. Zur Sicherung der Beschleunigungsregelun-
gen soll in den letzten beiden Sätzen die im derzeiti-
gen § 23 Abs. 2 enthaltene Regelung über die Aus-
stellung eines Zeugnisses unmittelbar in das Umle-
gungsverfahren übernommen werden. Es wird eine 
Folgeänderung in § 145 erforderlich (vgl. Artikel 1 
Nr. 46a)). 

Zu Buchstabe b) (Absatz 6) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
durch die Einfügung des neuen Absatzes 5. 

Zu Nummer 33 (§ 55) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 2) 

Nach geltendem Recht können aus der Umlegungs-
masse „örtliche Verkehrsflächen" vorweg ausge-
schieden werden. Von diesem Tatbestandsmerkmal 
wird nur das erfaßt, was förmlich als „Verkehrsflä-
che" im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 11 ausgewiesen ist. 
Dazu gehören auch verkehrsflächenbedingte Flä-
chen zum Ausgleich, soweit sie Bestandteil der Ver-
kehrsflächen sind. Flächen zum Ausgleich, die nicht 
Bestandteil von Verkehrsflächen sind, werden von 
§ 55 Abs. 2 Nr. 1 nicht erfaßt. Kann der Flächenaus-
gleich nicht auf den Verkehrsflächen untergebracht 
werden, können nach geltendem Recht verkehrsflä-
chenbedingte Flächen zum Ausgleich auf vorweg 
auszuscheidende Grünflächen nach Maßgabe des 
§ 55 Abs. 2 Nr. 2 angerechnet werden. Mit der vorge-
sehenen Ergänzung des § 55 Abs. 2 um den neuen 
Satz 2 soll klargestellt werden, daß für den durch 
Verkehrsanlagen im Umlegungsgebiet verursachten 
Eingriff in Natur und Landschaft (zusätzliche) Flä-
chen zum Ausgleich vorweg ausgeschieden werden 
können. Da die Verkehrsanlagen ihrerseits durch die 
Erschließung der Grundstücke privatnützig für deren 
Eigentümer wirken, ist es verfassungsrechtlich unbe-
denklich, die Verteilungsmasse durch den Vorweg-
abzug von Flächen zum Ausgleich für Verkehrsanla-
gen zu verkleinern. 

Die Ergänzung des § 55 Abs. 2 um den neuen Satz 3, 
daß Grünflächen bauflächenbedingte Flächen zum 
Ausgleich i. S. des § 1 a Abs. 5 des Entwurfs umfas-
sen können, dient der Klarstellung und soll Zweifel 
in der Praxis beseitigen. Flächen zum Ausgleich, die 
für die privaten Bauflächen ausgewiesen und diesen 
zugeordnet sind, lassen sich unter das Tatbestands-
merkmal der „Flächen für Grünanlagen" fassen, so- 
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weit sie als Grünfläche i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 15 fest-
gesetzt sind (s. Schmidt-Aßmann, Rechtsgutachten 
zu Fragen der Aufbringung von Ausgleichs- und Er-
satzflächen i. S. des § 8a BNatSchG und zur Erhö-
hung der Flächenbeiträge im Rahmen der Umle-
gung, erstattet im Auftrag des BMBau, 1995, S. 126, 
133). Diese Flächen sind nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 vor-
weg auszuscheiden und der Gemeinde oder einem 
Erschließungsträger zuzuteilen. 

Vorwegausscheidungsfähige Grünflächen erfüllen 
eine Doppelfunktion. Sie dienen nicht nur der Er-
schließung des Umlegungsgebiets, sondern auch 
dem Interesse der umlegungsbetroffenen Grundei-
gentümer im (Bauflächen schaffenden) Bebauungs-
plangebiet (Schmidt-Aßmann a. a. O. S. 132). Inso-
weit besteht zwischen den Grundeigentümern im 
Umlegungsgebiet eine Solidargemeinschaft, die ihre 
Grundlage in der Grundstückssituation hat, denn 
ohne diese Flächen zum Ausgleich wären die Grund-
stücke nicht bebaubar. Die Voraussetzungen für die 
Vorwegausscheidung von Flächen für Grünanlagen 
nach geltendem Recht bleiben, auch wenn sie die Ei-
genschaft von Flächen zum Ausgleich i. S. des § la 

 Abs. 5 des Entwurfs haben, unverändert . Diese Flä-
chen müssen also überwiegend den Bedürfnissen der 
Bewohner des Umlegungsgebiets dienen und be-
darfsgerecht sein, d. h. die Flächen müssen eine ge-
bietsadäquate Dimensionierung besitzen. Unter die-
sen Prämissen erfassen vorwegausscheidungsfähige 
Flächen für Grünanlagen i. S. des § 55 Abs. 2 Nr. 2 
auch bauflächenbedingte Flächen zum Ausgleich 
nach § la  Abs. 5 des Entwurfs. 

Eine Erweiterung der Vorwegausscheidung ganz all-
gemein für bauflächenbedingte Flächen zum Aus-
gleich - wie sie teilweise erwogen wird - wäre ver-
fassungsrechtlich bedenklich (s. Schmidt-Aßmann 
a. a. O. S. 134). Die vorwegausscheidbaren Flächen 
nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 haben einen eigentumsverfas-
sungsrechtlichen Gehalt. Sie verkleinern die Vertei-
lungsmasse. Die Verkleinerung der Verteilungs-
masse ist durch die öffentliche Zweckbestimmung 
gerechtfertigt. Bei (bauflächenbedingten) Flächen 
zum Ausgleich ist diese Zweckbestimmung gegeben, 
wenn die Flächen zum Ausgleich als Grünflächen 
i. S. des § 55 Abs. 2 Nr. 2 ausgewiesen sind. Insoweit 
sichern auch die Kriterien der Vorwegausscheidung 
von Grünflächen die Privatnützigkeit der Umlegung 
auch in den Fällen, in denen Grünflächen mit Aus-
gleichsfunktion vorab ausgesondert werden. Die Pri-
vatnützigkeit wiederum ist Bedingung dafür, daß die 
Umlegung nicht als enteignender Akt qualifiziert 
wird. Eine Erweiterung des Umfanges der Vorweg-
ausscheidung könnte die Qualifizierung der Umle-
gung als Inhaltsbestimmung des Eigentums in Frage 
stellen. 

Die Zuteilung von Flächen zum Ausgleich aus der 
Verteilungsmasse gemäß § 59 Abs. 1 bleibt unbe-
rührt. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß 
die Einbeziehung von Flächen zum Ausgleich in 
die (private) Verteilungsmasse dem Solidargedanken 
- gleichmäßige Verteilung der Lasten auf die poten-
tiellen Verursacher der Eingriffe - besser gerecht 
wird als die Vorwegausscheidung von Flächen zum 
Ausgleich. Die Zuteilung von Flächen zum Ausgleich 

stellt sich insoweit als „natürlicher Annex" zu den 
Bauflächen dar (Schmidt-Aßmann, a. a. O. S. 107). 
Das setzt jedoch entsprechende Ausweisungen im 
Bebauungsplan voraus. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 5) 

Nach § 55 Abs. 5 können über die Flächen nach § 55 
Abs. 2 hinaus auch weitere Flächen, die für eine öf-
fentliche Nutzung vorgesehen sind, gegen Einbrin-
gung geeigneten Ersatzlandes, das auch außerhalb 
des Umlegungsgebiets liegen kann, vorweg ausge-
schieden und dem Bedarfs- oder Erschließungsträger 
zugeteilt werden. Hierbei handelt es sich um Flächen 
für Anlagen und Einrichtungen, die von einem be-
sonderen Bedarfs- und Erschließungsträger betrie-
ben werden, die (jedenfalls im Regelfall) nicht privat 
nutzbar sind. Flächen zum Ausgleich, die durch ein-
greifende öffentliche Nutzungen notwendig gewor-
den sind, stellen Annexe der zu öffentlichen Zwek-
ken erforderlichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
dar. Die vorgesehene Ergänzung des § 55 Abs. 5 
Satz 1 soll klarstellen, daß Flächen zum Ausgleich, 
für die ein Bedarf speziell durch öffentliche Einrich-
tungen ausgelöst worden ist, in den („natürlichen") 
Anwendungsbereich des § 55 Abs. 5 fallen und daher 
auch vorweg ausgeschieden werden können. 

Zu Nummer 34 (§ 57 Satz 2) 

Die vorgesehene Ergänzung von Satz 2 hat klarstel-
lenden Charakter. Sie soll die Situationsgebunden-
heit der Grundstücke im Umlegungsgebiet im Hin-
blick auf die Bereitstellung von Flächen zum Aus-
gleich bei der Einwurfsbewertung und die daraus fol-
gende Solidargemeinschaft der umlegungsbetroffe-
nen Grundstückseigentümer verdeutlichen. In der 
Umlegungspraxis werden in der Regel alle Flächen 
des Umlegungsgebiets als Rohbauland bewe rtet. 
Zwischen Bau-, Straßen- und Grünflächen wird da-
her normalerweise nicht differenzie rt . Diese Vorge-
hensweise beruht auf dem Prinzip der Solidarge-
meinschaft. Bei einer Einstufung der im Bebauungs- 
plan vorgesehenen Flächen zum Ausgleich als Roh-
bauland können Probleme entstehen mit der Folge, 
daß die Zuteilungswerte in bestimmten Fällen für 
eine wertgleiche Abfindung nicht ausreichen. Die 
vorgeschlagene Neufassung des Satzes 2 soll inso-
weit dazu beitragen, daß eine erwachsende Aus-
gleichspflicht in die Bewertung einfließt. Als Ansatz 
kommt ein „gedämpfter", niedrigerer, weil mit der 
Bereitstellung von Flächen zum Ausgleich belasteter 
Rohbaulandwert in Betracht. 

Zu Nummer 35 (§ 59) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1) 

Die Ergänzung des Absatzes 1, daß außer Baugrund- 
stücken auch Flächen zum Ausgleich im Sinne des 
§ 

 

la  Abs. 5 des Entwurfs zuzuteilen sind, dient der 
Klarstellung. Flächen zum Ausgleich können als öf-
fentliche Flächen, z. B. auf Verkehrsflächen oder als 
sonstige öffentliche Flächen im Bebauungsplan fest-
gesetzt, sie können aber auch auf den privaten Bau-
grundstücken oder gesondert, z. B. als Flächen für 
Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20, ausgewiesen 
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und den Baugrundstücken zugeordnet werden. In 
der Umlegung werden diese bauplanungsrechtlichen 
Vorgaben aufgenommen und unter Berücksichti-
gung der umlegungsspezifischen Begrenzung umge-
setzt, und zwar durch Vorwegausscheidungen nach 
§ 55 Abs. 2 zu öffentlichen Nutzungszwecken und 
Zuteilungen aus der Verteilungsmasse zu regelmäßig 
privaten Nutzungszwecken nach § 59. Die Zuteilung 
von Flächen zum Ausgleich gemäß § 59 stellt sich 
umlegungsrechtlich als „natürlicher Annex" zu den 
Bauflächen dar. Bauflächen und Flächen zum Aus-
gleich stehen in einem engen funktionalen Zusam-
menhang. Flächen zum Ausgleich sind die Voraus-
setzung für die Schaffung von Bauflächen. Dieser 
funktionale Zusammenhang verdeutlicht auch, daß 
Maßnahmen, die zur Aufbringung von Flächen zum 
Ausgleich im Rahmen der Umlegung vorgenommen 
werden, grundsätzlich als privatnützige Maßnahmen 
anzusehen sind. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 9) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Ergänzung bzw. Änderung von § 179 
(vgl. Artikel 1 Nr. 68). 

Zu Nummer 36 (§ 61 Abs. 1 Satz 2) 

Bei der vorgesehenen Ergänzung der beispielhaften 
Aufzählung von Gemeinschaftsanlagen in § 61 
Abs. 1 Satz 2 um Ausgleichsflächen handelt es sich 
um eine Klarstellung. In der Praxis besteht z. T. Un-
klarheit, ob Flächen zum Ausgleich als Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen im Sinne des § 61 angesehen 
werden können. Bereits nach bisheriger überwiegen-
der Auffassung gehören Flächen zum Ausgleich 
nach § 1 a Abs. 5 des Entwurfs zu den Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen. Die Ergänzung des Satzes 2 
soll insoweit bestehende Zweifel ausräumen. 

Zu Nummer 37 (§ 86 Abs. 1 Nr. 3) 

Die Neuregelung soll die bisherige Regelung des 
§ 246 a Abs. 1 Nr. 10, mit der klargestellt wird, daß 
alle Rechte, die zum Erwerb von Grundstücken be-
rechtigen, auch für Rückübertragungsansprüche 
nach dem Vermögensgesetz gelten, übernehmen. 

Zu Nummer 38 (§ 108 Abs. 2 Satz 1 und 2) 

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4b) wird verwie-
sen. 

Zu Nummer 39 (§ 123 Abs. 2) 

Mit der geplanten Ergänzung des Absatzes 2 soll für 
den Erschließungsbereich - die Durchführung von 
Erschließungsmaßnahmen gehört zum ausschließli-
chen Aufgabenbereich der Gemeinden - ausdrück-
lich klargestellt werden, daß der Frage, mit welchem 
Flächen- und Kostenaufwand die Erschließung der 
Baugrundstücke gesichert werden kann, bei der Er-
arbeitung städtebaulicher Konzeptionen entschei-
dende Bedeutung zukommt. Nur wenn die Wi rt

-schaftlichkeit von Erschließungsmaßnahmen im Pla-
nungsprozeß frühzeitig Berücksichtigung findet, las-
sen sich Fehlentwicklungen - die meist finanzielle 
Nachteile für die Gemeinde bzw. Bürger zur Folge 

haben - vermeiden. Wichtig ist ein Gesamtkonzept, 
in dem Bauleitplanung und Erschließungsplanung 
koordiniert bearbeitet werden. Durch eine frühe Ko-
ordination der Gebäudeplanung mit der Grund-
stücksparzellierung und dem Erschließungssystem 
läßt sich der Erschließungsaufwand optimieren und 
eine Übererschließung verhindern. Entscheidend zur 
Kostenreduzierung trägt eine frühe Koordination al-
ler Erschließungsmaßnahmen bei. 

Die Wirtschaftlichkeit von Erschließungsmaßnahmen 
(Kostenkalkulation) muß im Bauleitplanverfahren 
frühzeitig Berücksichtigung finden. Die Gemeinden 
sollten durch eine Planung, die von Beginn an von 
Kostenbewußtsein getragen wird, Kostentransparenz 
schaffen und die Wirtschaftlichkeitsberechnung ver-
bessern. 

Zu Nummer 40 (Siebter Teil - Maßnahmen für den 
Naturschutz - §§ 135a - c - neu) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1d) 
bb)) und die Begründung zu Artikel 7 wird Bezug ge-
nommen. 

Bei den vorgeschlagenen neuen §§ 135a bis c handelt 
es sich im wesentlichen um eine Übernahme des gel-
tenden § 8 a Abs. 3 bis 5 des Bundesnaturschutzge-
setzes (der aufgrund der beabsichtigten Novellierung 
des Bundesnaturschutzgesetzes zwischenzeitlich in 
§ 24 Abs. 3 bis 5 umbenannt werden so ll). Die vorge-
schlagene Regelung knüpft an die  §§  1 a Abs. 5, 5 
Abs. 2a und 9 Abs. 1 a des Entwurfs an (vgl. Artikel 1 
Nr. 2, 7 b), 10b)). 

Das Verursacherprinzip des § 8 a Abs. 3 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, nach dem der Vorha-
benträger zur Durchführung der im Bebauungsplan 
festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich verpflich-
tet ist, soll aufrecht erhalten bleiben (Absatz 1). 

Die Gemeinde soll nach Absatz 2 Satz 1 - entspre-
chend dem geltenden § 8 a Abs. 3 Satz 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes - dann anstelle und auf Kosten 
der Vorhabenträger oder der Eigentümer tätig wer-
den, wenn es sich um festgesetzte Maßnahmen zum 
Ausgleich handelt, die diese nicht auf dem Bau-
grundstück durchführen können und die deshalb an 
anderer Stelle den Grundstücken zugeordnet sind. 
Gemäß § 9 Abs. 1 a des Entwurfs kann eine solche 
Zuordnung an anderer Stelle sowohl im sonstigen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch in ei-
nem anderen Bebauungsplan erfolgt sein. Ergänzend 
zum geltenden Recht wird klargestellt, daß auch die 
Bereitstellung der für die Maßnahmen zum Aus-
gleich erforderlichen Flächen durch die Gemeinde 
geboten sein kann. Die Gemeinde braucht allerdings 
nicht tätig zu werden, sofern die Durchführung an 

 anderer Stelle - bspw. durch einen städtebaulichen 
Vertrag nach § 11 des Entwurfs mit den Vorhabenträ-
gern oder Eigentümern - gesichert ist. Nach Absatz 2 
Satz 2 sollen Maßnahmen zum Ausgleich auch schon 
vor den Baumaßnahmen und damit vor der erwarte-
ten Beeinträchtigung von Natur und L andschaft 
durchgeführt werden können. Diese Regelung ent-
spricht dem geltenden § 8 a Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Auf das danach 
noch zusätzlich geforderte Tatbestandsmerkmal, daß 
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die vorzeitige Durchführung aus städtebaulichen 
Gründen oder aus Gründen des Naturschutzes erfor-
derlich ist, soll indes insbesondere zur Flexibilisie-
rung der „Durchführung" eines „Öko-Kontos" ver-
zichtet werden. Die Gemeinden sollen also die Mög-
lichkeit erhalten, im Vorgriff auf spätere Baugebiets-
festsetzungen Maßnahmen zum Ausgleich durchzu-
führen und diese dann den neuen Baugebieten spä-
ter zuzuordnen. Durch die Möglichkeit einer Anrech-
nung bereits früher erbrachter Ausgleichsleistungen 
soll die Kompensation damit auch in zeitlicher Hin-
sicht flexibilisiert werden. 

Absatz 3 Satz 1 des Entwurfs, der den frühesten Zeit-
punkt der Geltendmachung der Kosten durch die 
Gemeinde fixiert, greift § 8 a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes auf. Zusätzlich soll 
in den Sätzen 2 bis 4 geregelt werden, daß die Ko-
stenerstattung durch einen „Kostenerstattungsbe-
trag", der auch die Bereitstellung der hierfür erfor-
derlichen Flächen für die Verwirklichung der Maß-
nahmen zum Ausgleich durch die Gemeinden ein-
schließen kann, erfolgt (Satz 2), die Erstattungspflicht 
mit der Herstellung der Maßnahmen zum Ausgleich 
entsteht (Satz 3) und der Betrag als öffentliche Last 
auf dem Grundstück ruht (Satz 4). Hierdurch soll eine 
Angleichung an das geltende Erschließungsbeitrags-
recht erfolgen. 

Absatz 4 Satz 1 soll in Aufgreifen der Rechtsge-
danken in § 135 Abs. 6 und § 155 Abs. 5 die lan-
desrechtlichen Vorschriften über kommunale Bei-
träge einschließlich der Billigkeitsregelungen für 
entsprechend anwendbar erklären. Absatz 4 Satz 2 
soll schließlich den Entfall der aufschiebenden Wir-
kung von Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen den gemeindlichen Kostenerstattungsbe-
trag ausdrücklich regeln, da derzeit zweifelhaft ist, 
ob § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung auf den Kostenerstattungsbetrag anwendbar 
ist. 

In § 135 b Satz 2 Nr. 3 soll mit dem Ziel, die Ab-
rechnung der Kostenerstattungsbeträge durch die 
Gemeinden zu vereinfachen, als weiterer Vertei-
lungsmaßstab auch die durch die Planung zu erwar-
tende Versiegelung eingeführt werden. Ansonsten 
soll § 8 a Abs. 4 Satz 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes materiell unverändert übernommen 
werden. 

§ 135 c soll § 8 a Abs. 5 des Bundesnaturschutzgeset-
zes unverändert  übernehmen. 

Zu Nummer 41 (§ 139 Abs. 4) 

Die in § 139 Abs. 4 enthaltene Regelung soll nun-
mehr dem § 146 in einem neuen Absatz 2 zugeordnet 
werden. Im übrigen wird auf die Begründung zu 
§ 146 verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 47). 

Zu Nummer 42 (§ 141 Abs. 4) 

Zum Zweck der Klarstellung soll in der Neufassung 
des Absatzes 4 die Anwendung der Beteiligungs-
und Mitwirkungsregeln im Rahmen der Vorberei-
tung einer Sanierungsmaßnahme an den Zeitpunkt 
der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses 

über den Beginn der vorbereitenden Untersuchun-
gen geknüpft werden. Insofern lehnt sich der vorge-
schlagene Absatz 4 an den jetzigen § 165 Abs. 4 an. 
Die Neufassung des § 165 Abs. 4 soll eine entspre-
chende Anwendung des § 141 und damit auch des 
§ 141 Abs. 4 vorsehen. 

In förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen ist die Be-
seitigung einer baulichen Anlage nach § 144 Abs. 1 
in Verbindung mit § 14 Abs. 1 genehmigungsbedürf-
tig („sonstige Maßnahmen"). Dagegen können nach 
dem Wortlaut des geltenden § 141 Abs. 4 entspre-
chende Anträge auf Beseitigung während der vorbe-
reitenden Untersuchungen bzw. der Voruntersu-
chungen nicht zurückgestellt werden. Die Beseiti-
gung baulicher Anlagen während dieser Phase kann 
jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der 
Verwirklichung der Sanierungs- oder Entwicklungs-
ziele führen. Da die Gemeinde zum Zeitpunkt der 
vorbereitenden Untersuchungen bzw. der Vorunter-
suchungen in der Regel auch noch keinen Beschluß 
über die Aufstellung eines Bebauungsplans als Vor-
aussetzung für den Beschluß einer Veränderungs-
sperre gefaßt hat, besteht diesbezüglich eine „Siche-
rungslücke". Um diese Lücke zu schließen, soll die 
Neufassung des Absatzes 4 dahingehend erweitert 
werden, daß auch Anträge auf Beseitigung baulicher 
Anlagen in entsprechender Anwendung des § 15 zu-
rückstellungsfähig sind. 

Des weiteren sollen mit der Neufassung Doppelver-
weisungen vermieden werden: Nach § 141 Abs. 4 ist 
in der derzeit geltenden Fassung § 15 auf Anträge 
auf Durchführung eines Vorhabens und auf Erteilung 
einer Teilungsgenehmigung „im Sinne von § 144 
Abs. 1 Nr. 1 und 2” entsprechend anzuwenden. Die 
Vorhaben werden in § 144 Abs. 1 Nr. 1 wiederum als 
die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben definie rt , 
d. h. es handelt sich um Vorhaben im Sinne des § 29, 
die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben. Um 
dies ohne Doppelverweisung klarzustellen, soll in 
der vorgeschlagenen Neufassung des Absatzes 4 di-
rekt auf Vorhaben „im Sinne des § 29 Abs. 1" verwie-
sen werden. Ein Verweis auf die Teilungsgenehmi-
gung und die Möglichkeit einer Zurückstellung 
durch entsprechende Anwendung des § 15 ist ent-
behrlich geworden, weil die Teilungsgenehmigung 
nach den §§ 19 ff. insgesamt entfallen soll. Von einer 
entsprechenden Anwendung der Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Abs. 2 Nr. 5 für Teilungen im förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet auch schon für 
den Bereich der vorbereitenden Untersuchungen soll 
aus Gründen der Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung abgesehen werden. 

Zu Nummer 43 (§ 142 Abs. 4) 

Zum Zweck der redaktionellen Klarstellung und Ab-
grenzung zum neu vorgeschlagenen vereinfachten 
Verfahren für Bauleitpläne nach § 13 des Entwurfs 
(vgl. Artikel 1 Nr. 13) soll das vereinfachte Verfahren 
im Sanierungsrecht als „vereinfachtes Sanierungs-
verfahren" bezeichnet werden. Vergleichbare Ände-
rungsvorschläge enthalten § 143 Abs. 1 und § 152 
des Entwurfs (vgl. Artikel 1 Nr. 44 c) und 51). 
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Zu Nummer 44 (§ 143) 

Zu Buchstabe a) (Überschrift) 

Aufgrund der vorgeschlagenen Abschaffung der An-
zeigepflicht soll die Überschrift entsprechend ange-
paßt werden. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 1) 

Entsprechend der vorgeschlagenen Abschaffung des 
Anzeigeverfahrens für bestimmte Bebauungspläne 
und der damit einhergehenden Änderung des bishe-
rigen § 11 (jetzt § 10 Abs. 2 des Entwurfs) soll auch 
bei Sanierungssatzungen die Anzeigepflicht entf al-
len (vgl. Artikel 1 Nr. 11). Damit soll die Sanierungs-
satzung ebenso wie bereits früher die Erhaltungssat-
zung von einer staatlichen Mitwirkung freigestellt 
werden. Dies stärkt die Eigenverantwortlichkeit der 
Kommunen. Durch die vorgeschlagene „Streichung" 
des Anzeigeverfahrens bleibt jedoch die Kommunal-
aufsicht in Form der Rechtsaufsicht nach wie vor un-
berührt. Das heißt, die Aufsichtsbehörde muß bei Be-
kanntwerden von rechtlichen Mängeln nachträglich 
einschreiten. Nach wie vor muß die Gemeinde die 
Gründe, die die förmliche Festlegung rechtfertigen, 
in darlegbarer Weise prüfen, wie es das derzeitige 
Recht in Form eines Berichts forde rt . 

Zu Buchstabe c) (Absatz 1 - neu) 

Da Absatz 1 wegen Entfallens der Anzeigepflicht 
aufgehoben werden soll, muß redaktionell die Ab-
satznumerierung angepaßt werden. Der bisherige 
Absatz 2 wird daher Absatz 1. Des weiteren soll zur 
Vereinfachung des Verfahrens für die Bekanntma-
chung einer Sanierungssatzung ebenso wie einer 
Entwicklungssatzung eine Ersatzverkündung aus-
drücklich für zulässig erklärt werden, wie sie auch 
nach dem geltenden § 12 für Bebauungspläne mög-
lich ist, der nach dem Entwurf zu § 10 Abs. 3 werden 
soll. 

Zu Buchstabe d) (Absatz 3) 

Wegen des vorgeschlagenen Entfallens der Anzeige-
pflicht für die Sanierungssatzung läuft die bisherige 
Regelung leer, wonach eine geringfügige Änderung 
der Grenzen eines Sanierungsgebiets, der nur unwe-
sentliche Bedeutung zukommt, keiner Anzeige be-
darf, wenn die Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke zustimmen. Sie soll deshalb entfallen. 

Zu Buchstabe e) (Absatz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der 
Absatznumerierung. 

Zu Nummer 45 (§ 144) 

Zu Buchstabe a) (Überschrift) 

Aufgrund der Neuordnung des Katalogs der Rechts-
vorgänge in Absatz 2, in den als neue Nummer 5 
auch die Teilung als eine Erklärung gegenüber dem 
Grundbuchamt und damit als Rechtsvorgang im wei-
teren Sinne aufgenommen wurde, muß die Über-
schrift angepaßt werden. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 1) 

Mit dem vorgesehenen Fortfall der Teilungsgenehmi-
gung nach den §§ 19 ff. ist für das Grundbuchamt 
der weiterhin bestehende Genehmigungsvorbehalt 
für Teilungen in städtebaulichen Veranstaltungsge-
bieten (Sanierungsgebiete und städtebauliche Ent-
wicklungsbereiche) künftig nur noch aus einem ent-
sprechenden Grundbuchvermerk erkennbar (Sanie

-

rungs- und Entwicklungsvermerk); gleiches gilt im 
übrigen für Umlegungsgebiete. Bei Sanierungsmaß-
nahmen, die im sog. vereinfachten Sanierungsver-
fahren unter Ausschluß der besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften vorbereitet und durchge-
führt werden, bedarf es indessen nach dem bisheri-
gen § 143 Abs. 4 Satz 4 (neuer § 143 Abs. 2 Satz 4) 
keiner Eintragung eines Sanierungsvermerks, wenn 
in der Sanierungssatzung die Genehmigungspflicht 
für Rechtsvorgänge im Sinne des § 144 Abs. 2 ausge-
schlossen worden ist (§ 142 Abs. 4), jedoch die Tei-
lung eines Grundstücks nach dem bisherigen § 144 
Abs. 1 Nr. 2 genehmigungspflichtig ist. Damit auch 
künftig das Grundbuchamt erkennen kann, daß we-
gen des Vorliegens eines Sanierungsgebiets die Tei-
lung eines Grundstücks weiterhin der Genehmigung 
bedarf, soll mit der Regelung der neuen Nummer 5 
der bisherige § 144 Abs. 1 Nr. 2 lediglich in den Kata-
log des Absatzes 2 überführt werden. Der Gemeinde 
steht es frei, auf die Genehmigungspflicht insgesamt 
zu verzichten (§ 142 Abs. 4). Gemeinden, die Sanie-
rungssatzungen nach dem bis zum 31. Dezember 
1997 geltenden Recht im vereinfachten Verfahren le-
diglich unter Anwendung von § 144 Abs. 1 beschlos-
sen haben und damit auch Teilungen für genehmi-
gungspflichtig erklären wollten, bleibt es unbenom-
men, durch Satzungsänderung nunmehr auch § 144 
Abs. 2 und damit die Genehmigungspflicht für Tei-
lungen für „alte" Sanierungsgebiete weiterhin zur 
Anwendung zu bringen. Die Gemeinde teilt diese 
Änderung der Sanierungssatzung nach § 143 Abs. 4, 
der nach dem Entwurf § 143 Abs. 2 werden so ll, dem 
Grundbuchamt mit. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 2) 

Die vorgeschlagene Regelung der neuen Nummer 4 
in Absatz 2 dient der Angleichung an die Regelung 
des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Im übrigen wird auf die 
Begründung zu Buchstabe b) verwiesen. 

Zu Buchstabe d) (Absatz 4) 

Zu Buchstaben aa) (Nummer 2) 

Die vorgeschlagene Neufassung des Absatzes 4 Nr. 2 
dient der Klarstellung des gesetzlich Gewollten, um 
eine mißbräuchliche Anwendung der Freistellung 
von der Genehmigungspflicht im Sinne des § 144 
auszuschließen. Im übrigen handelt es sich um eine 
redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Ände-
rung von Absatz 1 und 2. 

Zu Buchstaben bb) (Nummer 4) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund der Änderung von Absatz 1 und 2. 
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Zu Buchstaben cc) (Nummer 5) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund der Änderung von § 38. 

Zu Nummer 46 (§ 145) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1 Satz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung, die sich aus der vorgeschlagenen Abschaffung 
der Teilungsgenehmigung nach den §§ 19 ff. ergibt 
(vgl. Artikel 1 Nr. 16). Die Regelung über eine mögli-
che Fristverlängerung bei Genehmigungsentschei-
dung und den maximal zu verlängernden Zeitraum 
sowie die Genehmigungsfiktion, die sich nach bishe-
rigem Recht durch die entsprechende Anwendung 
des § 19 Abs. 3 Satz 4 bis 6 ergibt, soll durch Anwen-
dung der entsprechenden Vorschriften des Umle-
gungsrechts geregelt werden. 

Im übrigen ist die Teilung im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet gemäß dem neuen § 144 Abs. 2 
Nr. 5 nach wie vor genehmigungspflichtig. Die Defi-
nition der Teilung soll sich nunmehr aus dem neuen 
§ 200 Abs. 2 ergeben; auf diese Vorschrift soll jedoch 
- wie auch bisher auf § 19 - im neuen § 144 Abs. 2 
Nr. 5 nicht direkt Bezug genommen werden. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 2 - neu) 

In Angleichung an die Änderung der Überschrift von 
§ 144 könnte zwar die ausdrückliche Aufführung der 
„Teilung eines Grundstücks", die einen Rechtsvor-
gang im weiteren Sinn darstellt, ersatzlos entfallen. 
Um jedoch möglichen Mißverständnissen in der Pra-
xis, die durch eine ersatzlose Streichung entstehen 
könnten, vorzubeugen, wurde zur Verdeutlichung 
herausgestellt, daß die Teilung eines Grundstücks zu 
den Rechtsvorgängen im Sinne dieser Vorschrift ge-
hört. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung von § 144 Abs. 1 und 2. 

Zu Buchstabe d) (Absatz 4) 

Zu Buchstaben aa) (Satz 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung von § 144 Abs. 1 und 2. 

Zu Buchstaben bb) (Satz 3 - neu) 

In förmlich festgelegten Sanierungsgebieten bedür-
fen die in § 144 genannten Vorhaben und Rechtsvor-
gänge einschließlich der Teilung der Genehmigung. 
Sie ist zu versagen, wenn Grund zu der Annahme be-
steht, daß das Vorhaben, der Rechtsvorgang ein-
schließlich der Teilung eines Grundstücks oder die 
damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchfüh-
rung der Sanierung unmöglich machen oder wesent-
lich erschweren oder den Zielen und Zwecken der 
Sanierung zuwiderlaufen würde (Absatz 2). Die Ge-
meinde kann die Genehmigung nach Absatz 4 unter 
Auflagen und in bestimmten Fällen (Vorhaben und 
bestinimte langfristige Verträge) unter Bedingungen 

oder Befristungen erteilen, wenn damit Versagungs-
gründe ausgeräumt werden können. Die weiterge-
henden Möglichkeiten der Erteilung einer Genehmi-
gung unter einer Bedingung scheiden dagegen z. B. 
für rechtsgeschäftliche Veräußerungen aus, weil eine 
Auflassung bedingungsfeindlich ist. Die Einhaltung 
der Auflagen läßt sich aber nur unzureichend durch 
die Möglichkeit eines Widerrufs sichern. 

Um der Gemeinde weitergehende Möglichkeiten 
einzuräumen, soll nach dem neuen Satz 3 künftig die 
Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung 
auch von dem Abschluß eines städtebaulichen Ver-
trags abhängig gemacht werden können. Da bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechts-
anspruch auf Genehmigung besteht, ist dies nur in-
soweit zulässig, als durch den Vertrag Versagungs-
gründe ausgeräumt werden. Durch die entsprechen-
de Anwendung in städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichen kann z. B. sichergestellt werden, daß Grund-
stücke nach Maßgabe des § 169 Abs. 6 von einem Er-
werber veräußert werden, wenn die Gemeinde die 
Grundstücke selbst nicht erworben hat. Damit kön-
nen die vertraglich zugesicherten Maßnahmen, mit 
denen die Versagungsgründe ausgeräumt werden, 
besser als im Fall einer unter Auflagen erteilten Ge-
nehmigung gesichert werden; z. B. kann ein An-
kaufs- bzw. Wiederkaufsrecht für den Fa ll  der Nicht-
erfüllung von Vertragspflichten vereinbart werden. 

Zu Buchstabe e) (Absatz 5 Satz 5 - neu) 

Mit dem vorgeschlagenen neuen Satz 5 soll eine un-
beabsichtigte, bisher weitgehend durch Auslegung 
überbrückte Lücke geschlossen werden. Aufgrund 
redaktionellen Versehens bei Übertragung der sanie-
rungs- und entwicklungsrechtlichen Übernahmean-
sprüche vom Städtebauförderungsgesetz in das Bau-
gesetzbuch ist eine vollständige Harmonisierung mit 
den allgemeinen Vorschriften des Baugesetzbuchs 
(§§ 43 und 44) unterblieben. Mit dem Fortfall der Ver-
weisungsnorm des § 86 Abs. 1 Satz 1 des Städtebau-
förderungsgesetzes fehlt bisher die notwendig ge-
wordene Inbezugnahme eines Teils der Vorschriften 
des Planungsschadensrechts. 

Die vorgeschlagene Regelung entspricht der im bis-
herigen § 22 Abs. 8 sowie in § 173 Abs. 2 und § 176 
Abs. 4 enthaltenen Verweisung. Durch Anfügung 
des neuen Satzes 5 soll redaktionell klargestellt wer-
den, daß die genannten planungsschadensrechtli-
chen Regelungen der §§ 43 und 44 in den Fällen ent-
sprechend Anwendung finden, in denen der Eigen-
tümer wegen Versagung der sanierungsrechtlichen 
Genehmigung die Übernahme des Grundstücks 
durch die Gemeinde verlangt. Dabei wird Absatz 1 
des § 43 aus Vereinfachungsgründen insgesamt in 
Bezug genommen. Wegen der entsprechenden An-
wendung dieser Vorschrift ist es unschäd lich, daß 
§ 43 Abs. 1 in Satz 1 und 3 gegebenenfalls überflüssi-
ge Regelungen enthält, die bereits durch § 145 
Abs. 5 im Sanierungsrecht selbst abgedeckt sind. 

Zu Buchstabe f) (Absatz 6 - neu) 

Der neugefaßte Absatz 6 soll nunmehr die Regelun

-

gen beinhalten, die bisher durch die entsprechende 
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Anwendbarkeit der Sicherungsvorschrift des § 23 
auch im Sanierungsgebiet gelten. Die Vollregelung 
soll lediglich redaktionell aufgrund der Anwendung 
im Sanierungsgebiet angepaßt werden. Ansonsten 
entspricht sie inhaltlich den Regelungen des bisheri-
gen § 23, der wegfallen soll. Auf die nachfolgende 
Begründung zu Buchstabe g) wird Bezug genom-
men. 

Zu Buchstabe g) (Absatz 7) 

Nach dem derzeitigen Absatz 7 hat die Gemeinde 
auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis darüber zu 
erteilen, daß eine Genehmigung nach § 144 Abs. 3 
allgemein erteilt ist; das Zeugnis steht der Genehmi-
gung gleich. Die Erteilung eines solchen Zeugnisses 
nach Absatz 7 ist nur bei grundbuchrechtlich rele-
vanten Vorgängen, d. h. bei Rechtsvorgängen nach 
§ 144 Abs. 2 einschließlich der Teilungen nach dem 
neuen § 144 Abs. 2 Nr. 5 von Bedeutung. 

Da der vorgeschlagene Absatz 6 in Satz 2 eine Rege-
lung enthält, nach der die Gemeinde ein Zeugnis 
darüber auszustellen hat, wenn eine Genehmigung 
für einen Rechtsvorgang nach § 144 Abs. 2 als erteilt 
gilt und nach Absatz 6 Satz 4 ein solches Zeugnis der 
Genehmigung gleichsteht, soll Absatz 7 aufgelöst 
und durch entsprechende Anwendung der Regelung 
in Absatz 6 integriert  werden. 

Zu Nummer 47 (§ 146 - neu) 

Die bisher in § 139 Abs. 4 enthaltene Regelung soll 
nunmehr § 146 mit einem neuen Absatz 2 zugeordnet 
werden. § 139 Abs. 4 regelt in seiner derzeitigen Fas-
sung, daß für die Durchführung von Sanierungsmaß-
nahmen auf bestimmten Grundstücken die Zustim-
mung des Bedarfsträgers erforderlich ist. Dabei be-
zieht sich das Zustimmungserfordernis nicht auf die 
Einbeziehung der Grundstücke selbst in das Sanie-
rungsgebiet, sondern auf die Durchführung einzelner 
Ordnungs- und Baumaßnahmen im Rahmen der 
städtebaulichen Sanierung. Mit der Zuordnung die-
ser Regelung zu § 146, der die Durchführung von 
Ordnungs- und Baumaßnahmen regelt, sowie dem 
ausdrücklichen Hinweis auf „einzelne" Maßnahmen 
soll dies klargestellt werden. 

Der neue Absatz 3 soll den bisherigen § 147 Abs. 2 
ersetzen. Danach kann die Durchführung der  Ord-
nungsmaßnahmen aufgrund eines Vertrags dem Ei-
gentümer überlassen werden. Der neue Absatz 3 soll 
insoweit erweitert werden, als nun auch die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
aufgrund eines Vertrags ganz oder teilweise dem Ei-
gentümer überlassen werden kann; der Vertrag kann 
sich auch allein auf die Durchführung von Ordnungs-
maßnahmen oder die Errichtung oder Änderung von 
Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen beziehen. 

Zu Nummer 48 (§ 147) 

Zu Buchstabe a) (Satz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung im 
Hinblick auf die im Rahmen der Bauleitplanung zu 
berücksichtigende Regelung des § 1 a Abs. 5 des Ent

-

wurfs zum Ausgleich oder zur Minderung von Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes und deren Umset-
zung bei Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 
Die Regelungen des Besonderen Städtebaurechts 
enthalten derzeit keine ausdrückliche Festlegung, ob 
die Bereitstellung von Flächen zum Ausgleich und 
die Durchführung von Maßnahmen zum Ausgleich 
nach § 1 a Abs. 5 des Entwurfs zu den Ordnungs-
oder den Baumaßnahmen gehören. Soweit Maßnah-
men zum Ausgleich gemäß § 9 Abs. 1 a des Entwurfs 
an anderer Stelle festgesetzt und den Grundstücken, 
auf denen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, 
ganz oder teilweise zugeordnet werden und deshalb 
nach § 135a Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs von der Ge-
meinde durchgeführt werden sollen, sollen diese 
Maßnahmen zum Ausgleich zusammen mit der Be-
reitstellung von Flächen zum Ausgleich als Ord-
nungsmaßnahmen gelten. In bezug auf die Erhebung 
des Kostenerstattungsbetrags nach § 135 a Abs. 3 im 
Sanierungsgebiet wird auf die Begründung zu § 154 
verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 52 a)). 

Soweit es sich um Maßnahmen zum Ausgleich wie 
z. B. Bepflanzungen handelt, die auf denselben 
Grundstücken durchgeführt werden, auf denen Be-
einträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes zu erwarten 
sind, sollen diese nach dem vorgeschlagenen neuen 
§ 148 Abs. 2 Satz 2 als Baumaßnahmen gelten. 

Zu Buchstabe b) (Aufhebung von Absatz 2) 

Die Aufhebung des bisherigen Absatzes 2 stellt eine 
Folgeänderung der vorgeschlagenen Neufassung 
von § 146 Abs. 3 dar. 

Zu Nummer 49 (§ 148 Abs. 2 Satz 2 - neu) 

Durch die Einfügung des neuen Satzes 2 soll Marge-
stellt werden, daß Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1 a Abs. 5 des Entwurfs (z. B. Bepflanzun-
gen) dann als Baumaßnahmen im Sinne des § 148 
gelten, soweit sie auf denselben Grundstücken 
durchgeführt werden, auf denen Beeinträchtigungen 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes zu erwarten sind. Nach wie vor ge-
hört grundsätzlich die Durchführung von Baumaß-
nahmen zu den Pflichten des jeweiligen Eigen-
tümers. Im übrigen gilt die Durchführung von Maß-
nahmen und die Bereitstellung von Flächen zum 
Ausgleich nach § 1 a Abs. 5 des Entwurfs als Ord-
nungsmaßnahme. Insoweit wird auf die Begründung 
zu § 147 verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 48). 

Zu Nummer 50 (§ 149 Abs. 4 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung zur Aufhebung des Anzeigeverfahrens in § 143 
Abs. 1. 

Zu Nummer 51 (§ 152) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung 
zur Abgrenzung des „vereinfachten Sanierungsver-
fahrens" zum Vorschlag der Einführung eines verein-
fachten Verfahrens für Bauleitpläne nach § 13 des 
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Entwurfs. Auf die Begründung zu § 142 Abs. 4 wird 
Bezug genommen (vgl. Artikel 1 Nr. 43). 

Zu Nummer 52 (§ 154) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1 Satz 3 - neu) 

Nach Satz 2 des geltenden Absatzes 1 werden aus 
Gründen der Verfahrensvereinfachung die mit der 
Durchführung von Erschließungsmaßnahmen be-
dingten Bodenwerterhöhungen in die Erhebung von 
Ausgleichsbeträgen einbezogen. Damit entfällt eine 
separate Erhebung von Beiträgen für die Herstel-
lung, Erweiterung oder Verbesserung von Erschlie-
ßungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2. 

Diese Regelung hat sich bewährt. Sie soll aus Grün-
den des Sachzusammenhangs nach dem vorgeschla-
genen Absatz 1 Satz 3 deshalb auch auf die Fälle aus-
gedehnt werden, in denen die Gemeinde nach § 135 a 
Abs. 2 des Entwurfs Flächen zum Ausgleich bereit-
stellt oder Maßnahmen zum Ausgleich anstelle und 
auf Kosten der Vorhabenträger oder der Eigentümer 
durchführt, die gemäß § 9 Abs. 1 a des Entwurfs an 
anderer Stelle festgesetzt und den Grundstücksflä-
chen, auf denen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind, ganz oder teilweise zugeordnet sind und hierfür 
ansonsten nach § 135 a Abs. 3 Kostenerstattungsbe-
träge zu erheben wären. Dies dient gleichzeitig auch 
der Verfahrensvereinfachung. 

Nicht erfaßt werden sollen die Fälle, in denen der 
Vorhabenträger bzw. Grundstückseigentümer die 
Maßnahmen zum Ausgleich auf eigenen Flächen 
selbst durchführt. Derartige Maßnahmen gelten nach 
dem vorgeschlagenen § 148 Abs. 2 Satz 2 als Bau-
maßnahmen, die vom Eigentümer durchzuführen 
sind. 

Im Ergebnis sollen mit der Erhebung von Ausgleichs-
beträgen gleichzeitig sowohl die oben genannte Er-
hebung von Erschließungsbeiträgen für Anlagen im 
Sinne des § 127 Abs. 2 als auch die Erhebung von Ko-
stenerstattungsbeträgen nach § 135 a Abs. 3 des Ent-
wurfs gebündelt werden. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 3 Satz 2 - neu) 

Nach dem bisherigen Absatz 3 Satz 2 kann die Ge-
meinde im Rahmen einer Ablösungsvereinbarung 
vor Sanierungsabschluß auch einen höheren Aus-
gleichsbetrag vereinbaren. Von dieser Möglichkeit 
wird Gebrauch gemacht, wenn sich die aufgrund der 
Neuordnung ergebenden sanierungsbedingten We rt

-erhöhungen zum Zeitpunkt der Ablösung nicht zu-
verlässig abschätzen lassen und die Gemeinde des-
halb zur Sicherung der Finanzierung einen soge-
nannten Sicherheitszuschlag forde rt . Darüber hinaus 
kann die Ablösungsvereinbarung, die selbst einen 
städtebaulichen Vertrag darstellt, z. B. in Verbindung 
mit einer weiteren Vereinbarung nach dem vorge-
schlagenen § 146 Abs. 3 (bisher § 147 Abs. 2) zur An-
wendung kommen. Hierbei sind entsprechend der 
Regelung des § 155 Abs. 1 Nr. 2 die dem Eigentümer 
entstandenen Kosten auf den Ausgleichsbetrag an

-zurechnen. In Anlehnung an die vorgeschlagene Re-
gelung des § 155 Abs. 6, nach der vereinbart werden 
kann, daß die über die Werterhöhung hinausgehen

-

den Kosten des Eigentümers nicht erstattet werden, 
soll nach der hier vorgeschlagenen Regelung auch 
eine Ablösungsvereinbarung zulässig sein, die inso-
weit über den sich nach der Werterhöhung bernes-
senden Ausgleichsbetrag einschließlich Sicherheits-
zuschlag hinausgeht. Nach den allgemeinen Grund-
sätzen für städtebauliche Verträge darf es sich dabei 
nur um sanierungsbedingte und den Zielen und 
Zwecken der Maßnahme entsprechend angemes-
sene Kosten handeln. 

Zu Nummer 53 (§ 155) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 1 Nr. 2 - neu) 

Es handelt sich hier um eine Folgeänderung zur vor-
geschlagenen Neufassung von § 146 Abs. 3. Wenn 
einem Eigentümer nicht nur die Durchführung von 
Ordnungsmaßnahmen, sondern auch die Errichtung 
oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ver-
traglich übertragen wurde, müssen deren Kosten 
auch auf den Ausgleichsbetrag anrechenbar sein. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 4 - neu) 

Die bisherige Verweisung auf § 135 Abs. 5 soll durch 
eine klarstellende Vollregelung ersetzt werden. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 6 - neu) 

Die vorgeschlagene Neufassung von Absatz 6 ist eine 
Folgeänderung der vorgeschlagenen Neufassung 
von Absatz 1 Nr. 2. Da auch die Errichtung oder An- 
derung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 
ebenso wie die Durchführung von Ordnungsmaß-
nahmen nach der Neuregelung von § 146 Abs. 3 ver-
traglich auf den Eigentümer übertragen werden kön-
nen und dann nach der vorgeschlagenen Neufas-
sung von Absatz 1 Nr. 2 auf den Ausgleichsbetrag 
angerechnet werden, soll auch eine Kostenerstattung 
des über den Ausgleichsbetrag hinausschießenden 
Teils durch die Gemeinde in Absatz 6 aufgenommen 
werden. Eine anderweitige vertragliche Vereinba-
rung im Hinblick auf diese Erstattungspflicht soll 
möglich sein. 

Zu Nummer 54 (§ 156 Abs. 1 Satz 2 - neu) 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zum vorge-
schlagenen § 154 Abs. 1 Satz 3 (vgl. Artikel 1 
Nr. 52 a)). Mit dem vorgeschlagenen Satz 2 soll klar-
gestellt werden, daß Kostenerstattungspflichten für 
den Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft, 
die vor der förmlichen Festlegung entstanden sind, 
ebenso wie Beitragspflichten für Erschließungsanla-
gen im Sinne des § 127 Abs. 2 unberührt bleiben. 

Zu Nummer 55 (§ 156 a - Kosten und Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahme - neu) 

Mit dem neu eingefügten § 156 a soll die nach dem 
bisherigen § 245 Abs. 11 weiterhin in allen Bundes-
ländern zur Anwendung kommende Regelung des 
§ 48 des Städtebauförderungsgesetzes über die Ver-
teilung eines Überschusses bei einer städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme in das Baugesetzbuch über-
führt werden. Zur Begründung wird auf die Ausfüh- 
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rungen zu § 171 Abs: 1 verwiesen (vgl. Artikel 1 
Nr. 64) . 

Zu Nummer 56 (§ 162 Abs. 2) 

Zu Buchstabe a) (Aufhebung des Satzes 2) 

Spiegelbildlich zum Wegfall der Anzeigepflicht bei 
Einleitung einer Sanierungsmaßnahme (vgl. Artikel 1 
Nr. 44) soll auch bei Satzungen, mit denen die förmli-
che Festlegung des Sanierungsgebiets aufgehoben 
wird, die Anzeigepflicht entfallen. 

Zu Buchstabe b) (Satz 3 - neu) 

Ebenso wie im vorgeschlagenen § 143 Abs. 1 soll 
auch bei der Bekanntmachung der Satzung, durch 
die die förmliche Festlegung eines Sanierungsge-
biets aufgehoben wird, eine Ersatzverkündung aus-
drücklich für zulässig erklärt werden. Insoweit wird 
auf die Begründung zu § 143 verwiesen (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 44). 

Zu Nummer 57 (§ 163 Abs. 3 Satz 1- neu) 

Nach dem Wortlaut der geltenden Fassung des § 163 
Abs. 3 Satz 1, die auf den Begriff „Rechtsvorgänge" 
Bezug nimmt, ist streitig, ob es sich nur um solche im 
Sinne des bisherigen § 144 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 
(„Rechtsvorgänge") handelt oder ob sämtliche in 
§ 144 Abs. 1 und 2 genannten genehmigungspflichti-
gen Tatbestände („Rechtsvorgänge” sowie „geneh-
migungspflichtige Vorhaben" und „Teilungen") er-
faßt sind. 

Nach der vorgeschlagenen Fassung soll zur Vermei-
dung von Verfahrenserschwernissen klargestellt wer-
den, daß mit der Erklärung über den Abschluß der 
Sanierung für einzelne Grundstücke für sämtliche 
nach § 144 genehmigungspflichtigen Tatbestände 
das Genehmigungserfordernis entfällt. Deswegen 
wird in der vorgeschlagenen Fassung lediglich auf 
die §§ 144, 145 und 153 ohne Hervorhebung der 
„Rechtsvorgänge" Bezug genommen. 

Mit rechtswirksamer Entlassung des Grundstücks 
entfällt die sanierungsrechtliche Genehmigungs-
pflicht. Dies gilt auch für gestellte, aber noch nicht 
beschiedene Anträge. Dies dient der Verfahrensver-
einfachung, weil die Grundlage für die Bescheidung 
dieser Anträge, nämlich die Genehmigungspflicht, 
mit der Entlassungserklärung entfallen ist und ein 
solcher Bescheid ohnehin keine Wirkung entfalten 
könnte. Zu diesem Zweck soll der Hinweis in der gel-
tenden Vorschrift auf Rechtsvorgänge „nach diesem 
Zeitpunkt” entfallen. 

Im übrigen finden nach Abschluß der Sanierung an-
stelle des § 144 die allgemeinen Vorschriften zur Si-
cherung der Bauleitplanung von diesem Zeitpunkt 
an wieder Anwendung, soweit dafür die Vorausset-
zungen vorliegen. 

Zu Nummer 58 (§ 165) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 4 - neu) 

Sinn und Zweck der vorgeschlagenen Neufassung 
von Absatz 4 ist eine Angleichung an die Vorschrif

-

ten zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen. 
Dies soll durch eine entsprechende Anwendbarkeit 
der Vorschriften zur Vorbereitung von Sanierungs-
maßnahmen geschehen. Dadurch wird auch der bis-
her bestehende begriffliche Unterschied von „vorbe-
reitenden Untersuchungen" bei Sanierungsmaßnah-
men und „Voruntersuchungen" bei Entwicklungs

-

maßnahmen beseitigt. 

Die Beteiligungsregelungen der §§ 137, 138 und 139 
werden hier für die Vorbereitung und durch den Ver-
weis in § 169 Abs. 1 Nr. 1 für die Durchführung von 
Entwicklungsmaßnahmen für entsprechend anwend-
bar erklärt. 

Der geltende § 165 Abs. 4 Satz 6 verweist für die Vor

-

untersuchungen der Entwicklungsmaßnahme auf 
§ 139 unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung und 
Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger. Damit kön-
nen aber nur die Absätze 1 bis 3 des § 139 als die ei- 
gentlichen Beteiligungs- und Mitwirkungsvorschrif-
ten gemeint sein. § 139 Abs. 4 stellt eine Vorschrift 
der Durchführung dar und forde rt  die Zustimmung 
der Bedarfsträger bei der Durchführung einzelner 
Bau- oder Ordnungsmaßnahmen auf bestimmten 
Grundstücken und nicht die Zustimmung zur Einbe-
ziehung dieser Grundstücke in die Gesamtmaßnah-
me. § 165 Abs. 5 Satz 3 und 4 enthält hierfür in Form 
einer Spezialregelung ein generelles Zustimmungs-
erfordernis, wenn Grundstücke bestimmter Bedarfs-
träger in den Entwicklungsbereich einbezogen wer-
den sollen. Hinzu kommt, daß § 165 Abs. 5 Satz 3 
und 4 den Kreis der zustimmungsberechtigten Be-
darfsträger im Vergleich zu § 139 Abs. 4 noch erwei-
tert. Im Einzelfall kann danach zusätzlich die Zustim-
mung von weiteren Bedarfsträgem erforderlich wer-
den, wenn es sich um ein Vorhaben handelt, das der 
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Ke rn

-energie zu friedlichen Zwecken oder der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle dient (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 5 des 
Entwurfs), bei Grundstücken, für die nach § 1 Abs. 2 
des Landbeschaffungsgesetzes ein Anhörungsver-
fahren eingeleitet worden ist, und bei bundeseige-
nen Grundstücken, bei denen die Absicht, sie für 
Zwecke der Landesverteidigung zu verwenden, der 
Gemeinde bekannt ist. 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung soll auch die 
Regelung des § 140 über die Vorbereitung entspre

-

chend zur Anwendung kommen. Hierbei soll auch 
§ 140 Nr. 4 entsprechend anwendbar sein, der die 
städtebauliche Planung im Rahmen der Vorbereitung 
von Sanierungsmaßnahmen betrifft. Hierzu gehört 
auch die Bauleitplanung und eine Rahmenplanung, 
soweit sie für die Sanierung erforderlich ist. Nach 
§ 166 Abs. 1 Satz 2 hat die Gemeinde für den städte-
baulichen Entwicklungsbereich ohne Verzug Bebau-
ungspläne aufzustellen. Um klarzustellen, daß es der 
Gemeinde aber nicht untersagt ist, sich im Rahmen 
der Vorbereitung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme auch informeller Planungen, z. B. 
der Rahmenplanung, zu bedienen, soll § 140 Nr. 4 
auch bei der Vorbereitung von Entwicklungsmaß-
nahmen entsprechend zur Anwendung kommen, 
ohne daß die Gemeinde durch das Gesetz hierzu ver-
pflichtet wird. 
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Die bei der entsprechenden Anwendung von § 141 
zu beachtenden Besonderheiten ergeben sich bereits 
aus der vorgeschlagenen Neufassung des Absatzes 4 
Satz 1. Danach sollen die vorbereitenden Untersu-
chungen vor allem dazu dienen, die Festlegungs-
voraussetzungen für einen städtebaulichen Entwick-
lungsbereich, insbesondere die Erforderlichkeit, fest-
zustellen. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 5 Satz 3) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Änderung von § 35 Abs. 1 (vgl. Artikel 1 
Nr. 28 a)). 

Zu Buchstabe c) (Absatz 8 - neu) 

Auf die Begründung zu § 143 wird Bezug genommen 
(vgl. Artikel 1 Nr. 44). 

Zu Nummer 59 (§ 166 Abs. 3 Satz 5) 

Wegen der Übernahme der Verweisung auf die Vor-
schriften zum Ausgleichsbetragsrecht bei Sanie-
rungsmaßnahmen in den neuen § 169 Abs. 1 Nr. 7 
soll in Absatz 3 der Satz 5 ersatzlos entfallen (vgl. Ar-
tikel 1 Nr. 62). 

Zu Nummer 60 (§ 167) 

Zu Buchstaben a) bis d) (Absätze 1 bis 3 - neu) 

Seit dem Investitionserleichterungs- und Wohnbau-
landgesetz sind zur Vorbereitung von Entwicklungs-
maßnahmen Voruntersuchungen (künftig vorberei-
tende Untersuchungen) erforderlich. Als Folge dieser 
Regelung soll mit der vorgeschlagenen Änderung 
den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet werden, 
sich bei der Vorbereitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme eines „einfachen" Beauftrag-
ten zu bedienen. Dabei müssen an diesen nicht die 
Anforderungen gestellt werden, die bezüglich einer 
Übertragung der „Durchführung" von städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahmen sowie bei der Bewirt-
schaftung von Mitteln, die der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme dienen, an den Entwicklungs-
träger sonst zu stellen sind. Wie im Sanierungsrecht 
kann allerdings ein vorbereitender Grunderwerb 
nicht auf einen einfachen Beauftragten übertragen 
werden. 

Durch Bezugnahme auf die Regelungen des Sanie-
rungsrechts soll die Vorschrift ansonsten ohne mate-
rielle Änderungen gestrafft werden. Nach wie vor 
soll die Aufgabe, „Mittel, die die Gemeinde zur Ver-
fügung stellt oder die ihr gewährt werden oder son-
stige der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
dienende Mittel zu bewirtschaften", nur auf bestä-
tigte Entwicklungsträger übertragen werden dürfen. 
Dies ergibt sich durch die Bezugnahme auf § 157 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, der - verkürzt - lediglich von „der 
Sanierung dienende Mittel" spricht. Mit der Bezug-
nahme auf § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Aufga-
be, Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorberei-
tung oder Durchführung der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme im Auftrag der Gemeinde zu 
erwerben, anders als nach dem bisherigen Wortlaut 
des § 167 Abs. 1 Nr. 1, besonders hervorgehoben. 

Auch damit geht keine materielle Änderung einher, 
da der Erwerb der Grundstücke ohnehin nach § 167 
Abs. 1 Nr. 1 zur Vorbereitung und Durchführung ei-
ner städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gehört 
(vgl. bisheriger § 167 Abs. 4 sowie § 166 Abs. 3 und 
§ 169 Abs. 5 bis 8). 

Die vorgeschlagene Regelung erklärt § 157 Abs. 2 
nicht für entsprechend anwendbar, weil diese Rege-
lung lediglich den unternehmerisch tätigen Sanie-
rungsträger betrifft und dieser ohnehin nach dem 
bisherigen § 167 Abs. 3, jetzt Abs. 2, in Verbindung 
mit § 159 Abs. 1 nicht zulässig ist. 

Die Regelung des bisherigen § 167 Abs. 2 soll auf-
grund der Bezugnahme auf die § 157 Abs. 1 Satz 2 
und § 158 ersatzlos entfallen. 

Die übrigen Änderungen sind redaktionelle Folgeän-
derungen. 

Zu Nummer 61 (§ 168) 

Zu Buchstaben a) und b) 
(Satz 2 - neu - und Aufhebung von Absatz 2) 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung von Satz 2 soll 
die Regelung des § 145 Abs. 5 Satz 2 bis 5 entspre-
chend zur Anwendung kommen. Durch diesen Ver-
weis kann der bisherige Absatz 2 entfallen, da des-
sen Inhalt bereits in § 145 Abs. 5 Satz 3 bis 5 enthal-
ten ist. Da also die in Bezug genommene Regelung 
inhaltlich dem bisherigen § 168 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 entspricht, geht damit keine materielle Ände-
rung einher. 

Zu Nummer 62 (1 169 Abs. 1) 

Zu Buchstabe a) (Nummern 1 und 2 - neu) 

Für die Vorbereitung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme werden im bisherigen § 165 Abs. 4 
Satz 6 ab Bekanntmachung des Beschlusses über 
den Beginn der Voruntersuchungen bzw. sollen in 
der vorgeschlagenen Neufassung des § 165 Abs. 4 
Satz 2 in Verbindung mit § 141 ab Bekanntmachung 
des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen die §§ 137, 138 und 139 über die Be-
teiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Aus-
kunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öf-
fentlicher Aufgabenträger für entsprechend anwend-
bar erklärt werden. Mit der Ergänzung zu Nummer 1 
soll redaktionell klargestellt werden, daß diese Vor-
schriften nicht nur bei der Vorbereitung, sondern 
auch bei Durchführung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme gelten. Im übrigen wird auf die 
Begründung zu § 141 Abs. 4 Bezug genommen (vgl. 
Artikel 1 Nr. 42). 

Mit der neuen Nummer 2 soll die Regelung des § 142 
Abs. 2 über Ersatz- und Ergänzungsgebiete aus dem 
Sanierungsrecht für entsprechend anwendbar erklärt 
werden. Dies stellt eine Folgeänderung zu dem be-
reits mit dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
aus dem Jahr 1990 erweiterten Anwendungsbereich 
des Entwicklungsmaßnahmenrechts dar, wonach 
auch kleinteilige Maßnahmen möglich sind. Die Er-
gänzung durch die neue Nummer 2 kann auch im 
Hinblick auf die vorgeschlagene Regelung des § 1 a 
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über den Ausgleich für Eingriffe in Natur und Land-
schaft von Bedeutung sein. 

Zu Buchstabe b) (Nummer 3 - neu) 

Die vorgeschlagene Einfügung der neuen Nummern 
1 und 2 bewirkt eine Verschiebung der folgenden 
Numerierungen. Die jetzige Nummer 1 wird Num-
mer 3. Sie mußte redaktionell an die geänderte Über-
schrift von § 144 angepaßt werden. 

Zu Buchstabe c) (Nummer 4 - neu) 

Mit der vorgeschlagenen neuen Nummer 4 soll klar-
gestellt werden, daß die Regelungen des Sanierungs-
rechts über die Durchführung, über Ordnungs- und 
Baumaßnahmen (§§ 146 bis 148) in städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen entsprechend Anwendung 
finden. Bei der „entsprechenden Anwendung" ist 
insbesondere an Regelungen wie § 169 Abs. 5 zu 
denken, wonach die Gemeinde die Grundstücke 
nach ihrer Neuordnung und Erschließung an Bauwil-
lige zu veräußern hat. Diese Bauwilligen müssen sich 
verpflichten, die Grundstücke innerhalb angemesse-
ner Frist entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplans und den Erfordernissen der Entwick-
lungsmaßnahme zu bebauen. 

Zu Buchstabe d) (Nummer 5 - neu) 

Aufgrund des bereits mit dem Maßnahmengesetz 
zum Baugesetzbuch aus dem Jahr 1990 erweiterten 
Anwendungsbereichs des Entwicklungsmaßnahmen-
rechts, wonach auch kleinteilige Maßnahmen möglich 
sind, soll die Regelung des § 150 über den Ersatz für 
Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen 
Versorgung dienen, nun auch in Entwicklungsberei-
chen entsprechend zur Anwendung kommen. 

Zu Buchstabe e) (Nummer 6 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. 

Zu Buchstabe f) (Nummer 7 - neu) 

Die vorgeschlagene Neufassung der Nummer 7 soll 
einer Konzentrierung der Verweisungsvorschriften in 
§ 169 Abs. 1 (bzw. hinsichtlich der Vorbereitung im 
neuen § 165 Abs. 4) dienen. Dabei kommen § 154 
(abgesehen von § 154 Abs. 1 Satz 2 und dem neuen 
Satz 3 und auch § 156) sowie § 155 grundsätzlich nur 
in den Fällen zur Anwendung, in denen die Gemein-
de von ihrer bestehenden Grunderwerbspflicht ab-
sieht und der „bleibende" Eigentümer einen Aus-
gleichsbetrag zu entrichten hat (vgl. § 166 Abs. 3 
Satz 4). 

Zu Buchstabe g) (Nummern 8 und 9 - neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. 

Zu Nummer 63 (§ 170 Satz 4) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Aufhebung des Anzeigeverfahrens in § 143 
Abs. 1. 

Zu Nummer 64 (§ 171 Abs. 1 Satz 2 - neu) 

Nach dem bisherigen Absatz 1 und § 169 Abs. 8 sind 
die Einnahmen aus der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Entwicklungsmaßnahme nur zur Finanzie-
rung der Maßnahme zu verwenden. Damit ist vom 
Grundsatz her eine Verteilung eines etwaigen Über-
schusses der bei der Vorbereitung und Durchführung 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erziel-
ten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben 
vorgeschrieben. Mit dem neu eingefügten Satz 2 sol-
len Grundsätze für die Überschußverteilung in An-
lehnung an die für städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen geltenden Vorschriften geregelt werden. Zu 
diesem Zweck sollen die sich bislang aus § 245 
Abs. 11 in Verbindung mit § 48 des Städtebauförde-
rungsgesetzes ergebenden Verteilungsgrundsätze 
mit dem neuen § 156 a in das Baugesetzbuch über-
nommen werden (vgl. hierzu die Begründung zu 
§ 156 a, Artikel 1 Nr. 55). Die Regelung, die für die 
Praxis so gut wie keine Bedeutung hat, weil sich in 
der Regel keine Überschüsse ergeben, war zwar im 
Zuge der Entmischung im Städtebau bei der Schaf-
fung des Baugesetzbuchs zusammen mit den übrigen 
förderungs- und finanzierungsrechtlichen Vorschrif-
ten für eine landesrechtliche Ersatzregelung „freige-
geben" worden (§ 245 Abs. 11), jedoch handelt es 
sich hierbei im Kern aufgrund des unmittelbaren Zu-
sammenhangs mit den besonderen sanierungs- und 
entwicklungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 
156 um eine bodenrechtliche Vorschrift (vgl. Artikel 
74 Abs. 1 Nr. 18 des Grundgesetzes), die nunmehr 
deshalb auch in den Dritten Abschnitt des Ersten 
Teils des Zweiten Kapitels integ riert  werden soll. 

Nachdem der Bundesgesetzgeber mit dem Investiti-
onserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22. April 1993 in dem geltenden Absatz 1 sowie in 
§ 169 Abs. 8 von einer entsprechenden Überschuß-
verteilung für städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
men ausgegangen ist, ohne die Anspruchsberechtig-
ten zu konkretisieren, soll nunmehr aufgrund einer 
Forderung der Praxis diese Lücke mit dem vorge-
schlagenen neuen Satz 2 durch Inbezugnahme des 
neuen § 156 a und damit in Anlehnung an die Über-
schußverteilung des § 48 des Städtebauförderungs-
gesetzes geschlossen werden. 

Die entsprechende Anwendung von § 156 a im Ent-
wicklungsbereich hat zur Folge, daß ein etwaiger 
Überschuß an die sog. „weichenden" Alteigentümer 
verteilt wird und auch an die sog. „bleibenden" Ei-
gentümer, bei denen die Gemeinde vom Grunder-
werb abgesehen hat und die in entsprechender An-
wendung des § 154 einen Ausgleichsbetrag zahlen 
müssen. Wenn aber die Gemeinde Zwischenerwerb 
tätigt und dann zum Neuordnungswert veräußert, 
muß der Erwerber keine Ausgleichsbeträge bezahlen 
und wird deswegen auch nicht am Überschuß betei-
ligt. Mit dem Erwerb eines Grundstücks in einem 
städtebaulichen Entwicklungsbereich soll er nicht 
besser gestellt werden als in dem Fa ll  des Erwerbs ei-
nes gleichwertigen Grundstücks außerhalb eines 
städtebaulichen Entwicklungsbereichs. Er hat aber 
insofern bereits nach geltendem Recht Vorteile, die 
sich aus der Anwendbarkeit der Regelung des § 154 
über die Gewährung eines Tilgungsdarlehens erge- 
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ben. Der Erwerber zum Neuordnungswert wird also 
hier nicht begünstigt; nur in den vereinzelt auftre-
tenden Fällen, in denen ein Alteigentümer „weicht" 
und ein Dritter ohne kommunalen Zwischenerwerb 
das Grundstück zum entwicklungsunbeeinflußten 
Grundstückswert ankauft und dann auch in entspre-
chender Anwendung des § 154 Ausgleichsbeträge 
bezahlt, wird auch dieser Dritte an der Überschuß-
verteilung beteiligt. Für diesen Dritten ist die Über-
schußbeteiligung ebenso gerechtfertigt wie für den 
bleibenden Alteigentümer, da beide zu Ausgleichs-
beträgen herangezogen werden. 

Die entsprechende Anwendbarkeit des § 156a im 
Entwicklungsbereich trägt also den Besonderheiten 
des Entwicklungsmaßnahmenrechts Rechnung. 

Verfahrensmäßig soll sich die Überschußverteilung 
im einzelnen nach landesrechtlichen Vorschriften 
vollziehen. 

Zu Nummer 65 (Überschrift vor § 172) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur vorgeschlagenen Einfügung von § 22 als neuer 
§ 174a (vgl. Artikel 1 Nr. 17). 

Zu Nummer 66 (§ 172 Abs. 4) 

Zu Buchstaben a) und b) (Satz 2 und 3 - neu) 

Im Rahmen einer Milieuschutzsatzung gilt nach der 
jetzigen Regelung des Absatzes 4, daß die Genehmi-
gung für den Abbruch, die Änderung oder die Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen nur versagt wer-
den darf, wenn die Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen 
erhalten werden soll. Im übrigen gibt es im Geltungs-
bereich einer Milieuschutzsatzung bei einer Geneh-
migungsversagung keinen Übernahmeanspruch. 

Nach Satz 2 des geltenden Rechts ist die Genehmi-
gung in den alten Bundesländern dann zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemein-
wohls die Erhaltung der baulichen Anlage wirt-
schaftlich nicht mehr zumutbar ist. In diesem Fa ll 

 muß dem Eigentümer die Genehmigung für z. B. er-
forderliche Modernisierungsmaßnahmen erteilt wer-
den. 

Nach § 246a Abs. 1 Nr. 14 besteht für die neuen Län-
der eine bis zum 31. Dezember 1997 bef ristete Maß-
gabenregelung, nach der § 172 Abs. 4 Satz 2 nicht 
anzuwenden ist. Dies hat zur Konsequenz, daß auch 
bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit hinsichtlich der 
Erhaltung der baulichen Anlage eine Genehmi-
gungsversagung möglich ist. Kommt es zu einer Ge-
nehmigungsversagung, ist die Regelung zum Über-
nahmeanspruch (§ 173 Abs. 2) anzuwenden. Das 
heißt, der Eigentümer kann von der Gemeinde die 
Übernahme des Grundstücks verlangen. 

Hintergrund für die Beibehaltung dieser Maßgaben-
regelung in den neuen Ländern beim Erlaß des In-
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes 
war, daß die objektive Wirtschaftlichkeit der Nutzung 
z. B. von Wohngebäuden in den neuen Ländern häu-
fig noch nicht als gegeben angesehen werden konnte 
und daher der Genehmigungsversagungsgrund des 

§ 172 Abs. 4 wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit 
bei Milieuschutzsatzungen ansonsten nicht greifen 
würde. 

Die vorgeschlagene Neuregelung entspricht zugleich 
einem Vorschlag der Expertenkommission zur Novel-
lierung des Baugesetzbuchs (Bericht Randnummer 
211). Auch nach ihrer Auffassung soll die Regelung 
des § 246a Abs. 1 Nr. 14 als Dauerrecht in das Bauge-
setzbuch aufgenommen werden (vgl. die Begrün-
dung zu Artikel 1 Nr. 87). 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des Satzes 2, 
die bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit der Erhal-
tung der baulichen Anlage die Genehmigungsent-
scheidung als Ermessensentscheidung ausgestaltet, 
wird der Kommune die Möglichkeit gegeben, bei 
ordnungsgemäßer Ausübung des Ermessens von der 
Erteilung der Genehmigung abzusehen, wenn 
schwerwiegende besondere städtebauliche Gründe 
entgegenstehen. Wird in solchen Fällen die Geneh-
migung trotz wirtschaftlicher Unzumutbarkeit ver-
sagt, so hat dies gemäß dem neuen Satz 3 das Entste-
hen eines Übernahmeanspruchs zur Folge. Auf diese 
Weise sollen zum einen die berechtigten Interessen 
des Eigentümers berücksichtigt werden, für den der 
Erhalt der baulichen Anlage dann wi rtschaftlich 
nicht mehr zumutbar ist, wenn er z. B. Modernisie-
rungen unterlassen muß. Auf der anderen Seite wird 
damit der finanziellen Belastbarkeit der Kommune 
Rechnung getragen. 

Zu Nummer 67 (1 175 Abs. 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund der Änderung von § 179 (vgl. Artikel 1 
Nr. 68). 

Zu Nummer 68 (1 179) 

Zu Buchstabe a) (Überschrift - neu) 

Zum einen handelt es sich um eine redaktionelle Fol-
geänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einfü-
gung des neuen Satzes 2 (vgl. die Begründung zu 
Buchstabe b). Zum anderen soll gleichzeitig das bis-
herige Abbruchgebot ohne materielle Änderung in 
ein Rückbaugebot umbenannt werden, um klarzu-
stellen, daß ein solches Gebot nicht nur die vollstän-
dige Beseitigung, sondern auch die teilweise Beseiti-
gung, also den teilweisen Rückbau, beinhalten kann. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 1 Satz 2 - neu) 

Das derzeitige Abbruchgebot, nunmehr Rückbauge-
bot, soll im Sinne einer Klarstellung auf ein allgemein 
anwendbares Entsiegelungsgebot erweitert werden. 
Dabei sollen auch sonstige Maßnahmen, die der Wie-
dernutzbarmachung dauerhaft nicht mehr genutzter 
Flächen dienen und bei denen der Boden in seiner 
Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt 
werden soll, ausdrücklich einbezogen werden. Erfaßt 
werden nur Maßnahmen, die der Entsiegelung be-
bauter oder sonstwie versiegelter Flächen dienen. 
Der im neuen Satz 2 enthaltene zweite Halbsatz soll 
klarstellen, daß die weiteren Absätze des § 179, die 
nur von Beseitigung sprechen, ebenso für die Fälle 
der sonstigen Wiedernutzbarmachung entsprechend 
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zur Anwendung kommen. Die Änderung auch der 
Überschrift soll die oben dargestellte Erweiterung als 
allgemein anwendbares Entsiegelungsgebot ver-
deutlichen. 

Das vorgeschlagene Rückbau- und Entsiegelungsge-
bot bleibt wie bisher planakzessorisch und setzt da-
mit eine entsprechende Festsetzung im Bebauungs-
plan voraus. Hierbei sind insbesondere die Festset-
zungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 10, 15, 16, 
18 b, 20, 25 a, 25 b zu nennen. Somit soll zugleich die 
bodenrechtliche Ausgestaltung des Entsiegelungs-
gebots gewährleistet werden. 

Wie bisher soll das Rückbau- und Entsiegelungsge-
bot als Duldungspflicht des Eigentümers ausgestaltet 
werden. Das heißt, die Gemeinde hat den Rückbau 
bzw. die Entsiegelung in eigener Verantwortung und 
auf eigene Kosten selbst oder durch den von ihr be-
auftragten Dritten durchzuführen. Das Recht des Ei-
gentümers, den Rückbau bzw. die Entsiegelung 
selbst vorzunehmen, bleibt unberührt. Der betroffene 
Eigentümer hat als Ausgleich für den durch das 
Rückbau- und Entsiegelungsgebot eingetretenen 
Vermögensschaden einen Anspruch auf angemes-
sene Entschädigung in Geld. Wenn er den Rückbau 
bzw. die Entsiegelung selbst vornimmt, erfolgt der 
Ausgleich von Rückbau- bzw. Entsiegelungskosten 
als Teil der Vermögensnachteile. Ein durch den 
Rückbau oder die Entsiegelung bewirkter Vermö-
gensvorteil mindert im übrigen die Entschädigungs-
forderung des Eigentümers. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
im Hinblick auf die vorgeschlagene klarstellende Er-
weiterung bzw. Umbenennung des Rückbau- und 
Entsiegelungsgebots. 

Zu Nummer 69 (§ 200) 

Zu Buchstaben a) und b) 

Durch den vorgeschlagenen Wegfall der Teilungsge-
nehmigung (derzeit die §§ 19 ff.) soll die Definition 
der Teilung eines Grundstücks nunmehr in § 200 
Abs. 2 neu geregelt werden, da die Definition für die 
Teilungsgenehmigung in § 51 Abs. 1 Nr. 1 und die 
Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 Nr. 2 bei 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen - die auf-
grund unterschiedlicher Zweckbestimmung im Ver-
gleich zur Genehmigungspflicht für den Bodenver-
kehr nach dem derzeitigen § 19 weiter bestehen - 
notwendig ist. Dabei soll der Wortlaut des derzeitigen 
§ 19 Abs. 2 vollständig übernommen werden. Die 
vorgeschlagene Regelung der Definition der Grund-
stücksteilung durch die Einfügung des neuen Absat-
zes 2 bietet sich an, weil § 200 Abs. 1 bereits eine a ll

-gemeine Vorschrift zu Grundstücksteilen enthält. Zu-
gleich ist eine Änderung der Überschrift erforderlich. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 3) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
durch die Einfügung des neuen Absatzes 2. 

Zu Nummer 70 (§ 200 a - Ersatzmaßnahmen nach 
den Landesnaturschutzgesetzen 
- neu) 

§ 200 a des Entwurfs soll die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz gebotene Differenzierung zwischen 
Ausgleich und Ersatz für den Anwendungsbereich 
des Baugesetzbuchs vereinfachen und den pla-
nungsrechtlichen Begriff des „Ausgleichs" beschrei-
ben. Die vorgeschlagene neue Vorschrift knüpft an 

 § 1 a Abs. 5 des Entwurfs an. Hiernach soll die gelten-
de naturschutzrechtliche Eingriffsregelung des § 8 a 
des Bundesnaturschutzgesetzes (der aufgrund der 
beabsichtigten Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes zwischenzeitlich in § 24 umbenannt werden 
soll) für das Bauleitplanverfahren (teilweise) im Bau-
gesetzbuch als „planerische" Eingriffsregelung fo rt

-entwickelt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 2). So greift § 1 a 
Abs. 5 des Entwurfs die Begriffe „Ausgleich" und 
„Ersatz" nicht auf, sondern stellt nur noch auf den - 
weiter gefaßten - „planerischen Ausgleich" als eine 
in einem Bauleitplan dargestellte bzw. festgesetzte 
Fläche oder Maßnahme zum Ausgleich ab. Hiermit 
sollen insbesondere neben den herkömmlichen Maß-
nahmen zum Ausgleich (am Ort der Beeinträchti-
gung) künftig auch die bisher gesondert als Ersatz-
maßnahmen zu kennzeichnenden Maßnahmen 
(nicht unmittelbar am Ort der Beeinträchtigung) vom 
Oberbegriff der Maßnahmen zum Ausgleich umfaßt 
werden. Durch die veränderte Terminologie soll 
deutlich gemacht werden, daß häufig ein „planeri-
scher" Ausgleich aus städtebaulichen Gründen am 
Ort der erwarteten Beeinträchtigung oder in seiner 
Nähe gar nicht möglich und damit an anderer Stelle 
geboten ist. 

Zu Nummer 71 (§ 203 Abs. 4 Satz 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
vorgeschlagenen Abschaffung des Anzeigeverfah-
rens (vgl. Artikel 1 Nr. 11). 

Zu Nummer 72 (§ 204 Abs. 1 Satz 2) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der 
vorgeschlagenen Änderung des Beg riffes der Ziele 
der Raumordnung (vgl. Artikel 2 § 3). 

Zu Nummer 73 (§ 205) 

Zu Buchstabe a) (Absatz 2 Satz 2) 

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 72 wird verwie-
sen. 

Zu Buchstabe b) (Absatz 7 Satz 2) 

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 b) wird ver-
wiesen. 

Zu Nummer 74 (Überschrift - Planerhaltung) 

Es handelt sich um einen Vorschlag der Experten-
kommission zur Novellierung des Baugesetzbuchs 
(Bericht Randnummer 126). Eine Konkretisierung des 
Rechtsgrundsatzes der Planerhaltung soll durch Ein-
fügung eines neuen § 215 a erfolgen (vgl. Artikel 1 
Nr. 77). 
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Zu Nummer 75 (§ 214 Abs. 1 Satz 1) 

Zu Buchstaben a), b) und c) (Nummern 1, 2 und 3) 

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der 
vorgeschlagenen Abschaffung des Anzeigeverfah-
rens in § 11 (vgl. Artikel 1 Nr. 11) und der vorgeschla-
genen Neuregelung von § 22 in § 174 a (vgl. Artikel 1 
Nr. 17). 

Zu Nummer 76 (§ 215) 

Der bisherige Absatz 3 soll in § 215a Abs. 2 materiell 
unverändert  übernommen werden. Er kann daher 
hier entfallen (vgl. Artikel 1 Nr. 77). In der Ober-
schrift wird eine Folgeänderung erforderlich. 

Zu Nummer 77 (§ 215 a - ergänzendes Verfahren 
- neu) 

Der Vorschlag, ein ergänzendes Verfahren zur Hei-
lung von Fehlern von Bauleitplänen in das Bauge-
setzbuch einzufügen, stammt von der Expertenkom-
mission zur Novellierung des Baugesetzbuchs (Be-
richt Randnummer 109 ff.). Die Kommission ist der 
Meinung, daß Regelungen getroffen werden sollen, 
die der Planerhaltung dienen. Sie verweist in diesem 
Zusammenhang auf das Planungsvereinfachungsge-
setz und die dort  eingefügten Vorschriften über die 
(Un-)Beachtlichkeit von Verfahrens- und Abwä-
gungsfehlern. Sie empfiehlt daher, den Grundsatz 
der Planerhaltung in Anlehnung an diese Bestim-
mungen im Baugesetzbuch fortzuentwickeln. Zu 
dem von ihr hieraus abgeleiteten ergänzenden Ver-
fahren führt sie aus, daß ein solches Verfahren nur 
dazu dienen könne, Fehler, die das Grundgerüst der 
Abwägung nicht beträfen, zu bereinigen. Die Behe-
bung eines Mangels solle dabei aber nicht nur bei 
Abwägungsmängeln in Betracht kommen, sondern 
auch bei anderen Mängeln, z. B. bei einem Verstoß 
gegen eine Landschaftsschutzverordnung oder bei 
Festsetzungsmängeln, die die Möglichkeiten nach 
dem Baugesetzbuch der Baunutzungsverordnung 
und der Planzeichenverordnung überschritten. Dabei 
solle in verfahrensrechtlicher Sicht jeweils das Ver-
fahren durchgeführt werden, das zur Behebung des 
Mangels nach den einschlägigen Vorschriften not-
wendig sei. Wenn die Voraussetzungen dafür vorlie-
gen, können somit beispielsweise § 3 Abs. 3, § 4 
Abs. 4 des Entwurfs und § 13 des Entwurfs angewen-
det werden. 

In Abweichung zum Vorschlag der Kommission, die 
zunächst vorgesehen hatte, das ergänzende Verfah-
ren nur auf Bauleitplanverfahren zu beschränken, 
sollen künftig dabei auch andere städtebauliche Sat-
zungen durch ein ergänzendes Verfahren geheilt 
werden können. Dagegen bedarf es eines solchen 
Verfahrens für Flächennutzungspläne nicht, weil sie 
nicht gemäß § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom Gericht für nichtig erklärt werden können. 

Absatz 1 greift den Vorschlag der Expertenkommis-
sion auf. Nach Satz 1 sollen nicht schon nach den 
§§ 214 und 215 unbeachtliche Mängel dann nicht un-
mittelbar zur Nichtigkeit einer Satzung führen, wenn 
diese - entsprechend den von der Kommission aufge-
zeigten Kriterien - durch ein ergänzendes Verfahren 

behoben werden können. Satz 2 soll regeln, daß die 
nicht nichtige Satzung keine Rechtswirkungen ent-
faltet, mithin schwebend unwirksam ist. Als Folgeän-
derung bedarf § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
einer Ergänzung, da das zuständige Normenkontroll-
gericht eine solche Entscheidung entsprechend teno-
rieren können muß (vgl. Artikel 9). 

Absatz 2 greift wegen des sachlichen Zusammen-
hangs - in verkürzter Form - den darüber hinaus ver-
bleibenden Regelungsgehalt des geltenden § 215 
Abs. 3 auf. Danach soll ein in § 214 Abs. 1 genannter 
Verfahrens- oder Formfehler nicht nur durch ein er-
gänzendes Verfahren mit Wirkung für die Zukunft 
behoben werden; vielmehr ist bei diesen Fehlern 
auch ein rückwirkendes Inkraftsetzen zugelassen. 

Zu Nummer 78 (i 216) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Abschaffung des Anzeigeverfahrens für 
Bebauungspläne nach § 11 (vgl. Artikel 1 Nr. 11). 

Zu Nummer 79 (§ 217 Abs. 1 Satz 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorge-
schlagenen Abschaffung der Teilungsgenehmigung 
nach den §§ 19 ff. (vgl. Artikel 1 Nr. 17). 

Zu Nummer 80 (§§ 233 bis 236 - neu) 

Durch zahlreiche Novellierungen des Bundesbauge-
setzes und des Baugesetzbuchs sind die in den §§ 233 
bis 245 a zusammengefaßten Überleitungsvorschrif-
ten unübersichtlich, teilweise auch durch Zeitablauf 
überflüssig geworden. Sie sollen daher weitgehend 
durch eine offen formulierte Generalklausel in § 233 
(neu) abgelöst werden. Auf Überleitungsvorschriften 
zum Baugenehmigungsverfahren - wie zur Zeit in 
§ 236 enthalten - soll zudem ganz verzichtet werden; 
hier sollen künftig die allgemeinen Rechtsgrundsätze 
bei Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf lau-
fende Verwaltungsverfahren gelten. Soweit punk-
tuell ein Regelungsbedarf für besondere Überlei-
tungsvorschriften besteht, sollen diese im Anschluß 
an  § 233 unter Berücksichtigung der in dieser allge-
meinen Vorschrift festgelegten Prinzipien geregelt 
werden. 

Zu § 233 (Allgemeine Überleitungsvorschriften) 

Absatz 1 Satz 1 sieht als allgemeinen Grundsatz vor, 
daß Verfahren - z. B. Bauleitplanverfahren oder städ-
tebauliche Satzungsverfahren - nach diesem Gesetz, 
die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung 
förmlich eingeleitet worden sind, nach dem bis zur 
Gesetzesänderung geltenden Recht fortgeführt und 
abgeschlossen werden können, soweit nachfolgend 
in den neuen §§ 234 bis 236 und den fortgeltenden 
§§ 238, 239 und 242 nichts anderes bestimmt ist. Wird 
ein Verfahren noch nach dem bisher geltenden, 
künftig aber aufgehobenen Recht abgeschlossen, 
wirkt das diesem Verfahren zugrunde liegende mate-
rielle Recht fort  (vgl. hierzu auch § 233 Abs. 3 des 
Entwurfs). Soweit mit gesetzlich vorgeschriebenen 
einzelnen Verfahrensschritten, die Bestandteil dieser 
Bauleitplanverfahren oder Satzungsverfahren sind, 
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jedoch noch gar nicht begonnen worden ist, sollen 
die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, diese ein-
zelnen Schritte bereits nach dem neuen Recht durch-
zuführen. In diesem Fall gilt auch hinsichtlich der 
Rechtsfolgen das neue Recht. Satz 2 soll insoweit ein 
Wahlrecht einräumen, entweder das gesamte Verfah-
ren noch nach dem alten Recht abzuschließen (so 
Satz 1) oder künftige einzelne Schritte bereits nach 
neuem Recht durchzuführen. Zu den gesetzlich vor-
geschriebenen einzelnen Verfahrensschritten gehö-
ren beispielsweise die nach § 3 vorgeschriebene Bür-
gerbeteiligung oder die nach § 4 vorgeschriebene 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange oder 
auch das nach § 6 vorgeschriebene Genehmigungs-
verfahren für den Flächennutzungsplan. 

Absatz 2 verfolgt das Anliegen, die unter dem neube-
nannten Abschnitt der Planerhaltung zusammenge-
faßten Vorschriften zur Unbeachtlichkeit bzw. Hei-
lung von Fehlern bei Flächennutzungsplänen und 
städtebaulichen Satzungen in der jeweils neuesten 
Fassung anzuwenden. Damit soll - wie jetzt nach 
§ 244 - sichergestellt werden, daß auch ältere pla-
nungsrechtliche Grundlagen, die an Fehlern leiden, 
nicht nach den zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
geltenden Planerhaltungsvorschriften dieses Geset-
zes, d. h. also des Bundesbaugesetzes oder Bauge-
setzbuchs beurteilt werden, sondern jeweils nach de-
nen der neuesten Gesetzesfassung. Gerade auch Flä-
chennutzungspläne oder Satzungen, die noch auf 
der Grundlage des alten Bundesbaugesetzes in Kraft 
getreten sind, sollen daher in den Genuß der aktuel-
len Planerhaltungsvorschriften des geltenden Bauge-
setzbuchs kommen. 

Absatz 3 soll verschiedene Fallgestaltungen ab-
decken: 

Vereinzelt sind alte Pläne, Satzungen und Entschei-
dungen aus der Zeit vor Inkrafttreten des Bundes-
baugesetzes (und seiner Fortschreibung durch das 
Baugesetzbuch) durch entsprechende Vorschriften in 
ihrem Bestand bestätigt oder übergeleitet worden. 
Diese alten Überleitungsvorschriften sind nicht mehr 
in die fortgeschriebenen Fassungen des Baugesetz-
buchs übernommen worden. Um klarzustellen, daß 
die in der Vergangenheit wirksam gewordenen oder 
übergeleiteten Pläne ihre Bestandskraft trotz Entfalls 
der sie bestätigenden Regelungen behalten haben, 
soll in Form einer Generalklausel in Absatz 3 gere-
gelt werden, daß auf der Grundlage bisheriger Fas-
sung dieses Gesetzes, d. h. also des Bundesbaugeset-
zes oder des Baugesetzbuchs wirksame oder überge-
leitete Pläne, Satzungen und Entscheidungen fo rt

-gelten, soweit nichts anderes geregelt ist. 

Erfaßt werden sollen durch Absatz 3 des weiteren 
auch auf der Grundlage des geltenden § 246 a Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 noch fortgeltende Generalbebauungs-
pläne, Leitplanungen und Ortsgestaltungskonzepte, 
die ursprünglich aufgrund von Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik aufgestellt worden 
sind, falls auch sie nicht - gemäß § 246 a Abs. 5 Satz 2 
und 3 - durch einen von der höheren Verwaltungsbe-
hörde genehmigten gemeindlichen Beschluß von der 
Fortgeltung ausgenommen worden sind. § 246 a 
Abs. 5 soll demgemäß entfallen (vgl. Artikel 1 Nr. 87). 

Die vorgeschlagene Regelung in Absatz 3 soll dane-
ben dann Geltung entfalten, wenn auf der Grundlage 
früherer Fassungen des Bundesbau- oder des Bauge-
setzbuchs Pläne oder Satzungen verabschiedet oder 
Entscheidungen getroffen worden sind, an die sich in 
der Gegenwart und Zukunft noch bestimmte Rechts-
folgen anknüpfen sollen. Diese gelten dann mit den 
ursprünglich gesetzlich geregelten Rechtsfolgen fo rt . 

Schließlich soll Absatz 3 dann eingreifen, wenn von 
dem Wahlrecht nach Absatz 1 Gebrauch gemacht 
wird, ein noch nicht abgeschlossenes Verfahren nach 
bisherigem Recht fortzuführen. Pläne oder Satzun-
gen, die nach bisherigen Verfahrensvorschriften auf-
gestellt werden, entfalten dann auch die vom bisheri-
gen Recht vorgesehenen Rechtswirkungen. 

Zu § 234 (Überleitungsvorschriften für das Vorkaufs-
recht) 

Unter Übernahme des Rechtsgedankens der bisheri-
gen Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht 
in §§ 235, 246a Abs. 2 Satz 4 und § 12 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch soll Absatz 1 re-
geln, daß für Verkaufsfälle aus der Zeit vor dem 1. Ja-
nuar 1998 die jeweils zur Zeit des Verkaufsfalls gel-
tende Rechtslage anzuwenden ist. Gleichzeitig soll 
dieser Regelungsgedanke für die Überleitung auch 
für künftige Gesetzesänderungen im Bereich des 
Vorkaufsrechts festgeschrieben werden. 

In Absatz 2 soll die Regelung des bisherigen § 235 
Abs. 3 Satz 2 übernommen werden, die für Vorkaufs-
rechtssatzungen nach dem Bundesbaugesetz weiter-
hin Bedeutung hat. 

Zu § 235 (Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) 

Absatz 1 Satz 1 enthält - in Abweichung von der a ll
-gemeinen Regelung des § 233 Abs. 1 des Entwurfs  - 

die  generelle Überleitungsregelung für städtebauli-
che Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Sie 
ist heranzuziehen, soweit die Absätze 2 bis 4 keine 
Sonderregelungen vorsehen. 

Mit Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 soll klargestellt wer-
den, daß auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen ab dem vorgeschlagenen In-
krafttreten der Novelle am 1. Januar 1998 die Vor-
schriften dieses Gesetzes in der derzeit geltenden 
Fassung Anwendung finden. Dabei sollen die derzeit 
geltenden Vorschriften - wie auch nach dem bisheri-
gen § 245 Abs. 1 - auch für solche städtebaulichen 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gelten, 
für die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung 
der Beginn der vorbereitenden Untersuchungen bzw. 
Voruntersuchungen beschlossen worden ist, die also 
schon einen qualifizierten Vorbereitungsstand er-
reicht haben. Gleichzeitig sollen damit auch die bis-
herigen Überleitungsregeln des § 245 Abs. 1 und des 
§ 245 a Abs. 3 in einer Vorschrift zusammengefaßt 
werden. 

Der vorgeschlagene Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 sieht 
ergänzend vor, daß Rechtsvorgänge, die nach dem 
Städtebauförderungsgesetz, nach dem Maßnahmen-
gesetz zum Baugesetzbuch oder nach früheren Fas- 
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sungen dieses Gesetzes vorgenommen und abge-
schlossen worden sind, rechtlich weiter Bestand ha-
ben. Die abgeschlossenen Rechtsakte brauchen nicht 
nach den neuen Regelungen dieses Gesetzes wieder-
holt zu werden. 

Von der generellen Überleitungsregelung des Absat-
zes 1 Satz 1 sind nach dem ersten Halbsatz des Sat-
zes 2 städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen aus-
genommen, die vor dem 1. Juli 1987 förmlich festge-
legt worden sind. In diesen Fällen sind entsprechend 
dem bisherigen § 245 a Abs. 2 die §§ 165 bis 171 in 
der bis zum 30. April 1993 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden; diese Regelungen sind aus den frühe-
ren Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes 
hervorgegangen. 

Der zweite Halbsatz. von Satz 2 soll die bisherige 
Überleitungsregelung des § 245 Abs. 9 aufgreifen. 
Die Vorschrift betrifft die Fälle, in denen sich für eine 
vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegte städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme das Erfordernis einer 
Änderung des räumlichen Geltungsbereichs der Ent-
wicklungsmaßnahmeverordnung ergibt. Eine solche 
Änderung soll sich auf der Rechtsgrundlage des § 53 
Städtebauförderungsgesetz vollziehen. Damit ist 
sichergestellt, daß aufgrund der Fortgeltung des § 53 
in Verbindung mit § 1 Städtebauförderungsgesetz 
bei künftigen Änderungen von Entwicklungsmaß-
nahmeverordnungen die bis zum Inkrafttreten des 
Baugesetzbuchs am 1. Juli 1987 geltenden rechtli-
chen Maßstäbe weiter zur Anwendung kommen. Da-
mit wird sowohl eine räumliche Erweiterung als auch 
eine räumliche Einengung eines solchen Entwick-
lungsbereichs ermöglicht. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 245 a Abs. 1 
Satz 1. Der neue Absatz 2 hat wie der bisherige 
§ 245 a Abs. 1 Satz 1 ausschließlich Bedeutung für Sa-
nierungsmaßnahmen in den alten Ländern und be-
trifft die mit dem Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz am 1. Mai 1993 in Kraft getrete-
ne Neuregelung des § 141 Abs. 4. Nach dem derzeiti-
gen § 141 Abs. 4 können ab der ortsüblichen Be-
kanntmachung des Beschlusses über den Beginn der 
vorbereitenden Untersuchungen Baugesuche und 
Anträge auf Erteilung von Teilungsgenehmigungen 
im Hinblick auf die beabsichtigte städtebauliche Sa-
nierung zurückgestellt werden. Der vorgeschlagene 
Absatz 2 bestimmt, wie der derzeit noch geltende 
§ 245 a Abs. 1 Satz 1, daß § 141 Abs. 4 dann nicht zur 
Anwendung kommt, wenn der Beschluß über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen bereits 
vor Inkrafttreten des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetzes am 1. Mai 1993 bekanntge-
macht worden ist. 

Absatz 3 entspricht - abgesehen von einer geringfü-
gigen Änderung - dem bisherigen § 245 Abs. 11. Die 
hier bezeichneten Vorschriften des Städtebauförde-
rungsgesetzes sind somit nach Inkrafttreten des Bau-
gesetzbuchs am 1. Juli 1987 weiter geltendes Bun-
desrecht geblieben. An dieser Rechtslage soll festge-
halten werden. Sie bleiben auch weiterhin Bundes-
recht, sofern und soweit nicht Landesrecht „an deren 
Stelle" in Kraft tritt. Zur Herausnahme des § 48 des 
Städtebauförderungsgesetzes aus der Verweisungs

-

kette des bisherigen § 245 Abs. 11 wird auf die Be-
gründung zu § 171 Abs. 1 verwiesen (vgl. Artikel 1 
Nr. 64). 

Zu § 236 (Überleitungsvorschrift für das Baugebot) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 237 
Abs. 1 a. Dieser wurde mit dem Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 
in das Baugesetzbuch eingefügt. Hierdurch wird fest-
gelegt, für welche unanfechtbaren Baugebote, näm-
lich für solche, die nach dem 31. Mai 1990 - also nach 
dem Inkrafttreten des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch im Jahr 1990 - angeordnet worden 
sind, die entschädigungsrechtliche Vorwirkung des 
§ 176 Abs. 9 gilt. 

Zu Nummer 81 (Aufhebung der §§ 237, 240 und 241) 

Die §§ 237, 240 und 241 sollen durch die Neurege-
lungen der §§ 233 bis 236 abgelöst werden (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 80). 

Zu Nummer 82 (§ 242 Abs. 9) 

Der neue Absatz 9 soll den geltenden § 246 a Abs. 4 
ohne inhaltliche Veränderung an die bestehende 
Überleitungsvorschrift des § 242 anfügen. § 246 a 
Abs. 4 behandelt die Überleitung des Erschließungs-
beitragsrechts (§§ 127 bis 135) aufgrund des Eini-
gungsvertrages in den neuen Ländern und bestimmt, 
daß für Erschließungsanlagen, die vor dem Beitritt 
am 3. Oktober 1990 bereits hergestellt waren, kein 
Erschließungsbeitrag nach diesem Gesetz erhoben 
werden kann. Für nachträgliche Ausbaumaßnahmen 
kommt die Erhebung von Beiträgen nach dem Kom-
munalabgabenrecht der Länder in Betracht. Diese 
Überleitungsregelungen begründen die entschei-
dende Weichenstellung für die Abgrenzung der An-
wendungsbereiche von bundesrechtlichen Erschlie-
ßungsbeitragsrecht einerseits und landesrechtlichen 
Straßenausbaubeitrags andererseits. Da § 246 a ins-
gesamt aufgehoben werden soll, die Überleitungsre-
gelungen des Absatzes 4 aber für die Beitragserhe-
bung in der kommunalen Praxis unverzichtbar sind, 
sollen diese Bestimmungen in das allgemeine Über-
leitungsrecht für die Erschließung in § 242 als Ab-
satz 9 übernommen werden. 

Zu Nummer 83 (§ 243 - Überleitungsvorschriften 
für das Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch und das Bundes-
naturschutzgesetz - neu) 

Absatz 1 soll als Folge der beabsichtigten generellen 
Aufhebung des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch (vgl. Artikel 11 Abs. 2) die do rt  getroffenen 
Überleitungsvorschriften der §§ 11 und 13 bis 19 
durch einen Verweis auf die entsprechende Anwen-
dung des § 233 des Entwurfs ablösen. Anstelle von 
§ 12 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
soll § 234 des Entwurfs unmittelbar gelten (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 80). 

Absatz 2 soll den Gemeinden ein Wahlrecht einräu-
men, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 1 a 
Abs. 5 des Entwurfs begonnene, aber noch nicht ab-
geschlossene Bauleitplanverfahren entweder noch 
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unter Anwendung von § 8 a des Bundesnaturschutz-
gesetzes (der aufgrund der beabsichtigten Novellie-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes zwischenzeit-
lich in § 24 umbenannt werden soll) zu Ende zu füh-
ren oder, falls die neue Regelung im Hinblick auf die 
zugelassenen Maßnahmen zum Ausgleich an ande-
rer Stelle günstiger ist, schon unter Anwendung von 
§ 1 a Abs. 5 des Entwurfs durchzuführen. 

Zu Nummer 84 (Aufhebung der §§ 244 bis 245 a) 

Die §§ 244 bis 245 a sollen durch die vorgeschlagene 
Neuregelungen der §§ 233 bis 236 abgelöst werden 
(vgl. Artikel 1 Nr. 80) . 

Zu Nummer 85 (§ 245 b) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur vorgese-
henen Streichung von § 35 Abs. 3 Satz 2 (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 28 b) cc)) und der Streichung des Begriffes 
der Landesplanung bei den Zielen der Raumordnung 
(vgl. Artikel 2 § 3). 

Zu Nummer 86 (§ 246) 

Zu Buchstaben a) und b) (Absätze 1 und 2) 

Es handelt sich um Folgeänderungen infolge der vor-
geschlagenen Abschaffung des Anzeigeverfahrens 
für Bebauungspläne, Sanierungssatzungen sowie 
Satzungen zur Aufhebung von Sanierungs- bzw. 
auch Entwicklungsmaßnahmen und der vorgeschla-
genen Übernahme von § 22 in § 174 a. 

Zu Buchstabe c) (Absatz 6 - neu) 

§ 8 b Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (der auf-
grund der beabsichtigten Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes zwischenzeitlich in § 66 um-
benannt werden soll) soll - redaktionell angepaßt an 
die teilweise Überführung von § 8a des Bundesnatur-
schutzgesetzes in das Baugesetzbuch, aber materiell 
unverändert  - als Abweichensregelung zugunsten 
der Länder (vom bundesgesetzlichen Ausschluß der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Bauge-
nehmigungsverfahren im Innenbereich) übernom-
men werden. 

Zu Nummer 87 (§ 246 a) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 a) 
bb)) wird verwiesen. 

Die Zusammenführung der Sonderregelungen für 
die neuen Länder mit den Vorschriften des Bauge-
setzbuchs ist ein grundlegendes Anliegen des Ge-
setzentwurfs. Sonderregelungen sollen - auch ent-
sprechend einen Vorschlag der Expertenkommission 
zur Novellierung des Baugesetzbuchs (Bericht 
Rdnr. 201) - soweit wie möglich aufgehoben oder als 
allgemein geltende Regelungen in das Dauerrecht 
übernommen werden. Entsprechend dem Vorschlag 
der Expertenkommission zur Novellierung des Bau-
gesetzbuchs sollen aus § 246 a Abs. 1 lediglich noch 
die Nummer 10 (Gegenstand der Enteignung) und 
die Nummer 14 (Erhaltungssatzung) in das Dauer-
recht übernommen werden; darüber hinaus sollen 
einzelne der Überleitungsregelungen in Absatz 2 

bis 5 durch unmittelbare Übernahme in das Überlei-
tungsrecht des Baugesetzbuchs fortgelten. Alle an-
deren Sonderregelungen sollen entfallen. 

Folgende Gründe sprechen für eine Aufhebung bzw. 
Übernahme der Regelungen des § 246 a Abs. 1 (vgl. 
auch den Bericht der Expertenkommission Rand-
nummer 201 ff.): 

Die Mitteilung der Planungsabsicht und die Anfrage 
nach den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung nach Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 und 2 sollen ersatz-
los auslaufen, da eine vergleichbare Verpflichtung 
bereits durch die Landesplanungsgesetze geregelt 
wird und die für die Raumordnung und Landespla

-

nung zuständigen Stellen als Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 bei Bauleitplanverfahren zu beteiligen 
sind. 

Die Regelung zum Teil-Flächennutzungsplan nach 
Absatz 1 Nr. 1 Satz 3 soll ebenfalls auslaufen. So 
kommt das Instrument nur do rt  in Betracht, wo noch 
kein Flächennutzungsplan besteht, da bei bestehen-
den Flächennutzungsplänen Änderungen durchaus 
auf Teilbereiche beschränkt werden können. Die 
Kommission weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, daß von dem Instrument in den neuen Ländern 
nur vereinzelt Gebrauch gemacht wurde und infolge 
der zunehmenden Zahl von vollständigen Flächen-
nutzungsplänen seine Bedeutung weiter abnehmen 
werde. Auch widersprechen sachliche Teilpläne dem 
Auftrag der Flächennutzungsplanung nach einer 
räumlichen Gesamtplanung für das Gemeindegebiet; 
für einzelne Sachbereiche reichen informelle Pläne 
aus. 

Die Möglichkeit, einen vorzeitigen Bebauungsplan 
nach Absatz 1 Nr. 3 in Abweichung von der allgemei-
nen Regelung, daß es hierzu dringender Gründe be-
darf, aufzustellen, erscheint nach einer zwischenzeit-
lichen Geltung von siebeneinhalb Jahren entbehr-
lich. Vielmehr ist es nach Ablauf dieser Zeit gerecht-
fertigt, auch in den neuen Ländern den vorzeitigen 
Bebauungsplan künftig an das Vorliegen von „drin-
genden Gründen" zu knüpfen. 

Die nach Absatz 1 Nr. 4 bestehende Genehmigungs-
pflicht für Bebauungspläne und in den alten Ländern 
anzeigepflichtigen Satzungen soll - auch nach Auf-
fassung der Kommission - entfallen, da mittlerweile 
davon auszugehen ist, daß auch in den Gemeinden 
der neuen Länder hinreichende Sachkunde vorhan-
den ist, die Sonderregelungen bei der präventiven 
Plankontrolle entbehrlich machen. 

Das besondere Vorkaufsrecht nach Absatz 1 Nr. 7, 
welches auf den Verkehrswert abstellt, soll in allge-
meiner Form geregelt werden. Auf die vorgeschlage-
ne Regelung zu den Vorkaufsrechten in den §§ 24 bis 
28 wird verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 19, 21 und 22). 

Die nach Absatz 1 Nr. 8 befristet in die Privilegierung 
nach § 38 einbezogenen Abwasserbehandlungsanla-
gen, Rohrleitungsanlagen und überwachungsbedürf-
tige Rohrleitungen sollen - auch auf Empfehlung der 
Kommission (im Hinblick auf die zweifelhafte Verein-
barkeit der Regelung mit Artikel 28 Abs. 2 des 
Grundgesetzes) - nicht fortgeführt werden. Auf die 
vorgeschlagene Neuregelung von § 38 wird verwie- 
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sen (vgl. Artikel 1 Nr. 30). Danach wären solche An-
lagen weiterhin privilegiert, für die nach den landes-
rechtlichen Vorschriften zum Wasserrecht ein Plan-
feststellungsverfahren oder Plangenehmigungsver-
fahren mit den gleichen Rechtswirkungen angeord-
net ist. 

Hinsichtlich der Sonderregelung zum Planungsscha-
densrecht nach Absatz 1 Nr. 9 weist die Kommission 
darauf hin, daß nach Ablauf von sieben Jahren ge-
mäß § 42 Abs. 2 wegen Zeitablaufs mittlerweile eine 
Bodenwertentschädigung ausscheide. Demgemäß 
soll die Regelung nicht fortgeführt werden. 

Angesichts der Zahl der derzeit geltend gemachten 
Rückübertragungsansprüche ist - auch auf Vorschlag 
der Kommission - dagegen eine Übernahme der Re-
gelung zum Gegenstand der Enteignung in Absatz 1 
Nr. 10 in das Dauerrecht und eine Integration in § 86 
Abs. 1 Nr. 3 beabsichtigt. Auf den entsprechenden 
Vorschlag wird verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 37). 

Gleichfalls und ebenfalls in Übereinstimmung mit 
der Kommission ist eine Übernahme der in Absatz 1 
Nr. 14 getroffenen Sonderregelung für die Erhal-
tungssatzung und eine Integration in § 172 vorgese-
hen. Auf den entsprechenden Vorschlag wird verwie-
sen (vgl. Artikel 1 Nr. 66). 

Da die Zuständigkeitsregelung für Baulandsachen in 
Absatz 1 Nr. 17 durch den Aufbau der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit in den neuen Ländern inzwischen 
überholt ist, soll sie entfallen. 

Die infolge des Auslaufens der genannten Sonder-
vorschriften erforderlichen Überleitungsregelungen 
in Absatz 2 bis 5 sollen, soweit sie nicht bereits infol-
ge Zeitablaufs entbehrlich geworden sind, in den 
§§ 233 ff. mitgeregelt werden: 

Absatz 2 Satz 1 und 2 ist, soweit er sich auf damals 
eingeleitete Verfahren bezieht, durch Zeitablauf ent-
behrlich geworden; im übrigen soll für die von ihm 
erfaßten Satzungen künftig § 233 Abs. 1 des Ent-
wurfs zur Anwendung kommen (vgl. Artikel 1 
Nr. 80). 

Absatz 2 Satz 3 und 5 soll ebenfa lls durch die allge-
meine Regelung in § 233 Abs. 1 ersetzt werden. 

Absatz 2 Satz 4 soll im Hinblick auf die vorgeschlage-
ne allgemeine Überleitungsvorschrift zum Vorkaufs-
recht in § 234 entfallen (vgl. Artikel 1 Nr. 80). 

Absatz 3 ist durch Zeitablauf entbehrlich geworden 
und soll daher entfallen. 

Absatz 4 soll in § 242 Abs. 9 geregelt werden (vgl. Ar-
tikel 1 Nr. 82). 

Die nach Absatz 5 ermöglichte Überleitung älterer 
städtebaulicher Pläne, die aufgrund von Vorschriften 
der Deutschen Demokratischen Republik aufgestellt 
worden sind, soll von der vorgeschlagenen allgemei-
nen Überleitungsvorschrift in § 233 Abs. 3 erfaßt wer-
den und ist daher als Sonderregelung entbehrlich 
(vgl. Artikel 1 Nr. 80) . 

Zu Nummer 88 (§ 247) 

Zu Buchstaben a) bis c) (Absätze 1, 3 und 4) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
aufgrund des Auslaufens des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch. 

Zu Buchstabe d) (Absätze 5, 6 und 9) 

Mit Auslaufen des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch kann Absatz 5 aufgehoben werden. 

Die bis zum 31. Dezember 1997 befristete Regelung 
des Absatzes 6 kann ebenfalls entfallen. Es ist davon 
auszugehen, daß der notwendige Grunderwerb für 
die Verfassungsorgane des Bundes bis zum Auslauf-
datum getätigt worden sind. 

Die in Absatz 9 getroffene Anordnung, daß Wider-
spruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens 
der Verfassungsorgane des Bundes in Berlin keine 
aufschiebende Wirkung haben, wird im Entwurf der 
Bundesregierung zur Änderung eines Gesetzes zur 
Beschränkung von Rechtsmitteln in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit aufgegriffen. Da sie in allgemeiner 
Form geregelt werden so ll, ist sie als Sonderregelung 
in § 247 entbehrlich. 

Zu Artikel 2 (Neuregelung des Rechts 
der Raumordnung) 

Dem Raumordnungsgesetz soll eine Inhaltsübersicht 
vorangestellt werden, um die Arbeit mit diesem Ge-
setz zu erleichtern. 

Die Vorschriften sollen künftig in vier Abschnitte un-
tergliedert werden. Abschnitt 1 behandelt die allge-
meinen Vorschriften, die neben der Aufgabe, der 
Leitvorstellung und den Grundsätzen der Raumord-
nung auch wichtige Begriffsbestimmungen sowie die 
Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumord-
nung umfassen. Abschnitt 2 ist der Raumordnung in 
den Ländern gewidmet und als Richtliniengesetz an 
die Landesgesetzgeber formuliert. Darüber hinaus 
enthält er eine Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen. Abschnitt 3 behandelt die Raumord-
nung im Bund einschließlich der gegenseitigen Un-
terrichtung und gemeinsamen Beratung im Bund-
Länder-Verhältnis. Abschnitt 4 faßt die üblichen 
Überleitungs- und Schlußvorschriften zusammen. 
Die Reihenfolge der Abschnitte 2 und 3 soll dem Um-
stand Rechnung tragen, daß der Schwerpunkt raum-
ordnerischer Aufgaben bei den Ländern liegt. 

Zu Abschnitt 1 

In Abschnitt 1 sind die Vorschriften des Gesetzes zu-
sammengefaßt, die entweder allgemein für die 
Raumordnung in den Ländern und im Bund gelten 
oder aber die Bindungswirkungen der Erfordernisse 
der Raumordnung regeln. 

Zu § 1 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 a)) wird Bezug genommen. 
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§ 1 behandelt in Absatz 1 die Aufgabe der Raumord-
nung, in Absatz 2 die Leitvorstellung der Raumord-
nung und in Absatz 3 das sog. Gegenstromprinzip. 
Die Vorschrift umfaßt damit die gleichen Regelungs-
gegenstände wie § 1 ROG, ordnet sie aber anders 
und richtet sie inhaltlich auf ein fortentwickeltes Ver-
ständnis von Raumordnung aus. Das sog. Gegen-
stromprinzip des § 1 Abs. 4 ROG soll in Angleichung 
an die Aufgabenbeschreibung durch Absatz 1 in Ab-
satz 3 Entwurf übernommen werden. 

Absatz 1 beschreibt in Satz 1 die Aufgabe der Raum-
ordnung und nennt zugleich die wichtigsten Mittel, 
mit denen diese Aufgabe erfüllt werden soll. Dabei 
ist die Aufzählung der Mittel nicht abschließender 
Natur, wie sich z. B. aus § 7 Abs. 9 Entwurf ergibt. 
Der Entwicklungs-, Ordnungs- und Sicherungsauf-
trag für Raumnutzungen und Raumfunktionen ste-
hen gleichberechtigt nebeneinander. Die Erfüllung 
dieser Aufgabe erfolgt nach Maßgabe der nachfol-
genden Vorschriften. Daraus ergibt sich, daß für den 
Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland ein 
einheitlicher, übergeordneter Raumordnungsplan 
nicht vorgesehen ist. Es ist vielmehr Aufgabe der 
Raumordnungspläne für das jewei lige Landesgebiet, 
auch einen Beitrag für die Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Gesamtraums zu leisten. Satz 2 
verdeutlicht den Auftrag, indem der Abstimmungs-
und Koordinierungsaspekt unterschiedlicher Anfor-
derungen an den Raum sowie der Vorsorgegesichts-
punkt für einzelne Raumfunktionen und Raumnut-
zungen hervorgehoben werden. 

In Absatz 2 soll die Leitvorstellung der Raumordnung 
geregelt werden. An die Stelle von bisher vier Leit-
vorstellungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ROG) soll künftig 
eine Leitvorstellung treten, die durch acht Teil-
aspekte verdeutlicht wird. Zentrale Leitvorstellung 
der Raumordnung soll nach Satz 1 eine nachhaltige 
Raumentwicklung sein, die die Ansprüche an den 
Raum mit seinen unterschiedlichen Funktionen in 
Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräu-
mig ausgewogenen Ordnung führt. Die Einzel-
aspekte des Satzes 2 nehmen § 1 Abs. 1 Nr. 1-4 ROG 
sowie § 1 Abs. 2 und 3 ROG auf. Nummer 1 betont 
zusätzlich die Verantwortung des einzelnen gegen-
über künftigen Generationen. Nummer 2 entspricht 
weitgehend § 1 Abs. 1 Nr. 2 ROG. Die Formulierung 
umfaßt auch die Pflege der natürlichen Lebens-
grundlagen, soweit dies mit den Instrumenten der 
Raumordnung möglich ist. Nummer 3 ist neu und soll 
die wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum ver-
deutlichen. Nummer 4 entspricht § 1 Abs. 1 Nr. 3 
ROG. Nummer 5 ist neu und soll die Vielfältigkeit 
der Teilräume hervorheben, die gestärkt werden soll. 
Nummer 6 entspricht § 1 Abs. 1 Nr. 4 ROG, wobei 
hinsichtlich der gleichwertigen Lebensverhältnisse 
(bisher Lebensbedingungen) auf den Sprachge-
brauch von Artikel 72 Abs. 2 GG abgestellt werden 
soll. Nummer 7 greift den Gedanken des § 1 Abs. 2 
ROG auf und macht den Ausgleich bestehender Un-
gleichgewichte zwischen den alten und neuen Län-
dem zum Bestandteil einer nachhaltigen Raument-
wicklung für den Gesamtraum. Nummer 8 entspricht 
§ 1 Abs. 3 ROG und bindet die Leitvorstellung der 
Raumordnung in den europäischen Kontext ein. 

Absatz 3 entspricht weitgehend § 1 Abs. 4 ROG, wo-
bei sein Inhalt nun ausdrücklich als Gegenstromprin-
zip bezeichnet werden soll. 

Zu §2 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 a) und e)) wird Bezug genommen. 

§ 2 behandelt die Grundsätze der Raumordnung, wo-
bei Absatz 1 die Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 Ent-
wurf zur Anwendungs- und Auslegungsmaxime der 
Grundsätze der Raumordnung macht. Absatz 2 ent-
hält die Grundsätze, die bundesweit gelten sollen, 
während Absatz 3 den Ländern die Möglichkeit er-
öffnet, weitere Grundsätze der Raumordnung aufzu-
stellen. 

Absatz 1 soll die Verbindung zwischen den Grund-
sätzen und der Leitvorstellung der Raumordnung da-
durch herstellen, daß die Leitvorstellung zur Anwen-
dungs- und Auslegungsmaxime aller Grundsätze 
wird, auch soweit sie auf der Grundlage des Absatzes 
3 aufgestellt werden. 

Die bundesweit geltenden Grundsätze der Raumord-
nung sind in Absatz 2 zusammengefaßt. Dies ent-
spricht § 2 Abs. 1 ROG. Sie sind entsprechend § 7 
Abs. 1 Entwurf für den jewei ligen Planungsraum 
durch Raumordnungspläne zu konkretisieren und 
nach § 4 Abs. 2 Entwurf bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen in der Abwägung oder 
bei Ermessensausübungen zu berücksichtigen, so-
fern  die dafür geltenden Vorschriften dies ermögli-
chen. Die Grundsätze sind st rikt formuliert und un-
tereinander nicht spannungsfrei. Als abstrakt gleich-
wertige Handlungsmaximen erfahren sie ihre Ge-
wichtung im Einzelfall erst aufgrund einer Abwä-
gungs- oder Ermessensentscheidung für eine kon-
krete raumbedeutsame Planung oder Maßnahme. 

Bereits das geltende ROG unterscheidet in § 2 Abs. 1 
zwischen räumlichen Grundsätzen und fachlichen 
Grundsätzen. Der Entwurf hält diese Aufteilung bei 
und behandelt in den Nummern 1-7 räumliche 
Grundsätze und in den Nummern 8-15 fachliche 
Grundsätze. Die räumlichen Grundsätze betreffen: 

Nummer 1 Raumstruktur 
Nummer 2 
	

Siedlungsstruktur 
Nummer 3 Freiraumstruktur 
Nummer 4 
	

Infrastruktur 
Nummer 5 Verdichtete Räume 
Nummer 6 Ländliche Räume 
Nummer 7 Strukturschwache Räume. 

Die fachlichen Grundsätze gliedern sich wie folgt: 

Nummer 8 Naturgüter 
Nummer 9 Wirtschaft 
Nummer 10 Land- und Forstwirtschaft 
Nummer 11 Wohnen 
Nummer 12 Verkehr 
Nummer 13 Kultur 
Nummer 14 
	

Erholung, Freizeit, Sport  
Nummer 15 
	

Verteidigung. 

Die Grundsätze enthalten damit die wichtigsten für 
den Gesamtraum relevanten räumlichen und fachli

-

chen Belange, ohne auf Vollständigkeit angelegt zu 
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sein. Sie sind gegenüber den Grundsätzen des § 2 
Abs. 1 ROG grundlegend überarbeitet worden, wo-
bei der Grundsatz Nr. 4 des geltenden Rechts entfal-
len konnte, weil er nun als Teil der Leitvorstellung 
Auslegungsmaxime für alle Grundsätze werden soll 
(§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 Entwurf). 

Nummer 1 bezeichnet als herausragende Elemente 
des Gesamtraums die Siedlungs- und Freiraumstruk-
tur, die untereinander ausgewogen entwickelt wer-
den sollen. Der Naturhaushalt soll im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich in seiner Leistungsfähig-
keit gesichert werden. Für die jewei ligen Teilräume 
sollen ausgewogene Verhältnisse angestrebt werden. 

Nummer 2 hebt die für die Bundesrepublik Deutsch-
land typische dezentrale Siedlungsstruktur hervor. 
Eine Zersiedlung der Landschaft soll durch eine 
räumlich konzentrierte Siedlungstätigkeit vermieden 
werden. Aus Gründen des Freiraum- und Boden-
schutzes soll bei der Inanspruchnahme von Flächen 
brach gefallenen Siedlungsflächen der Vorrang vor 
Freiflächen gegeben werden. 

Nummer 3 behandelt als neuer Grundsatz die Frei-
raumstruktur in Ergänzung zur Siedlungsstruktur. 
Ihre ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekte werden hervorgehoben. 

Der Grundsatz Nummer 4 hat die technische und so-
ziale Infrastruktur zum Gegenstand. Zur technischen 
Infrastruktur gehören neben der Sicherung der Was-
serversorgung, der Abwasserbeseitigung und der 
Abfallentsorgung u. a. auch Anlagen zur Endla-
gerung radioaktiver Abfälle. Hinsichtlich der tech-
nischen Infrastruktur soll eine flächendeckende 
Grundversorgung angestrebt werden, während die 
soziale Infrastruktur vorrangig in Zentralen Orten 
vorgehalten werden soll. 

Angesichts unterschiedlicher Handhabung in den 
Ländern soll im Grundsatz Nummer 5 im Gegensatz 
zu § 2 Abs. 1 Nr. 5 ROG nicht von Verdichtungsräu-
men, sondern von verdichteten Räumen gesprochen 
werden. Sie sollen als die zentralen Wohn-, Produk-
tions- und Dienstleistungsschwerpunkte gesichert 
werden. Hinsichtlich künftiger Siedlungsentwicklun-
gen werden als Steuerungsinstrumente deren Aus-
richtung auf ein integriertes Verkehrssystem und die 
Sicherung von Freiräumen genannt. Als Einzel-
aspekte werden der öffentliche Personennahverkehr 
und die Grünbereiche sowie die Umweltbelastungen 
erwähnt. 

Dem schließen sich in Grundsatz Nummer 6 wie in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 ROG Aussagen zu ländlichen Räu-
men an, die zu einer eigenständigen Bedeutung ent-
wickelt werden sollen. Angesichts einer teilweise 
rückläufigen Bevölkerung wird die Förderung einer 
ausgewogenen Bevölkerungsstruktur besonders er-
wähnt. Die Bedeutung der Städte und Gemeinden 
als Träger der Entwicklung ländlicher Räume wird 
hervorgehoben. Die ökologische Bedeutung dieser 
Räume auch für den Gesamtraum soll betont werden. 

Grundsatz Nummer 7 behandelt entsprechend § 2 
Abs. 1 Nr. 3 ROG strukturschwache Räume, die so-
wohl in verdichteten Räumen als auch in ländlichen 
Räumen anzutreffen sind. Ausreichende und qualifi

-

zierte Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, eine 
Verbesserung der Umweltbedingungen sowie eine 
ausreichende Infrastrukturausstattung sollen als 
wichtige Elemente zur Überwindung der Struktur-
schwächen genannt werden. 

Grundsatz Nummer 8 faßt wie § 2 Abs. 1 Nr. 8 ROG 
die Anforderungen des Natur- und Umweltschutzes 
an den Raum zusammen. Besonders erwähnt wird 
der vorbeugende Hochwasserschutz durch Rückge-
winnung von Überschwemmungsgebieten und der 
Bodenschutz. Bereits im Rahmen der Raumordnung 
soll bei der Abwägung darauf geachtet werden, daß 
bei brachliegenden Flächen die in § 2 des Entwurfs 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Funk-
tionen erhalten oder wiederhergeste llt werden. 

Im Grundsatz Nummer 9 sollen die räumlichen 
Aspekte der Wirtschaftsstruktur über den bisherigen 
Grundsatz in § 2 Abs. 1 Nr. 9 ROG hinaus verdeut-
licht werden. 

Nummer 10 enthält den Grundsatz für die Forst- und 
Landwirtschaft des bisherigen § 2 Abs. 1 Nr. 7 ROG 
in leicht gestraffter Form. Neu ist, daß die Entwick-
lungsmöglichkeit dieses Wirtschaftszweiges betont 
wird und in den Teilräumen ein ausgewogenes Ver-
hältnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flä-
chen anzustreben ist. 

Der Grundsatz Nummer 11 behandelt den Wohnbe-
darf der Bevölkerung und entspricht insoweit § 2 
Abs. 1 Nr. 13 ROG. In Satz 2 soll die Eigenentwick-
lung  der Gemeinden hinsichtlich der Wohnraumver-
sorgung ihrer Bevölkerung besonders hervorgeho-
ben werden. 

Grundsatz Nummer 12 spricht gesondert die werkehr-
lichen Aspekte der Raumordnung an. Behandelt wer-
den die Erreichbarkeit der Teilräume, die Verlage-
rung von Verkehren und die Vermeidung zusätzli-
cher Verkehre. 

Nummern 13 bis 15 greifen die bisherigen Grund-
sätze des § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 12 auf, wobei in Num-
mer 13 die gewachsene Kulturlandschaft zusätzlich 
aufgenommen werden soll. Die in Nummer 14 ge-
nannten Gebiete für Erholung sowie Freizeit und 
Sport  brauchen nicht identisch zu sein, sondern kön-
nen durchaus unterschiedliche Gebiete betreffen. 

Absatz 3 soll den Ländern entsprechend § 2 Abs. 2 
ROG die Möglichkeit eröffnen, weitere Grundsätze 
der Raumordnung aufzustellen, wobei diese nicht im 
Widerspruch zur Leitvorstellung und den bundesweit 
geltenden Grundsätzen stehen dürfen. Die Grund-
sätze der Länder können in Rechtsvorschriften, aber 
auch in Raumordnungsplänen einschließlich der Re-
gionalpläne enthalten sein. 

Zu § 3 

§ 3 enthält sieben Begriffsbestimmungen, die zum 
Verständnis der weiteren Vorschriften des Ab-
schnitts 1, insbesondere der §§ 4 und 5 Entwurf, er-
forderlich sind und Wiederholungen vermeiden hel-
fen sollen. 

Nummer 1 definiert  die Erfordernisse der Raumord

-

nung als zusammenfassenden Begriff für Ziele der 
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Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung. 

Nummer 2 bestimmt den zentralen Begriff der Ziele 
der Raumordnung. Es soll sich in Anlehnung an die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwGE 90, 329 ff.) um Festlegungen in Raumord-
nungsplänen handeln, die räumlich vom Träger der 
Landes- oder Regionalplanung abschließend abge-
wogen worden sind und als verbindliche Vorgabe für 
öffentliche Stellen und diesen gleichgeste llte juristi-
sche Personen des Privatrechts zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Planungsraums dienen. 
Sie sind nach § 7 Abs. 1 Satz 3 Entwurf in den Raum-
ordnungsplänen als solche zu kennzeichnen. Die 
Bindungswirkungen der Ziele der Raumordnung 
sind in § 4 Abs. 1 und 3 Entwurf geregelt, als Be-
standteil der Erfordernisse der Raumordnung auch in 
§ 4 Abs. 4 und 5 Entwurf. § 5 Entwurf behandelt die 
Bindungswirkungen bei besonderen Bundesmaß-
nahmen. 

Nummer 3 definie rt  die Grundsätze der Raumord-
nung als zu berücksichtigende Belange für nachfol-
gende, von anderen öffentlichen Stellen zu treffende 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Die 
bundesweit geltenden Grundsätze der Raumordnung 
finden sich in § 2 Abs. 2 Entwurf. Sie können von den 
Ländern aufgrund von § 2 Abs. 3 Entwurf ergänzt 
werden, u. a. auch in Raumordnungsplänen. Es han-
delt sich um allgemeine Aussagen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums. Die Rechtsfol-
gen sind in § 4 Abs. 2 Entwurf und als Bestandteil der 
Erfordernisse der Raumordnung in § 4 Abs. 4 Entwurf 
geregelt. 

Nummer 4 bestimmt die sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung als eine Art  Sammelbegriff für sonsti-
ge rechtlich relevante Aussagen der Raumordnung. 
Hierunter sollen in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung, das Ergebnis eines Raumordnungs-
verfahrens und landesplanerische Stellungnahmen 
fallen, wozu auch Beschlüsse von Landeskabinetten 
zählen können. Die Bindungswirkungen der sonsti-
gen Erfordernisse sind in § 4 Abs. 2 Entwurf und als 
Bestandteil der Erfordernisse der Raumordnung in § 4 
Abs. 4 Entwurf geregelt. 

Nummer 5 faßt die Behörden des Bundes und der 
Länder, die kommunalen Gebietskörperschaften und 
bestimmte Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts unter dem Sammelbegriff der 
öffentlichen Stellen zusammen (zum bisherigen 
Recht siehe § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 5 ROG). 

In Nummer 6 wird der für das Raumordnungsrecht 
wichtige Begriff der raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen definie rt, der bisher in § 3 Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 3 ROG geregelt ist. Erfaßt werden 
sollen bestimmte Planungen, Vorhaben und sonstige 
Maßnahmen. Zu den sonstigen Maßnahmen zählen 
z. B. bestimmte Raumnutzungen wie Aufschüttun-
gen, Abgrabungen, Ausschachtungen sowie Ablage-
rungen einschließlich Lagerstätten. Zu den Planun-
gen sollen auch die Raumordnungspläne zählen. Die 
Planungen und Maßnahmen müssen entweder raum-
beanspruchend oder raumbeeinflussend sein. Damit 
soll künftig nicht bereits jede Maßnahme, die Grund 

und Boden in Anspruch nimmt, zugleich eine raum-
bedeutsame Maßnahme sein. Auf der anderen Seite 
kann eine Maßnahme, auch wenn sie nur in gerin-
gem Umfang Grund und Boden in Anspruch nimmt, 
dann eine raumbedeutsame Maßnahme sein, wenn 
sie z. B. aufgrund ihrer besonderen Lage oder Aus-
strahlung auf die weitere Umgebung raumbeeinflus-
send ist. Die Aufnahme der Vorhaben soll die Verbin-
dung zu § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herstellen und ver-
deutlichen, daß raumbedeutsame Vorhaben i. S. des 
Baugesetzbuchs zugleich raumbedeutsame Maßnah-
men i. S. des Entwurfs sind. Zu den raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen sollen auch die da-
für vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel zählen. 

Schließlich werden in Nummer 7 der Raumordnungs-
plan für das Landesgebiet und die Regionalpläne un-
ter dem Sammelbegriff der Raumordnungspläne zu-
sammengefaßt. 

Zu § 4 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A I 
Nr. 2 b) und II Nr. 2 c)) wird Bezug genommen. 

§ 4 behandelt die Bindungswirkungen der Erforder-
nisse der Raumordnung, die sich nach der Begriffsde-
finition in § 3 Nr. 1 Entwurf aus Zielen der Raumord-
nung, Grundsätzen der Raumordnung und sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung zusammensetzen. 
Die Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raum-
ordnung bestehen nur gegenüber raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, die in § 3 Nr. 6 Entwurf 
definiert sind. Hinsichtlich der Bindungswirkungen 
wird ferner unterschieden, wer Träger der raumbe-
deutsamen Planung oder Maßnahme ist: 

- eine öffentliche Stelle, 

- eine bestimmte juristische Person des Privatrechts, 
die bestimmte öffentliche Aufgaben wahrnimmt, 
oder 

- ein sonstiger Privater (einzelner). 

Zentrale Aussagen dieser Vorschrift sollen sein: 

- Öffentliche Stellen haben bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen Ziele der Raumord-
nung zu beachten, Grundsätze und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

- Bestimmte juristische Personen des Privatrechts, 
die bestimmte öffentliche Aufgaben wahrnehmen, 
sollen insoweit öffentlichen Stellen gleichgestellt 
werden. 

- Gegenüber raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen Privater sind die Erfordernisse der 
Raumordnung einschließlich der Ziele der Raum-
ordnung zu berücksichtigen, soweit die anzuwen-
denden Fachgesetze dafür Raum lassen. 

Absatz 1 Satz 1 entspricht § 5 Abs. 4 i.V. m. § 4 Abs. 5 
ROG. Die Beachtungspflicht schließt es aus, Ziele der 
Raumordnung im Wege von Abwägungen oder Er-
messensentscheidungen zu überwinden. Dagegen 
wird es regelmäßig zulässig und sogar geboten sein, 
die Ziele der Raumordnung weiter zu konkretisieren. 
Satz 2 soll klarstellen, daß die Beachtungspflicht 
auch dann gilt, wenn für eine raumbedeutsame Maß- 
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nahme einer öffentlichen Stelle einschließlich der da-
zu gehörenden Planung eine Genehmigung, Plan-
feststellung oder sonstige behördliche Entscheidung 
über deren Zulässigkeit durch eine andere öffentli-
che Stelle erforderlich ist. 

Absatz 2 legt als Bindungswirkung von Grundsätzen 
und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung fest, 
daß sie von öffentlichen Stellen im Rahmen raumbe-
deutsamer öffentlicher Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen sind, soweit dies aufgrund der 
dafür geltenden Vorschriften zulässig ist. Hinsichtlich 
der Bindungswirkungen der Grundsätze entspricht 
dies § 3 ROG, hinsichtlich der sonstigen Erforder-
nisse dem Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens 
nach § 6 a Abs. 9 ROG. 

Absatz 3 soll dem Umstand Rechnung tragen, daß zu-
nehmend öffentliche Aufgaben privatisiert und damit 
der Zielbeachtungspflicht des Absatzes 1 entzogen 
werden. Dies soll ausnahmsweise für solche juristi-
sche Personen des Privatrechts nicht gelten, an de-
nen öffentliche Stellen zu mehr als der Hälfte betei-
ligt sind oder deren konkrete Planung oder Maßnah-
me überwiegend mit Mitteln aus öffentlichen Haus-
halten finanziert wird. Dem liegt der Rechtsgedanke 
zugrunde, daß raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen Privater nach wie vor wie öffentliche 
Planungen oder Maßnahmen zu behandeln sind, 
wenn sie von privaten Unternehmen durchgeführt 
werden, die mehrheitlich von der öffentlichen Hand 
beherrscht werden, oder die konkrete Maßnahme 
überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. 
In beiden Fällen hat die öffentliche Hand auf die Pla-
nung oder Maßnahme einen so bestimmenden Ein-
fluß, daß sie ihr weiter zugerechnet werden müssen. 
Hierzu zählen z. B. der Schienenneu- und -ausbau 
der im Eigentum des Bundes stehenden Bahn AG 
(Artikel 87 e Abs. 3 GG), die im Schienenausbaupro-
gramm des Bundes durch Bundesgesetz festgestellt 
und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. 

Absatz 4 behandelt die Bindungswirkungen der Er-
fordernisse der Raumordnung bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen einzelner, wie z. B. bei 
einer Kiesgewinnung. Grundsätzlich haben die Erfor-
dernisse der Raumordnung gegenüber einzelnen 
keine unmittelbare Bindungswirkung, was aus § 3 
Abs. 3 ROG für die Grundsätze und § 6 a Abs. 10 
ROG für das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
folgt und sich auch aus Absatz 4 Entwurf ergibt. In 
diesen Fällen sollen die Erfordernisse der Raumord-
nung einschließlich der Ziele der Raumordnung nach 
Maßgabe der für diese Entscheidungen geltenden 
Vorschrift aber mittelbar zu berücksichtigen sein, 
wenn diese Vorschriften z. B. die Berücksichtigung 
öffentlicher Belange vorsehen oder eine spezielle 
Raumordnungsklausel enthalten. Dies entspricht hin-
sichtlich des Ergebnisses eines Raumordnungsver-
fahrens § 6 a Abs. 9 Satz 1 ROG. Mit Satz 2 soll eine 
Lücke geschlossen werden, die durch die Aufnahme 
der öffentlich zugänglichen Abfallentsorgungsanla-
gen in § 38 des Baugesetzbuchs entstanden ist (vgl. 
hierzu die Begründung zu Artikel 1 Nr. 30). 

Während aus dem Gesetzgebungskompetenztitel der 
Raumordnung eine Bindung raumbedeutsamer Maß

-

nahmen einzelner an die Ziele der Raumordnung 
nicht möglich ist, kann eine solche über Absatz 4 
Entwurf hinausgehende Bindung aus einem anderen 
Kompetenztitel, wie dem des Bodenrechts nach Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 18 GG, angeordnet werden. Dies ist 
z. B. in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB geschehen. Absatz 5 
weist klarstellend auf diese Möglichkeit hin. 

Zu § 5 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2d)) wird Bezug genommen. 

Die Vorschrift entspricht § 6 ROG. Sie trägt dem Um-
stand Rechnung, daß dem Bund zugewiesene Ver-
waltungsaufgaben nicht ohne weiteres an Ziele der 
Raumordnung, die in Raumordnungsplänen der Län-
der festgelegt sind, gebunden werden können. Be-
reits das geltende Recht sieht daher ein besonderes 
Widerspruchsrecht der Bundesbehörden oder ihnen 
gleichgeste llter bundesunmittelbarer Planungsträger 
vor. Dies soll beibehalten werden. Neu aufgenom-
men werden soll lediglich ein Konsensfindungsver-
fahren (§ 5 Abs. 2 Entwurf) anstelle der bisherigen 
nachträglichen Befassung der Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO). Dieses Verfahren (§ 8 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 ROG) hat sich in der Vergangenheit als 
wenig effizient erwiesen, da im Laufe der Verfahren 
verfestigte Rechtspositionen vertreten wurden. 

Absatz 1 entspricht unter sprachlichen Angleichun-
gen an den Entwurf § 6 Abs. 1 ROG. Die Nennung 
des Telegraphenwegegesetzes konnte entfallen, da 
es durch das Telekommunikationsgesetz aufgehoben 
worden ist, das kein besonderes Verfahren im Sinne 
der Nr. 3 vorsieht. Neu aufgenommen wurde das 
Atomgesetz im Hinblick auf die dem Bund obliegen-
de Aufgabe der Endlagerung radioaktiver Abfälle im 
Verfahren nach § 9 b AtG. Anstelle der bundesunmit-
telbaren Planungsträger (bis zur Neuordnung des Ei-
senbahnwesens z. B. die Deutsche Bundesbahn) wur-
den die juristischen Personen des Privatrechts aufge-
nommen, die für den Bund öffentliche Aufgaben 
durchführen und an denen der Bund entweder mehr-
heitlich beteiligt ist oder bei denen die Maßnahme 
überwiegend aus dem Bundeshaushalt finanziert 
wird (wie z. B. der Schienenneu- oder -ausbau der 
Bahn AG). Zugleich soll die Widerspruchsmöglich-
keit auf zwei Monate nach Mitteilung des rechtsver-
bindlichen Ziels befristet werden. Dies soll der Be-
schleunigung der Verfahren dienen. 

Absatz 2 regelt neu ein Konsensfindungsverfahren, 
das dann zur Anwendung gelangen soll, wenn sich 
aufgrund des Beteiligungsverfahrens abzeichnet, 
daß von seiten einer Bundesbehörde oder einer juri-
stischen Person im obigen Sinne ein Widerspruch ge-
gen ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raum-
ordnung zu erwarten ist. Es soll dann zunächst eine 
einvernehmliche Lösung unter den Beteiligten ein-
schießlich des für Raumordnung zuständigen Bun-
des- und Landesministeriums und des zuständigen 
Fachministeriums des Bundes gesucht werden. 

Absatz 3 entspricht § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG, wobei der 
materielle Inhalt der Vorschrift verdeutlicht werden 
soll. 
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Absatz 4 entspricht § 6 Abs. 2 Satz 2 ROG und regelt 
den nachträglichen Widerspruch bei Veränderung 
der Sachlage. Dabei soll die angemessene Frist für 
den Widerspruch auf sechs Monate ab Kenntnis der 
veränderten Sachlage begrenzt werden. Die Kosten-
tragungsregelung des Satzes 2 entspricht § 7 Satz 5 
BauGB und soll dann zur Anwendung gelangen, 
wenn aufgrund des nachträglichen Widerspruchs der 
Raumordnungsplan geändert, ergänzt oder aufgeho-
ben werden muß. Dies dürfte nur dann der Fall sein, 
wenn das fragliche Ziel Auswirkungen auf das Ge-
samtgefüge des Plans hat und der Plan deshalb ge-
ändert werden muß. 

Zu Abschnitt 2 

In Abschnitt 2 sollen die Rechtsvorschriften für die 
Raumordnung in den Ländern zusammengefaßt wer-
den. Dieser Abschnitt ist als Richtliniengesetz an die 
jeweiligen Landesgesetzgeber formuliert (§ 6 Ent-
wurf). Er enthält zusätzlich in § 17 Entwurf zwei Ver-
ordnungsermächtigungen für den Bund. Entspre-
chend § 22 des Entwurfs sollen die Vorschriften die-
ses Abschnitts bis spätestens vier Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes durch den Landesgesetzgeber 
umgesetzt sein. 

Zu §6 

Die Vorschrift stellt klar, daß die §§ 7 bis 16 des Ent-
wurfs keine unmittelbar gegenüber dem Bürger oder 
öffentlichen Stellen geltenden Vorschriften enthal-
ten, sondern sich ausschließlich an die Landesgesetz-
geber richten. Diesen bleibt es unbenommen, weiter-
gehende und ins einzelne gehende Vorschriften zu 
erlassen, soweit sich aus den Vorschriften des Ab-
schnitts 2 nicht etwas anderes ergibt. 

Zu §7 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 a), b) und c)) wird Bezug genommen. 

Die Vorschrift faßt die allgemeinen Vorschriften über 
den Raumordnungsplan für das jeweilige Landesge-
biet nach § 8 Entwurf und die Regionalpläne nach § 9 
Entwurf zusammen. 

Absatz 1 entspricht dem Rechtsgedanken des § 4 
Abs. 3 ROG. In Satz 1 wird zugleich bestimmt, daß 
Raumordnungspläne in der Regel mittelfristig ange-
legt sind. Satz 2 entspricht § 5 Abs. 1 Satz 2 ROG. 
Satz 3 soll dazu beitragen, Dritten die Bindungswir-
kungen der Planaussagen im Hinblick auf § 4 des 
Entwurfs aufzuzeigen; der Plangeber soll selbst an-
hand der Definition des § 3 Nr. 2 Entwurf bestimmen, 
welche seiner Festlegungen die Rechtsqualität von 
Zielen der Raumordnung haben soll. 

Absatz 2 Satz 1 beschreibt in seinen drei Nummern 
die wichtigsten Inhaltsbereiche von Raumordnungs-
plänen (Kerninhalte). Diese werden jeweils durch 
Beispiele erläutert. Dadurch sollen einerseits die 
wichtigsten Festlegungsbereiche bestimmt, anderer-
seits aber den Ländern ausreichend Gestaltungsraum 
belassen werden, um zu regeln, mit welchen Festle-
gungen sie diese Struktur ausfüllen wollen. Die 
Kerninhalte betreffen die Siedlungs-, Freiraum- und 

Infrastruktur und orientieren sich an der insbesonde-
re in Regionalplänen üblichen Gliederung. Die je-
weils genannten Beispiele für die anzustrebende 
räumliche Struktur enthalten die in den Ländern ge-
bräuchlichsten Festlegungen. So können die Raum-
kategorien verdichtete oder ländliche Räume betref-
fen. Die Zentralen Orte sind in den Ländern regelmä-
ßig in einem dreistufigen System von Ober-, Mittel-
und Grundzentren gegliedert. Die besonderen Ge-
meindefunktionen wie Entwicklungsschwerpunkte 
und Entlastungsorte sollen die Siedlungsentwicklung 
steuern helfen. Die Siedlungsentwicklungen schlie-
ßen häufig auch die überwiegende Art der Nutzung 
ein. Die Achsen sind häufig als Siedlungsentwick-
lungsachsen ausgestaltet. Hinsichtlich der anzustre-
benden Freiraumstruktur sind beispielhaft die groß-
räumig übergreifenden Freiräume genannt, die künf-
tig verstärkt in Raumordnungsplänen festgelegt wer-
den sollen (Entschließung der Ministerkonferenz für 
Raumordnung vom 27. November 1992, GMBl. 1993, 
S. 49). Der Freiraumschutz betrifft neben ökologi-
schen Schutzaufgaben z. B. regionale Grünzüge oder 
Wasservorsorgegebiete. Unter Nutzungen im Frei-
raum sind neben der Naherholung z. B. auch Gebiete 
für die vorsorgende Sicherung sowie die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortgebunde-
nen Rohstoffen im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 9 Entwurf 
oder die Nutzung von regenerativen Energien zu ver-
stehen. Die Sanierung und Entwicklung von Raum-
funktionen sollen in erster Linie solche Gebiete be-
treffen, die nach Beendigung einer bestimmten Nut-
zung brach gefallen sind und nun einer neuen Nut-
zung oder Funktion zugeführt werden sollen. Die 
hinsichtlich von Standorten und Trassen für Infra-
struktur beispielhaft genannten Umschlaganlagen 
von Gütern betreffen z. B. Güterverkehrszentren. 
Unter Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sind auch 
die standortgebundenen Anlagen der Abwasser- und 
Abfallbeseitigung zu verstehen. 

Satz 2 stellt klar, daß den Raumfunktionen und 
Raumnutzungen nach Satz 1 Nr. 2 auch Ausgleichs-
funktionen für zu erwartende Eingriffe in Natur und 
Landschaft an anderer Stelle im Plangebiet zugewie-
sen werden können. Hierdurch soll dem Umstand 
Rechnung getragen werden, daß die naturschutz-
rechtliche Eingriffs-/Ausgleichsproblematik künftig 
auch im regionalen Maßstab auf der Grundlage 
gesamträumlicher Vernetzungskonzepte behandelt 
werden kann. Die Umsetzung der Regelung kann im 
Rahmen vertraglicher Vereinbarungen erfolgen (vgl. 
Absatz 9). 

Absatz 3 soll dem Integrationsanspruch räumlicher 
Planungen Rechnung tragen. Satz 1 soll sicherstel-
len, daß Fachplanungen in ihren raumbedeutsamen 
Aussagen mit den Raumordnungsplänen koordiniert 
und mit deren rechtlichen Mitteln (Ziele oder Grund-
sätze der Raumordnung) gesichert werden. Voraus-
setzung soll sein, daß die räumlichen Aussagen der 
Fachpläne zur Aufnahme in Raumordnungspläne ge-
eignet sind und durch Ziele oder Grundsätze der 
Raumordnung gesichert werden können. Die Auf-
nahme dieser Aussagen als Festlegungen in Raum-
ordnungsplänen soll ausschließlich nach Abwä-
gungsgrundsätzen erfolgen. Satz 2 nennt in seiner 
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Aufzählung die wichtigsten bundesrechtlichen Fach-
planungen, die auf eine Integration in Raumord-
nungsplänen angewiesen sind. Dies sind nach Num-
mer 1 die Landschaftsprogramme und die Land-
schaftsrahmenpläne nach § 14 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, wobei Raumordnungspläne auch un-
mittelbar die Funktion von Landschaftsprogrammen 
und Landschaftsrahmenplänen übernehmen können 
(Primärintegration). Nummer 2 spricht die forstlichen 
Rahmenpläne nach § 7 des Bundeswaldgesetzes an 
und Nummer 3 die Abfallwirtschaftspläne nach § 29 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Num-
mer 4 zählt schließlich die Vorplanung nach § 1 
Abs. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" auf, die insbesondere in ländlichen Räu-
men eine zunehmende Bedeutung erlangt. 

In Absatz 4 Satz 1 sollen drei rechtliche Raumkatego-
rien geregelt werden, die zur Ausgestaltung der Fest-
legungen nach Absatz 2 und 3 eingesetzt werden 
können. Vorranggebiete nach Nummer 1 bezwek-
ken, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
in dem Gebiet dadurch zu schützen, daß ihnen in 
den Grenzen des Gebietes ein Vorrang gegenüber 
mit ihnen nicht zu vereinbarenden raumbedeutsa-
men Nutzungen und Funktionen eingeräumt wird. 
Die Vorbehaltsgebiete der Nummer 2 zielen auf 
nachfolgende Abwägungsentscheidungen in der 
Bauleitplanung oder aufgrund von Fachplanungsge-
setzen ab. Bei Vorhabenentscheidungen und Planun-
gen in dem Gebiet soll einer raumbedeutsamen 
Funktion oder Nutzung ein besonderes Gewicht bei-
gemessen werden, wobei der Vorbehalt grundsätz-
lich durch Abwägung überwindbar bleibt. Die Eig-
nungsgebiete nach Nummer 3 sollen raumbedeutsa-
me Maßnahmen (Vorhaben) im bauplanungsrechtli-
chen Außenbereich nach § 35 BauGB dadurch steu-
ern, daß bestimmte Gebiete in einer Region für diese 
Maßnahmen als geeignet erklärt werden mit der Fol-
ge, daß diese raumbedeutsamen Maßnahmen außer-
halb dieser Gebiete regelmäßig ausgeschlossen sein 
sollen. Die Bindungswirkung einer solchen Festle-
gung soll sich nach §§ 4 und 5 Entwurf - ggfls. in Ver-
bindung mit der in § 35 Abs. 3 BauGB enthaltenen 
Raumordnungsklausel - richten; Bauleitpläne sind 
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Eignungsgebiete als 
Ziele der Raumordnung anzupassen. Entsprechend 
§ 7 Abs. 1 Satz 3 Entwurf haben die Träger der Lan-
des- oder Regionalplanung Vorrang- und Eignungs-
gebiete als Ziele der Raumordnung zu bezeichnen. 
Satz 2 eröffnet den Ländern die Möglichkeit, raum-
bedeutsame Maßnahmen (Vorhaben) im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich auch durch einen in-
nergebietlichen Vorrang verbunden mit einem regel-
mäßigen außergebietlichen Ausschluß zu steuern. 

Absätze 5 und 6 enthalten Beteiligungsregelungen. 
Die von den Ländern vorzusehende Beteiligung nach 
Absatz 5 gilt hinsichtlich der öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts, die die Ziele 
der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 oder 3 Entwurf be-
achten sollen. Beteiligungsgebot und Beachtungs-
pflicht korrespondieren insoweit. § 9 Abs. 4 Entwurf 
enthält für die Regionalplanung eine teilweise dar-
über hinausgehende Beteiligungsregelung für Ge

-

meinden und Gemeindeverbände. Die Einbeziehung 
oder Beteiligung der Öffentlichkeit stellt Absatz 6 
Entwurf den Ländern anheim. Die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit entspricht der Regelung beim Raum-
ordnungsverfahren nach § 6 a Abs. 7 Satz 1 ROG. 
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit kann u. a. davon 
abhängen, in welchem Umfang Ziele der Raumord-
nung aufgestellt werden sollen, die gegenüber raum-
bedeutsamen Maßnahmen einzelner Bindungswir-
kungen nach § 4 Abs. 4 und 5 Entwurf entfalten sol-
len. 

Die Abwägungsklausel für Raumordnungspläne ist 
in Absatz 7 geregelt. Sie entspricht z. T. § 2 Abs. 3 
ROG. Nach Satz 1 ist für die Aufstellung der Raum-
ordnungspläne von den Landesgesetzgebern vorzu-
sehen, daß die Grundsätze der Raumordnung und 
die sonstigen öffentlichen Belange in die Abwägung 
eingestellt werden, soweit sie in den Grundsätzen 
keinen Niederschlag gefunden haben. In die Abwä-
gung sollen nach Satz 2 auch private Belange einbe-
zogen werden, soweit sie auf der jewei ligen Pla-
nungsebene erkennbar und für diese relevant sind. 
Dies dürfte regelmäßig bei Regionalplänen eher der 
Fall  sein als bei einem Raumordnungsplan für das 
Landesgebiet. Auf diese Weise soll eine stufenspezi-
fische Berücksichtigung p rivater Belange ermöglicht 
werden. In Satz 3 werden ausdrücklich der Schutz 
und die Erhaltungsziele der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder Europäischer Vogel-
schutzgebiete aufgrund der FFH-Richtlinie oder der 
Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Gemein-
schaft genannt. Damit soll - ähnlich wie für Bauleit-
pläne im vorgesehenen § 1 a Abs. 4 BauGB (s. Arti-
kel 1 Nr. 2 des Entwurfs) sichergestellt werden, daß 
den Belangen der vorgenannten Richtlinien bei der 
Aufstellung von Raumordnungsplänen Rechnung 
getragen wird. Beeinträchtigungen geschützter Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Euro-
päischer Vogelschutzgebiete sind aus den in § 20 
Abs. 2 oder 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
nannten Gründen zulässig (vgl. hierzu Begründung 
zu Artikel 1 Nr. 2). 

Die nach Absatz 8 von den Landesgesetzgebern vor-
zusehende Begründungspflicht für Raumordnungs-
pläne entspricht den vergleichbaren Regelungen im 
BauGB (§ 5 Abs. 5 und § 9 Abs. 8 Satz 1 BauGB). 

Absatz 9 soll dem Umstand Rechnung tragen, daß 
der Umsetzung von Raumordnungsplänen ein zu-
mindest gleich hoher Stellenwert zukommt wie deren 
Aufstellung. Die Träger der Landes- und Regional-
planung sollen durch Satz 1 verpflichtet werden, ver-
stärkt auf die Verwirklichung ihrer Pläne hinzuwir-
ken. Dabei kommt dem kooperativen Zusammenwir-
ken der von den Plänen betroffenen öffentlichen 
Stellen einschließlich der Gemeinden sowie der Wirt

-schaft eine besondere Bedeutung zu. Die Träger der 
Landes- und Regionalplanung sollen nach Satz 2 die-
ses Zusammenwirken fördern. Die Sätze 3 und 4 nen-
nen regionale Entwicklungskonzepte und Städtenet-
ze als in jüngster Zeit erfolgreich praktizierte infor-
melle Instrumente, um im kooperativen Zusammen-
wirken zur Verwirklichung regionalpolitischer Ziel-
setzungen beizutragen. Schließlich eröffnet Satz 5 
die Möglichkeit, vertragliche Vereinbarungen z. B. 
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zur Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen für natur-
schutzrechtliche Eingriffe an anderer Stelle zu tref-
fen. 

Zu § 8 

In Ausgestaltung des Grundsatzes zur Entwicklung 
einer ausgewogenen Siedlungs- und Freiraumstruk-
tur für den Gesamtraum der Bundesrepublik 
Deutschland (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Entwurf) behandelt die 
Vorschrift die landesweiten Raumordnungspläne. 
Diese werden in manchen Ländern auch als Landes-
entwicklungsprogramme bezeichnet. Die Vorschrift 
entspricht § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 ROG. Satz 2 
Halbsatz 2 soll sicherstellen, daß in den Stadtstaaten 
ein Flächennutzungsplan, der die Funktion eines lan-
desweiten Raumordnungsplans übernehmen soll, 
den Anforderungen des § 7 Entwurf entspricht. 

Absatz 2 begründet eine ländernachbarliche Abstim-
mungsverpflichtung vergleichbar der für Bauleit-
pläne benachbarter Gemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB. 

Zu § 9 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 b) und d)) wird Bezug genommen. Der Rege-
lungsgehalt der Vorschrift entspricht § 5 Abs. 3 ROG. 

Absatz 1 Satz 1 begründet die Verpflichtung zu einer 
den Gesamtraum in Teilräume aufgliedernden Rege-
lung der Regionalplanung für diejenigen Länder, die 
mehr als ein Oberzentrum ausgewiesen haben. Mit 
der Ausweisung mehrerer Oberzentren haben sie 
zum Ausdruck gebracht, daß ihr Land aus mehreren 
großräumigen Verflechtungsbereichen besteht, die 
sich räumlich eigenständig entwickeln werden und 
daher einer auf sie zugeschnittenen Planung bedür-
fen. Satz 2 spricht die Verflechtungsbereiche solcher 
verdichteter Regionen an, die sich über Ländergren-
zen hinweg erstrecken, wie das Rhein-Main Gebiet, 
das Rhein-Neckar Gebiet oder der Großraum Ham-
burg. Entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 3 ROG sollen die 
Länder verpflichtet werden, für diese Verflechtungs-
bereiche eine gemeinsame Regionalplanung oder 
eine gemeinsame informelle Planung zu vereinbaren 
und durchzuführen. 

Nach Absatz 2 sind die Regionalpläne aus dem 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu entwik-
keln, wie dies nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB hinsicht-
lich von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan 
der Fall  ist. Halbsatz 2 soll klarstellen, daß durch das 
Entwicklungsgebot die Beachtungspflicht von Zielen 
der Raumordnung nicht berührt wird, diese vielmehr 
bezogen auf den regionalen Planungsraum zu kon-
kretisieren sind. Satz 2 soll klarstellen, daß bei Auf-
stellung der Regionalpläne die gemeindlichen Flä-
chennutzungspläne und die Ergebnisse informeller 
kommunaler Planungen im Rahmen des Gegen-
stromprinzips zu berücksichtigen sind. 

Absatz 3 enthält eine materielle Abstimmungsver-
pflichtung für Regionalpläne benachbarter Planungs-
räume analog § 2 Abs. 2 BauGB für Bauleitpläne. 

Absatz 4 entspricht materiell § 5 Abs. 3 Satz 2 ROG.  

Absatz 5 soll dem Umstand Rechnung tragen, daß er-
fahrungsgemäß eine Planung dann besonders um-
setzungsorientiert ausfällt, wenn der Träger der Pla-
nung auch andere, durchsetzungsbezogene Aufga-
ben wahrnimmt. Als solche Aufgaben kommen wie 
beim Verband Region Stuttga rt  der regionale Ver-
kehrsverbund und die Abfallbeseitigung in Betracht. 

Absatz 6 enthält die Ermächtigung an die Länder, in 
verdichteten Räumen die Planungsebenen der Regio-
nalplanung und der gemeinsamen Flächennutzungs-
planung nach § 204 BauGB zu einer Planungsebene 
zusammenzuführen. Dabei soll es nicht darum ge-
hen, die eine Planungsart durch die andere zu erset-
zen, sondern aus beiden Planungsebenen eine neue, 
eigenständige Ebene zu entwickeln, was z. B. in der 
Maßstäblichkeit und Regelungsdichte zum Ausdruck 
kommen kann. Diese neue Planungsebene soll so-
wohl den materiellen und verfahrensmäßigen Anf or-
derungen der Regionalplanung als auch der gemein-
samen Flächennutzungsplanung genügen. Die Pläne 
sollen immer den gesamten regionalen Planungs-
raum umfassen. 

Zu § 10 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 d)) wird Bezug genommen. 

Mit zunehmender Ausformung von Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung werden die Raum-
ordnungspläne immer häufiger einer inzidenten 
Rechtskontrolle durch die Verwaltungsgerichte un-
terzogen. Dies läßt es erforderlich erscheinen, in den 
Landesplanungsgesetzen auch für Raumordnungs-
pläne einen Grundsatz der Planerhaltung zu normie-
ren, der inhaltlich an die §§ 214 bis 216 BauGB sowie 
deren Fortentwicklung angelehnt ist. 

Absatz 1 bestimmt, für die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften eine Frist von einem Jahr 
festzulegen. 

Absatz 2 nennt Fälle, in denen Verfahrens-, Form-
und Abwägungsfehler unbeachtlich sein sollen, 
wenn sie auf das Abwägungsergebnis ohne Einfluß 
oder behebbar sind. . 

Zu § 11 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 d)) wird Bezug genommen. 

Das Zielabweichungsverfahren war bisher in § 5 
Abs. 5 ROG geregelt. Dessen Satz 2 soll nun in die 
Überleitungsvorschrift des § 23 Entwurf aufgenom-
men werden. Satz 1 soll zugleich die Grenze zwi-
schen einem Zielabweichungsverfahren und Ziel-
änderungsverfahren (Planänderungsverfahren) ver-
deutlichen. Würden durch ein Zielabweichungsver-
fahren die Grundzüge der Planung berührt, soll es 
ausscheiden; es bedarf dann eines Planänderungs-
verfahrens. Die Grenze zwischen Zielabweichungs-
und Zieländerungsverfahren entspricht damit weit-
gehend der zwischen einer Befreiung von den Fest-
setzungen und einer Änderung eines Bebauungs-
plans. 
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Satz 2 regelt neu die Antragsbefugnis bestimmter öf-
fentlicher Stellen und juristischer Personen. In den 
Landesplanungsgesetzen ist vorzusehen, daß öffent-
liche Stellen des Bundes und juristische Personen im 
Sinne von § 5 Abs. 1 Entwurf dann antragsbefugt 
sind, wenn ihnen gegenüber Ziele der Raumordnung 
eine Beachtungspflicht auslösen. Die Antragsbefug-
nis der kommunalen Gebietskörperschaften soll im 
Hinblick auf Artikel 28 Abs. 2 GG aufgenommen 
werden. 

Zu § 12 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 c)) wird Bezug genommen. 

Die Untersagung raumordnungswidriger Planungen 
und Maßnahmen steht im engen Zusammenhang mit 
den in § 4 Entwurf normierten Bindungswirkungen 
der Ziele der Raumordnung. Der Vorschrift kommt 
tragende Bedeutung für die Durchsetzbarkeit der 
übergeordneten Planung gegenüber örtlichen oder 
fachlichen Planungen und Maßnahmen und damit 
für die Umsetzung des Gesetzes insgesamt zu. Um si-
cherzustellen, daß die verbindlichen Festlegungen 
der Raumordnung tatsächlich beachtet werden, be-
darf es detaillie rter Regelungen durch den Bund, die 
auch Vorgaben zur aufschiebenden Wirkung von 
Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln als Annexregelun-
gen und Vorgaben für die Dauer der Untersagung 
umfassen. 

Die Vorschrift entspricht z. T. § 7 ROG. Während Ab-
satz 1 die Untersagung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen öffentlicher Stellen und juristischer 
Personen regeln soll, für die eine Zielbeachtungs-
pflicht nach § 4 Abs. 1 oder 3 Entwurf besteht, soll 
Absatz 2 dies hinsichtlich raumbedeutsamer Maß-
nahmen einzelner regeln. 

Absatz 1 soll eine zeitlich unbefristete und eine zeit-
lich befristete Untersagungsmöglichkeit enthalten. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen öf-
fentlicher Stellen sollen zeitlich unbef ristet untersagt 
werden können, wenn ihnen Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen. Sie verstoßen dann gegen die Be-
achtungspflicht des § 4 Abs. 1 Entwurf und sind da-
mit materiell rechtswidrig. Entsprechendes soll für 
solche juristischen Personen des Privatrechts gelten, 
deren raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
der Beachtungspflicht des § 4 Abs. 3 Entwurf unter-
liegen. Eine zeitlich befristete Untersagung soll ent-
sprechend dem geltenden Recht dann möglich sein, 
wenn ein entgegenstehendes Ziel der Raumordnung 
sich in der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung befindet und daher noch keine Beach-
tungspflicht nach § 4 Abs. 1 oder 3 Entwurf auslöst. 

Die befristete Untersagungsmöglichkeit bei in Auf-
stellung befindlichen Zielen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 2 soll in Absatz 2 auch auf raumbedeutsame Maß-
nahmen einzelner erstreckt werden, wenn die Ziele 
der Raumordnung bei der Genehmigung der  Maß-
nahme nach § 4 Abs. 4 oder 5 Entwurf rechtserheb-
lich sind. Dies kann z. B. bei privilegierten Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 i.V. mit Abs. 3 Satz 3 BauGB der Fall 
sein. 

Absatz 3 entspricht § 7 Abs. 2 ROG. 

Absatz 4 entspricht § 7 Abs. 3 Halbsatz 2 ROG. § 7 
Abs. 3 Halbsatz 1 ROG konnte entfallen, da die 
Grenze zur Entschädigungspflicht gemessen an den 
Fristen des § 18 BauGB nicht überschritten wird. 

Zu § 13 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2c)) wird Bezug genommen. 

§ 4 Abs. 1 Entwurf begründet eine Beachtungspflicht 
von Zielen der Raumordnung für die gemeindliche 
Bauleitplanung. Diese ist in § 1 Abs. 4 BauGB zu ei-
ner Anpassungspflicht fortentwickelt worden. Eine 
Vollzugslücke kann dann entstehen, wenn eine Ge-
meinde ihrer Beachtungs- und Anpassungspflicht 
hinsichtlich eines Ziels der Raumordnung nicht nach-
kommt. Diese Lücke soll durch das Planungsgebot 
geschlossen werden. Dabei soll zwischen dem An-
passungs- und Erstplanungsgebot unterschieden 
werden. Während bei der Anpassungspflicht nach 
Absatz 1 die durch Tatsachen belegbare Annahme 
erforderlich ist, daß die Verwirklichung von Zielen 
der Raumordnung bei Nichtbeachtung unmöglich 
gemacht oder wesentlich erschwert werden würde, 
soll die Aufstellung von Bauleitplänen nach Absatz 2 
nur dann verlangt werden können, wenn besondere 
Gründe eine schnelle Umsetzung eines Ziels der 
Raumordnung erfordern. Ein solches Bedürfnis kann 
nach dem Bericht der von der Bundesregierung ein-
gesetzten Expertenkommission Wohnungspolitik 
vom 16. Oktober 1994 z. B. „für Umlandgemeinden 
eines Ballungsgebietes, die zur ausgewogenen 
Strukturierung dieser Ballungsgebiete in den Lan-
desentwicklungsprogrammen der Länder als Ent-
wicklungszentren ausgewiesen sind," bestehen (s. 
BT-Drucksache 13/159, Textziffer 4223). Damit die 
betroffenen Gemeinden ihre Rechte wahren können, 
ist nach Absatz 3 das beabsichtigte Planungsgebot 
mit ihnen zu erörtern. Vergleichbare Anpassungs- 
und Planungsgebote enthalten bereits die Planungs-
gesetze der Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Vor-
schrift ist in ihren Anforderungen den städtebauli-
chen Geboten, insbesondere § 175 BauGB, nachge-
bildet. 

Zu § 14 

Die Vorschrift entspricht § 4 Abs. 5 ROG und ist nur 
formal an den Entwurf angepaßt worden, um insbe-
sondere den Richtliniencharakter zu unterstreichen. 

Zu § 15 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A I 
Nr. 2 d)) wird Bezug genommen. 

Das Raumordnungsverfahren ist bisher in § 6 a ROG 
geregelt. § 15 Entwurf übernimmt diese Vorschriften, 
führt die Regelung jedoch zum Teil zurück und 
gleicht sie an den Sprachgebrauch des Gesetzes an. 
Aufgabe des Raumordnungsverfahrens ist es, raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen in einem 
besonderen Verfahren untereinander und mit den Er- 
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fordernissen der Raumordnung abzustimmen, um 
hierdurch bereits auf überörtlicher Ebene eine Fein-
steuerung konkret vorgesehener Planungen und 
Maßnahmen vornehmen zu können. Die Bestim-
mung des § 15 enthält in ihren Absätzen 1 und 2 ei-
nen generellen Rahmen zur Aufgabenstellung des 
Raumordnungsverfahrens und zu den Möglichkei-
ten, von einem Raumordnungsverfahren absehen zu 
können. Die nachfolgenden Absätze 3 bis 7 enthalten 
überwiegend verfahrensrechtliche Regelungen für 
die Länder. Die Vorschriften sind als rahmenrechtli-
che Regelungen abgefaßt, die von den jewei ligen 
Ländern in eigener Verantwortung ausgestaltet wer-
den können. 

In Absatz 1 Satz 2 sollen die beiden Prüfungsschritte 
eines Raumordnungsverfahrens zusammenfassend 
als Raumverträglichkeitsprüfung bezeichnet werden. 
§ 6 a Abs. 2 ROG soll nach § 17 Abs. 2 Entwurf über-
führt werden. Absatz 2 entspricht § 6 a Abs. 3 ROG, 
wobei der Eingangssatz dem Gewollten entspre-
chend umformuliert worden ist und in Nummer 2 auf 
Bebauungspläne nach § 30 BauGB abgestellt wird, 
was auch einfache und vorhabenbezogene Bebau-
ungspläne einschließt. Absätze 3 bis 7 entsprechen 
im wesentlichen § 6 a Abs. 4 bis 8 ROG unter sprach-
lichen Anpassungen an den Entwurf. Neu aufgenom-
men wurde die Vorschrift, daß Verfahrensunterlagen 
nur im notwendigen Umfang vorgelegt werden sol-
len, um eine spürbare Straffung des Verfahrensab-
laufs zu erreichen. § 6 a Abs. 9 ROG konnte ersatzlos 
entfallen, da sich die Rechtsfolgen eines Raumord-
nungsverfahrens nun aus § 4 Abs. 2 oder 4 Entwurf 
ergeben. Absatz 8 Entwurf entspricht § 6 a Abs. 11 
ROG. Schließlich ist § 6 a Abs. 12 ROG nicht über-
nommen worden, weil er innerhalb der Umsetzungs-
frist des § 22 Entwurf ausläuft. 

Zu § 16 

Die Vorschrift entspricht dem Regelungsgehalt des 
§ 4 Abs. 6 ROG und ist an vergleichbare Regelungen 
in anderen Planungsgesetzen angepaßt worden. Satz 
1 regelt als erste Stufe der grenzüberschreitenden 
Koordinierung die Unterrichtung über die beabsich-
tigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men. Wenn nach dem Recht des Nachbarstaats wei-
tergehende Konsultationen und Abstimmungen vor-
gesehen sind, müssen nach Satz 2 auch die deut-
schen Behörden ihre Planungen und Maßnahmen 
mit dem Nachbarstaat materiell abstimmen. 

Zu § 17 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A I 
Nr. 2 d)) wird Bezug genommen. 

Die Vorschrift enthält zwei Ermächtigungen zum Er-
laß von Rechtsverordnungen für den Geltungsbe-
reich des Abschnitts 2. 

Die Ermächtigung in Absatz 1 ist neu und soll dazu 
beitragen, wichtige Begriffe und Planzeichen der 
Raumordnungspläne zu vereinheitlichen, um da-
durch die Lesbarkeit dieser Pläne für überregional tä-
tige Investoren, für die Träger der Fachplanungen 
und die Gemeinden zu verbessern. Dabei ist die Er-
mächtigung auf die in § 7 Abs. 2 Entwurf aufgeführ

-

ten Festlegungen, einschließlich der beispielhaft auf-
geführten, und auf die dazu notwendigen Planzei-
chen beschränkt. Eine solche Verordnung soll die 
Länder nicht verpflichten, die in einer solchen 
Rechtsverordnung enthaltenen und näher erläuter-
ten Begriffe und Planzeichen zu verwenden. Nur falls 
sie die dort  enthaltenen Begriffe und Planzeichen 
verwenden, sollen sie dies im Sinne der Verordnung 
tun. Durch die Verordnung wird damit faktisch eine 
Annäherung der wichtigsten Inhalte von Raumord-
nungsplänen angestrebt, die zu deren Verständlich-
keit und Akzeptanz beitragen soll. Eine Rechtspflicht 
zur Vereinheitlichung soll damit nicht verbunden 
sein. 

Die Ermächtigung in Absatz 2 entspricht § 6 a Abs. 2 
ROG. Die entsprechende Rechtsverordnung (Raum-
ordnungsverordnung) enthält einen Katalog der bun-
desrechtlich geregelten Planungen und Maßnahmen, 
bei denen das Ergebnis einer Raumverträglichkeits-
prüfung berücksichtigt werden so ll. Das Erfordernis 
einer detaillierten Auflistung von Planungen und 
Maßnahmen besteht insbesondere deshalb, weil die 
Vorschrift der notwendigen gleichge richteten raum-
ordnerischen Beurteilung für überwiegend bundes-
rechtlich geregelte Planungs-, Genehmigungs- und 
Zulassungsverfahren dient. Darüber hinaus soll der 
Katalog weitgehend mit dem der Anlage zu § 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) übereinstimmen, um die nach § 16 Abs. 3 
UVPG mögliche verfahrensbeschleunigende Ab-
schichtungswirkung für die nachfolgenden Zulas-
sungsverfahren zu erreichen. 

Zu Abschnitt 3 

In diesem Abschnitt sind die Vorschriften über die 
Raumordnung im Bund zusammengefaßt, wobei § 19 
auch die gegenseitige Unterrichtung und gemeinsa-
me Beratung der für die Raumordnung in Bund und 
Ländern zuständigen Ministe rien regelt. 

Zu § 18 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 
Nr. 2 e)) wird Bezug genommen. 

Die Vorschrift faßt die wichtigsten Aufgaben der 
Bundesraumordnung zusammen. 

Nach Absatz 1 ist es Aufgabe des für Raumordnung 
zuständigen Bundesministeriums, auf die Verwirkli-
chung der bundesweit geltenden Grundsätze der 
Raumordnung nach § 2 Abs. 2 Entwurf hinzuwirken. 
Dies entspricht § 4 Abs. 1 ROG und soll nach Satz 2 
insbesondere hinsichtlich der Abstimmung von 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen des 
Bundes und der Europäischen Gemeinschaft gelten. 
Für die dazu notwendige Meinungsbildung soll das 
Ministerium Leitbilder der räumlichen Entwicklung 
des Bundesgebietes oder von länderübergreifenden 
Teilräumen entwickeln können. Es soll dabei die 
Raumordnungspläne der Länder zugrunde legen und 
die Leitbilder in Zusammenarbeit mit den obersten 
Landesplanungsbehörden erstellen. Die Leitbilder 
sind informeller Natur und sollen dazu beitragen, die 
bundesweiten Grundsätze des § 2 Abs. 2 Entwurf für 
die Abstimmung der raumbedeutsamen Planungen 

 



Drucksache 13/6392 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

und Maßnahmen des Bundes und der Europäischen 
Gemeinschaft räumlich zu konkretisieren. Die Ab-
stimmung selbst erfolgt dann nach Maßgabe der für 
die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
des Bundes oder der Europäischen Gemeinschaft 
geltenden Vorschriften. 

Absatz 2 soll dem Umstand Rechnung tragen, daß im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft und des Re-
formprozesses in den mittel- und osteuropäischen 
Staaten die Verflechtungen immer großräumiger 
werden und zunehmend eine gesamteuropäische Di-
mension erlangen. Der Bund soll sich an diesem Pro-
zeß in Zusammenarbeit mit den Ländern beteiligen. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten im Bereich der Raumordnung kann 
auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblik-
ken. Mit allen Nachbarstaaten bis auf die Tschechi-
sche Republik bestehen bilaterale oder trilaterale Ab-
kommen zur räumlichen Zusammenarbeit. Diese ge-
meinsam mit den jeweils betroffenen Ländern betrie-
benen Aktivitäten sollen entsprechend Absatz 3 fo rt

-gesetzt werden. Verträge der Länder mit auswärtigen 
Staaten nach Artikel 32 Abs. 3 GG bleiben davon un-
berührt. 

Absatz 4 entspricht § 4 Abs. 2 ROG, erweitert um 
eine Regelung hinsichtlich Zielen der Raumordnung. 

Absatz 5 normiert die sog. laufende Raumbeobach-
tung, die bisher schon von der Bundesforschungsan-
stalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) als 
Grundlage für die Raumordnungsberichte des Bun-
des nach § 11 ROG betrieben wurde. 

Zu § 19 

Die Vorschrift entspricht dem Regelungsgehalt von 
§ 10 und § 8 ROG. Dabei ist Absatz 4 an die im Ent-
wurf beschriebenen Aufgaben angepaßt. 

Zu § 20 

Die Vorschrift entspricht § 9 ROG. 

Zu § 21 

Die Vorschrift entspricht § 11 ROG. Die zeitlichen 
Abstände, in denen die Berichte dem Deutschen 
Bundestag vorgelegt werden, sollen künftig nicht 
festgeschrieben werden. Angestrebt wird, neben um-
fassenden Berichten in größeren zeitlichen Abstän-
den auch Berichte zu Einzelfragen der räumlichen 
Entwicklung vorzulegen. Zu den Berichtsgegenstän-
den wurde die Bestimmung des § 4 Abs. 1 Satz 2 
ROG hinzugefügt. Die Berichte sollen künftig nicht 
mehr von der Bundesregierung, sondern von der 
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
Raumordnung erstellt und von dem für Raumord-
nung zuständigen Bundesministerium mit einer poli-
tischen Bewertung über das Bundeskabinett dem 
Deutschen Bundestag vorgelegt werden. 

Zu Abschnitt 4 

Dieser Abschnitt enthält die üblichen Überleitungs- 
und Schlußvorschriften. 

Zu § 22 

Die Vorschrift setzt Artikel 75 Abs. 3 GG um und 
nennt als Umsetzungsfrist vier Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes. Diese Regelung bezieht sich auf 
die §§ 7-16 Entwurf. 

Zu § 23 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Überlei-
tungsvorschriften. Absatz 1 bestimmt, daß die unmit-
telbar geltenden Vorschriften dieses Gesetzes, d. h. 
insbesondere dessen Abschnitt 1, nur für raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen Anwendung 
finden soll, mit denen am Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes noch nicht begonnen worden ist. Ist mit der 
Einleitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung der raumbedeutsamen Planung oder 
Maßnahme bereits vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen worden, sollen die bisherigen Vor-
schriften des Raumordnungsgesetzes weiter Anwen-
dung finden. Hinsichtlich der Vorschriften des Ab-
schnitts 2 bedarf es keiner Überleitungsregelung, da 
sich die Vorschriften des geltenden ROG insoweit an 
den Landesgesetzgeber wenden und durch Landes-
recht umgesetzt sind. 

Absatz 2 übernimmt § 5 Abs. 5 Satz 2 ROG; er soll 
nach Artikel 11 Abs. 3 Entwurf mit Ablauf der Umset-
zungsfrist für den Landesgesetzgeber außer Kraft tre-
ten. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Baunutzungsverordnung) 

Zu Nummern 1 und 2 (§ 1, § 4a) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der vorge-
schlagenen Streichung von § 9 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs, insoweit wird auf die Begründung zu Artikel 1 
verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 10c)). Für den Bereich 
der Baunutzungsverordnung wird damit insbesonde-
re eine erleichterte Anwendung der Gliederungs-  
und Differenzierungsmöglichkeiten des § 1 Abs. 7 
und 9 angestrebt, um die Rahmenbedingungen für 
eine verträgliche Zuordnung der Nutzungen zu ver-
bessern. Dies dient - je nach dem planerischen Kon-
zept der Gemeinde - auch einer stärkeren Mischung 
der Funktionen. 

Zu Nummer 3 (§ 7) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 3) 
wird Bezug genommen. 

Die Änderung der Vorschrift über das Kerngebiet soll 
der generellen Öffnung des Kerngebiets für Wohn-
nutzung dienen. Durch stärkere Nutzungsmischung 
sollen die Funktionen der Innenstädte und Stadtteil-
zentren gestärkt werden. Hiermit soll eine nachhalti-
ge Belebung der Stadtzentren (z. B. in den Abend-
stunden) bewirkt werden. Ferner ergibt sich eine 
größere Flexibilität für die Investitionsentscheidun-
gen von Bauwilligen und Grundstückseigentümern, 
die künftig rascher auf Entwicklungen am Boden-
markt reagieren können. Das Recht der Gemeinde, 
die Wohnnutzung nach Maßgabe von § 1 Abs. 4 ff. 
einzuschränken, bleibt unberührt. Im Anwendungs-
bereich des § 34 Abs. 2 des Baugesetzbuchs ergibt 
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sich als Vorteil eine Erweiterung der Zulassungsmög-
lichkeiten, da Wohnungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 6 nun-
mehr generell zulässig sind. 

Neben der generellen Zulassung der Wohnnutzung 
(durch Änderung von § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 6) 
wird eine besondere Anführung der Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinha-
ber und Betriebsleiter (bisheriger § 7 Abs. 2 Nr. 6) so-
wie der Ausnahmezulassungstatbestand des bisheri-
gen § 7 Abs. 3 Nr. 2 entbehrlich. 

Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 ist eine Folgeände-
rung der vorgeschlagenen Streichung von § 9 Abs. 3 
des Baugesetzbuchs, insoweit wird auf die Begrün-
dung zu Artikel 1 verwiesen (vgl. Artikel 1 Nr. 10 c)). 
Die Streichung von § 7 Abs. 4 Satz 2 ist eine Folgeän-
derung der generellen Öffnung der vorgeschlagenen 
Vorschrift für Wohnnutzung. 

Zu Nummer 4 (§ 11 Abs. 3 Satz 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung des Begriffes der Ziele der Raumord-
nung (vgl. Artikel 2 § 3). 

Zu Nummer 5 (§ 12) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der vorge-
schlagenen Streichung von § 9 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs (vgl. Artikel 1 Nr. 10 c)) . 

Zu Nummer 6 (1 15 Abs. 1 Satz 2) 

Der Halbsatz „ , oder wenn sie solchen Belästigungen 
oder Störungen ausgesetzt werden" des Satzes 2 des 
§ 15 Abs. 1 soll gestrichen werden. Die Vorschrift soll 
zwar die Gegenseitigkeit der Verpflichtung zur 
Rücksichtnahme als allgemeinen Grundsatz des Bau-
planungsrechts zum Ausdruck bringen. Sie geht je-
doch bei wörtlicher Auslegung zu weit, denn danach 
wäre ein an sich zulässiges Vorhaben ohne weiteres 
schon dann nicht genehmigungsfähig, wenn es un-
zumutbaren Belästigungen oder Störungen ausge-
setzt wäre. Damit würde das immissionsschutzrecht-
liche Verursacherprinzip ins Gegenteil verkehrt. Die 
Verpflichtung zur Gegenseitigkeit der Rücksichtnah-
me liefe leer, da nicht die störende und die schutz-
würdige Nutzung mit der Rücksichtnahmeverpflich-
tung belastet würden, sondern nur die schutzwürdi-
ge Nutzung. § 15 Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz steht 
auch zu den planungsrechtlichen Anforderungen an 
die Zulassung einer störenden Nutzung im Wider-
spruch, da von einer zulässigen Anlage keine unzu-
mutbaren Belästigungen oder Störungen ausgehen 
dürfen. Gegebenenfalls ist dies durch nachträgliche 
Anordnungen und Anordnungen im Einzelfall (z. B. 
aufgrund der §§ 17, 24 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes) sicherzustellen. Auch nach einer 
höchstrichterlichen Entscheidung zu der Vorschrift 
(BVerwG Urteil vom 18. Mai 1995 - 4 C 2.94, DVBl. 
1996, S. 40 ff.) ergibt sich kaum ein praktischer An-
wendungsbereich für § 15 Abs. 1 Satz 2 zweiter 
Halbsatz. Nach dem Urteil ist es nicht gerechtfertigt, 
„demjenigen, der sein Grundstück in der baurecht-
lich allgemein zulässigen Weise bebauen wi ll, dieses 
Recht nur deshalb vorzuenthalten, weil der Betreiber 
der emmittierenden Anlage die ihm gesetzlich oblie

-

genden Pflichten nicht erfüllt und die Behörde nichts 
tut, ihn dazu anzuhalten". Für eine Untersagung des 
schutzbedürftigen Vorhabens besteht daher - die 
Rechtsgültigkeit der Planung vorausgesetzt - kein 
rechtfertigender Grund. Es ist vielmehr Sache des 
Bauwilligen, zu entscheiden, ob er sich den zulässi-
gen Belastungen durch andere Nutzungen aussetzen 
will; für einen „verordneten Selbstschutz" besteht 
kein Anlaß. Die Beibehaltung der Regelung liefe 
auch der generellen Zielrichtung der Novellierung 
zuwider, die Nutzungsmischung zu erleichtern. 

Zudem kann § 15 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 dazu auf-
fordern, präventiv Nachbarklagen gegen gewerbli-
che Vorhaben zu erheben, um die Bebauungsmög-
lichkeiten auf dem eigenen Grundstück ungeschmä-
lert zu erhalten. Schließlich sollte es auch im umwelt-
politischen Interesse liegen, die verfügbaren Mög-
lichkeiten des Immissionsschutzes auszunutzen. 

Zu Nummer 7 (§ 17) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 3) 
wird Bezug genommen. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen der Vor-
schrift über das zulässige Maß der baulichen Nut-
zung sollen in Satz 1 die Obergrenzen für die Grund-
flächenzahl, die Geschoßflächenzahl sowie die Bau-
massenzahl als Orientierungswerte ausgestaltet wer-
den. Damit soll einerseits im Bereich der Maßzahlen 
konkretisiert werden, wie eine geordnete städtebau-
liche Entwicklung (§ 1 Abs. 5 des Baugesetzbuchs) in 
der Regel gewährleistet werden kann, andererseits 
eine bedarfsgerechte, ggfls. den Flächenverbrauch 
einschränkende Planung erleichtert werden. Der bis-
herige Absatz 2 wird als neuer Satz 2 redaktionell an-
gepaßt und nimmt ebenfalls auf die Orientierungs-
werte Bezug. 

Bei der vorgesehenen Ausgestaltung der Obergren-
zen als Orientierungswerte wird § 17 Abs. 3 des gel-
tenden Rechts mit seinen speziellen Abweichungsre-
gelungen für am 1. August 1962 überwiegend be-
baute Gebiete entbehrlich (Folgeänderung). 

Zu Nummern 8 bis 11 (§§ 24 bis 27) 

Die Änderungen sollen das Überleitungsrecht zu den 
Neufassungen der Baunutzungsverordnung insge-
samt übersichtlich und einheitlich gestalten; sie se-
hen daher in dem neugefaßten § 24 eine General-
klausel für die Anwendung der jeweiligen Vorläufer-
fassung einer Änderung der Baunutzungsvordnung 
vor, wenn der jeweilige Bauleitplan bereits vor dem 
Inkrafttreten der Neufassung öffentlich ausgelegt 
war. 

Damit soll sichergestellt werden, daß die jeweils gel-
tenden Vorschriften der Baunutzungsverordnung 
Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Bauleit-
pläne sind. Durch die Gemeinden festgelegtes, be-
stehendes Ortsrecht soll nicht unmittelbar geändert 
werden. 

Hiermit entfallen künftig die Sondervorschriften der 
§§ 25 a, 25 b und 25 c. Deren Anwendungsbereich 
betrifft ohnedies nur engumschriebene Einzelfälle. 
Diese bleiben weiterhin anwendbar, da die Aufhe- 
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bung nur für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit 
der betroffenen älteren Bebauungspläne ist weiter-
hin am Maßstab des zum Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens gültigen (Überleitungs-)Rechts zu beurteilen. 
Somit wird die planungsrechtliche Zulässigkeit einer 
Grundstücksnutzung durch die beabsichtigte Strei-
chung nicht beeinträchtigt. 

Weiter ist die Vorschrift des § 26 a Abs. 1 als Folge 
des vorgeschlagenen Wegfalls von § 17 Abs. 3 ent-
behrlich. § 26 a Abs. 2, der besondere Vorschriften 
zur Geltung von Vorschriften der Deutschen Demo-
kratischen Republik im Beitrittsgebiet betrifft, ist we-
gen der umfassenden Geltung des Bundesrechts im 
Beitrittsgebiet ebenso gegenstandslos wie die Berlin-
Klausel des § 26. 

eine spezielle gesetzliche Regelung, die die Anwen-
dung der geänderten Vorschriften auf bestehende 
Bebauungspläne ermöglichen würde, empfiehlt sich 
nicht: 

Nach einer im Auftrag des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau durchge-
führten Untersuchung zu den „Problemen unter-
schiedlicher Fassungen der Baunutzungsverordnung 
bei der Anwendung von Bebauungsplänen - insbe-
sondere bei Schichtenbebauungsplänen" bestehen 
zwar gewisse Schwierigkeiten der Gemeinden im 
Umgang mit dem Nebeneinander verschiedener Fas-
sungen der Baunutzungsverordnung, zugleich wird 
ihnen von den Gemeinden jedoch keine überwiegen-
de Bedeutung beigemessen. Das bestehende Instru-
mentarium, entweder im Wege der Befreiung auftre-
tende Probleme bei älteren Bebauungsplänen zu ver-
meiden oder den Bebauungsplan (gegebenenfalls 
im vereinfachten Bauleitplanverfahren) zu ändern, 
reicht demzufolge aus. Die vorgesehenen Erleichte-
rungen bei den diesbezüglichen Vorschriften (vgl. 
Artikel 1 Nr. 13 und 25) leisten hierzu einen zusätzli-
chen Beitrag. 

Schließlich wäre eine Umstellungsregelung nur sinn-
voll, wenn sie differenziert  nach einzelnen Bebau-
ungsplänen von der Gemeinde umgesetzt werden 
könnte, da eine generelle Umstellung im Einzelfall 
bspw. widersprüchliche Planinhalte entstehen ließe. 
Im Ergebnis wäre - wie auch bei Anwendung des 
geltenden Rechts - nur eine teilweise Umstellung zu 
erzielen, so daß das Anliegen, die Handhabung von 
Bebauungsplänen durch eine solche Umstellung zu 
vereinfachen und die Planinhalte zu vereinheitli-
chen, auch aus diesem Grund nicht verwirklicht wer-
den kann. 

Um Lücken in der Numerierung zu vermeiden, soll 
der bisherige § 27 zu § 25 werden. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Wertermittlungsverord-
nung) 

Zu Nummer 1 (Überschrift zu § 26) 

Die vorgeschlagene Änderung unter Nummer 1 stellt 
eine redaktionelle Anpassung an die nach dem Inve-
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22. April 1993 bestehende bzw. an die durch die vor

-

geschlagene Neufassung des § 169 Abs. 1 eintreten-
de Rechtslage dar. 

Zu Nummer 2 (§ 28 Abs. 2 Satz 2) 

Auf die obenstehende Begründung zu Nummer 1 
wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 3 (§ 30) 

Die vorgeschlagene Änderung läßt die gegenstands-
los gewordene Berlin-Klausel entfallen. Damit kann 
die darauf folgende Vorschrift vorrücken. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Raumordnungsverord-
nung) 

Zusammen mit der Neuregelung des Raumordnungs-
gesetzes soll auch die Raumordnungsverordnung 
nach § 6 a Abs. 2 ROG novelliert werden. 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Die Änderungen in Satz 1, 2 und 3 Nummern 1 und 4 
sind redaktioneller Art ; Satz 1 und 2 werden dabei an 
den Sprachgebrauch von § 17 Abs. 2 Entwurf ange-
paßt. Mit der neuen Nummer 19 soll die Errichtung 
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben oder ver-
gleichbaren Einrichtungen in die Verordnung aufge-
nommen werden. Diese können zwar bereits nach 
geltendem Recht mit Hilfe von Zielen der Raumord-
nung, der Anpassungspflicht für Bauleitpläne nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB sowie der Regelung des § 11 Abs. 3 
BauNVO räumlich gesteuert werden. Doch setzt dies 
jeweils einschlägige Ziele der Raumordnung voraus. 
Fehlen diese, erscheint die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens angezeigt, um dessen Er-
gebnis in einem Bebauungsplanverfahren als sonsti-
ges Erfordernis der Raumordnung nach § 1 Abs. 6 
BauGB berücksichtigen zu können. Dabei wird da-
von ausgegangen, daß die Raumordnungsverfahren 
im Zeitrahmen des § 15 Abs. 7 Entwurf parallel zu 
den erforderlichen Bauleitplanverfahren der Ge-
meinden erfolgen, so daß durch die Raumordnungs-
verfahren keine zeitlichen Verzögerungen eintreten. 
Auf die beabsichtigte entsprechende Ergänzung der 
Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung wird verwiesen (vgl. Artikel 8 Nr. 3). 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die Überleitungsvorschrift des § 2 RoV soll auf geho-
ben  werden, weil sie gegenstandslos geworden ist. 

Zu Artikel 6 (Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang) 

Es handelt sich um die übliche, sogenannte Entstei-
nerungsklausel. In dem Änderungsgesetz, durch das 
eine oder wie hier drei Rechtsverordnungen geändert 
werden, muß zugleich vorgesehen werden, daß der 
Verordnungsgeber auch die gesetzesrangigen Teile 
der Rechtsverordnungen aufgrund der jeweils ein-
schlägigen Verordnungsermächtigung später wieder 
ändern kann. 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes) 

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 d 
bb)) wird Bezug genommen. Die nachfolgend vorge-
schlagenen Änderungen im Bundesnaturschutzge-
setz beziehen sich bereits auf eine zwischenzeitlich 
beabsichtigte Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes. Aufgrund dieser Neufassung des Bundes-
naturschutzgesetzes sollen der geltende § 8 a des 
Bundesnaturschutzgesetzes inhaltlich zunächst un-
verändert als § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und die geltenden §§ 8 b und 8 c des Bundesnatur-
schutzgesetzes unverände rt  als § 64 Abs. 2 und 3 und 
§ 66 des Bundesnaturschutzgesetzes fortgeführt wer-
den (vgl. zum beabsichtigten Wortlaut der §§ 24, 64 
Abs. 2 und § 66 des Bundesnaturschutzgesetzes den 
Anhang zur Begründung). Die inhaltlichen Änderun-
gen dieser §§ 24, 64 Abs. 2 und 3 und § 66 der beab-
sichtigten Neufassung des Bundesnaturschutzgeset-
zes sollen nunmehr durch den nachfolgend erläuter-
ten Artikel 7 dieses Gesetzes vorgenommen werden. 

Zu Nummer 1 (§ 24) 

§ 24 übernimmt nunmehr die naturschutzrechtlichen 
Elemente des bisherigen § 24 (und früheren § 8 a), 
der die Anwendung der Eingriffsregelung unter Be-
achtung der Besonderheiten im Bauleitplanverfahren 
regelt. Dort  erfaßte bauleitplanerische Sachverhalte 
sollen künftig in das Baugesetzbuch überführt, mit 
dem Ziel einer verbesserten Praxistauglichkeit fo rt

-entwickelt und in der Anwendung durch die Bünde-
lung in einem Gesetz erleichtert werden. Im einzel-
nen handelt es sich um die Regelungen im vorgese-
henen § 24 (und früheren § 8 a) über Darstellungen 
und Festsetzungen in den Bauleitplänen (§ 24 Abs. 1 
Satz 2), über die Zuordnung von Maßnahmen nach 
der Eingriffsregelung zu den Baugrundstücken (§ 24 
Abs. 1 Satz 5), über die Umsetzung der Eingriffsrege-
lung durch den Vorhabenträger und die Gemeinde 
sowie über den Anspruch der Gemeinde auf Erstat-
tung der Umsetzungskosten (§ 24 Abs. 3), über die 
Maßstäbe zur Verteilung der Kosten (§ 24 Abs. 4) 
und über das Satzungsrecht der Gemeinden (§ 24 
Abs. 5). 

Die materielle naturschutzrechtliche Kernregelung 
verbleibt wegen ihres inhaltlichen und systemati-
schen Zusammenhanges mit der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung (§§ 17 bis 20) im Bundesna-
turschutzgesetz (vgl. zum beabsichtigten Wortlaut 
der §§ 17 bis 20 des Bundesnaturschutzgesetzes den 
Anhang zur Begründung). Hierdurch ist sicherge-
stellt, daß die das Verursacherprinzip kennzeichnen-
den Elemente - Vermeidung - Ausgleich - Ersatz - in 
der gesetzlich festgelegten Stufenfolge auf der Ebe-
ne der Bauleitplanung im Rahmen der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 des Baugesetzbuchs berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig soll gewährleistet werden, daß 
sich dabei die Prüfung der Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege an der die genannten 
Belange konkretisierenden Legaldefinition des Ein-
griffs im Bundesnaturschutzgesetz (§ 17 Abs. 1) 
orientiert. Weiterhin sollen auch die Regelungen, die 
sich unmittelbar auf die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung beziehen oder das Verfahren der Na

-

turschutzbehörden betreffen, als Spezialvorschriften 
zur Eingriffsregelung im Bundesnaturschutzgesetz 
verbleiben. 

Absatz 1 übernimmt die Regelungen des zuvor vor-
gesehenen § 24 Abs. 1 Satz 1, 3, 4 und 6. Der Hinweis 
auf die Abwägung nach § 1 des Baugesetzbuchs ist 
in Satz 1 im Hinblick auf die neu in das Baugesetz-
buch aufgenommene Regelung des § 1 a  Abs. 4 nicht 
mehr enthalten. Eine materielle Änderung ist damit 
nicht verbunden. Die Sätze 2 und 3 stimmen wörtlich 
mit den bisherigen Sätzen 3 und 4 überein. Der Re-
gelungsinhalt des § 24 Abs. 1 Satz 2 wird, da es sich 
hierbei um eine bauplanungsrechtliche Vorschrift 
handelt, in den neuen § 1 a Abs. 5 des Baugesetz-
buchs überführt (vgl. Artikel 1 Nr. 2). Satz 4 knüpft 
an die Regelung des § 24 Abs. 1 Satz 6 an, sieht je-
doch darüber hinausgehend die Anwendbarkeit des 
§ 24 nunmehr allgemein auf Satzungen nach dem 
vorgeschlagenen § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bauge-
setzbuchs (vgl. Artikel 1 Nr. 27b)), in den § 4 Abs. 2a 
des Maßnahmengesetzes • zum Baugesetzbuch inte-
griert werden soll, vor. Der Hinweis auf die Satzun-
gen über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch kann entfallen, da diese Vorschrift mit ihren 
materiellen Gehalt unverändert  in § 12 des Bauge-
setzbuchs übernommen werden soll. Da die Satzung 
über den Vorhaben- und Erschließungsplan künftig 
als Unterfall des Bebauungsplans ausgestaltet wer-
den soll, sind auf sie dann die allgemeinen Vorschrif-
ten und damit auch § 24 anzuwenden (vgl. Artikel 1 
Nr. 13). 

Absatz 2 greift die Regelung des § 24 Abs. 2, 6 und 8 
(und früheren § 8a Abs. 2, 6 und 8) inhaltlich unver-
ändert auf. In Satz 1 ist der in § 24 Abs. 2 enthaltene 
Hinweis auf § 18 Abs. 1; 2 und 5 entbehrlich; die Ver-
pflichtung zur Durchführung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen soll sich unmittelbar und abschlie-
ßend verbindlich aus den jeweiligen Festsetzungen 
des Bebauungsplans ergeben, so daß es deshalb ei-
nes zusätzlichen Hinweises auf die Rechtsfolgen der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung künftig 
nicht mehr bedarf. Satz 2 greift den Inhalt des § 24 
Abs. 6 - redaktionell angepaßt - auf. Satz 3 enthält 
zusätzlich zu § 24 Abs. 8 den klarstellenden Hinweis, 
daß die Eingriffsregelung auf Vorhaben im Außenbe-
reich nach § 35 des Baugesetzbuchs uneingeschränkt 
gilt. 

Absatz 3 greift den Regelungsgehalt des § 24 Abs. 7 
(und früheren § 8 a Abs. 7) inhaltlich unverände rt 

 auf. Die Sätze 1 und 2 entsprechen wörtlich § 24 
Abs. 7 Satz 1 und 2. Satz 3 knüpft an die Regelung 
des § 24 Abs. 7 Satz 3 an; auf die Ausführungen zu 
Absatz 1 Satz 4 wird verwiesen. 

Zu Nummer 2 (Aufhebung von § 64 Abs. 2 und 3 
und § 66) 

§ 64 Abs. 2 (früher § 8b Abs. 1) des vorgesehenen 
Rechts, der den Ländern für einen Übergangszeit-
raum die Möglichkeit eingeräumt hat, auf die An-
wendung von § 24 (früher § 8 a) zu verzichten, soll 
entfallen. 
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§ 64 Abs. 3 (früher § 8 c) soll durch eine Überleitungs-
vorschrift in § 243 Abs. 2 des Baugesetzbuchs ersetzt 
werden (vgl. Artikel 1 Nr. 83), in der den Gemeinden 
die Möglichkeit eingeräumt wird, trotz der teilweisen 
Überführung von § 24 (früher § 8 a) in das Baugesetz-
buch bereits angefangene Bauleitplanverfahren un-
ter Zugrundelegung von § 24 (früher § 8 a) zu Ende 
zu führen. 

§ 66 (früher § 8 b Abs. 2) soll inhaltlich unverände rt  in 
§ 246 Abs. 6 des Baugesetzbuchs überführt werden 
(vgl. Artikel 1 Nr. 86 c)) und kann daher in diesem 
Gesetz entfallen. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung) 

• Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A II 1 d) 
dd)) wird Bezug genommen. 

Zu Nummern 1 und 2 (1 2 Abs. 3 Nr. 4, § 17 Satz 1) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der vorge-
schlagenen Überführung der Satzung über den Vor-
haben- und Erschließungsplan nach § 7 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch in einen vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 des Bauge-
setzbuchs (vgl. Artikel 1 Nr. 13). Die Überschrift zu 
§ 17 wird redaktionell an den seit dem Jahr 1993 ge-
änderten Regelungsgehalt der Vorschrift angepaßt. 

Zu Nummer 3 (Nummer 17 der Anlage zu § 3 - neu) 

Durch die Ergänzung der Anlage zu § 3 sollen Ein-
kaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe 
und sonstige vergleichbare großflächige Handelsbe-
triebe, soweit eine Geschoßfläche von 5000 m 2  über-
schreiten wird, einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens unterworfen 
werden. Werden die genannten Anlagen allerdings 
nach § 34 des Baugesetzbuchs ohne Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans zugelassen, wären sie weiterhin 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterzie-
hen. Auf die beabsichtigte entsprechende Ergänzung 
der Raumordnungsverordnung wird verwiesen (vgl. 
Artikel 5 Nr. 1 c) cc)). 

Zu Artikel 9 (Änderung der Verwaltungsgerichts-
ordnung) 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung von § 47 
Abs. 6 um einen neuen Satz 4 soll den zuständigen 
Normenkontrollgerichten die Befugnis eingeräumt 
werden, entsprechend der vorgeschlagenen Einfüh-
rung eines neuen § 215 a des Baugesetzbuchs eine 
mängelbehaftete Satzung bzw. eine nach § 246 
Abs. 2 des Baugesetzbuchs gleichgestellte Rechts-
verordnung für nicht wirksam zu erklären (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 77). Durch Vermeidung der Nichtigkeitser-
klärung oder auch der Aufhebung durch das Gericht 
soll der Gemeinde (oder einer sonst zuständigen Be-
hörde) die Möglichkeit eingeräumt werden, die fest-
gestellten Mängel der Satzung oder Rechtsverord-
nung in einem ergänzenden Verfahren zu beheben. 
Wird die Gemeinde nicht tätig, bleibt die Satzung 
oder Rechtsverordnung auf Dauer nicht wirksam. 

Zu Artikel 10 (Bekanntmachung des Baugesetz-
buchs und der Baunutzungsverord-
nung) 

Es handelt sich um die übliche Bekanntmachungs-
klausel. 

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten) 

Es handelt sich bei Absatz 1 um die übliche Inkraft-
tretensklausel. 

In Absatz 2 soll das Außerkrafttreten des bisher gel-
tenden Raumordnungsgesetzes zum gleichen Zeit-
punkt geregelt werden, zu dem das neu gefaßte 
Raumordnungsgesetz (vgl. Artikel 2) in Kraft tritt. 
Ebenso soll das Außerkrafttreten des Maßnahmenge-
setzes zum Baugesetzbuch geregelt werden. Anstelle 
der dort  bislang vorgesehenen Überleitungsvor-
schriften soll § 243 Abs. 1 des Baugesetzbuchs die 
Überleitung insbesondere von Verfahren regeln, die 
auf dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch be-
ruhen (vgl. Artikel 1 Nr. 83). 

Nach Absatz 3 soll Artikel 2 § 23 Abs. 2 des Entwurfs 
mit Ablauf der in Artikel 2 § 22 des Entwurfs geregel-
ten Umsetzungsfrist von vier Jahren für den Landes-
gesetzgeber außer Kraft treten. 

 



Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 	Drucksache 13/6392 

Anhang 

Auszug aus dem Regierungsentwurf des Bundesnaturschutzgesetzes 

- § 14 BNatSchG, Regierungsentwurf 

- §§ 17 bis 20 BNatSchG, Regierungsentwurf 

- § 24 BNatSchG, Regierungsentwurf 

- § 64 Abs. 2 und 3 BNatSchG, Regierungsentwurf 

- § 66 BNatSchG, Regierungsentwurf 



Drucksache 13/6392 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

§14 

Landschaftsprogramme 
und Landschaftsrahmenpläne 

(1) Die Länder sehen die Darstellung der überörtli-
chen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege für das Land im Land-
schaftsprogramm oder für Teile des Landes in Land-
schaftsrahmenplänen, die für die gesamte Fläche ei-
nes Landes erstellt werden, vor. Dabei sind die Ziele 
der Raumordnung zu beachten; die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu 
berücksichtigen. 

(2) Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maß-
nahmen nach Absatz 1 sind unter Abwägung mit den 
anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men nach Maßgabe der landesplanungsrechtlichen 
Vorschriften der Länder in die Raumordnungspläne 
aufzunehmen. 

§ 17 

Eingriffe in Natur und Landschaft 

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne die-
ses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen, die  die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 

(2) Die  land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bo-
dennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit 
dabei die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. 
Die der guten fachlichen Praxis entsprechende land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung wi-
derspricht in der Regel nicht den in Satz 1 genannten 
Zielen und Grundsätzen. 

(3) Die Länder können bestimmen, daß Verände-
rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
bestimmter Art , die im Regelfall nicht zu einer erheb-
lichen 'oder nachhaltigen Beeinträchtigung der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes führen, nicht als Eingriffe anzusehen 
sind. Sie können gleichfa lls bestimmen, daß Verän-
derungen bestimmter Art  als Eingriffe gelten, wenn 
sie regelmäßig die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllen. 

(4) Die §§ 18 bis 20 gelten für Eingriffe, die 

1. einer Bewilligung, Erlaubnis, Genehmigung, Zu-
stimmung, Planfeststellung oder einer sonstigen 
behördlichen Entscheidung bedürfen oder einer 
Behörde anzuzeigen sind oder 

2. nicht unter Nummer 1 fallen, jedoch von einer Be-
hörde oder in ihrem Auftrag durchgeführt werden, 

soweit sich aus anderen Vorschriften dieses Gesetzes 
nichts anderes ergibt. 

(5) Schutzvorschriften für bestimmte Teile von Na-
tur und Landschaft im Sinne des Abschnitts 4 bleiben 
unberührt. 

§ 18 

Vermeidung, Ausgleich, Unzulässigkeit 
von Eingriffen 

(1) Die Länder erlassen Vorschriften über die Ver-
meidung, den Ausgleich und die Unzulässigkeit von 
Eingriffen nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflich-
ten, 

1. vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen, 

2. erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen, 
die nicht vermeidbar sind, innerhalb einer zu be-
stimmenden Frist durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege erforderlich ist. 

(3) Ausgeglichen sind die Beeinträchtigungen, 
wenn bei Beendigung oder in der nach Absatz 2 Nr. 2 
bestimmten Frist nach Beendigung des Eingriffs 
keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet ist, oder 
wenn, soweit es sich um eine vom Bergbau in An-
spruch genommene Grundfläche handelt, die ord-
nungsgemäße Wiedernutzbarmachung nach den 
Vorschriften des Bundesberggesetzes erfolgt ist. Bei 
der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs-
maßnahmen sollen die Programme und Pläne nach 
den §§ 14 und 15 berücksichtigt werden. 

(4) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durch-
geführt werden, wenn erhebliche oder nachhaltige 
Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden und nicht im 
erforderlichen Maße oder in angemessener Frist aus-
zugleichen sind und die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller 
Anforderungen an Natur und Landschaft im Range 
vorgehen. 

(5) Die Länder können zu den Absätzen 2 bis 4 
weitergehende Vorschriften erlassen, insbesondere 
über Ersatzmaßnahmen der Verursacher bei nicht 
ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen, soweit 
dies zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erfor-
derlich und, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, ange-
messen ist. 

§ 19 

Verfahren 

(1) Die Länder regeln das Verfahren und die Betei-
ligung der Naturschutzbehörden. Soweit über die 
Zulässigkeit eines Eingriffs in einem bundesrechtlich 
vorgesehenen Verfahren zu entscheiden ist, gelten 
die folgenden Maßgaben: 

1. die nach § 17 Abs. 4 für die Entscheidung, die Ent-
gegennahme einer Anzeige oder die Durchfüh-
rung eines Eingriffs zuständige Behörde trifft zu- 
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gleich die Entscheidungen nach Vorschriften im 
Rahmen des § 18, 

2. bei einem Eingriff, der auf Grund eines nach öf-
fentlichem Recht vorgeschriebenen Fachplans vor-
genommen werden so ll, hat der Planungsträger 
die zur Vermeidung und zum Ausgleich der Beein-
trächtigungen nach § 18 Abs. 2 erforderlichen 
Maßnahmen sowie Maßnahmen auf Grund von 
landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 18 
Abs. 5 im Fachplan oder in einem landschaftspfle-
gerischen Begleitplan in Text und Karte darzustel-
len; der Begleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 

(2) Soweit eine Bundesbehörde oder im Falle der 
Auftragsverwaltung des Bundes eine Landesbehörde 
zuständig ist, ergehen die Entscheidungen im Be-
nehmen mit den für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörden. Will  eine Bundesbe-
hörde von der Stellungnahme der für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörde abwei-
chen, trifft sie die Entscheidung im Benehmen mit 
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-
gen obersten Landesbehörde. 

§ 20 

Eingriffe mit Auswirkungen auf Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und 

Europäische Vogelschutzgebiete 

(1) Soweit ein Eingriff ein Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogel-
schutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen er-
heblich oder nachhaltig beeinträchtigen kann, gelten 
die §§ 18 und 19 mit den in den Absätzen 2 bis 5 ge-
nannten Maßgaben. 

(2) Der Eingriff darf zugelassen oder durchgeführt 
werden, soweit er 

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses, einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art , notwendig ist, und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff ver-
folgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit ge-
ringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht 
gegeben sind. 

(3) Befinden sich im Falle des Absatzes 1 in dem 
vom Eingriff betroffenen Gebiet prioritäre Biotope 
oder prioritäre Arten, ist zuvor von der zuständigen 
Behörde über das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnah-
me der Kommission einzuholen; dies gilt nicht, soweit 
das Projekt 

1. zum Schutz der menschlichen Gesundheit, 

2. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit, 

3. aus Gründen der Landesverteidigung, einschließ-
lich des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder 

4. wegen seiner im übrigen maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt 

notwendig ist. Die Stellungnahme der Kommission 
ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

(4) Die Länder erlassen dem Artikel 6 Abs. 4 Unter-
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG entsprechende Vor-
schriften über Ersatzmaßnahmen und die Unterrich-
tung der Kommission. Die Unterrichtung der  Kom-
mission  erfolgt durch die zuständige Behörde über 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. 

(5) In bundesrechtlich vorgesehenen Verfahren 
sind die möglichen Beeinträchtigungen der in Ab-
satz 1 genannten Schutzgüter, die Möglichkeiten zur 
Vermeidung und zum Ausgleich sowie von Alternati-
ven gemäß Absatz 2 Nr. 2 zu prüfen. Handelt es sich 
bei dem Eingriff um ein Vorhaben, das nach § 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, er-
folgt die Prüfung nach Satz 1 im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Im übrigen regeln die 

 Länder das Verwaltungsverfahren. 

§ 24 

Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingrif-
fe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge im Bauleitplan unter entsprechender Anwendung 
des § 18 Abs. 2 und von Vorschriften über Ersatzmaß-
nahmen im Rahmen des  Is  18 Abs. 5 nach den  Vor-
schriften des Baugesetzbuchs und des Maßnahme-
ngesetzes zum Baugesetzbuch in der Abwägung 
nach § 1 des Baugesetzbuchs zu entscheiden. Dazu 
gehören auch Entscheidungen über Darstellungen 
und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Bauge-
setzbuchs, die dazu dienen, die zu erwartenden Be-
einträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes auf den Grund-
stücksflächen, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
oder im sonstigen Geltungsbereich des Bauleitplans 
auszugleichen, zu ersetzen oder zu mindern. Dabei 
sind die Darstellungen der Landschaftspläne zu be-
rücksichtigen. Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele oder des Schutzzwecks der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder Europäischer Vo-
gelschutzgebiete sind aus den in § 20 Abs. 2 oder 3 
genannten Gründen zulässig. Die Festsetzungen 
nach Satz 2 im sonstigen Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans können ergänzend zu § 9 des Bauge-
setzbuchs den Grundstücksflächen, auf denen Ein-
griffe auf Grund sonstiger Festsetzungen zu erwarten 
sind, für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ganz 
oder teilweise zugeordnet werden. Die Sätze 1 bis 5 
gelten entsprechend für Satzungen nach § 4 Abs. 2a 
und § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch. 

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen nach § 30 des Baugesetzbuchs und während der 
Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuchs sind 
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§ 18 Abs. 2 und Vorschriften über Ersatzmaßnahmen 
im Rahmen des § 18 Abs. 5 anzuwenden, soweit der 
Bebauungsplan oder der Entwurf des Bebauungs-
plans entsprechende Festsetzungen auf den Grund-
stücksflächen oder den Grundstücksflächen zuge-
ordnete Festsetzungen nach Absatz 1 enthält oder 
solche Festsetzungen vorsieht; im übrigen sind die 
§§ 17 bis 20 nicht anzuwenden. 

(3) Die Festsetzungen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen sind vorn Vorhabenträger durchzufüh-
ren. Soweit Festsetzungen den Grundstücken nach 
Absatz 1 Satz 5 zugeordnet sind, soll die Gemeinde 
diese an Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger 
oder der Eigentümer der Grundstücke durchführen, 
sofern die Durchführung nicht auf andere Weise ge-
sichert ist. Die Maßnahmen können bereits vor dem 
Eingriff durchgeführt werden, wenn dies aus städte-
baulichen Gründen oder aus Gründen des Natur-
schutzes erforderlich ist; die Kosten können geltend 
gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich 
genutzt werden dürfen. 

(4) Soweit die Gemeinde Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen nach Absatz 3 durchführt, sind die Ko-
sten auf die zugeordneten Grundstücke zu verteilen. 
Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche, 

3. die Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigun-
gen. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander ver-
bunden werden. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für 
Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 
Abs. 2a und § 7 des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch. 

(5) Die Gemeinden können durch Satzung regeln 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 5 ent-
sprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans, 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach Absatz 3; 
dabei ist § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Satz 2 
des Baugesetzbuchs entsprechend anzuwenden, 

3. die Art  der Kostenermittlung und die Höhe des 
Einheitssatzes entsprechend § 130 des Baugesetz-
buchs, 

4. die Verteilung der Kosten nach Absatz 4 ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere der 
zu erwartenden Beeinträchtigungen nach Biotop-
und Nutzungstypen, 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von Vor-
auszahlungen, 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags. 

(6) Auf Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile, die nach § 34 des Baugesetz-
buchs zulässig sind, sind die §§ 17 bis 20 nicht anzu-
wenden, soweit sich aus Absatz 4 Satz 4 nichts ande-
res ergibt. Absatz 1. Satz 4 gilt entsprechend. 

(7) Entscheidungen nach § 18 über Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und Entschei-
dungen über die Errichtung von baulichen Anlagen 
nach § 34 des Baugesetzbuchs ergehen im Beneh-
men mit den für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörden. Äußert  sich in den Fällen des 
§ 34 des Baugesetzbuchs die für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Behörde nicht binnen 
eines Monats, kann die für die Entscheidung zustän-
dige Behörde davon ausgehen, daß Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege von dem Vor-
haben nicht berührt werden. Das Benehmen ist nicht 
erforderlich in den Fällen des Absatzes 2 und des Ab-
satzes 4 Satz 4. 

(8) Die Geltung der §§ 17 bis 20 für Bebauungs-
pläne, soweit sie auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
eine Planfeststellung ersetzen, bleibt unberührt. 

§ 64 

Übergangsvorschrift 

[(1) Soweit Behörden des Bundes oder im Falle der 
Auftragsverwaltung des Bundes Landesbehörden 
Entscheidungen nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 über 
Eingriffe im Sinne des § 20 Abs. 1 treffen, gilt abwei-
chend von § 10 bis zum (Einsetzen: Letzter Tag der 
sich aus Artikel 5 Nr. 2 des Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechts des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, zur Umsetzung gemeinschaftsrechtli-
cher Vorschriften und zur Anpassung anderer 
Rechtsvorschriften ergebenden Frist) § 20 Abs. 1 bis 3 
unmittelbar. Soweit die Länder vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist hinsichtlich der do rt  genann-
ten Vorschrift Regelungen zur Erfüllung der sich aus 
Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes ergebenden 
Pflicht erlassen, tritt Satz 1 mit Inkrafttreten der je-
weiligen landesgesetzlichen Regelung außer Kraft.]  

(2) Die Länder können abweichend von § 24 be-
stimmen, daß bis zum 30. April 1998 

1. § 24 Abs. 1 auf Bauleitpläne und auf Satzungen 
nach § 4 Abs. 2 a und § 7 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch nicht anzuwenden ist und 

2. Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach 
§ 30 des Baugesetzbuchs und während der Plan-
aufstellung nach § 33 des Baugesetzbuchs und im 
Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 2 a 
und § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz-
buch nicht als Eingriffe in Natur und Landschaft 
anzusehen sind. 

§ 1 Abs. 5 und 6 des Baugesetzbuchs bleibt unbe-
rührt. 

(3) § 24 Abs. 2 bis 7 ist auch anzuwenden auf Vor-
haben 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen, die vor dem 
1. Mai 1993 in Kraft getreten sind, oder 

2. über deren Zulässigkeit vor dem 1. Mai 1993 ent-
schieden worden ist, wenn die Entscheidung noch 
nicht unanfechtbar geworden ist. 

[(4) § 54 gilt entsprechend für Vereine, die nach 
§ 29 des bis zum (Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttre- 
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ten des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, zur Umset-
zung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften und zur 
Anpassung anderer Rechtsvorschriften) geltenden 
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannt worden sind.] 

§ 66 

Abweichende Ländervorschriften 

Die Länder können abweichend von § 24 Abs. 2 
und 6 und § 64 Abs. 3 Nr. 1 bestimmen, daß erhebli-
che oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes durch Vorhaben 

1. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile nach § 34 des Baugesetzbuchs, 

2. in Gebieten mit Bebauungsplänen, die vor dem 
1. Mai 1993 in Kraft getreten sind, 

durch Geldleistungen auszugleichen sind; in den 
Fällen der Nummer 2 jedoch nur insoweit, als Aus-
gleich, Ersatz oder Minderung der Beeinträchtigun-
gen nicht bereits Gegenstand der bauleitplaneri-
schen Abwägung waren. Der Vorhabenträger oder 
Eigentümer kann an  Stelle von Geldleistungen Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Das 
Aufkommen aus den Geldleistungen steht den Ge-
meinden zu und ist für Ersatzmaßnahmen zu verwen-
den. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa Dreifachbuchstabe aaa0 - neu - 
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa ist vor Dreifachbuchstabe aaa folgender 
Dreifachbuchstabe aaa0 einzufügen: 

,aaa0) In Nummer 2 werden nach den Worten 
„Kreise der Bevölkerung" die Worte „ins-
besondere durch die Förderung kosten-
sparenden Bauens" eingefügt.'. 

Begründung 

Bisher ist der Belang des kostensparenden Bau-
ens im Baugesetzbuch nicht ausdrücklich enthal-
ten. Zwar gibt es Ansätze, wie etwa in § 1 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 2 BauGB die Eigentumsbildung weiter 
Kreise der Bevölkerung zu ermöglichen, dies 
kann jedoch - so der bisherige Weg in 
Deutschland - auch durch staatliche Förderung 
in Form von Zuschüssen zu den Baukosten ge-
schehen. Angesichts knapperer staatlicher Mittel 
bei gleichzeitig hohem Bedarf, preiswerten 
Wohnraum zu schaffen, müssen jedoch neue 
Möglichkeiten beschritten werden. 

Hierzu gehört, daß bereits bei der Bauleitplanung 
bedacht wird, wie ein neu ausgewiesenes Bauge-
biet in kostensparender Bauweise bebaut werden 
kann. Die Gemeinde soll berücksichtigen, daß 
die Form und die Anlage von Erschließungsanla-
gen ebenso wesentlichen Einfluß auf die späte-
ren Gesamtbaukosten haben, wie die Größe und 
die Form von einzelnen Baulosen und die Fest-
setzungen des Katalogs aus § 9 Abs. 1. Die Not-
wendigkeit, derartige Aspekte bereits frühzeitig 
zu bedenken, ist im BauGB bisher nicht ausrei-
chend verankert, weshalb es der vorgeschlage-
nen Ergänzung des BauGB bedarf. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa Dreifachbuchstabe aaa 
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa ist Dreifachbuchstabe aaa wie folgt zu fassen: 

,aaa) In Nummer 7 werden die Wörter „die Be-
lange des Umweltschutzes" durch die 
Wörter „gemäß § 1 a die Belange des Um-
weltschutzes, auch durch Nutzung er-
neuerbarer Energien," ersetzt.'. 

Begründung 

§ 1 a regelt die Behandlung der Belange des Um-
weltschutzes in der Abwägung. Eine Zumessung 
oder bindende Vorgaben sind damit nicht ver-
bunden. Die Umformulierung stellt dies klar. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa Dreifachbuchstabe bbb 
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 10 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 
Dreifachbuchstabe bbb ist zu streichen. 

Begründung 

Die Regelung ist systemfremd und überflüssig. 
Von der Gemeinde beschlossene städtebauliche 
Planungen sind stets Ergebnis einer die Belange 
in § 1 Abs. 5 berücksichtigenden konzeptionellen 
Überlegung. Es macht daher wenig Sinn, in einer 
neuen Nummer 10 zu regeln, was sich bereits 
aus den Nummern 1 bis 9 ergibt. Überflüssige 
Vorschriften sollten unterbleiben. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 a BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist die Überschrift des § 1a wie 
folgt zu fassen: 

„Umweltschützende Belange in der Abwägung". 

Begründung 

Die Belange des Umweltschutzes sind in die Ab-
wägung einzustellen und mit dem ihnen im je-
weiligen Fall zukommenden Gewicht zu bewer-
ten. Das Wort  „Maßgabe" erweckt den Eindruck 
zwingender, zugemessener Vorgaben. Das wäre 
mit der Struktur des Abwägungsgebotes und der 
grundsätzlichen Gleichrangigkeit aller Belange 
nicht vereinbar, ist auch nicht gewollt. Die Um-
formulierung soll mögliche Mißdeutungen ver-
meiden. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 a Abs. 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 2 sind in § 1 a Abs. 1 die Worte 
„dabei sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen" durch die Worte 
„dabei sollen Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß begrenzt werden" zu ersetzen. 

Begründung 

Die „sind"-Fassung des Entwurfs wird zu dem 
mißverständlichen und falschen Schluß führen, 
das Gebot sei als sogenannter Planungsleitsatz 
zwingend zu beachten und gehe der planeri-
schen Abwägung vor. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 2, 7, 10, 13, 19, 23, 33 bis 36, 40, 
48, 49, 70, 83 und 86 (BauGB) 

In Artikel 1 sind zu streichen: 

a) in Nummer 2 der § 1 a Abs. 2, Abs. 4 Nr. 2 und 
Absatz 5, 

b) in Nummer 7 der Buchstabe b, 
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c) in Nummer 10 der Buchstabe b, 

d) in Nummer 13 in § 11 Abs. 1 Nr. 2 die Wörter 
„die Durchführung des Ausgleichs im Sinne 
des § 1 a Abs. 5,", 

e) in Nummer 19 der Buchstabe a, 

f) in Nummer 23 der § 29 Abs. 3, 

g) Nummer 33, 

h) Nummer 34, 

i) in Nummer 35 der Buchstabe a, 

j) Nummer 36, 

k) Nummer 40, 

1) in Nummer 48 Buchstabe a der Doppelbuch-
stabe bb, 

m) Nummer 49, 

n) Nummer 70, 

o) in Nummer 83 in § 243 der Absatz 2 und 

p) in Nummer 86 der Buchstabe c. 

Begründung 

Die erst vor relativ kurzer Zeit eingeführte Rege-
lung der §§ 8a bis 8 c BNatSchG hat sich im Voll-
zug mittlerweile etabliert. Erhebliche Anfangs-
schwierigkeiten für Länderbehörden und Kom-
munen im Vollzug konnten behoben werden. Die 
kurzfristige nochmalige Änderung der Regelun-
gen einschließlich der Überführung in viele un-
terschiedliche Regelungsstellen im BauGB führt 
zu neuen Unsicherheiten, Verzögerungen und 
damit zu Verschlechterungen im Vollzug. Die In-
novationszeiträume beim Gesetzgeber gestalten 
sich zunehmend kürzer als die Implementations-
zeiträume bei Verwaltungen, Kommunen und 
Gerichten. Hierdurch wird erheblicher verwal-
tungsmäßiger Anpassungsbedarf bei Kommu-
nen, Investoren, Planern und Behörden induziert. 

Die vorgesehene Aufteilung der Eingriffsrege-
lung zwischen Bundesnaturschutzgesetz und 
Baugesetzbuch führt zu zahlreichen Doppelrege-
lungen und zu einer komplizierten und unüber-
sichtlichen Gesetzeslage. Die von der Bundesre-
gierung vorgesehene Regelung ist weder ein Bei-
trag zur Gesetzesvereinfachung noch zur Förde-
rung der Verständlichkeit und Vollzugsfreund-
lichkeit von Gesetzen. 

Die Einführung neuer, von der etablierten Termi-
nologie abweichender Ausgleichsbegriffe im 
BauGB-Entwurf führt eine Verkomplizierung 
und Zersplitterung einer einheitlichen Rechtsma-
terie mit sich. Es besteht die dringende Gefahr, 
daß gleiche Rechtsmaterien aus gesetzessyste-
matischen Gründen unterschiedliche Auslegun-
gen erhalten und somit materiell auseinander

-

driften. 

Die Zuständigkeit für den Vollzug und die Ausle-
gung der Bestimmungen zur Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung würden der Kompetenz der 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi-
gen Behörden entzogen und den Baubehörden 

als primär städtebaulichen Interessen verpflich-
teten Eingriffsverwaltungen zugeordnet. Damit 
wird die Stellung des Naturschutzes im BauGB 
vermindert; das von der Eingriffsregelung bisher 
ausgehende „Optimierungsgebot" würde de 
facto abgeschafft. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 a Abs. 3 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 1 a Abs. 3 nach Satz 1 fol-
gender Satz anzufügen: 

„Satz 1 gilt entsprechend bei Vorhaben, vor de-
ren Zulassung oder Durchführung nach Landes-
recht eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorge-
sehen ist. " 

Begründung 

In europarechtskonformer Umsetzung schreibt 
§ 17 i. V. m. § 2 Abs. 3 Nr. 3 UVPG in der gelten-
den Fassung vor, daß die Umweltverträglich-
keitsprüfung bereits im Stadium der Bauleitpla-
nung erfolgen so ll, wenn durch den Beschluß 
nach § 10 BauGB die Zulässigkeit von nach Bun-
desrecht umweltverträglichkeitsprüfungspflichti-
gen Vorhaben begründet werden soll. Die Ergän-
zung in Absatz 3 des § 1 a stellt sicher, daß in den 
Fällen, in denen der Landesgesetzgeber im Rah-
men seiner Kompetenzen die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor der 
Zulassung oder Realisierung eines Vorhabens 
vorsieht, dies für die Bauleitplanung in gleicher 
Weise beachtlich ist. Es liegt im besonderen 
Interesse, die erhöhte Bedeutung der Bauleitpla-
nung in ihrer zulassungsersetzenden Funktion 
beibehalten zu können und gleichzeitig die euro-
parechtlichen Vorgaben in rechtssicherer Weise 
umzusetzen (vgl. BVerwG, Beschluß vom 30. Au-
gust 1995 - 4 B 185.95/UPR 1995, 450f.; Paßlick 
in Hoppe, UVPG, 1995, § 17 Rn. 6-10). 

8. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 1 a Abs. 4 Nr. 3 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 2 ist in § 1 a Abs. 4 die Nummer 3 
zu streichen. 

Begründung 

Der Sachverhalt ist bereits in § 24 Abs. 1 Satz 4 
BNatSchG-E geregelt. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 4 und Nr. 38 (§§ 3, 108 BauGB) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Buchstabe b ist wie folgt zu ändern: 

aaa) Die Doppelbuchstaben aa und bb 
sind zu streichen. 

bbb) In Doppelbuchstabe cc sind die Wör- 
ter „Bedenken und" zu streichen. 

ccc) In Doppelbuchstabe dd sind aus dem 
Änderungsbefehl die Worte ,und die 
Wörter „Bedenken und" gestrichen' 
zu streichen. 
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bb) Buchstabe c Doppelbuchstabe aa ist zu 
streichen. 

b) Nummer 38 ist zu streichen. 

Begründung 

In § 3 Abs. 2 Satz 2 sollte an der bisherigen Frist 
von mindestens einer Woche festgehalten wer-
den. Die Mindestfrist von einer Woche ist aus 
Gründen der Bürgerfreundlichkeit erforderlich. 
Sie verzögert die Verfahren allenfalls marginal. 
Die Streichung bringt im Verhältnis zu den Nach-
teilen (Ausschluß der Beteiligung von Bürgern 
aufgrund zu kurzer Fristen) keine relevanten 
Vorteile. 

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 der bisherigen Fassung 
können während der Auslegungsfrist Bedenken 
und Anregungen vorgebracht werden. Die Strei-
chung des Wortes „Bedenken" wird zu erhebli-
chen Auslegungsschwierigkeiten führen, wobei 
einzuräumen ist, daß eine genaue Unterschei-
dung beider Begriffe kaum möglich ist, da eine 
Anregung naturgemäß oft auch Bedenken gegen 
den bisherigen Inhalt des Entwurfs enthält. Ein 
Festhalten an der bisherigen Terminologie ist 
aber dennoch erforderlich, da sonst der Eindruck 
entstehen könnte, daß nach Inkrafttreten des 
Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 eine Kri-
tik in Form von „Bedenken" nicht mehr möglich 
ist und nur noch Anregungen - im positiven 
Sinne - im Rahmen der Bürgerbeteiligung vorge-
bracht werden können. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe cc (§ 3 Abs. 3 bisheriger Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe cc 
ist in § 3 Abs. 3 bisheriger Satz 2 nach der An-
gabe „§ 13 Nr. 2" das Wort  „entsprechend" ein-
zufügen. 

Begründung 

Die Änderung stellt klar, daß auch bei der ent-
sprechenden Anwendung des § 13 im übrigen 
das „normale" Verfahren durchgeführt wird. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist in § 4 Abs. 1 Satz 1 das Wo rt 
 „wird" durch die Wörter „werden kann" zu er-

setzen. 

Begründung 

Es kann nicht in das Belieben der Gemeinde ge-
stellt werden zu entscheiden, ob der Aufgaben-
bereich eines Trägers öffentlicher Belange be-
rührt wird oder nicht. Dies kann nur der betrof-
fene Träger öffentlicher Belange selbst. Die Kom-
munen werden in bezug auf vorauszusetzende 
Kenntnisse über die Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereiche der Behörden überfordert; die Ge-
fahr rechtsfehlerhafter Planungen steigt damit. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist § 4 Abs. 2 Satz 2 wie folgt zu 
fassen: 

„In den Stellungnahmen haben sich die Träger 
öffentlicher Belange auf ihren Aufgabenbereich 
zu beschränken; sie haben Aufschluß über von 
ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Pla-
nungen und sonstige Maßnahmen sowie deren 
zeitliche Abwicklung zu geben, die für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung des 
Gebiets bedeutsam sein können." 

Begründung 

Die Träger öffentlicher Belange werden im Bau-
leitplanverfahren beteiligt, damit sie die in ihre 
Zuständigkeit fallenden öffentlichen Belange als 
fachkundige Information in die Bauleitplanung 
einbringen. Die Stellungnahme muß sich deshalb 
nicht nur im Regelfall, sondern immer auf den 
Aufgabenbereich beschränken. Weitere Äuße-
rungen sind nicht Inhalt der Stellungnahme, son-
dern sonstige Informationen, die zu geben den 
Trägern öffentlicher Belange ebenso frei steht 
wie jedem Bürger. 

Der Aufschluß über die beabsichtigten Planun-
gen ist ein Hauptzweck der Beteiligung; das rela-
tivierende Wort  „auch" ist deshalb zu streichen. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 4 Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist § 4 Abs. 3 Satz 2 wie folgt zu 
ändern: 

a) Vor den Worten „vorgebrachten Belange" ist 
das Wort  „verspätet" einzufügen. 

b) Die Worte „oder sind für die Rechtmäßigkeit 
der Abwägung von Bedeutung" sind zu strei-
chen. 

Begründung 

Die Einfügung des Wortes „verspätet" dient der 
Klarstellung des gesetzgeberischen Ziels. 

Die durch die Neufassung vorgesehene Ergän-
zung um die Worte „oder sind für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von Bedeutung" entbehrt 
jeder Praktikabilität. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 4 Abs. 4 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist in § 4 Abs. 4 nach der An-
gabe „§ 13 Nr. 3" das Wort  „entsprechend" ein-
zufügen. 

Begründung 

Die Ergänzung stellt klar, daß auch bei Anwen-
dung des § 13 Nr. 3 das Verfahren im übrigen als 
„normales" Bauleitplanverfahren durchgeführt 
wird. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 7 a - neu - und Nummer 78 
(§ 6 Abs. 2, § 216 BauGB) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 
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a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7 a ein-
zufügen: 

1 7 a. § 6 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die höhere Verwaltungsbehörde prüft 
nur, ob der Flächennutzungsplan wegen 
einer nach § 214 beachtlichen Verletzung 
von Vorschriften nicht ordnungsgemäß 
zustandegekommen ist oder aus anderen 
Gründen diesem Gesetzbuch, den auf 
Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen 
oder sonstigen Rechtsvorschriften wider-
spricht. Die Genehmigung darf nur aus 
den in Satz 1 genannten Gründen versagt 
werden. " ' 

b) Nummer 78 ist wie folgt zu fassen: 

„78. § 216 wird aufgehoben.". 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

Nach § 6 Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 3 des geltenden 
BauGB hat die Aufsichtsbehörde im Anzeige-
und im Genehmigungsverfahren eine umfas

-

sende Prüfung der formellen und materiellen 
Rechtmäßigkeit des vorgelegten Bauleitplans 
durchzuführen. § 216 BauGB bestätigt diesen 
Prüfungsumfang vor dem Hintergrund der nach 
§1 214, 215 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
eingeschränkten Beachtlichkeit der Verletzung 
von Vorschriften mit formellen oder materiellen 
Anforderungen. 

Diese umfassende Aufgabe und zugleich umfas-
sende Befugnis der Aufsichtsbehörde setzt einen 
Prüfungsumfang und - jedenfalls in Teilberei-
chen - eine Prüfungstiefe voraus, die mit den a ll

-gemeinen Bemühungen um den Abbau staat-
licher Aufgaben sowie um Verfahrensvereinfa-
chung und -beschleunigung nur schwer in Ein-
klang zu bringen ist. Aus rechtstatsächlicher 
Sicht ist festzustellen, daß diese gesetzlich vorge-
sehene umfassende aufsichtliche Prüfung in der 
Praxis kaum zu realisieren ist und oft auch nicht 
realisiert wird. Die Vorschrift zwingt die höhere 
Verwaltungsbehörde zur Prüfung und ggf. Bean-
standung von Mängeln, hinsichtlich derer die 
Gemeinde regelmäßig einwenden wird, daß ihre 
Beseitigung angesichts ihrer rechtlichen Unbe-
achtlichkeit „formaler Bürokratismus" ist. 

Es bietet sich an, die Prüfungspflicht der Auf-
sichtsbehörde auf die nach § 214 BauGB beacht-
lichen Rechtsverletzungen, zurückzuführen. Die 
vorgesehene Beschränkung der aufsichtlichen 
Kontrolle durch § 6 Abs. 2 bezieht sich nur auf 
diese Rechtsverletzungen. Ob die in § 215 BauGB 
genannten Rechtsverletzungen und Mängel we-
gen rügelosen Verstreichens der in § 215 Abs. 1 
BauGB genannten Fristen unbeachtlich sind, läßt 
sich im Zeitpunkt der aufsichtlichen Überprü-
fung (und damit vor der den Fristlauf erst auslö-
senden Bekanntmachung) noch nicht feststellen. 

Hinsichtlich der Bebauungspläne und anderen 
Satzungen bedarf es keiner ergänzenden Ände

-

rung des § 11 Abs. 2 und 3 BauGB. Durch die Be-
zugnahme auf § 6 Abs. 2 wird hinreichend deut-
lich, daß auch insoweit Aufgabe und Befugnis 
der Aufsichtsbehörde auf die Prüfung der nach 
§ 214 BauGB beachtlichen Rechtsverletzungen 
beschränkt sein sollen; dies gilt auch für die von 
§ 6 Abs. 2 nicht erfaßten - weil beim Flächennut-
zungsplan nicht einschlägigen - Fälle des § 214 
Abs. 2 BauGB. 

Zu Buchstabe b 

§ 216 BauGB begründet keine Prüfungspflicht 
der Aufsichtsbehörde, sondern setzt diese voraus. 
Mit der Vorschrift sollen Unklarheiten infolge der 
Regelungen über die Planerhaltung nach 11 214, 
215 BauGB ausgeräumt werden. Mit der Neuf as-
sung  von § 6 Abs. 2 ist die Reichweite der Prü-
fungspflicht durch Bezugnahme auf § 214 BauGB 
insoweit ausdrücklich festgelegt, so daß es der 
Vorschrift des § 216 BauGB nicht mehr bedarf. 

Mit dem Entfall dieser Vorschrift wird ein Beitrag 
zur Entbürokratisierung und Beschleunigung der 
Bauleitplanverfahren geleistet. 

16. Zu Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe cc 1- neu - (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a ist nach Doppel-
buchstabe cc folgender Doppelbuchstabe cc 1 
einzufügen: 

,cc 1) In Nummer 14 werden nach dem Wo rt 
 „Abwasserbeseitigung" die Wörter „ , die 

Fassung, Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser" eingefügt.'. 

Begründung 

Die Verminderung des Regenwasserabflusses 
dient der Entlastung der Abwasseranlagen und 
der Verringerung von Hochwasserspitzen. Dar-
über hinaus verbessert eine entsprechende Flä-
chenvorsorge die Möglichkeiten zur Regenwas-
sernutzung. 

17. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 10 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 11 ist wie folgt zu fassen: 

,11. 1 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 
Beschluß, aufsichtliche Prüfung und Inkrafttreten 

des Bebauungsplans 

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-
plan als Satzung. 

(2) Bebauungspläne, die nicht nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 oder Absatz 3 aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden sind, bedürfen der Ge-
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 
Abs. 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Bebauungspläne, die nicht nach Absatz 2 
einer Genehmigung bedürfen, sind der höheren 
Verwaltungsbehörde anzuzeigen. Die höhere 
Verwaltungsbehörde hat die Verletzung von 
Rechtsvorschriften, die eine Versagung der Ge- 
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nehmigung nach § 6 Abs. 2 rechtfertigen würde, 
innerhalb eines Monats nach Eingang der An-
zeige geltend zu machen; aus wichtigen Grün-
den kann die Frist durch Erklärung gegenüber 
der Gemeinde durch die höhere Verwaltungsbe-
hörde um höchstens einen Monat verlängert wer-
den. Der Bebauungsplan darf nur in Kraft gesetzt 
werden, wenn die höhere Verwaltungsbehörde 
die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht in-
nerhalb der in Satz 2 bezeichneten Frist geltend 
gemacht oder wenn sie vor Ablauf der Frist er-
klärt hat, daß sie keine Verletzung von Rechts-
vorschriften geltend macht. 

(4) Der Beschluß des Bebauungsplanes durch 
.die Gemeinde ist ortsüblich bekanntzumachen; 
dabei ist auf die Genehmigung nach Absatz 2 
oder die Durchführung des Anzeigeverfahrens 
nach Absatz 3 hinzuweisen. Der Bebauungsplan 
ist mit der Begründung zu jedermanns Einsicht 
bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen 
Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist 
darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan ein-
gesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Bekanntma-
chung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung." '. 

Als Folge ist Artikel 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe dd ist im Änderungsbefehl die Angabe 
„§ 10 Abs. 2" durch die Angabe „§ 10" zu er-
setzen. 

b) Nummer 9 ist zu streichen. 

c) In Nummer 13 ist in § 13 nach Satz 2 *) folgen-
der Satz anzufügen: 

„Der Bebauungsplan bedarf keiner Genehmi-
gung oder Anzeige nach § 10, wenn dié Betei-
ligten innerhalb der Frist den Änderungen 
oder Ergänzungen nicht widersprochen ha-
ben. " 

d) In Nummer 15 ist die Verweisung „ 10 Abs. 3 
Satz 2 bis 5" durch die Verweisung „ 10 Abs. 4 
Satz 2 bis 5" zu ersetzen. 

e) Nummer 27 Buchstabe c ist wie folgt zu fas-
sen: 

,c) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Bei der Aufstellung der Satzungen 
nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist das 
vereinfachte Verfahren nach § 13 Satz 1 
Nr. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 
Die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 ist 
der höheren Verwaltungsbehörde anzu-
zeigen; § 10 Abs. 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Auf die Satzungen nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist § 10 Abs. 4 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, daß an die Stelle der Bekanntma-
chung der Genehmigung die Bekanntma-
chung des Beschlusses der Satzung t ritt." ' 

") Vgl. Ziff. 23 

f) In Nummer 44 Buchstabe c, Nummer 56 
Buchstabe b und Nummer 58 Buchstabe c ist 
die Verweisung ,, § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5" je-
weils durch die Verweisung „§ 10 Abs. 4 Satz 2 
bis 5" zu ersetzen. 

g) Nummer 71 ist zu streichen. 

h) Nummer 75 Buchstabe c ist wie folgt zu fas-
sen: 

,c) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 11 
Abs. 3 Satz 2" durch die Angabe „§ 10 
Abs. 3 Satz 3" ersetzt.'. 

i) Nummer 78 ist zu streichen. 

j) Nummer 86 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Buchstabe a ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Doppelbuchstabe aa ist die Ver-
weisung „ § 10 Abs. 2" durch die Ver-
weisung „ § 10 Abs. 2 und 3" zu er-
setzen. 

bbb) Doppelbuchstabe bb ist zu streichen. 

bb) In Buchstabe b ist die Verweisung „§ 10 
Abs. 3" durch die Verweisung „ § 10 
Abs. 4" zu ersetzen. 

Begründung 

Der Wegfall der Anzeigepflicht für Bebauungs-
pläne soll nach der Begründung zum Gesetzent-
wurf der Aufwertung des Flächennutzungspla-
nes und der Stärkung der kommunalen Pla-
nungshoheit dienen. Diese Begründung ver-
kennt die mit dem Wegfall verbundenen Risiken, 
die auch aus einer Änderung des Planungsge-
schehens und der Planungsinstrumente resultie-
ren. 

Das im Bericht der Expertenkommission zur No-
vellierung des Baugesetzbuches zitierte For-
schungsvorhaben „Art  und Umgang von Bean-
standungen und Maßgaben im Rahmen des An-
zeige- und Genehmigungsverfahrens bei Bebau-
ungsplänen" stellt fest, daß ein erheblicher Teil 
der Bebauungspläne bei der erstmaligen Einrei-
chung beanstandet wird. Auch wenn ein Teil die-
ser Fehler bei einer gerichtlichen Kontrolle von 
vornherein unbeachtlich wäre oder nach Ablauf 
von ein bzw. sieben Jahren unbeachtlich würde, 
verbleibt dennoch ein nicht unbeachtlicher An-
teil an unheilbaren „Ewigkeitsfehlern". Ange-
sichts dieser Situation ist die aufsichtliche Kon-
trolle im Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren 
eine unverzichtbare Voraussetzung für die 
Rechts- und Investitionssicherheit der Bebau-
ungsplanung. Der Bebauungsplan bildet die 
Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben 
und damit häufig auch für bedeutende Investi-
tionsentscheidungen zugunsten des Wirtschafts-
standortes Deutschland (auch der Bericht der un-
abhängigen Expertenkommission zur Vereinfa-
chung und Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, Randnummer 125ff., 
verweist auf den Standortfaktor der Rechtssicher-
heit von Genehmigungen in Deutschland). Diese 
Erwartung der Wirtschaft verlangt Vertrauen in 
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die Beständigkeit der Entscheidungsgrundlage 
Bebauungsplan. Staatliche Kontrolle trägt we-
sentlich dazu bei, dieses Vertrauen zu schaffen 
und zu erhalten. 

Die Anforderungen an die Bauleitplanung sind in 
den vergangenen Jahrzehnten durch steigende 
fachgesetzliche Vorgaben gewachsen. Damit hat 
auch das Fehlerpotential zugenommen. Die Re-
gelungen zur Planerhaltung in §§ 214, 215 
BauGB und dem in Artikel 1 Nr. 77 vorgesehenen 
§ 215 a können die damit verbundenen Risiken 
nur zum Teil ausgleichen. Eine daraus resultie-
rende allgemeine planerische Zurückhaltung der 
Gemeinden wäre der falsche Weg. Die auch als 
Unterstützung der Gemeinden zu verstehende 
staatliche Kontrolle trägt wirksam dazu bei, der-
artigen Hemmnissen vorzubeugen. 

Die Beibehaltung des Anzeigeverfahrens ist ge-
rade bei der großen Vielzahl kleinerer und mittle-
rer Gemeinden ein gewisser Garant für rechts-
konformes und -beständiges, aber auch qualität-
volles Planen. 

Die Bedeutung des Bebauungsplans als Ent-
scheidungsgrundlage und damit auch die Bedeu-
tung einer präventiven Kontrolle (im Gegensatz 
zu einer späteren rechtlichen Überprüfung mit 
allen ihren denkbaren Folgeproblemen) sind um 
so größer, als die novellierten Bauordnungen der 
Länder vielfach bei Vorliegen eines qualifizierten 
Bebauungsplanes in beträchtlichem Umfang ge-
nehmigungsfreies Bauen zulassen. 

Die kommunalrechtliche Rechtsaufsicht ist nicht 
in der Lage, die bewährte aufsichtliche Kontrolle 
nach § 11 BauGB zu ersetzen. 

Auch der scheinbare Vorteil für die Gemeinden 
wird aufgrund der Veränderung des Planungsge-
schehens zunehmend zum Nachteil. Bauleitpla-
nung wandelt sich zunehmend von einer Ange-
botsplanung in eine auf aktuelle Bedürfnisse aus-
gerichtete Bedarfsplanung. Zunächst nur in den 
neuen Ländern, aber auch zunehmend in den al-
ten Ländern wird Bauland oft nur noch dann aus-
gewiesen, wenn dies von p rivaten Investoren ge-
wünscht wird und hierbei Planung und Erschlie-
ßung von diesen finanziert werden. Diese privat-
wirtschaftliche Finanzierung führt zu Forderun-
gen der Investoren, deren Ergebnis wäre, daß 
der Inhalt der Planung weniger an den Bedürf-
nissen der Gemeinde als des Investors ausgerich-
tet wird. Viele Gemeinden sind nicht in der Lage, 
diesen Forderungen zu widerstehen. Ein Wegfall 
des Anzeigeverfahrens würde daher gerade zu 
einer Schwächung der kommunalen Planungsho-
heit führen, da die Genehmigungsbehörde als 
Partner der Gemeinden wegfällt, die zumindest 
in einem größeren Bereich (Regierungsbezirk) 
verhindern kann, daß Gemeinden gegeneinan-
der ausgespielt werden. 

Einer staatlichen Kontrolle in allen Bebauungs-
planaufstellungsverfahren stehen die allgemei-
nen Bestrebungen um Verfahrensbeschleuni-
gung nicht entgegen. Im Gegenteil können 

durch eine zügige aufsichtliche Prüfung zeitliche 
Verluste infolge eines (aus der Sicht des Antrag-
stellers erfolgreichen) Normenkontrollverfahrens 
oder wegen eines ergänzenden Verfahrens nach 
dem nun vorgesehenen § 215 a vermieden wer-
den. 

Auch wären die zu erwartenden Beschleuni-
gungseffekte im Verhältnis zur durchschnittli-
chen Dauer von Bauleitplanverfahren relativ ge-
ring. Schließlich sind die Möglichkeiten der 
§§ 33, 125 BauGB zu berücksichtigen, die eine 
Durchführung von Erschließungs- und Baumaß-
nahmen parallel zum Aufstellungsverfahren er-
möglichen. 

Daher kommt der Bericht der Kommission zur 
Novellierung des Baugesetzbuches auch zu dem 
Ergebnis, daß der Verzicht auf die präventive Be-
bauungsplankontrolle kein geeigneter Beitrag 
zur Erleichterung und Beschleunigung von Inve-
stitionen ist und in etlichen Fällen sogar das Ge-
genteil der Fall sein dürfte (Randnummer 251). 
Aus den gleichen Gründen forde rt  auch der 
DIHT in seinem Beschluß vom 28. Juni 1996 die 
Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage. 

Sind demnach auch Beschleunigungsgesichts-
punkte nicht hinreichend gewichtig, um die Not-
wendigkeit eines Anzeigeverfahrens als solchem 
in Frage zu stellen, so geben diese Gesichts-
punkte gleichwohl Anlaß, die Ausgestaltung des 
Anzeigeverfahrens diesen Anforderungen anzu-
passen. Eine Verkürzung der bisher in § 11 Abs. 3 
Satz 1 BauGB festgesetzten Drei-Monats-Frist 
auf einen Monat mit Verlängerungsmöglichkeit 
um maximal einen weiteren Monat wird dem ge-
recht, ohne den für eine effektive Kontrolle und 
Hilfestellung erforderlichen Handlungsspielraum 
der Aufsichtsbehörden übermäßig einzuschrän-
ken. Mit dieser Alternative wird den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft und der Bauherren nach Inve-
stitionssicherheit ebenso Rechnung getragen wie 
den Interessen der Kommunen nach Verfahrens-
beschleunigung. 

Die Folgeänderungen ergeben sich unmittelbar 
aus der Beibehaltung des Anzeigeverfahrens. 
Damit können auch die im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vorgesehenen Verschärfungen 
in Artikel 1 Nr. 27 und 28 (Genehmigungspflicht 
für die dort  genannten Satzungen anstelle der 
nach der geltenden Rechtslage vorgeschriebenen 
Anzeigepflicht) vermieden werden. 

Begründung 

Durch das Wort  „insbesondere" in Absatz 1 wird 
klargestellt, daß der Beispielskatalog nicht enu-
merativ ist. Aus diesem Grunde kann der Hin-
weis in Absatz 4, daß die Zulässigkeit anderer 
städtebaulicher Verträge unberührt bleibt, entfal-
len. 

18. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 11 Abs. 4 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 ist § 11 Abs. 4 zu streichen. 
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19. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 12 Abs. 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 sind in § 12 Abs. 1 Satz 1 nach 
dem Wort  „Erschließungsmaßnahmen" die Wör-
ter „sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men" einzufügen. 

Begründung 

Es ist klarzustellen - insbesondere angesichts der 
Nichtanwendbarkeit der §§ 135 a bis 135 c (auf-
grund des § 12 Abs. 3) - daß die Durchführungs-
vereinbarung auch Aussagen zur Durchführung 
der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen enthalten 
soll. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 12 Abs. 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 sind in § 12 Abs. 1 Satz 1 nach 
den Worten „und sich" die Worte „vor dem Be-
schluß (§ 10 Abs. 1)" einzufügen. 

Begründung 

Der Gesetzentwurf überninimt in leicht modifi-
zierter Form die ursprünglich in § 55 BauZVO 
der DDR enthaltene und nunmehr in § 7 BauGB-
MaßnahmenG festgelegte Regelung über die 
Satzung zum Vorhaben- und Erschließungsplan. 

Der Gesetzgeber hat jedoch das Verhältnis 
zwischen Durchführungsvertrag und Satzung 
rechtlich nicht eindeutig geregelt. Während all-
gemeine städtebauliche Verträge (§ 6 BauGB-
Maßnahmen-G; zukünftig § 11 BauGB) immer 
vor den entsprechenden Satzungsbeschlüssen 
abgeschlossen werden müssen, weil andernfalls 
ein Rechtsanspruch auf Genehmigung des Bau-
vorhabens bestünde und es mithin für den 
städtebaulichen Vertrag nichts mehr zu regeln 
gibt, wird diese Zeitabfolge für den Durch-
führungsvertrag zum Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan als Unterfall des allgemeinen städte-
baulichen Vertrages bestritten. Nicht nur die 
mittlerweile als gefestigt zu bezeichnende ober-
gerichtliche Rechtsprechung hat herausgear-
beitet, daß das „wenn" konditional gemeint 
ist und insofern erst dann der Gemeinde den 
Sonderweg eröffnet, einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nach § 12 zu beschließen, nach-
dem zuvor ein städtebaulicher Vertrag in Form 
des Durchführungsvertrages abgeschlossen wor-
den ist. 

Auch der Gesetzentwurf hat durch das Einord-
nen der bisherigen Satzung über den Vorhaben-
und Erschließungsplan in das System des BauGB 
von vorbereitendem und verbindlichem Bauleit-
plan und die daraus folgende Qualifizierung als 
(vorhabenbezogener) Bebauungsplan verdeut-
licht, daß der Vorhaben- und Erschließungsplan 
keine ungewöhnliche Sonderrolle mehr spielen 
soll. Er soll ein „normales" städtebauliches In-
strumentarium werden. Daraus folgt, daß auch 
die allgemeinen Regeln gelten, auch wenn die 
Verknüpfung zwischen dem Durchführungsver-
trag und der Satzung das besonders markante 

Kennzeichen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ist. Dies bedeutet, daß der Durchfüh-
rungsvertrag, wie andere städtebauliche Ver-
träge, vor dem Satzungsbeschluß abgeschlossen 
werden muß. 

Um der Rechtsklarheit und der besseren Lesbar-
keit des Gesetzes zu dienen, sollte dieser Um-
stand im Gesetz ausdrücklich geregelt werden. 
Dies dient der praktischen Handhabung des 
BauGB, das von sich heraus verständlich sein 
sollte. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 ist in § 12 Abs. 3 Satz 2 die An-
gabe „die §§ 14 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135 c 
und 175 bis 181" durch die Angabe „die §§ 14 bis 
28, 39 bis 84, 127 bis 135c, 180 und 181" zu erset-
zen. 

Begründung 

Gegenüber dem Entwurf der Bundesregierung 
sollen weniger Bestimmungen von der Anwen-
dung ausgenommen werden. Im einzelnen gilt 
folgendes: 

- Für die Bestimmungen der §§ 176, 178 und 
179 besteht in den Fällen Bedarf, in denen aus 
dem Durchführungsvertrag keine Vollstrek-
kung möglich ist. Soweit ein Vorhaben bereits 
weitgehend fertiggestellt ist, ist auch eine 
Aufhebung des Bebauungsplanes bzw. deren 
Androhung kein geeignetes Instrument, um 
den Vorhabenträger zur Erfüllung seiner 
Pflichten zu veranlassen. 

- Für die Anwendung des § 177 besteht ein Be-
darf, wenn eine entsprechend dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan errichtete Anlage 
nach einer längeren Zeit Mißstände oder 
Mängel aufweist. In diesen Fällen wird regel-
mäßig aus dem Durchführungsvertrag kein 
Anspruch bestehen, daß die zu errichtende 
Anlage dauerhaft in einem mangelfreien Zu-
stand zu erhalten ist. 

- Infolge der Anwendbarkeit der §§. 176 bis 179 
besteht auch Bedarf für die Bestimmung des 
§ 175. 

Andererseits ist eine Gleichstellung der 
Grenzregelung mit der Umlegung gerechtfer-
tigt. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 12 Abs. 4 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 sind in § 12 Abs. 4 die Worte 
„Einzelne Grundstücksflächen" durch das Wo rt 

 „Flächen" zu ersetzen. 

Begründung 

Die bisherige Formulierung engt die Erweite-
rungsmöglichkeit unnötig ein. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, daß das BauGB auch sonst auf 
Flächen und nicht auf Grundstücke abstellt. 
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23. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 13 Nr. 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 13 ist § 13 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 2 sind die Worte „den betroffenen 
Bürgern" durch das Wo rt  „Betroffenen" zu er-
setzen. 

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Betroffene im Sinne von Satz 1 Nr. 2 sind die 
Eigentümer der von den Änderungen oder Er-
gänzungen betroffenen Grundstücke". 

Als Folge ist in Artikel 1 Nr. 13 § 12 Abs. 6 
Satz 3 die Angabe „§ 13" durch die Angabe 
„ § 13 Satz 1" zu ersetzen. 

Begründung 

Die in Artikel 1 Nr. 13 § 13 Nr. 2 vorgesehene in-
dividuelle Beteiligung aller betroffenen Bürger 
stellt gegenüber der geltenden Rechtslage des 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 BauGB, wonach (neben den 
berührten Trägern öffentlicher Belange) nur den 
Eigentümern der von den Änderungen oder Er-
gänzungen betroffenen Grundstücke Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben ist, eine Ver-
schärfung dar. Danach würde über die Eigen-
tümer und die Inhaber grundstücksgleicher 
Rechte hinaus auch etwa eine Mieterbeteiligung 
eingeführt. Dies würde den Gemeinden in vielen 
Fällen wegen der dann besonders aufwendigen 
individuellen Beteiligung faktisch die in 
Nummer 2 vorgesehene Wahlmöglichkeit neh-
men und sie zur Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB zwingen. Eine solche Verschärfung ist 
mit der von der Neuregelung erwarteten Verein-
fachung nicht zu vereinbaren. 

Entgegen der Begründung zu Artikel 1 Nr. 13 
§ 13 besteht auch keine Notwendigkeit, die indi-
viduelle Beteiligung auszuweiten. Eine umfas-
sende Sammlung von Abwägungsmaterial ist bei 
dieser, die Grundzüge der Planung unberührt 
lassenden Änderung allgemein nicht veranlaßt. 
Dem Bedürfnis nach einer umfassenderen indivi-
duellen Beteiligung in Verfahren für andere städ-
tebauliche Satzungen als den Bebauungsplan 
kann durch die genannten Folgeänderungen 
Rechnung getragen werden; danach findet die 
hier vorgesehene Beschränkung in § 13 Satz 2 in 
den anderen Verfahren keine Anwendung. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 13 a - neu - (§ 14 Abs. 3 BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende 
Nummer 13 a einzufügen: 

,13 a. In § 14 Abs. 3 werden nach den Worten 
„genehmigt worden sind" die Worte „oder 
ein anderes landesrechtlich geregeltes 
baurechtliches Verfahren durchlaufen ha-
ben" eingefügt.'. 

Begründung 

Vorhaben, mit deren Errichtung oder Änderung 
nach Durchlaufen eines vereinfachten baurecht-
lichen Verfahrens (z. B. Kenntnisgabe) begonnen 
werden darf, sollen gegen eine nachfolgende Än

-

derung der planungsrechtlichen Grundlage in 
gleicher Weise geschützt werden wie geneh-
migte Vorhaben. Dies soll durch die vorgeschla-
gene Ergänzung klargestellt werden. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a (§ 15 Abs. 1 
BauGB) 

Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a ist wie folgt zu fas-
sen: 

,a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Ist nach Landesrecht kein Baugenehmi-
gungsverfahren erforderlich und kann die Ge-
meinde auch nicht die Durchführung des Bau-
genehmigungsverfahrens verlangen, tritt an 
die Stelle der Aussetzung der Entscheidung 
über die Zulässigkeit eine vorläufige Untersa-
gung der Ausführung des Vorhabens. " '. 

Begründung 

Die in Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a vorgesehene 
Ergänzung von § 15 Abs. 1 BauGB trägt der Aus- 
gestaltung des Genehmigungsfreistellungsver-
fahrens in mehreren Ländern nicht hinreichend 
Rechnung. Dort  ist den Gemeinden die Möglich-
keit eingeräumt, durch Abgabe einer entspre-
chenden Erklärung die Durchführung eines Bau-
genehmigungsverfahrens einzuleiten, in dessen 
Rahmen dann eine Zurückstellung nach § 15 
BauGB erfolgen kann. Der vorliegende Entwurf 
ermöglicht demgegenüber - vor dem Hinter-
grund der diesen Landesbauordnungen zugrun-
deliegenden Erwägungen - systemwidrig der 
Gemeinde, zwar nicht die Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens, wohl aber eine an die 
Stelle einer Zurückstellung tretende Untersa-
gung zu verlangen. Dafür besteht nicht nur kein 
Bedürfnis, sondern ein solches Verlangen der 
Gemeinde wäre offensichtlich rechtsmißbräuch-
lich. Die vorgeschlagene Neuformulierung besei-
tigt diese Problematik. 

Aufgrund der vorgeschlagenen Umformulierung 
besteht auch hinsichtlich einer Frist kein Rege-
lungsbedarf mehr. Nahezu alle Bauordnungen 
enthalten in den verschiedenartigen Ausgestal-
tungen sowohl von Anzeige- als auch von Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren Fristen, deren 
Ablauf dazu führt, daß der Bauherr (verfahrens-
rechtlich) mit dem Bau beginnen darf. Daß inner-
halb, aber auch nur innerhalb dieser Fristen die 
Ausführung des Bauvorhabens aufgrund § 15 
BauGB untersagt werden kann, versteht sich aus 
rechtlichen wie tatsächlichen Gründen letztlich 
von selbst. 

In den Ländern mit Genehmigungsfreistellungs-
verfahren (Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz) bedarf es schon deshalb 
keiner Frist, da hier die tatsächlichen Vorausset-
zungen des § 15 Abs. 1 Satz 2 (neu) nicht vorlie-
gen, indem die Gemeinde hier immer die Durch-
führung eines Genehmigungsverfahrens und da-
mit die „normale" Zurückstellung verlangen 
kann. 
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26. Zu Artikel 1 Nr. 17 (§§ 22, 174 a BauGB) 

Artikel 1 Nr. 17 ist wie folgt zu fassen. 

,17. § 22 wird § 174 a und wie folgt gefaßt: 

„§ 174a 
Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrs

-

funktionen 

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile über-
wiegend durch den Fremdenverkehr geprägt 
sind, können in einem Bebauungsplan oder 
durch eine sonstige Satzung bestimmen, daß zur 
Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen die Begründung 
oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teil-
eigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes) 
der Genehmigung unterliegt [; der Geltungsbe-
reich der sonstigen Satzung kann sich auch auf 
das gesamte Gemeindegebiet erstrecken]. Dies 
gilt entsprechend für die in den §§ 30 und 31 
des Wohnungseigentumsgesetzes bezeichneten 
Rechte. Voraussetzung für die Bestimmung ist, 
daß durch die Begründung oder Teilung der 
Rechte die vorhandene oder vorgesehene 
Zweckbestimmung des Gebiets für den Frem-
denverkehr und dadurch die geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt werden 
kann. Die Zweckbestimmung eines Gebietes für 
den Fremdenverkehr ist [insbesondere] anzuneh-
men bei Kurgebieten, Gebieten für die Fremden-
beherbergung, Wochenend- und Ferienhausge-
bieten, die im Bebauungsplan festgesetzt sind 
und bei im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, 
deren Eigenart solchen Gebieten entspricht, so-
wie bei sonstigen Gebieten mit Fremdenver-
kehrsfunktionen, die durch Beherbergungsbe-
triebe und Wohngebäude mit Fremdenbeherber-
gung geprägt sind. 

(2) Die sonstige Satzung nach Absatz 1 ist der 
höheren Verwaltungsbehörde anzuzeigen. § 10 
Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Ge-
meinde hat die Satzung und die Durchführung 
des Anzeigeverfahrens ortsüblich bekanntzuma-
chen. Sie kann die Bekanntmachung auch in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Abs. 4 vorneh-
men. 

(3) Die Genehmigung ist nicht erforderlich, 
wenn 

1. vor dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts und, wenn ein Genehmigungsvor-
behalt vor Ablauf einer Zurückstellung nach 
Absatz 6 Satz 3 wirksam geworden ist, vor Be-
kanntmachung des Beschlusses nach Absatz 6 
Satz 3 der Eintragungsantrag beim Grund-
buchamt eingegangen ist 

oder 

2. vor dem Wirksamwerden des Genehmigungs-
vorbehalts ein Zeugnis, daß eine Genehmi-
gung nicht erforderlich ist, erteilt worden ist. 

(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Begründung oder Teilung der 
Rechte die Zweckbestimmung des Gebiets für 
den Fremdenverkehr und dadurch die städtebau

-

liche Entwicklung und Ordnung beeinträchtigt 
wird. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sie 
erforderlich ist, damit Ansprüche Dritter erfüllt 
werden können, zu deren Sicherung vor dem 
Zeitpunkt, der im Falle des Absatzes 3 Nr. 1 maß-
gebend wäre, eine Vormerkung im Grundbuch 
eingetragen oder der Antrag auf Eintragung 
einer Vormerkung beim Grundbuchamt einge-
gangen ist; die Genehmigung kann von dem 
Dritten beantragt werden. Die Genehmigung 
kann erteilt werden, um wirtschaftliche Nachteile 
zu vermeiden, die für den Eigentümer eine be-
sondere Härte bedeuten. 

(5) Über die Genehmigung entscheidet die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. § 19 Abs. 3 Satz 3 bis 7 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes oder einer sonsti-
gen Satzung nach Absatz 1 liegt, darf das Grund-
buchamt die von Absatz 1 erfaßten Eintragungen 
in das Grundbuch nur vornehmen, wenn der Ge-
nehmigungsbescheid oder ein Zeugnis, daß eine 
Genehmigung als erteilt gilt oder nicht erforder-
lich ist, vorgelegt wird. § 23 Abs. 2 bis 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. Ist ein Beschluß über 
die Aufstellung eines Bebauungsplans oder einer 
sonstigen Satzung nach Absatz 1 gefaßt und orts-
üblich bekanntgemacht, hat die Baugenehmi-
gungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Er-
teilung eines Zeugnisses, daß eine Genehmigung 
nicht erforderlich ist, für einen Zeitraum bis zu 
zwölf Monaten auszusetzen, wenn zu befürchten 
ist, daß der Sicherungszweck des Genehmi-
gungsvorbehalts durch eine Eintragung unmög-
lich gemacht oder wesentlich erschwert würde. 

(7) Wird die Genehmigung versagt, kann der 
Eigentümer von der Gemeinde unter den Voraus-
setzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des 
Grundstücks verlangen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 so-
wie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzu-
wenden. 

(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungsvor-
behalt aufzuheben oder im Einzelfall einzelne 
Grundstücke durch Erklärung gegenüber dem 
Eigentümer vom Genehmigungsvorbehalt freizu-
stellen, wenn die Voraussetzungen für den Ge-
nehmigungsvorbehalt entfallen sind. 

(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1 
kann neben der Bestimmung des Genehmi-
gungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden nach Maßgabe 
des § 9 Abs. 1 Nr. 6 festgesetzt werden. Vor der 
Festsetzung nach Satz 1 ist den Betroffenen im 
Sinne des § 13 Satz 1 Nr. 2 und berührten Trä-
gern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist zu ge-
ben. 

(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 ist 
eine Begründung beizufügen. In der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) oder zur 
sonstigen Satzung ist darzulegen, daß die in 
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Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Voraussetzungen 
für die Festlegung des Gebiets vorliegen." ' 

Begründung 

Die bisherige Rechtsgrundlage sieht für den Er-
laß einer Satzung nach § 22 ein zweistufiges Ver-
fahren vor. Vor Erlaß der Satzung durch die Ge-
meinde hat die Landesregierung durch Rechts-
verordnung die Gemeinden zu bezeichnen, die 
den Genehmigungsvorbehalt bestimmen kön-
nen. Die Landesregierung hat bei dem Erlaß der 
Rechtsverordnung insbesondere die Notwendig-
keit der Einführung von Genehmigungsvorbe-
halten in Gemeinden, denen Kur- und Erho-
lungsaufgaben, namentlich durch Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung zugewiesen 
sind, zu prüfen. Je nach Sachlage kann der Gel-
tungsbereich der Verordnung auch nur einen Teil 
der Gemeinde, in dem die Gemeinde entspre-
chende Beschränkungen erlassen will, umfassen. 

Die Sicherung von Gebieten mit Fremdenver-
kehrsfunktionen gehört nicht zu dem unmittelba-
ren Aufgabenbereich der Länder, es handelt sich 
vielmehr um eine kommunale Angelegenheit, 
die Bestandteil der gemeindlichen Planungsho-
heit ist. Aus diesem Grunde ist der Erlaß eine 
Rechtsverordnung entbehrlich. Mit Rücksicht 
auf die Tatsache, daß bestimmte Teile einer Ge-
meinde vom Geltungsbereich des Genehmi-
gungsvorbehalts ausgenommen werden können, 
erscheint es zweckmäßiger, ein einstufiges Ver-
fahren vorzusehen, daß den Gemeinden unmit-
telbar erlaubt, diese Fragen im Bebauungsplan 
oder in einer sonstigen Satzung zu regeln. Die 
Änderung dient der Stärkung der Eigenverant-
wortlichkeit und der Selbstverwaltung der Kom-
munen. 

§ 22 Abs. 2 Satz 3 BauGB für die in dieser Vor-
schrift beschriebenen Gebiete abschließend 
regelt, ob eine vorhandene oder vorgesehene 
Zweckbestimmung eines Gebiets für den Frem-
denverkehr gegeben ist; demnach ist dieses 
Sicherungsinstrument auf überwiegend bebaute 
Bereiche beschränkt. 

Diese einschränkende Interpretation durch die 
Rechtsprechung ist mit dem Anliegen, das zum 
Erlaß von § 22 BauGB geführt hat, nicht verein-
bar. Darüber hinaus hat seit der Einführung die-
ses Sicherungsinstruments durch planungsrecht-
liche Erleichterungen für die Schaffung von 
Wohnraum im Außenbereich - auch außerhalb 
der von der Rechtsprechung genannten, über-
wiegend bebauten Bereiche - das Sicherungsbe-
dürfnis noch zugenommen; nach der in Artikel 1 
Nr. 28 des vorliegenden Gesetzentwurfs vorgese-
henen erneuten Änderung des § 35 BauGB wird 
dieses Bedürfnis nochmals zunehmen. 

Die Voraussetzung des § 22 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 1 BauGB, die unverände rt  in Artikel 1 
Nr. 17 (§ 174 a) übernommen wird, bleibt von der 
hier vorgesehenen Ergänzung unberüh rt; die Ge-
meinde kann daher die sonstige Satzung nur 
dann auf das gesamte Gemeindegebiet erstrek-
ken, wenn dieses insgesamt in der Rechtsverord-
nung nach Absatz 1 bezeichnet ist. 

Unberührt  bleibt auch die in Absatz i genannte 
Voraussetzung (für den Erlaß der Rechtsverord-
nung), daß das Gemeindegebiet überwiegend 
durch den Fremdenverkehr geprägt sein muß. 
Die hier vorgesehene Ergänzung von Absatz 1 
Satz 1 begründet keine darüber hinausgehende 
Voraussetzung einer vollständigen Prägung des 
Gemeindegebiets durch den Fremdenverkehr. 
Eine sachgerechte Eingrenzung erfolgt vielmehr 
aus Absatz 2 Satz 2. 

[Zu den Klammerinhalten] 

Nach den allgemeinen Erfahrungen, die zum Er-
laß von § 22 BauGB geführt haben, kann die 
Zweckbestimmung eines Fremdenverkehrsge-
bietes dadurch beeinträchtigt werden, daß in-
folge der Begründung oder Teilung von Woh-
nungseigentum oder einem anderen der in § 22 
Abs. 1 BauGB genannten Rechte eine Nutzung 
der Gebäude und Räume als Zweitwohnung er-
öffnet wird. Die Rechtsänderungen, die die 
Zweckbestimmung eines Fremdenverkehrsge-
biets beeinträchtigen können, sind nach diesen 
Erfahrungen nicht auf die in § 22 Abs. 2 Satz 3 
BauGB genannten Gebiete, insbesondere nicht 
auf überwiegend bebaute Bereiche beschränkt. 
Solche Beeinträchtigungen können sich auch im 
Außenbereich, dort  wiederum selbst außerhalb 
einer i. S. d. § 22 Abs. 2 Satz 3 BauGB geprägten 
siedlungstypischen Streubesiedelung, sowie 
etwa in kritischen Bereichen zwischen den in 
dieser Vorschrift genannten, eindeutig bestimm-
baren Gebieten ergeben. 

Demgegenüber hat das Bundesverwaltungsge

-

richt aus dem Zusammenspiel von § 22 Abs. 2 
Satz i mit seinen Sätzen 2 und 3 gefolgert, daß 

27. Zu Artikel 1 Nr. 19 Buchstabe d und Nr. 19a - 
neu - (§ 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 Satz 1 BauGB) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 19 Buchstabe d ist § 24 Abs. 1 wie 
folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 5 sind die Worte „Wohnbau-
fläche oder Wohngebiet" durch die Worte 
„Baufläche oder Baugebiet" zu ersetzen. 

bb) In Nummer 6 sind die Worte „Abs. 2 vor-
wiegend mit Wohngebäuden" zu strei-
chen. 

b) Nach Nummer 19 ist folgende Nummer 19 a 
einzufügen: 

,19 a. § 25 Abs. 1 Satz i wird wie folgt gefaßt: 

„Die Gemeinde kann in Gebieten, in de-
nen sie städtebauliche Maßnahmen in 
Betracht zieht, zur Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung 
durch Satzung Flächen bezeichnen, an 
denen ihr ein Vorkaufsrecht an den 
Grundstücken zusteht. " '. 
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Begründung 

Zu Buchstabe a 

Sonderregelungen für bestimmte Nutzungsarten 
sollten soweit wie möglich entfallen. Das Vor-
kaufsrecht sollte im Interesse einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung auf alle unbebau-
ten Flächen erstreckt werden. 

Das Vorkaufsrecht gibt den Gemeinden u. a. die 
Möglichkeit, bereits im Vorfeld beabsichtigter 
Bauleitplanungen, also zu einem Zeitpunkt, in 
dem die Grundstückspreise noch relativ niedrig 
sind, Flächen zu erwerben. Sie können damit 
nach der Ausweisung von Bauland als Mitanbie-
ter auftreten und sich damit preisdämpfend betä-
tigen. 

Diese Möglichkeit ist nicht nur für Wohnbauland, 
sondern gerade für Gewerbeflächen von Bedeu-
tung. Da Gewerbebetriebe häufig große Flächen 
benötigen, ist der Bodenpreis ein nicht unbedeu-
tender Standortfaktor. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung. 

28. Zu Artikel 1 Nr. 19 Buchstabe e (§ 24 Abs. 1 nach 
Satz 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 19 Buchstabe e ist dem anzufü-
genden Satz folgender Satz voranzustellen: 

„Im Fall der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht 
bereits ausgeübt werden, wenn die Gemeinde 
einen Beschluß gefaßt hat, einen Bebauungsplan 
aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen, nach 
Beginn der öffentlichen Auslegung." 

Begründung 

Nach geltender Rechtslage hat die Gemeinde 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ein Vorkaufsrecht 
nur auf der Grundlage eines rechtswirksamen 
Bebauungsplans für Flächen, für die dieser eine 
Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen vorsieht. 

Die Änderung zielt darauf ab, daß das Vorkaufs-
recht bereits auf der Grundlage eines Bebau-
ungsplanentwurfs (nach Beginn der öffentlichen 
Auslegung) ausgeübt werden kann. 

Die Gesetzesänderung ermöglicht den Gemein-
den ggf. bereits in einer planungsrechtlich frühe-
ren Phase unter erleichterten Bedingungen den 
Zugriff auf Flächen, die sie später a ller Voraus-
sicht nach ohnehin erwerben müßten. 

Der Änderungsvorschlag lehnt sich an die durch 
das Planvereinfachungsgesetz vom 17. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2123) begründeten Vorkaufs-
rechte an, die auch bereits ab Auslegung der 
Planentwürfe entstehen (vgl. z. B. § 9 a Abs. 6 des 
Bundesfernstraßengesetzes). 

29. Zu Artikel 1 Nr. 20 und 22 (§§ 26 und 28 BauGB) 

In Artikel 1 ist 

a) die Nummer 20 wie folgt zu fassen: 

,20. § 26 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. auf dem Grundstück Vorhaben errich-
tet werden sollen, für die ein in § 38 
genanntes Verfahren eingeleitet oder 
durchgeführt worden ist, oder" 

b) die Nummer 22 wie folgt zu fassen: 

,22. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Im Falle des § 26 Nr. 3 wird der Nach-
weis nach Satz 2 durch eine Erklärung 
der für das Vorhaben zuständigen Be-
hörde über das Vorliegen der Voraus-
setzungen dieser Vorschrift erbracht.". 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird folgender Halb-
satz eingefügt: 

„; das Vorkaufsrecht kann auch dann 
ausgeübt werden, wenn das Grund-
stück von dem Konkursverwalter aus 
freier Hand verkauft wird" 

c) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 
bemißt sich der von der Gemeinde zu 
zahlende Betrag nach dem Verkehrs-
wert des Grundstücks (§ 194) im Zeit-
punkt des Vorkaufsfalles, wenn der 
vereinbarte Kaufpreis den Verkehrs-
wert in einer dem Rechtsverkehr er-
kennbaren Weise deutlich überschrei-
tet. In diesem Falle ... - weiter wie 
Regierungsvorlage -" 

d) Absatz 4 - wie Regierungsvorlage -. 

Begründung 

Zu § 26 Nr. 3 

Die vorgesehene Änderung des § 26 Nr. 3 BauGB 
ist nicht verständlich. Es ist auch nicht nachvoll-
ziehbar, wieso die Streichung des zweiten Halb-
satzes eine Folgeänderung der Neufassung des 
§ 38 sein soll. 

Mit der Neufassung des § 26 Nr. 3 wird Marge-
stellt, daß die Ausübung des gemeindlichen Vor-
kaufsrechts ausgeschlossen ist bei Grundstük-
ken, auf denen überörtliche Vorhaben neu oder 
im Wege der Änderung errichtet werden sollen, 
die einem Planfeststellungs- bzw. Plangenehmi-
gungsverfahren im Sinne des § 38 unterliegen. 
Der Ausschluß des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts ist etwa bei Bundesfernstraßen erforder-
lich, da ein Vorkaufsrecht des Straßenbaulast-
trägers aufgrund § 9 a Abs. 6 FStrG besteht. 

Zu § 28 Abs. 1 

In den Fällen des § 26 Nr. 3 ist ein Negativzeugnis 
der Gemeinde nach § 28 Abs. 1 Sätze 3 und 4 ent

-

behrlich. Es dient der Verwaltungsvereinfachung, 
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wenn statt dessen eine Erklärung der für das Vor-
haben zuständigen Behörde, die sowohl den 
Grundstücksbedarf als auch den Stand des Plan-
feststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahrens 
kennt, beim Grundbuchamt abgegeben wird. 

Zu § 28 Abs. 2 

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die 
Möglichkeit der Ausübung des Vorkaufsrechts 
auf den Fall eines freihändigen Verkaufs eines 
Grundstücks durch den Konkursverwalter er-
streckt. Die Formulierung im vorgesehenen zwei-
ten Halbsatz entspricht dem Wortlaut der Rege-
lung des § 1098 Abs. 1 Satz 2 BGB bezüglich des 
dinglichen Vorkaufsrechts. 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts in diesen Fäl-
len ist in der bisherigen Fassung des § 28 Abs. 2 
Satz 2 BauGB durch den (uneingeschränkten) 
Hinweis auf § 512 BGB ausgeschlossen. Das hat 
sich in der Praxis als nicht sinnvoll erwiesen. Die 
vorgesehene Neuregelung widersp richt auch 
nicht dem Regelungsziel des § 512 BGB; eine 
Veräußerung wird nicht erschwert oder gar un-
möglich gemacht, wie insbesondere auch die Zu-
lassung des dinglichen Vorkaufsrechts in § 1098 
Abs. 1 Satz 2 BGB für diese Fälle zeigt. 

Zu § 28 Abs. 3 Satz 1 

Die Regelung, daß bei Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Wert des Grundstücks sich nach dem 
Verkehrswert im Zeitpunkt des Vorkaufsfalles 
bemißt, ist eine Regelung, die zur Dämpfung der 
Preisentwicklung beitragen kann. Sie greift erst, 
wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrs-
wert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren 
Weise deutlich überschreitet. Diese Maßgabe 
knüpft an die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG NJW 1982, 398) zur 
sogenannten Preisprüfung bei Genehmigungen 
im Sanierungsgebiet an. Nur in der vorgeschla-
genen Form entspricht die Regelung dem § 3 
BauGB-MaßnahmenG, die in das Baugesetzbuch 
übernommen werden soll. 

Auch das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
gab der Gemeinde kein Wahlrecht. Die Regelung 
ersetzt und erweitert das- preislimitierende Vor-
kaufsrecht in den Fällen des § 24 Abs. 1 Nr. 1. Bei 
Ausübung des Vorkaufsrechts im Vorfeld und zur 
Vermeidung einer Enteignung ist die Gemeinde 
- wie bisher - aus Gründen der Gleichbehandlung 
verpflichtet, den Kaufpreis entsprechend dem Ver-
kehrswert zu bestimmen (§ 28 Abs. 4 n. F.). Die 
Möglichkeit, daß der Verkaufspreis den Verkehrs-
wert überschreiten darf - wenn auch nicht 
deutlich - bietet einerseits der Gemeinde hinrei-
chend Spielraum, ohne daß es des Wahlrechtes 
der Gemeinde bedarf, andererseits behält das Vor-
kaufsrecht seine preislimitierende Wirkung. 

Die preislimitierende Wirkung des Vorkaufs-
rechts im Vorfeld der Enteignung muß erhalten 
und - wegen der in den letzten Jahren deutlich 
gestiegenen Grundstückspreise - auf alle Vor-
kaufsfälle erweitert werden. 

30. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 27 a Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 sind in § 27 a Abs. 3 Satz 2 
nach dem Wort  „Baumaßnahmen" die Wörter 
„sowie die auf dem Grundstück festgesetzten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" einzufügen. 

Begründung 

Die Durchführung der Ausgleichs- und Ersatz- 
maßnahmen muß auch im Falle der Übertragung 
des Grundstücks auf einen Dritten gesichert sein. 

31. Zu Artikel 1 Nr. 22 (0 28 Abs. 3 BauGB) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren, in Artikel 1 Nr. 22 § 28 Abs. 3 so 
umzuformulieren, daß zweifelsfrei ist, auf wel-
chen Vertrag sich das in Satz 5 vorgesehene Er-
löschen der Pflichten des Verkäufers bezieht und 
unter welchen Voraussetzungen das Erlöschen 
eintritt. 

Begründung 

Zu der vergleichbaren früheren Vorschrift des 
§ 28 a Abs. 6 Satz 1 BBauG 1976 hatte der Bun-
desgerichtshof entschieden, das Erlöschen der 
Pflichten des Verkäufers aus dem Kaufvertrag 
beziehe sich auf den Vertrag mit dem Drittkäufer, 
nicht auf den Vertrag mit der Gemeinde (NJW 
1986, 2643, 2644). Zur geltenden Fassung des 
§ 28 Abs. 3 BauGB, die kein Rücktrittsrecht des 
Verkäufers kennt, wird hingegen die Auffassung 
vertreten, das Erlöschen betreffe den Vertrag mit 
der Gemeinde (Dyong in Emst/Zinkahn/Bielen-
berg, BauGB, § 28 Rn. 58, 59). Wenn jetzt erneut 
ein Rücktrittsrecht des Verkäufers eingeführt 
werden soll, erscheint es erforderlich zu klären, 
aus welchem Vertrag die Pflichten des Verkäu-
fers erlöschen sollen und ob das Erlöschen - was 
die Abfolge der Sätze nahezulegen scheint - nur 
im Falle des ausgeübten Rücktritts eintreten soll. 

32. Zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe a0 - neu - (§ 34 
Abs. 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 27 ist vor Buchstabe a folgender 
Buchstabe a0 einzufügen: 

,a0) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 
angefügt: 

„Satz 1 findet keine Anwendung auf Ein-
kaufszentren, großflächige Einzelhandels-
betriebe und sonstige Handelsbetriebe im 
Sinne von § 11 Abs. 3 der Baunutzungsver-
ordnung. " 

Begründung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist bei der Beurteilung der Zuläs-
sigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich nach § 34 Abs. 1 BauGB nur die Berück-
sichtigung der „näheren Umgebung" maßgeb-
lich. Die bei der Beurteilung von Einzelhandels-
großbetrieben zu prüfenden landesplanerischen 
und städtebaulichen Auswirkungen reichen re- 
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gelmäßig weit über die nähere Umgebung hin-
aus (Gefährdung der verbrauchernahen Ver-
sorgung - auch in den Nachbargemeinden -, 
Schwächung der Funktionsfähigkeit der Innen-
stadt, Belastung der Anwohner durch Kunden-
verkehr). Derartige „Fernwirkungen" bleiben je-
doch bei der Beurteilung des „Einfügens" außer 
Betracht. 

Insbesondere in älteren Industrieregionen wer-
den ehemalige industriell genutzte Brachflächen 
oftmals gewerblich genutzt und dabei nach § 34 
Abs. 1 BauGB beurteilt. Durch die Zulässigkeit 
der Einzelhandelsnutzung im Zusammenhang 
mit einer gewerblichen Nutzung (Autohandel, 
Handwerker mit Verkauf usw.) können sich sol-
che Flächen zu Einzelhandelsstandorten entwik-
keln. 

Voraussetzung für eine Genehmigung von Ein-
zelhandelsgroßbetrieben sollte grundsätzlich ein 
Bebauungsplan sein, damit städtebauliche und 
raumordnerische Auswirkungen berücksichtigt 
werden können. 

33. Zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe a (§ 34 Abs. 3 
BauGB) 

Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe a ist zu streichen. 

Begründung 

Auf die Aufhebung des § 34 Abs. 3 BauGB sollte 
verzichtet werden, da mit dieser Vorschrift die 
„Gemengelageproblematik" in einigen Fällen 
gelöst werden kann. 

Die in der Begründung zu diesem Entwurf ange-
führten Neuerungen reichen nicht aus, um auf 
die jetzige Regelung zu verzichten. Insbesondere 
ist es kein ausreichendes Äquivalent, diesen 
Sachverhalt über einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu regeln. 

Nach der jetzigen Rechtslage müssen lediglich 
die in § 34 Abs. 3 vorgesehenen Voraussetzun-
gen vorliegen. Diese sind im Rahmen der Bauge-
nehmigung zu prüfen, wobei nach § 36 BauGB 
die Gemeinde ihr Einvernehmen erteilen muß. 
Ein Bebauungsplan ist dagegen von der Ge-
meinde nicht aufzustellen. 

Bei einem Vorhaben- und Erschließungsplan 
handelt es sich jedoch um einen Plan , der letzt-
endlich von der Gemeinde aufgestellt werden 
muß. Erst danach kann die Baubehörde auf der 
Grundlage dieses Planes eine Baugenehmigung 
erteilen. 

Die Regelung des bisherigen § 34 Abs. 3 BauGB 
sollte daher erhalten bleiben. 

34. Zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa ist § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 wie folgt zu fassen: 

„3. Außenbereichsflächen in die im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn 

die einbezogenen Flächen durch die bau-
liche Nutzung des angrenzenden Bereichs 
entsprechend geprägt sind. " . 

Begründung 

Ein Abstellen auf Grundstücke und nicht auf Flä-
chen würde dazu führen, daß Grundstücke nur 
insgesamt einbezogen bzw. nicht einbezogen 
werden können. Damit hängt eine sinnvolle Ab-
grenzung u. a. davon ab, ob die in Betracht kom-
menden Grundstücke sinnvoll zugeschnitten 
sind. 

Eine Beschränkung auf „einzelne" Flächen ist 
unnötig, da die Voraussetzung, daß die einbezo-
genen Flächen durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs geprägt sein müssen, 
eine ausreichende Begrenzung der Möglichkei-
ten darstellt. 

35. Zu Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
aa ist § 35 Abs. 1 Nr. 2 wie folgt zu fassen: 

„einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung 
dient, " . 

Begründung 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die 
Privilegierung der gartenbaulichen Erzeugung 
von dem einschränkenden Erfordernis des § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB gelöst werden, daß das Vor-
haben nur einen untergeordneten Teil der Be-
triebsfläche einnimmt. 

Daß gegenüber dieser Vorschrift auch das Erfor-
dernis eines Betriebes im vorgesehenen neuen 
Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 2 
entfallen soll, ist der Begründung des Regie-
rungsentwurfs nicht zu entnehmen; eine solche 
weitergehende Erleichterung gegenüber son-
stigen landwirtschaftlichen Betätigungen nach 
§ 201 BauGB, die insbesondere von der sonst er-
forderlichen Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit 
befreien würde, wäre auch nicht vertretbar. 

Die Einbeziehung des Wortes „Bet rieb" in den 
Begriff „Betriebsfläche" zur Bestimmung des Flä-
chenverhältnisses ist unzureichend; aus der Ge-
genüberstellung zu § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
könnte geschlossen werden, daß sich der Be-
griffsinhalt auf die Bestimmung der Fläche be-
schränkt und gerade keine weitergehenden 
Schlüsse auf die notwendige Organisationsform 
zuläßt. 

Der zweite Halbsatz von Artikel 1 Nr. 28 (§ 35 
Abs. 1 Nr. 2) „und mehr als einen untergeordne-
ten Teil der Betriebsfläche einnimmt" ist über-
flüssig und sogar mißverständlich (Beispiel: Er-
richtung einer Garage für einen Gartenbaube-
trieb); er entfällt daher. 
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36. Zu Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa ist in § 35 Abs. 3 Satz 1 die Nummer 2 zu 
streichen. 

Begründung 

Die neue Nummer 2 weitet die einem Bauvorha-
ben im Außenbereich entgegenstehenden Be-
lange unnötig aus. 

Insbesondere soweit Unternehmen Rohstoffe ab-
bauen, können sie auf die in der neuen 
Nummer 2 genannten Fachplanungen in der Re-
gel keinen Einfluß nehmen. Daher können die 
dort  getroffenen Festlegungen, die im Zulas-
sungs- und Genehmigungsverfahren zu berück-
sichtigen sind, die Versorgung des Bausektors 
mit den notwendigen Rohstoffen verzögern und 
erschweren. 

Es besteht keine hinreichende Notwendigkeit, 
die in der vorliegenden Fassung von Nummer 2 
genannten Pläne in den Katalog der benannten 
öffentlichen Belange aufzunehmen. Da auch un-
benannte öffentliche Belange beachtlich sind, 
bedarf es besonderer Gründe, wenn der Gel-
tungsanspruch durch Aufnahme in den Katalog 
des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB eigens geregelt 
werden soll. 

Soweit ein Landschaftsplan in den Flächennut-
zungsplan integriert  ist und an  dessen Rechtswir-
kungen teilnimmt, werden entsprechende Fälle 
ohnehin von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Entwurfs 
(Widerspruch gegen Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans) erfaßt; die Integrationsmöglich-
keit ist nach dem vorliegenden Regierungsent-
wurf zur Novellierung des Bundesnaturschutzge-
setzes auch künftig vorgesehen. 

Die im vorliegenden Entwurf vorgesehene Be-
nennung „sonstiger Pläne" ist nicht sachgerecht. 
Dieser Begriff ist nahezu konturenlos und jeden-
falls nicht geeignet, im Rahmen eines baupla-
nungsrechtlichen Zulässigkeitstatbestands maß-
gebliche rechtliche Bedeutung zu entfalten. Es 
sind keine Voraussetzungen an die Identität des 
Plangebers, an die Art  und Weise des Zustande-
kommens des Plans, an seine materiellen Voraus-
setzungen, seine rechtliche Qualität und an sei-
nen Inhalt vorgesehen. Das bedeutet aber, daß 
vielmehr entscheidend auf die solchen Plänen 
zugrundeliegenden fachlichen und materiellen 
Anforderungen abzustellen ist, wie sie sich aus 
anderen benannten und unbenannten öffent-
lichen Belangen ergeben. 

37. Zu Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe aa (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 a - neu - 
BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe c Doppelbuchstabe 
aa ist nach der Nummer 4 folgende Nummer 4 a 
- neu - einzufügen: 

„4 a. die Wasserwirtschaft gefährdet,".  

Begründung 

Nach der bisherigen Fassung von § 35 Abs. 3 
Satz 1 Spiegelstrich 4 BauGB liegt eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange vor, wenn das 
Vorhaben die Wasserwirtschaft gefährdet. 

Obwohl § 35 Abs. 3 in der Fassung des Gesetz-
entwurfs um den Belang des Bodenschutzes er-
weitert, in seinem materiellen Regelungsgehalt 
ansonsten aber unverände rt  bleiben soll (so die 
Begründung S. 58 re. Sp.), ist die Gefährdung der 
Wasserwirtschaft in der Aufzählung nicht mehr 
enthalten. Statt dessen wird in § 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 - neu - nur noch von einer Beeinträchti-
gung gesprochen, wenn das Vorhaben den Dar-
stellungen eines Plans u. a. des Wasserrechts wi-
derspricht. In den meisten Fä llen gibt es aber 
keine Pläne nach § 36 b WHG, vielmehr wird die 
Gefährdung an Hand des Einzelfalls beurteilt. 

Da aus den vorgenannten Gründen auf „sonstige 
Pläne" nicht abgestellt werden kann, ist es sach-
gerecht, die Gefährdung der Wasserwirtschaft 
als benannten öffentlichen Belang in den vorge-
sehenen j 35 Abs. 3 Satz 1 einzubeziehen. 

38. Zu Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe d Doppelbuch-
stabe aa, Dreifachbuchstabe aaa (§ 35 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 BauGB) und Buchstabe e 
(§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe d Doppelbuch-
stabe aa Dreifachbuchstabe aaa ist § 35 wie folgt 
zu ändern: 

a) In Absatz 4 ist die Nummer 1 wie folgt zu än-
dern: 

aa) In Buchstabe a sind nach dem Wo rt 
 „zweckmäßigen" die Wörter „und außen-

bereichsverträglichen" einzufügen. 

bb) In Buchstabe c sind die Wörter „nicht län-
ger als fünf" durch die Wörter „in der Re-
gel nicht länger als sieben" zu ersetzen. 

cc) In Buchstabe d ist das Datum „27. August 
1996" durch das Datum „1. Mai 1990" zu 
ersetzen. 

dd) Buchstabe f ist wie folgt zu fassen: 

„f) im Falle der Änderung zu Wohnzwek-
ken entstehen neben den Wohnungen 
nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 höchstens 
drei Wohnungen je Hofstelle;" 

ee) Nach Buchstabe f ist folgender Halbsatz 
ausgerückt anzufügen: 

„eine Neubebauung als Ersatz für die auf-
gegebene Nutzung ist ausgeschlossen, es 
sei denn, die Neubebauung wird im Inter-
esse der Entwicklung des Bet riebes im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich,". 

b) In Absatz 5 Satz 2 ist die Angabe 
„Buchstabe f" durch die Angabe „letzter 
Halbsatz" zu ersetzen. 
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Begründung 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, cc bis ee 

Land- und forstwirtschaftliche Bet riebe unterlie-
gen seit mehreren Jahren einem erheblichen 
Strukturwandel. In vielen Fällen werden einzelne 
Betriebsgebäude nicht mehr für die Land- und 
Forstwirtschaft benötigt; sie unterliegen - insbe-
sondere im Randbereich größerer Ortschaften - 
einem starken Druck zur Umnutzung. Dabei be-
steht angesichts der durch das Baugesetzbuch 
vorgegebenen Zielsetzung des Außenbereichs 
eine hohe Mißbrauchsgefahr, der die Bauauf-
sichtsbehörden nicht immer zufriedenstellend 
begegnen können. Dem ist bei der Übernahme 
der befristeten Regelungen des BauGB-Maßnah-
menG in das Dauerrecht und bei der grundlegen-
den Neuformulierung Rechnung zu tragen. Auf 
keinen Fall darf die Neuregelung über die nur 
mit Befristung eingeführte „Privilegierung" des 
§ 4 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG hinausgehen. 
Im einzelnen: 

1. Die Einfügung der Wörter „und außenbe-
reichsverträglichen" in Buchstabe a erzeugt 
eine Warnfunktion und soll Bauwillige wie 
Bauaufsichtsbehörden in besonderer Weise 
zur Beachtung der Zielsetzung des Außenbe-
reichs sowie der Regelungen des § 35 Abs. 3 
anhalten. Das ist erforderlich, da Buchstabe a 
- für sich gesehen - nahezu grenzenlos ist. 
Zur „zweckmäßigen Verwendung erhaltens-
werter Bausubstanz" gehört z. B. auch die 
Einrichtung von Discotheken, Lagerhallen 
und Kfz-Reparaturwerkstätten. 

2. Die Änderung zu Buchstabe d stellt sicher, 
daß der der Gesamtregelung zugrundelie

-

gende Gedanke des (erweiterten) Bestands-
schutzes ein Minimum an Beschränkung be-
hält. Es ist sachgerecht, als Bezugspunkt für 
den Bestandsschutz die Regelung des BauGB-
MaßnahmenG zu übernehmen. Angesichts 
des bereits seit vielen Jahren Wahrenden 
Strukturwandels in der Landwirtschaft sind 
keine Fälle denkbar, in denen nach dem 
1. Mai 1990 Gebäude i. S. von Absatz 1 Nr. 1 
errichtet wurden und dennoch überwiegende 
Gründe erkennbar werden, die bei sachge-
rechter Abwägung zwischen Vertrauen einer-
seits und Mißbrauchsgefahren andererseits zu 
einer Privilegierung auch außenbereichsfrem-
der Nutzungen zwingen. 

3. Die Beschränkung in Buchstabe f (neu) auf 
höchstens drei zusätzliche Wohnungen je Hof-
stelle wurde schon in § 4 Abs. 3 BauGB-Maß-
nahmenG als notwendig erkannt, um den 
Schutz des Außenbereichs sicherzustellen. 

4. Der Regierungsentwurf geht in Buchstabe f zu 
Recht davon aus, daß nach Umnutzung aufge-
gebener landwirtschaftlicher Gebäude eine 
Neubebauung als Ersatz für die aufgegebene 
Nutzung nicht durchgeführt werden darf. 
Diese Verpflichtung darf allerdings nicht ab-
hängig gemacht werden davon, daß erst die 
Bauaufsichtsbehörde sie für den Einzelfall 

wirksam macht. Die Neuformulierung im 
zweiten Halbsatz stellt sicher, daß das Verbot 
der Neubebauung schon unmittelbar kraft 
Gesetzes gilt. Allein die Einführung eines un-
mittelbar geltenden gesetzlichen Verbotes 
wird der Bedeutung dieser Regelung gerecht 
und stellt sicher, daß das Verbot unabhängig 
davon gilt, ob ein bauaufsichtliches Verfahren 
überhaupt oder jedenfalls fehlerfrei durch-
geführt wird. Die Neuformulierung schließt 
selbstverständlich nicht aus, daß die Bauauf-
sichtsbehörde aus Zweckmäßigkeitsgründen 
die Umnutzungsgenehmigung mit dem Hin-
weis versieht, daß eine spätere Neubebauung 
kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

Der Zeitraum von fünf Jahren, innerhalb dessen 
die Entscheidung des Eigentümers über eine er-
leichterte Nachfolgenutzung getroffen sein muß, 
ist nach der Praxiserfahrung oftmals zu kurz. Au-
ßerdem ist eine feste Ausschlußfrist ungeeignet, 
den vielfältigen Situationen angemessen Rech-
nung zu tragen. An die bisherige st rikte zeitliche 
Begrenzung tritt daher ein als Regelvorschrift 
ausgestalteter Zeitraum von sieben Jahren. Die-
ser Zeitraum korrespondiert mit bestehenden an-
deren Befristungen im Gesetz (Planungsschaden 
§ 42 Abs. 2, Heilung materieller Mängel § 215 
Abs. 1 Nr. 2). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a Doppelbuch-
stabe dd und ee. 

39. Zu Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe f 
(§ 35 Abs. 6 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 28 Buchstabe f ist zu streichen. 

Begründung 

Die Außenbereichssatzung wurde 1990 durch 
das Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz in das 
Baurecht bef ristet aufgenommen. Begründet 
wurde diese Satzungsform mit den Engpässen 
auf dem Wohnungsmarkt. Städtebaulich ist es 
nicht sinnvoll, neue Wohnungen in peripheren 
Außenbereichslagen ohne Infrastruktur vorzuse-
hen. Die Folgekosten für die Gemeinden (Ab-
wasserbeseitigung, soziale Infrastruktur) sind 
hoch; dem Grundsatz der Freihaltung des Au-
ßenbereichs und einer maßvollen Konzentration 
der Siedlungsentwicklung wird nicht entspro-
chen. 

40. Zu Artikel i Nr. 29 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb (§ 36 Abs. 1 nach Satz 2 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 29 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
ist zu streichen. 

Begründung 

Die in Artikel 1 Nr. 29 Buchstabe a Doppelbuch

-

stabe bb vorgesehene Einfügung von § 36 Abs. 1 
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Satz 3 soll offenbar sicherstellen, daß die von 
einem (die Gemeinde einbeziehenden) Geneh-
migungs- oder Anzeigeverfahren ausgehende 
„Anstoßwirkung" für die gemeindliche Pla-
nungshoheit auch bei genehmigungsfreien Vor-
haben gewährleistet wird. Diesen Zweck kann 
die Regelung nicht erfüllen. 

Die Regelung erfaßt alle Vorhaben i. S. d. § 29 
Abs. 1 BauGB. Damit werden die erheblichen 
Abgrenzungsprobleme zwischen bodenrechtlich 
relevanten und bodenrechtlich nicht relevanten 
Vorhaben - auf die umfängliche, sich ständig 
fortentwickelnde Rechtsprechung namentlich 
des Bundesverwaltungsgerichts hierzu wird 
hingewiesen - in eine verfahrensrechtliche Rege-
lung implantiert, die auf diese Weise nicht mehr 
praktikabel handhabbar sein wird. Die Regelung 
würde damit die Länder und die Pra xis der Bau-
verwaltungen in erhebliche Schwierigkeiten 
bringen und das Bauen jedenfalls erschweren. 

Nicht sachgerecht erscheint zudem die beabsich-
tigte Einbeziehung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans (Artikel 1 Nr. 13 - § 12 -, Nr. 24 -  
§ 30 -) in den Anwendungsbereich der Vorschrift. 
Die Regelung führt hier zu dem offenbar nicht 
gewollten Ergebnis, daß der Vorhabenträger, der 
seine im Durchführungsvertrag gegenüber der 
Gemeinde eingegangene Verpflichtung erfüllt, 
die Gemeinde vor der Inswerksetzung des Vor-
habens zu unterrichten hat, um ihr Gelegenheit 
zu geben, ihn an der Erfüllung seiner durchfüh-
rungsvertraglichen Pflichten zu hindern. 

Zudem ist die Regelung nicht mit § 12 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 2 harmonisiert. Do rt  ist geregelt, 
daß die §§ 14 bis 18 für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nicht anwendbar sind. Dem 
widerspricht der vorgesehene § 36 Abs. 2 Satz 3, 
indem er von den Ländern verlangt, daß sie 
auch beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
sicherstellen, daß die Gemeinde über Maßnah-
men zur Sicherung der Bauleitplanung entschei-
den können. 

41. Zu Artikel 1 Nr. 30 (§ 38 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 30 ist in § 38 in der Überschrift 
und in Satz 1 das Wort  „Abfallentsorgungsan-
lagen" jeweils durch das Wort  „Abfallbeseiti-
gungsanlagen" zu ersetzen. 

Begründung 

Nach § 3 Abs. 7 des am 7. Oktober 1996 in Kraft 
getretenen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes umfaßt der Begriff der „Abfallentsorgung" 
die Beseitigung und die Verwertung von Abfäl-
len. Um zu verhindern, daß ab dem 7. Oktober 
1996 das Privileg des § 38 BauGB über die „klas-
sischen" Abfallbeseitigungsanlagen (z. B. Müll-
verbrennungsanlagen) hinaus auch für alle im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen gilt, in denen mit „Abfällen zur Ver-
wertung" (bisher als „Reststoffe" oder „We rt

-stoffe" bezeichnet) umgegangen wird, ist § 38 

BauGB an die neue abfallrechtliche Terminologie 
anzupassen. 

42. Zu Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b (§ 40 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 14 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b ist wie folgt zu fas-
sen: 

,b) Die Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

„Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Land-
schaft. " 

Begründung 

Es soll klargestellt werden, daß die in Nummer 14 
vorgesehene Entschädigungspflicht ebenso wie 
bei allen anderen Nummern 1 bis 13 des § 40 
Abs. 1 Satz 1 - durch die Festsetzung einer Flä-
che ausgelöst wird. 

43. Zu Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe a0 - neu - (§ 51 
Abs. 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 32 ist vor Buchstabe a folgender 
Buchstabe a0 einzufügen: 

,a0) In Absatz 2 werden nach den Worten „ge-
nehmigt worden sind" die Worte „oder ein 
anderes landesrechtlich geregeltes bau-
rechtliches Verfahren durchlaufen haben" 
eingefügt.' . 

Begründung 

Vorhaben, mit deren Errichtung oder Änderung 
nach Durchlaufen eines vereinfachten baurecht-
lichen Verfahrens (z. B. Kenntnisgabe) begonnen 
werden darf, sollen gegen eine nachfolgende An-
derung der planungsrechtlichen Grundlage in 
gleicher Weise geschützt werden wie geneh-
migte Vorhaben. Dies soll durch die vorgeschla-
gene Ergänzung klargestellt werden. 

44. Zu Artikel 1 (§ 58 BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im Verlauf des weiteren Ge-
setzgebungsverfahrens zu prüfen, inwieweit 
durch Änderung der Begrenzung des Flächen-
beitrages höheren Ausgleichsverpflichtungen 
nach § 58 BauGB Rechnung getragen werden 
kann. 

§ 58 BauGB begrenzt den Flächenbeitrag mit der 
Flächenumlegung in Gebieten, die erstmals er

-

schlossen werden, auf 30 %. Diese Höchstgrenze 
war seinerzeit im Bundesbaugesetz aufgrund von 
bis dahin gewonnenen Erfahrungen eingeführt 
worden. Wegen der vorgesehenen Ausgleichs-
verpflichtungen werden inzwischen jedoch mehr 
Bruttoflächen zur Bereitstellung von Bauland als 
bisher benötigt. Daher erscheint bei Neuerschlie-
ßungen eine Anhebung des Flächenbeitrages bei 
der Flächenumlegung notwendig. 
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45. Zu Artikel 1 Nr. 87a - neu - (§ 95 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 37 folgende 
Nummer 37 a einzufügen: 

,37 a. In § 95 Abs. 3 Satz 1 und 2 wird jeweils das 
Wort  „Abbruch" durch das Wort  „Rück-
bau" ersetzt.'. 

Begründung 

Der Entwurf des Bundesbodenschutzgesetzes 
sieht auch mehrere Änderungen des BauGB zur 
Anpassung an das Bundesbodenschutzgesetz 
vor. Ein Teil der Änderungen wurde in die Novel-
lierung des BauGB übernommen, die oben auf-
geführte jedoch nicht. Es sollten jedoch alle do rt 

 vorgesehenen Änderungen jetzt in die umfassen-
de BauGB-Novellierung einbezogen werden. 

46. Zu Artikel 1 Nr. 37b - neu - (§ 100 Abs. 3 Satz 2 
BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 37 a - neu - fol-
gende Nummer 37 b einzufügen: 

,37 b. In § 100 Abs. 3 Satz 2 wird das Wo rt  „Ab-
bruch" durch das Wort  „Rückbau" er-
setzt.'. 

Begründung 

- wie Ziffer 45 -. 

47. Zu Artikel 1 Nr. 44 Buchstabe b (§ 143 Abs. 1 
BauGB) 

Artikel 1 Nr. 44 Buchstabe b ist zu streichen. 

Begründung 

Bei der vorgesehenen Abschaffung des Anzeige-
verfahrens für Sanierungssatzungen sind Proble-
me zu erwarten. Mit dem Fortfall des Anzeige-
verfahrens verliert die höhere Verwaltungsbehör-
de die Möglichkeit, im Anzeigeverfahren geltend 
zu machen, daß keine Aussicht besteht, die 
städtebauliche Sanierungsmaßnahme innerhalb 
eines absehbaren Zeitraumes durchzuführen 
(§ 143 Abs. 1 Satz 3 BauGB). Ebensowenig ver-
mag die höhere Verwaltungsbehörde Hinweise 
zu einer eine zweckmäßige Durchführung der 
Sanierung ermöglichenden Begrenzung des 
Sanierungsgebietes zu geben (§ 142 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). Mit dem Anzeigeverfahren entfällt über-
dies die der kommunalen Praxis überaus nütz-
liche beratende Funktion der Genehmigungs-
behörden, jedenfalls reduziert sie sich auf die an 
die höhere Verwaltungsbehörde von der Sanie-
rungsgemeinde herangetragenen Fälle. 

Der Skepsis gegenüber einer Abschaffung der 
Anzeigepflicht kann entgegen den Ausführun-
gen der Begründung nicht die fortbestehende 
Kommunalaufsicht mit der Möglichkeit nachträg-
lichen Einschreitens entgegengehalten werden. 
Die nach Bekanntmachung und Wirksamwerden 
einer Sanierungssatzung gegebenenfalls erf or

-

derliche Korrektur ist mit einem beträcht lichen 
Aufwand verbunden, welcher in keinem Verhält-
nis zu der angeblichen Stärkung der Eigenver-
antwortlichkeit der Gemeinde durch die Ab-
schaffung des Anzeigeverfahrens steht. 

48. Zu Artikel 1 Nr. 45 Buchstabe d Doppelbuch-
stabe aal - neu - (§ 144 Abs. 4 Nr. 3 BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 45 Buchstabe d ist nach 
Doppelbuchstabe aa folgender Doppelbuch-
stabe aal einzufügen: 

,aal) In Nummer 3 werden nach den Worten 
„genehmigt worden sind" die Worte „oder 
ein anderes landesrechtlich geregeltes 
baurechtliches Verfahren durchlaufen ha-
ben" eingefügt.'. 

Begründung 

Vorhaben, mit deren Errichtung oder Änderung 
nach Durchlaufen eines vereinfachten baurecht-
lichen Verfahrens (z. B. Kenntnisgabe) begonnen 
werden darf, sollen von einer sanierungsrecht-
lichen Genehmigungspflicht in gleicher Weise 
freigestellt werden, wie dies für baurechtlich ge-
nehmigte Vorhaben gilt. 

49. Zu Artikel 1 Nr. 65a - neu - (§ 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 65 folgende 
Nummer 65 a einzufügen: 

,65a. In § 172 Abs. 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Ab-
bruch" durch das Wort  „Rückbau" er-
setzt.'. 

Begründung 

- wie Ziffer 45 -. 

50. Zu Artikel 1 Nr. 66a - neu - (§ 174b - neu - 
BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 66 folgende 
Nummer 66a einzufügen: 

,66 a.  Nach § 174a wird folgender § 174b einge-
fügt: 

„§ 174b 
Sicherung des Bestandes 

an Mietwohnungen 

(1) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, für Gemeinden, in denen die aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist, durch 
Rechtsverordnung für die Dauer von je-
weils höchstens fünf Jahren zu bestimmen, 
daß an Gebäuden, die ganz oder teilweise 
Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, 
Sondereigentum (Wohnungseigentum oder 
Teileigentum - § 1 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes) nur mit Genehmigung der 
von der Landesregierung bestimmten 
Stelle begründet werden darf. 
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(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn 

1. eine Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der Mieter die Wohnungen erwer-
ben wollen; 

2 die Veräußerung von Sondereigentum 
zur Schaffung von Wohnraum durch 
Ausbau oder Erweiterung, zur Durch-
führung von baulichen Maßnahmen, die 
eine wesentliche Modernisierung bewir-
ken, oder zur Erhaltung oder weiteren 
Nutzung des Gebäudes als Baudenkmal 
erforderlich ist; 

3. ohne die Genehmigung Ansprüche Drit-
ter auf Übertragung von Sondereigen-
tum nicht erfüllt werden können, zu de-
ren Sicherung vor dem Wirksamwerden 
des Genehmigungsvorbehalts eine Vor-
merkung im Grundbuch eingetragen ist; 

4. ohne eine Veräußerung des Sonder-
eigentums die Gefährdung der wirt-
schaftlichen Existenz des Eigentümers 
zu besorgen ist. 

Die Genehmigung kann erteilt werden, 
wenn an der Begründung von Sonder-
eigentum aus anderen als den in Satz 1 ge-
nannten Gründen ein überwiegendes p ri

-vates oder öffentliches Interesse besteht. 

(3) Über die beantragte Genehmigung ist 
binnen drei Monaten nach Eingang a ller 
für die Entscheidung erforderlichen Nach-
weise zu entscheiden. Kann die Prüfung 
des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlos-
sen werden, ist die Frist vor ihrem Ablauf 
in einem dem Antragsteller mitzuteilenden 
Zwischenbescheid um den Zeitraum zu 
verlängern, der notwendig ist, um die Prü-
fung abschließen zu können. Die Verlänge-
rung der in Satz 1 bezeichneten Frist darf 
höchstens drei Monate betragen. Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht 
innerhalb der Frist versagt wird. 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten für die Begrün

-dung oder Teilung von Wohnungserbbau-
rechten oder von Dauerwohnrechten (§ 30 
und § 31 des Wohnungseigentumsgeset-
zes) entsprechend. 

(5) § 174 a Abs. 7 gilt entsprechend. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
vollständige Anträge, auch solche mit Ein-
tragung einer Vormerkung, die bis zum 
8. November 1996 beim Grundbuchamt 
eingegangen sind. " 

Begründung 

allgemein 

In der Bundesrepublik Deutschland hat 
sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt 
auch durch die gestiegene Zahl der jährlich 
fertiggestellten Wohnungen nicht wesent-
lich entspannt. Bis 1993 wurden deutlich 

weniger als 400 000 neue Wohnungen je 
Jahr bezugsfertig. 1995 sind in den alten 
Ländern 499 000 Wohnungen fertiggestellt 
worden. Trotz dieser erheblichen Steige-
rung der Wohnungsbauzahlen konnten die 
Versäumnisse der Vorjahre nur teilweise 
behoben werden. 

Die wachsenden Versorgungsschwierigkei-
ten führten zu einem ständigen Anstieg 
des Mietenindexes. 1995 betrug die Stei-
gerungsrate der Wiedervermietungsmieten 
bei Altbauwohnungen 4,9 % und im frei-
finanzierten Neubau 4 %. Die Wiederver-
mietungsmieten für frei gewordene Woh-
nungen zogen noch stärker an (Wohngeld 
und Mietenbericht 1995 - BT-Drucksache 
13/4245). 

Nicht zuletzt durch die Einführung der 
steuerlichen Förderung des Erwerbs von 
Altbauwohnungen im Jahr 1977 ist die 
Zahl der Fälle, in denen Wohnungseigen-
tum an Wohnungen des Bestandes begrün-
det wurde (Umwandlung), stetig gestiegen. 
Nach den Entscheidungen der Verwal-
tungsgerichte zur Abgeschlossenheit künf-
tiger Eigentumswohnungen im Jahre 1989 
ging die Umwandlungstätigkeit zwar deut-
lich zurück. Die Entwicklung kehrte sich 
aber Mitte des Jahres 1992 um. In Ham-
burg etwa wurden allein in den Jahren 
1993 bis 1995 für über 18 000 Wohneinhei-
ten Abgeschlossenheitsbescheinigungen er-
teilt. Diese Zahl übertrifft sogar noch die in 
den Jahren 1983 bis 1985 erteilten Beschei-
nigungen. 

Die sprunghafte Zunahme der Umwand-
lungstätigkeit zeigt unter anderem, daß so-
wohl das am 1. August 1990 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Verbesserung der Rechts-
stellung des Mieters bei Begründung von 
Wohnungseigentum an vermietete Woh-
nungen (BGBl. I S. 1456) - Verlängerung 
der Kündigungssperrfrist in Umwand-
lungsfällen auf fünf Jahre u. a. -, als auch 
das Gesetz über eine Sozialklausel in Ge- 
bieten mit gefährdeter Wohnraumversor-
gung (BGBl. I S. 466) - Verlängerung der 
Kündigungssperrfrist auf zehn Jahre in von 
den Landesregierungen zu bestimmenden 
Gebieten mit gefährdeter Wohnraumver-
sorgung - die erhoffte dämpfende Wirkung 
nicht ausreichend entfalten konnte. Es ist 
zu befürchten, daß Mieter vor allem in den 
Ballungsräumen weitaus mehr als in den 
vergangenen Jahren aus ihren Wohnungen 
und ihrer lang gewohnten Umgebung ver-
drängt werden. Dem kann letztlich nur mit 
dem vorgeschlagenen Instrumentarium be-
gegnet werden, dem der Bundesrat bereits 
1992 zugestimmt hatte - s. Beschluß vom 
27. November 1992 zur Drucksache 665/92. 

Als Standort des Genehmigungsvorbehalts 
sieht der Entwurf das Baugesetzbuch 
(BauGB) vor. Der als neuer § 174 a einzufü- 
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gende bisherige § 22 BauGB enthält bereits 
eine ähnliche Regelung. Die Vorschrift hat 
sich in der Praxis bewährt. Ziel des Antrags 
ist es, Mieter vor der Verdrängung aus ihrer 
angestammten Umgebung besser zu schüt-
zen und insoweit sowohl die Zusammen-
setzung der Bevölkerung zu erhalten als 
auch eine unerwünschte strukturelle Ent-
wicklung zu vermeiden. Das Anliegen 
kann den mit dem Baugesetzbuch insge-
samt verfolgten Zwecken unschwer zuge-
ordnet werden. Bei der Bauleitplanung 
sind u. a. insbesondere die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung bei Vermeidung ein-
seitiger Bevölkerungsstrukturen zu vermei-
den  §  1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BauGB). Schon 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB kann 
eine gemeindliche Satzung zur Erhaltung 
der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung erlassen werden. Der neue § 174 a 
BauGB will  auch der Verdrängung der orts-
ansässigen Bevölkerung durch die Entste-
hung von Zweitwohnsitzen vorbeugen, der 
regelmäßig die Bildung von Wohneigen-
tum vorangeht. 

Zu § 174 b 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift ist dem bisherigen § 22 
Abs. 1 BauGB nachgebildet. Auf die Einbe-
ziehung bloßer Gemeindeteile in die L an

-desverordnung wird verzichtet. Auch die 
Gemeinde selbst als weitere Normset-
zungsebene wird nicht in Anspruch ge-
nommen. Die Merkmale für die Gebiets-
kulisse der Landesverordnung entsprechen 
denen des § 564 b Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 BGB, 
so daß die gebietliche Abgrenzung bereits 
erlassener Kündigungssperrfristverordnun-
gen übernommen werden kann. Erfaßt 
wird sowohl der vermietete, als auch der 
leerstehende Wohnraum, nicht jedoch das 
ausschließlich zu gewerblichen Zwecken 
genutzte Gebäude. 

Ziel der Bestimmung ist es, die auf dem 
Wohnungsmarkt zum Abschluß von Miet-
verhältnissen bereitgestellten Wohnungen 
zu schützen. Die Bestimmung hierüber 
trifft der Eigentümer. So wird etwa das ver-
mietete Zweifamilienhaus in den Schutz 
einbezogen, nicht aber das Einfamilien-
heim (§ 2 Abs. 2 des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes). Die Teilung von Sonder-
eigentum wird im Interesse der Beschrän-
kung des Verwaltungsaufwands nicht be-
rücksichtigt. Die Erstreckung der Regelung 
auf Teileigentum dient mit dazu, die als 
„Kellereigentum" bekanntgewordene Um-
gehungsform zu kontrollieren. 

Zu Absatz 2 

In der Regel ist die Genehmigung zu versa-
gen. 

Satz 1 nennt die Voraussetzungen, unter 
denen zwingend eine Genehmigung zu er-
teilen ist. Die Aufzählung ist abschließend. 

Nummer 1 versucht, die mögliche Konflikt-
lage in einem Mehrfamilienhaus zu lösen. 
Zum einen soll der Erwerb der Wohnungen 
durch die Mieter nicht durch weniger oder 
gar nur einen Bewohner blockiert werden 
können. Zum anderen muß auch Vorsorge 
für eine bloße „Majorisierung" derjenigen 
Mieter getroffen werden, die sich einen Er-
werb nicht leisten wollen oder dazu außer-
stande sind. Bei der Berechnung des Ver-
hältnisses der erwerbswilligen und der 
nichterwerbswilligen Mieter kommt jedem 
Mietverhältnis eine Stimme zu, unabhän-
gig von der Anzahl der daran Beteiligten, 
der Größe der Wohnung und des künftigen 
Anteils. 

Nummer 2 berücksichtigt Maßnahmen, an 
deren Durchführung auch ein öffentliches 
Interesse besteht. Insbesondere in den 
neuen Ländern hat sich ein großer Moder-
nisierungsbedarf angestaut. Die Beurtei-
lung eines Gebäudes als Baudenkmal rich-
tet sich nach den entsprechenden landes-
rechtlichen Vorschriften. Wichtig ist, daß 
die Veräußerung des Sondereigentums „er-
forderlich" sein muß. 

Nummer 3 dient der Erhaltung Ansprüche 
Dritter, für die bereits eine Vormerkung im 
Grundbuch eingetragen ist und entspricht 
damit der Regelung des § 883 Abs. 2 BGB. 

Nummer 4 dient der Klarstellung. Artikel 14 
GG erlaubt es nicht, demjenigen eine gün-
stigere Verwertung seines Eigentums zu 
untersagen, der hierauf aus Gründen der 
Erhaltung der eigenen Existenz dringend 
angewiesen ist. 

Soweit ein überwiegendes p rivates oder 
öffentliches Interesse besteht, wird durch 
Satz 2 der Behörde die Möglichkeit einge-
räumt, im Rahmen des dann eröffneten Er-
messens im Einzelfall eine Genehmigung 
zu erteilen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift ist der bisherigen Regelung 
in § 19 Abs. 3 Satz 3 bis 6 nachgebildet und 
soll der Verfahrensbeschleunigung und da-
mit der Sicherheit im Grundstücksverkehr 
dienen. Der Eintritt der Genehmigungsfik-
tion durch mangelnde Mitwirkung des An-
tragstellers soll ausgeschlossen sein. 

Zu Absatz 4 

Das Wohnungserbbaurecht nach § 30 und 
das Dauerwohnrecht nach § 31 des Woh-
nungseigentumsgesetzes werden wie im 
bisherigen § 22 Abs. 1 BauGB in die Ge-
samtregelung mit einbezogen. Das dient 
dem mit dem Entwurf verfolgten Siche-
rungszweck. 
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Zu Absatz 5 

Die entsprechende Anwendung von § 174 a 
Abs. 7 führt dazu, daß das Grundbuchamt 
künftig keine Eintragung von Wohnungs-
oder Teileigentum vornehmen darf, solan-
ge nicht ein Genehmigungsbescheid oder 
ein Zeugnis darüber vorliegt, daß eine Ge-
nehmigung entweder nicht erforderlich ist 
oder als erteilt gilt. Zur Erteilung des Nega-
tivattestes ist die Genehmigungsbehörde 
verpflichtet. 

Zu Absatz 6 

Die Übergangsregelung in Absatz 5 sieht 
vor, daß das Gesetz keine Anwendung auf 
Anträge findet, die vor Einbringung des 
Genehmigungsvorbehalts für Umwandlun-
gen von Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen in das Gesetzgebungsverfah-
ren (1. Durchgang im Bundesrat) dem 
Grundbuchamt zugegangen sind. Ab die-
sem Zeitpunkt durfte niemand berechtig-
terweise mehr auf einen Fortbestand der 
geltenden Rechtslage vertrauen. 

Aber auch vor Einbringung des Antrages 
zur Einfügung des § 174 b gestellte Anträge 
genießen Vertrauensschutz wie im Anwen-
dungsbereich des § 878 BGB nur dann, 
wenn sie vollständig vorlagen. 

51. Zu Artikel 1 Nr. 67 (§ 175 Abs. 6 - neu - BauGB) 

Artikel Nr. 67 ist wie folgt zu fassen: 

,67. § 175 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden ... - wie 
Regierungsentwurf - 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 
angefügt: 

„ (6) Die Führung und Veröffentlichung 
von Baulückenkatastern mit dem Bestand 
an unbebauten oder geringfügig bebau-
ten Grundstücken ist auf der Grundlage 
eines Lageplans zulässig, der Flurstücks-
nummern, Straßennamen und Hausnum-
mern enthält."'. 

Begründung 

Baulücken und mindergenutzte Grundstücke 
sind eine wichtige Wohnbaulandreserve. Ihre 
Mobilisierung gewinnt unter der Zielsetzung, 
den Freiraum zu schonen und die Innenentwick-
lung zu forcieren, zunehmend an Bedeutung. 
Deshalb haben viele Kommunen in der Vergan-
genheit in Form von „Baulückenkatastern" die 
systematische Erfassung der Baulücken durch-
geführt und zwischenzeitlich „ Baulückenpro-
gramme " entwickelt, bei denen eine Erörterung 
und Beratung der Baulückeneigentümer durch-
geführt wird und auch Baugebote zur Anwen-
dung kommen. Beispielgebend ist hier die Stadt 
Köln mit zur Zeit 4 700 Baulücken, in denen rund 
21 000 Wohnungen errichtet werden können. 

Rund 1 100 Baulücken konnten durch Initiative 
der Stadt bereits geschlossen werden. 

Die Veröffentlichung von Baulückenkatastern 
kann hierbei erheblich zur Mobilisierung von 
Baulücken beitragen. Gerade Bauwillige können 
auf Baulandpotentiale aufmerksam gemacht wer-
den und über die Stadtverwaltung mit Grund-
stückseigentümern, die im Zuge eines Baulük-
kenprogramms beraten werden, in Verbindung 
treten. Gegen eine Veröffentlichung werden 
jedoch vielfach datenschutzrechtliche Bedenken 
vorgetragen, da es den Gemeinden an einer ein-
deutigen rechtlichen Regelung fehlt. Insofern 
wird auch die Wiedergabe von Straßennamen 
und Hausnummern beanstandet, da die Identität 
des Eigentümers festgestellt werden kann. 
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll eine 
Rechtsgrundlage schaffen. 

52. Zu Artikel 1 Nr. 67a - neu - (§ 178 BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 67 folgende 
Nummer 67 a - neu - einzufügen: 

,67 a. § 178 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

„Gebot zur Bepflanzung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen für Natur und 
Landschaft". 

b) Am Ende von Satz 1 werden vor dem 
Punkt die Worte „sowie nach § 9 Abs. 1 
Nr. 20 festgesetzte Maßnahmen durch-
zuführen oder zu dulden" eingefügt.'. 

Begründung 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind 
zur Zeit nicht getrennt vollziehbar. Sie können 
aber häufig nicht als Nebenbestimmungen 
in Baugenehmigungen aufgenommen werden, 
schon weil sie häufig auf anderen Grundstücken 
festgesetzt sind. Da sich diese Festsetzungen auf 
mehr als Pflanzgebote beziehen können, sollen 
die Gemeinden solche Festsetzungen - wie auch 
das Pflanzgebot nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buch-
stabe a BauGB - getrennt vollziehen können. 

53. Zu Artikel 1 Nr. 68a - neu 
-(Überschrift Drittes Kapitel Zweiter Teil) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 68 folgende 
Nummer 68 a einzufügen: 

,68a. Im Dritten Kapitel wird in der Überschrift 
des Zweiten Teils das Wort „Wirksamkeits-
voraussetzungen" durch das Wo rt  „Plan-
erhaltung " ersetzt.'. 

Begründung 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeände-
rung zur Änderung der Überschrift des Vierten 
Abschnitts in Artikel 1 Nr. 74 des Entwurfs. 
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54. Zu Artikel 1 Nr. 73a - neu - (§ 213 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 73 folgende 
Nummer 73 a einzufügen: 

,73 a. In § 213 Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort  „ab-
bricht" durch das Wort  „rückbaut" er-
setzt.'. 

Begründung 

- wie Ziffer 45 -. 

55. Zu Artikel 1 Nr. 78a - neu - (§ 216a - neu - 
BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 78 folgende 
Nummer 78 a einzufügen: 

,78 a. Nach § 216 wird folgender § 216 a einge-
fügt: 

„§ 216a 
Unbeachtlichkeit von Mängeln 

städtebaulicher Verträge 

(1) Ist ein Vorhaben genehmigt oder mit 
einem Vorhaben begonnen worden, das 
der Bebauungsplan oder eine andere 
städtebauliche Satzung, die im Zusammen-
hang mit einem städtebaulichen Vertrag 
steht, ermöglicht, kann nicht mehr geltend 
gemacht werden, daß übernommene Lei-
stungen nicht Voraussetzung oder Folge 
des Vorhabens oder unangemessen sind. 
Verfahrensfehler beim Zustandekommen 
des städtebaulichen Vertrages werden mit 
diesem Zeitpunkt unbeachtlich. 

(2) Mängel eines städtebaulichen Vertra-
ges, der mit einem Flächennutzungsplan, 
einem Bebauungsplan oder einer sonstigen 
städtebaulichen Satzung im Zusammen-
hang steht, sind für die Rechtswirksamkeit 
des Flächennutzungsplans, des Bebau-
ungsplans oder der sonstigen städtebauli-
chen Satzung unbeachtlich.". 

Begründung 

Außer einigen redaktionellen Änderungen hat 
der Regierungsentwurf lediglich § 6 BauGB-
MaßnahmenG in das Dauerrecht übernommen 
(§ 11). Mit dem städtebaulichen Vertrag sind je-
doch in den neuen Ländern nach der in Deutsch-
land erstmaligen Kodifizierung durch die Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnung der DDR, 
§ 54, seit Inkrafttreten am 31. Juli 1990 gute Er-
fahrungen gemacht worden. Um  public private 
partnership über die bloße Positivierung in Aus-
wertung der Ergebnisse der Rechtsprechung 
beim städtebaulichen Vertrag zu forcieren, ist es 
erforderlich, das Verhältnis vom städtebaulichen 
Vertrag zu der damit im Zusammenhang stehen-
den Satzung bzw. dem B auvorhaben im Gesetz 
zu regeln. 

Zu Absatz 1 

Städtebauliche Verträge beinhalten häufig Ge-
staltungen, die im Ergebnis dazu führen, daß der 
Vorhabenträger Vorteile in Form von aus Pla-
nungsrecht folgenden Baurechten erhält. Dafür 
übernehmen der Vorhabenträger bzw. sonstige 
begünstigte Dritter bestimmte Leistungen, die 
über die Finanzierung der Planung hinausgehen. 
Im Bezug auf die Gesamtabwicklung des Vertra-
ges erhält insgesamt der Vorhabenträger ver-
gleichsweise frühzeitig seine „Leistung" in Form 
von Baurechten, während die Gegenleistung 
zeitlich später erbracht wird. Hier besteht nun 
eine gewisse Tendenz, sich, nachdem man die 
Vorteile des städtebaulichen Vertrages in An-
spruch genommen hat, von der Verpflichtung zur 
Gegenleistung dadurch zu trennen, indem der 
Vertrag unter Hinweis auf fehlende Kausalität 
bzw. die Unangemessenheit der Gegenleistung 
angefochten wird. Obwohl die Verträge auf sei-
ten des Vorhabenträgers in vollem Bewußtsein 
der Vereinbarungen abgeschlossen worden sind, 
dürfte bei einer dera rtigen Vorgehensweise die 
Gemeinde häufig die Verliererin sein. Sie hat 
dann Kosten zu tragen, die sie eben gerade nicht 
übernehmen wollte und weshalb sie den städte-
baulichen Vertrag abgeschlossen hatte. Dies be-
lastet nicht nur im konkreten Einzelfall den kom-
munalen Haushalt in unangenehmer Weise, son-
dern es kann sogar bei der Gemeinde zu der Er-
kenntnis führen, daß der Abschluß von städte-
baulichen Verträgen schwere Nachteile für die 
Gemeinde mit sich bringen könnte. Da es jedoch 
ein wichtiges Anliegen der BauGB-Novelle ist, 
die Anwendung städtebaulicher Verträge zu för-
dern, ist derartigen Tendenzen gesetzgeberisch 
entgegenzuwirken. Im übrigen sind auch die 
Vertragspartner der Gemeinden ausreichend ge-
schützt. Zum einen sind sie als Fachleute häufig 
genaustens darüber informiert, in wieweit Verträ-
ge abgeschlossen werden dürfen; es handelt sich 
also nicht um ein Ausnutzen der Unerfahrenheit. 
Außerdem findet die vorgeschlagene Regelung 
selbstverständlich ihre Grenze im Rahmen der 
Sittenwidrigkeit von § 826 BGB. 

Ferner erscheint es wünschenswert, mit der Inan-
spruchnahme der Leistung aus dem städtebauli-
chen Vertrag dem Vorhabenträger auch die Mög-
lichkeit zu nehmen, das vorstehende Ergebnis 
des Aushebelns des Vertrages dadurch zu errei-
chen, daß er sich auf Verfahrensfehler beim Zu-
standekommen des Vertrages beruft. 

Zu Absatz 2 

In den bisherigen Heilungsvorschriften des 
BauGB befindet sich noch keine Norm, die Feh-
ler des städtebaulichen Vertrages im Hinblick 
auf die daraus entwickelten Pläne unbeachtlich 
werden läßt. Hierzu ist es erforderlich, das Ver-
hältnis zwischen städtebaulichem Vertrag und 
späterem Plan so zu entkoppeln, daß Mängel des 
städtebaulichen Vertrages nicht auf die spätere 
Satzung durchschlagen. Dadurch wird zum einen 
mehr Rechtssicherheit geschaffen, zum anderen 
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wird der Abschluß von städtebaulichen Verträ-
gen gefördert, weil darauf fußende Pläne nicht 
etwa minderer Qualität (infolge der Gefahr hö-
herer Anfechtbarkeit) sind. 

56. Zu Artikel 1 Nr. 80 (§ 235 Abs. 1 a - neu - 
BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 80 ist in § 235 nach Absatz 1 fol-
gender Absatz 1 a einzufügen: 

„ (1 a) Ist eine städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme vor dem 1. Januar 1998 förmlich festge-
legt worden und ist nach der Sanierungssatzung 
nur die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 
in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fas-
sung ausgeschlossen, bedarf eine Teilung auch 
weiterhin der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. Die Gemeinde hat dem Grundbuch-
amt Sanierungssatzungen im Sinne des Satzes 1 
in entsprechender Anwendung des ab dem 1. Ja-
nuar 1998 geltenden § 143 Abs. 2 Satz 1 bis 3 un-
verzüglich nachträglich mitzuteilen. " 

Begründung 

Nach dem vorgesehenen Überleitungsrecht des 
§ 235 Abs. 1 würde auf Sanierungssatzungen, die 
bis zum 31. Dezember 1997 im vereinfachten Ver-
fahren lediglich unter Anwendung des bisheri-
gen § 144 Abs. 1 beschlossen wurden, die Ge-
nehmigungspflicht für Teilungen (§ 144 Abs. 1 
Nr. 2 des bisherigen Rechts) wegen der Über-
nahme der Teilungspflicht in den Katalog des 
§ 144 Abs. 2 keine Anwendung mehr finden. 

Damit bei diesen Sanierungsverfahren die 
Grundstücksteilung nicht erst aufgrund einer 
Änderung der Sanierungssatzung wieder geneh-
migungspflichtig wird, sieht die vorgeschlagene 
Überleitungsregelung vor, daß Teilungen weiter-
hin der Genehmigungspflicht unterworfen blei-
ben. 

Mit Inkrafttreten des neuen Rechts stellt sich da-
mit gleichzeitig die Notwendigkeit der Eintra-
gung eines Sanierungsvermerks für diese Grund-
stücke, damit der Grundstücksverkehr nach Fo rt

-fall der allgemeinen Regelung über die Teilung 
eines Grundstücks erkennen kann, daß die Tei-
lung eines Grundstücks der Genehmigungs-
pflicht unterworfen ist. Dieser Notwendigkeit 
trägt Absatz 1 a Satz 2 Rechnung. 

57. Zu Artikel 1 Nr. 80 (§ 235 a - neu - BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 80 ist nach § 235 folgender § 235 a 
einzufügen: 

„ § 235 a 
Überleitungsvorschrift für die Zulässigkeit 

von Vorhaben 

Wird im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, auf den § 20 Abs. 2 Satz 1 der auf Grund 
des § 2 Abs. 5 erlassenen Verordnung in einer bis 
zum 26. Januar 1990 geltenden Fassung anzu-
wenden ist, die zulässige Geschoßfläche durch 
Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als 

Vollgeschossen überschritten, kann die Über-
schreitung zugelassen werden, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen; die Zulassung ist 
nicht auf Einzelfälle beschränkt. Die Gemeinde 
kann Gebiete bezeichnen, in denen über die Zu-
lassung nach Satz 1 im Einvernehmen mit ihr 
entsprechend § 36 entschieden wird. ". 

Begründung 

Mit dem in Artikel 11 Abs. 2 vorgesehenen 
Außerkrafttreten des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch würde dessen § 4 Abs. 1 ersatzlos 
entfallen. Die Gründe, die zur Aufnahme dieser 
Vorschrift in das Maßnahmengesetz zum Bauge-
setzbuch geführt hatten, namentlich die Notwen-
digkeit, den Dachgeschoßausbau zu erleichtern, 
bestehen aber nach wie vor. Im Hinblick auf die 
Begründung des Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 27. Februar 1992, in dem das Ge-
richt die Nichtigkeit des durch Gesetz vom 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466) aufgehobenen 
§ 25 c Abs. 2 der Baunutzungsverordnung in der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
S. 132) festgestellt hat, ist eine Nachfolgerege-
lung durch förmliches Gesetz erforderlich. 

58. Zu Artikel 1 Nr. 80 und 81 (§ 237 BauGB) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 80 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Der Eingangssatz ist wie folgt zu fassen: 

„Die §§ 233 bis 237 werden wie folgt ge-
faßt: ". 

bb) Nach § 236 ist folgender § 237 einzufügen: 

„§ 237 
Überleitungsvorschrift für den Teil- 

Flächennutzungsplan und den vorzeitigen 
Bebauungsplan 

(1) § 246 a Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 und Nr. 3 
gilt fort , wenn vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein Aufstellungsbeschluß gefaßt 
worden ist. 

(2) Das Verfahren ist nach § 233 Abs. 1 
weiterzuführen." 

b) Nummer 81 ist wie folgt zu fassen: 

„81. Die §§ 240 und 241 werden aufgeho-
ben. " 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

In § 233 wählt der Gesetzgeber eine sehr 
schlanke allgemeine Überleitungsvorschrift im 
Unterschied zur bisherigen Praxis, dezidiert jede 
in Betracht kommende Norm individuell überzu-
leiten. § 233 beschränkt sich allerdings auf einge-
leitete Verfahren, die nach altem bzw. neuem 
Recht weitergeführt  werden können. In den fol-
genden Überleitungsvorschriften fehlt jedoch ein 
Sondertatbestand für die beiden wegfallenden 
Rechtsinstitute aus dem Einigungsvertrag, dem 
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Teil-Flächennutzungsplan (§ 246a Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3) und dem vorzeitigen Bebauungsplan, wie 
er im Beitrittsgebiet gemäß § 246a Abs. 1 Nr. 3 
Anwendung findet. Verbliebe es bei der allge-
meinen Überleitungsvorschrift des § 233, fiele 
die materielle Rechtsgrundlage für die Teil-Flä-
chennutzungspläne bzw. vorzeitigen Bebauungs-
pläne nach Einigungsvertrag für noch nicht ab-
geschlossene Verfahren weg, so daß diese Ver-
fahren dann auch nicht mehr zu Ende geführt 
werden könnten. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung. 

59. Zu Artikel 1 Nr. 85 Buchstabe b 
(§ 245b Satz 2 BauGB) 

Artikel 1 Nr. 85 Buchstabe b ist wie folgt zu fas-
sen: 

,b) In Satz 2 werden das Wo rt  „Landesbehörde" 
durch das Wort  „Behörde" ersetzt und die 
Wörter „und Landesplanung" gestrichen.'. 

Begründung 

In Niedersachsen sind die Landkreise und kreis-
freien Städte Träger der Regionalplanung. Sie 
nehmen diese Aufgabe als Aufgabe des eigenen 
Wirkungskreises wahr. Nach der bisherigen 
Rechtslage gilt die Regelung des § 245b Satz 2 
BauGB nur für Anträge von Landesbehörden. 

60. Zu Artikel 1 Nr. 86 Buchstabe c 
(§ 246 Abs ... - neu - BauGB) 

In Artikel 1 Nr. 86 ist Buchstabe c wie folgt zu fas-
sen: 

,c) Folgender Absatz ... wird angefügt: 

„ (...) Die Länder können abweichend von 
§ 8 a des Bundesnaturschutzgesetzes bestim-
men, daß 

1. § 8 a Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
auf Bauleitpläne und auf Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden 
ist und 

2. Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen nach § 30 und während der Planauf-
stellung nach § 33 und im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
nicht als Eingriffe in die Natur und Land-
schaft anzusehen sind, 

soweit für das Gebiet des betreffenden Bau-
leitplans ein diesem Plan entsprechender 
Landschaftsplan nach § 6 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorliegt. Satz 1 gilt nicht bei 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder 
des Schutzzwecks der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder Europäischer 
Vogelschutzgebiete. § 1 Abs. 5 und 6 bleibt 
unberührt." ' 

Begründung 

Die Begründung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs nennt als wesentliches Anliegen die Schaf-
fung zügiger und überschaubarer Planungsver-
fahren. Die zwingend vorgesehene allgemeine 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelungen im Baurecht ist mit diesem An-
liegen nicht zu vereinbaren. 

Es kann als gesicherte Erkenntnis der Praxis an-
gesehen werden, daß die Berücksichtigung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen in 
der Bauleitplanung eine Vielzahl höchst kom-
plexer rechtlicher und faktischer Fragestellungen 
aufwirft. Bei jedem Bauleitplan müssen die Ge-
meinden vielfältige, teils hoch komplizierte und 
naturwissenschaftlich kaum lösbare Bewertungs-
fragen klären. Notwendige Baulandausweisun-
gen werden dadurch verzögert und verteuert. 
Diese und die damit verbundenen Nachteile für 
die Rechts- und Investitionssicherheit der Bau-
leitplanung stehen im Widerspruch zu den son-
stigen Bemühungen um Verbesserung der Stand-
ortsituation. 

Insgesamt bedeutet die Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelungen in der 
Bauleitplanung gerade für die Masse der kleine-
ren und mittleren Gemeinden eine gravierende 
Erschwernis für die Baulandmobilisierung. 

Die allgemeine Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelungen im Baurecht ist 
auch unter der Geltung der Staatszielbestim-
mung Umweltschutz nicht erforderlich; vielmehr 
wird den Erfordernissen des Naturschutzes be-
reits nach geltendem Recht durch das Gebot ge-
rechter Abwägung nach § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 
angemessen Rechnung getragen. 

Um über die bestehenden Vorgaben zur Berück-
sichtigung der Umweltbelange insbesondere 
nach § 1 Abs. 5 und 6 BauGB hinaus zusätzlich 
besondere planerische Vorkehrungen zu treffen, 
bietet sich eine Verknüpfung mit der Land-
schaftsplanung an. Die Landschaftsplanung ist 
das geeignete planerische Instrumentarium, um 
sich mit den naturschutzfachlichen Problemen 
einer Bauleitplanung auseinander zu setzen. 
Hierzu liegen aus den Ländern bereits zum Teil 
sehr gute Erfahrungen vor. Nach dem vorliegen-
den Entwurf zur Neuregelung des Rechts des 
Naturschutzes soll dieses Instrumentarium beibe-
halten werden; insbesondere können die Länder 
auch künftig eine in die Bauleitplanung inte-
grierte Landschaftsplanung vorsehen. Damit 
wird auch für die Zukunft die Grundlage für eine 
planerische Verknüpfung des Baurechts mit den 
spezifischen Anforderungen des Naturschutzes 
geschaffen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht 
demgegenüber eine besonders kommunal-
freundliche und den Besonderheiten des Einzel-
falls angepaßte Lösung. Gerade für die Flächen-
staaten mit einer Vielzahl kleinerer und mittlerer 
Gemeinden sowie für die neuen Länder ist die 
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Ermächtigung eine Option für eine etwaige künf-
tige Erleichterung und Optimierung der Bauleit-
planung. 

61. Zu Artikel 2 (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 3 und Nr. 12 
Satz 4 - neu - ROG) 

In Artikel 2 ist § 2 Abs. 2 wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 5 Satz 3 ist zu streichen. 

b) In Nummer 12 sind nach Satz 3 folgende Sätze 
anzufügen: 

„Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
ist verkehrszweigübergreifend zu planen (in-
tegriertes Verkehrssystem). Der Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur hat Vorrang vor einem 
Neubau. Die Attraktivität des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs ist durch Ausgestaltung 
von Verkehrsverbünden und die Schaffung 
leistungsfähiger Schnittstellen zu erhöhen. " 

Begründung 

Satz 3 in Nummer 5 sollte nicht nur für Verdich-
tungsräume, sondern für alle Gebiete gelten. 
Diese Regelung sollte daher in Nummer 12 inte-
griert werden. 

In Nummer 12 sollte noch klarer die zukünftige 
Schwerpunktsetzung und auch die Trendwende 
der Verkehrspolitik zum Ausdruck kommen. 

Die o. g. Formulierung lehnt sich an den Be-
schluß der Umwelt-, Verkehrs- und Raumord-
nungsminister des Bundes und der Länder an-
läßlich der Konferenz am 5./6. Februar 1992 im 
Schloß Krickenbeck Nettetal an. 

Es wurde bereits festgestellt, daß die Umweltbe-
lastung zu hoch ist, weiterhin ansteigt und die 
umweltfreundlichen, energiesparenden und öf-
fentlichen Verkehrsmittel einen zentralen Beitrag 
leisten können, sowohl was die Reduzierung 
des Klima beeinflussenden CO2 anbetrifft, als 
auch die Attraktivität des Wi rtschaftsstandortes 
Deutschland betreffend. Erste Schritte zur Reali-
sierung dieser Trendänderung sind daher nach 
Auffassung der Minister die Steigerung der 
Attraktivität der Bahn, Entlastung des Land-
verkehrs durch Binnen- und Küstenschiffahrts-
systeme und der absolute Vorrang der Verkehrs-
träger mit hoher Massenleistungsfähigkeit in ver-
kehrlich hoch belasteten Räumen. 

62. Zu Artikel 2 (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 ROG) 

In Artikel 2 § 2 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 sind nach den 
Worten „Angebot an Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen ist" die Worte „im Rahmen der ange-
strebten Siedlungsstruktur" einzufügen. 

Begründung 

In diesem Grundsatz sollen laut Begründung die 
räumlichen Aspekte der Wi rtschaftsstruktur ver-
deutlicht werden. 

Nummer 9 (Übereinstimmung der Infrastruktur 
mit der Siedlungs- und Freiraumstruktur) sollte 
deshalb als der wichtigste räumliche Aspekt für 
die Erhaltung und Entwicklung der Infrastruktur 
für die Ausrichtung an der Siedlungsstruktur auf-
genommen werden. 

63. Zu Artikel 2 (§ 2 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 ROG) 

In Artikel 2 § 2 Abs. 2 Nr. 11 ist Satz 1 wie folgt 
zu fassen: 

„Dem Wohnbedarf der Bevölkerung ist vorrangig 
in den zentralen Orten Rechnung zu tragen." 

Begründung 

Die erforderliche Deckung des bestehenden 
Wohnbedarfs geht über die Eigenentwicklung 
der Gemeinden hinaus. Während die Eigenent-
wicklung allen Gemeinden zustehen muß, ist der 
darüber hinaus bestehende Wohnbedarf nicht 
durch unkontrollierte und ungesteuerte Bauland-
ausweisung zu decken, sondern diese Entwick-
lung soll entsprechend den Grundsätzen 2 (Sied-
lungsstruktur) und 5 (Verdichtete Räume) vorran-
gig auf die zentralen Orte gelenkt werden. Diese 
Grundsätze, die dieselbe Regelungsmaterie be-
treffen (Konzentration der Siedlungsentwicklung 
in den zentralen Orten), dürfen sich nicht wider-
sprechen. 

64. Zu Artikel 2 (§ 2 Abs. 2 Nr. 12 ROG) 

In Artikel 2 sind in .§ 2 Abs. 2 Nr. 12 Satz 3 nach 
dem Wort  „daß" die Wörter „die Verkehrsbela-
stung verringert und" einzufügen. 

Begründung 

Es sollte klarer zum Ausdruck kommen, daß Ziel 
nicht lediglich die Vermeidung zusätzlichen Ver-
kehrs, sondern auch die Verringerung der be-
stehenden Verkehrsbelastung ist. 

65. Zu Artikel 2 (§ 3 Nr. 5, 7 und 7 a -- neu - und § 4 
ROG) 

Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 3 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 

„5. Raumordnungspläne 
(wie Nummer 7 Regierungsentwurf)." 

bb) Nummer 7 ist wie folgt zu fassen: 

„7. öffentliche Stellen 
(wie Nummer 5 Regierungsentwurf)." 

cc) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7 a 
anzufügen: 

„7 a. juristische Personen des Privatrechts 
mit öffentlichen Aufgaben 

juristische Personen des Privatrechts, 
die raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen in Wahrnehmung von 
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öffentlichen Aufgaben durchführen, 
sofern 

a) zu deren Erfüllung auf Grund von 
Bundesgesetzen enteignet werden 
kann, 

b) öffentliche Stellen an den Per-
sonen mehrheitlich beteiligt sind 
oder 

c) die Planungen und Maßnahmen 
überwiegend mit öffentlichen Mit-
teln finanziert werden. " 

b) § 4 ist wie folgt zu fassen: 

§ 4 
Rechtswirkungen der Erfordernisse 

der Raumordnung 

(1) Ziele der Raumordnung sind zu beach-
ten 

1. von öffentlichen Stellen und juristischen 
Personen des Privatrechts mit öffentlichen 
Aufgaben bei ihren raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen, 

2. von Behörden 

a) bei Genehmigungen und sonstigen Ent-
scheidungen über die Zulässigkeit von 
Planungen und Maßnahmen nach 
Nummer 1 

b) bei Planfeststellungen und sonstigen 
Entscheidungen in den in § 38 des Bau-
gesetzbuchs genannten Verfahren. 

(2) Die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung sind in den Fällen des 
Absatzes 1 von den öffentlichen Stellen und 
juristischen Personen des Privatrechts mit 
öffentlichen Aufgaben in der Abwägung oder 
bei der Ermessensübung nach Maßgabe der 
dafür geltenden Vorschriften zu berücksich-
tigen. 

(3) Bei Genehmigungen und sonstigen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen und Maß-
nahmen einzelner sind die Erfordernisse der 
Raumordnung nach Maßgabe der dafür 
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b bleibt unberührt. 

(4) Weitergehende Rechtswirkungen der Er-
fordernisse der Raumordnung aufgrund von 
Fachgesetzen bleiben unberührt." 

Als Folge ist 

Artikel 2 wie folgt zu ändern: 
• 

a) In der Inhaltsübersicht zu § 4 ist das Wo rt  
„Bindungswirkungen" durch das Wort 

 „Rechtswirkungen" zu ersetzen. 

b) In § 5 Abs. 1 sind die Worte „nach § 4 Abs. 3" 
durch die Worte „im Sinne des § 3 Nr. 7 a" zu 
ersetzen sowie die Angabe „oder 3" zu strei-
chen. 

c) § 7 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 3 Satz 1 sind die Worte „nach § 4 
Abs. 3" durch die Worte „mit öffentlichen 
Aufgaben" zu ersetzen. 

bb) In Absatz 5 sind nach dem Wo rt  „Privat

-

rechts" die Worte „mit öffentlichen Auf

-

gaben" einzufügen sowie die Angabe 
„oder 3" zu streichen. 

d) § 12 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 Satz 1 sind die Worte „nach § 4 
Abs. 3" durch die Worte „mit öffentlichen 
Aufgaben" zu ersetzen. 

bb) In Absatz 1 Satz 2 ist die Angabe „und 3" 
zu streichen. 

cc) In Absatz 2 sind die Worte „Genehmigung 
der Maßnahme nach § 4 Abs. 4 und 5" 
durch die Worte „Entscheidung nach § 4 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b, Absatz 3 oder 4" 
zu ersetzen. 

e) In § 14 Satz 1 ist die Angabe „nach § 4 Abs. 3" 
durch die Worte „mit öffentlichen Aufgaben" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

Die Begriffsbestimmungen in § 3 sind - unter 
Umstellung der Reihenfolge der Nummern 5 
und 7 - um den Begriff „juristische Personen 
des Privatrechts mit öffentlichen Aufgaben" 
(Nummer 7 a - neu -), an den der Gesetzentwurf 
an mehreren Stellen anknüpft, zu ergänzen. Da-
bei wird die bisher in Artikel 2 § 4 Abs. 3 des 
Gesetzentwurfs enthaltene Umschreibung dieser 
juristischen Personen um die zusätzliche Alter-
native der Wahrnehmung von öffentlichen Aufga-
ben, zu deren Durchführung auf Grund von Bun-
desgesetzen enteignet werden kann, erweitert. 

Zur Bewältigung der Probleme, die durch die zu-
nehmende Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
für die Raumordnung entstehen, reicht die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Regelung nicht aus, 
zumal sich die Privatisierung immer häufiger 
nicht auf eine reine Organisationsprivatisierung 
beschränkt, sondern mit einer Aufgabenprivati-
sierung einhergeht. Selbst erheblich raumbe-
deutsame Vorhaben juristischer Personen des 
Privatrechts würden von der Zielbindung nicht 
mehr erfaßt. Zudem können die im Gesetzent-
wurf genannten Voraussetzungen (Mehrheitsbe-
teiligung öffentlicher Stellen oder überwiegende 
Finanzierung mit öffentlichen Mitteln) von relativ 
zufälligen Konstellationen abhängen. 

Durch die zusätzliche Verknüpfung mit dem Ent-
eignungsprivileg werden demgegenüber raum-
bedeutsame Vorhaben von Trägern öffentlicher 
Aufgaben auch dann von der Zielbindung erfaßt, 
wenn sich die Anteile an solchen Unternehmen 
mehrheitlich oder vollständig in privater Hand 
befinden. Die Verknüpfung von öffentlichen Auf- 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/6392 

gaben und Enteignungsprivileg ermöglicht auch 
eine rechtssystematisch klare Abgrenzung der 
Zielbindung. Die Pflicht zur Beachtung der Ziele 
der Raumordnung findet in diesem Fa ll  ihre 
Rechtfertigung darin, daß derjenige Rechtsträger, 
der wegen Erfüllung von im öffentlichen Inter-
esse liegenden Aufgaben das Eigentum Dritter in 
Anspruch nehmen darf, strenger als sonstige P ri

-vate der Bindung an staatliche Vorgaben unter-
liegen soll. 

Zu Buchstabe b 

Zunächst ist das Wort „Bindungswirkungen" in 
der Überschrift sowie in Absatz 4 (bisher 
Absatz 5) durch das Wort  „Rechtswirkungen" zu 
ersetzen. Die Vorschrift regelt die unterschied-
lichen Rechtswirkungen der Erfordernisse der 
Raumordnung (siehe Artikel 2 § 3 Nr. 1 bis 4 des 
Gesetzentwurfs) insgesamt. Von „Bindungswir-
kung" sollte nur bei Zielen der Raumordnung ge-
sprochen werden (siehe Artikel 2 § 5 des Gesetz-
entwurfs). 

Die Neufassung des § 4 dient darüber hinaus der 
inhaltlichen Straffung sowie der Klarstellung, 
daß sich die Pflicht zur Beachtung der Ziele der 
Raumordnung bei Planfeststellungen und sonsti-
gen Entscheidungen in nach § 38 BauGB privile-
gierten Verfahren nicht auf Entscheidungen über 
raumbedeutsame Maßnahmen öffentlicher Stel-
len beschränkt. Da die Grundsätze der planeri-
schen Gestaltungsfreiheit und ihrer Schranken, 
die von der Rechtsprechung für die Bauleitpla-
nung und die Planfeststellung weitgehend über-
einstimmend entwickelt wurden, für beide Arten 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
gleichermaßen gelten, sind auch die Behörden, 
denen bei ihren Entscheidungen planerische Ge-
staltungsfreiheit eingeräumt ist, in gleichem 
Maße wie die planenden Gemeinden an die Ziele 
der Raumordnung gebunden. Das hat zur Folge, 
daß in solchen Verwaltungsverfahren - unabhän-
gig davon, wer Träger des gegenständlichen Vor-
habens ist - die Ziele der Raumordnung wie Pla-
nungsleitsätze zu beachten sind und nicht unter 
Abwägungsvorbehalt stehen. 

Da diese Vorschrift eine allgemeine, im Verhält-
nis zu den Fachgesetzen gleichsam vor die Klam-
mer gezogene Raumordnungsklausel enthält, 
stützt sich die Gesetzgebungskompetenz inso-
weit nicht allein auf den Raumordnungstitel 
(Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 GG), sondern auch auf 
die Kompetenztitel der berührten Fachgesetze 
des Bundes. 

66. Zu Artikel 2 (§ 5 und § 19 Abs. 4 Nr. 01 - neu - 
ROG 

Artikel 2 § 5 ist wie folgt zu fassen: 

„§5 
Rechtswirkungen 

bei besonderen Bundesmaßnahmen 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen von öffentlichen Stellen des Bundes 

E, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auf-
trag des Bundes (Artikel 85 des Grundgesetzes) 
tätig sind] sowie von juristischen Personen des 
Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3, die für den 
Bund öffentliche Aufgaben wahrnehmen, 

1. deren besondere öffentliche Zweckbestim-
mung einen bestimmten Standort oder eine 
bestimmte Linienführung erfordert, oder 

2. die auf Grundstücken durchgeführt werden 
sollen, die nach dem Landbeschaffungsgesetz 
oder nach dem Schutzbereichsgesetz in An-
spruch genommen sind, oder 

3. über die in einem Verfahren nach dem Bun-
desfernstraßengesetz, dem Allgemeinen Ei-
senbahngesetz, dem Magnetschwebebahn-
planungsgesetz, dem Bundeswasserstraßen-
gesetz, dem Luftverkehrsgesetz, dem Atom-
gesetz oder dem Personenbeförderungsgesetz 
zu entscheiden ist, 

gilt § 4 Abs. 1 oder 3, es sei denn, die Stelle 
oder juristische Person hat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Mitteilung des 
rechtsverbindlichen Ziels widersprochen. 

(2) Der Widerspruch ist begründet und läßt 
die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 1 oder 3 ge-
genüber der Stelle oder juristischen Person 
entfallen, wenn 

1. eine Beteiligung nach § 7 Abs. 5 nicht statt-
gefunden hat, oder 

2. das mitgeteilte Ziel der Raumordnung auf 
einer fehlerhaften Abwägung beruht oder. 
mit der Zweckbestimmung des Vorhabens 
nicht in Einklang steht und das Vorhaben 
nicht auf einer anderen geeigneten Fläche 
durchgeführt werden kann. 

(3) Die Feststellung, ob ein Widerspruch 
nach Absatz 2 begründet ist, trifft die oberste 
Landesplanungsbehörde nach gemeinsamer 
Beratung nach § 19 Abs. 4 Nr. 01. Zuvor ist 
eine einvernehmliche Lösung unter den Ver-
fahrensbeteiligten innerhalb einer Frist von 
drei Monaten anzustreben; hierbei ist das für 
Raumordnung zuständige Bundesministerium 
und das zuständige Fachministerium des Bun-
des zu beteiligen. 

(4) Macht die Veränderung der Sachlage ein 
Abweichen von Zielen der Raumordnung er-
forderlich, so kann der Vorhabensträger mit 
Zustimmung der nächsthöheren Behörde in-
nerhalb angemessener Frist, spätestens sechs 
Monate ab Kenntnis der veränderten Sach-
lage, nachträglich widersprechen. Die Ab-
sätze 2 und 3 gelten sinngemäß. Muß infolge 
des nachträglichen Widerspruchs der Raum-
ordnungsplan geändert, ergänzt oder aufge-
hoben werden, hat die widersprechende 
Stelle oder juristische Person die dadurch ent-
stehenden Kosten zu ersetzen. 
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Als Folge ist in Artikel 2 § 19 Abs. 4 vor 
Nummer 1 folgende Nummer 01 einzufügen: 

„01. Widersprüche nach § 5 Abs. 3 dieses Geset-
zes," 

Begründung 

Unstreitig ist, daß der Bund aufgrund ihm zuge-
wiesener Verwaltungsaufgaben sich im Einzelfall 
von Zielen der Raumordnung lösen können muß. 
Streitig ist dabei, wie dieser Lösungsmechanis-
mus aussieht. Unstreitig hat sich das bisherige 
Verfahren (§ 8 Abs, 1 Satz 2 Nr. 3 ROG) nicht be-
währt, so auch die Begründung zum vorliegen-
den Entwurf. 

Aber auch das neue Konsensfindungsverfahren 
(§ 5 Abs. 2 Entwurf) wird in der Mehrzahl der 
politisch bedeutsamen Fälle zu keinem Ergebnis 
führen. 

Im Kern geht es um die Frage, ob sich der Bund 
durch einfache Erklärung (Widerspruch) von der 
Zielbindung freizeichnen kann, oder ob er im 
Einzelfall den Klageweg beschreiten muß. 

Während sowohl die geltende als auch die neue 
Fassung von der einfachen Freizeichnungsmög-
lichkeit ausgehen und damit entgegen allgemein 
geltenden Rechtsgrundsätzen den Plangeber in 
die Rolle des Klägers drängen kann, geht der in 
Übereinstimmung mit den allgemein geltenden 
Rechtsgrundsätzen stehende Änderungsvor-
schlag davon aus, daß derjenige, der sich auf 
eine für ihn günstige(re) Rechtsposition Beru-
fende diese dann im Einzelfall auch einklagen 
muß. 

D. h. will  sich der Bund wegen einer besonderen 
Bundesmaßnahme von einem Ziel lösen, so muß 
er, wenn sein Widerspruch erfolglos bleibt, ggf. 
im Klageweg gegen das Ziel vorgehen. 

Zum Klammerinhalt in Absatz 1 

Vorhaben des Bundes liegen auch vor, wenn 
Landesbehörden im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung tätig sind (z. B. bei der Verwal-
tung der Bundesfernstraßen). Auch insoweit 
kann hinsichtlich der Bindungswirkung der Ziele 
der Raumordnung nichts anderes gelten, als 
wenn juristische Personen des Privatrechts für 
den Bund öffentliche Aufgaben erfüllen. 

67. Zu Artikel 2 (§ 6 Satz 2 - neu - ROG) 

In Artikel 2 § 6 ist nach Satz 1 folgender Satz an-
zufügen: 

„Weitergehende und ins einzelne gehende lan-
desrechtliche Vorschriften sind zulässig, soweit 
diese den §§ 7 bis 16 nicht widersprechen." 

Begründung 

Das Raumordnungsgesetz beruht auf einem rah

-

menrechtlichen Kompetenztitel, insoweit ist es 
Sache der Länder, den Rahmen auszufüllen. Die 

Ergänzung dient der Klarstellung und ist inso-
weit § 3 Abs. 3 geltender Fassung nachgebildet. 

68. Zu Artikel 2 (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ROG) 

Artikel 2 § 7 Abs. 2 Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Im Einleitungssatz ist das Wo rt  „Sied-
lungsstruktur" durch die Worte „räumli-
chen Struktur" zu ersetzen. 

bb) Buchstabe d ist zu streichen. 

b) Nummer 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Im Einleitungssatz sind die Worte „der 
anzustrebenden Freiraumstruktur" durch 
die Worte „der anzustrebenden Sied-
lungs- und Freiraumstruktur" zu ersetzen. 

bb) Vor Buchstabe a ist folgender Buch-
stabe Oa einzufügen: 

„Oa. Siedlungsentwicklungen". 

Begründung 

Die Gliederung von § 7 Abs. 2 Satz 1 erscheint 
nicht systemgerecht. In Nummer 1 paßt der Be-
griff „Siedlungsstruktur" nicht zu den unter 
Buchstabe a bis c und e genannten Inhalten, da 
es sich hierbei um überfachliche, die räumliche 
Struktur betreffende Festlegungen handelt. Des-
halb sollen die Siedlungsentwicklungen bei 
Nummer 2, die dann die Festlegungen zur Sied

-

lungs- und Freiraumstruktur enthält, eingefügt 
werden. 

69. Zu Artikel 2 (§ 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG) 

In Artikel 2 ist in § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 der zweite 
Halbsatz zu streichen. 

Begründung 

In welcher Weise über örtliche Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege Landschaftsprogramme und Land-
schaftsrahmenpläne erstellt werden, regeln die 
Länder in den entsprechenden Fachgesetzen für 
Naturschutz und Landschaftspflege. 

70. Zu Artikel 2 (§ 7 Abs. 7 ROG) 

Artikel 2 § 7 Abs. 7 ist wie folgt zu ändern: 

a) Die Sätze 1 und 2 sind wie folgt zu fassen: 

„Für die Aufstellung der Raumordnungspläne 
ist vorzusehen, daß die Grundsätze der Raum-
ordnung gegeneinander und untereinander 
abzuwägen sind. Sonstige öffentliche Belange 
sowie private Belange sind in der Abwägung 
zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweili-
gen Planungsebene von Bedeutung und er-
kennbar sind." 

b) Satz 3 ist zu streichen. 
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Begründung 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung der Sätze 1 und 2 wird klar-
gestellt, daß nur die in den Grundsätzen der 
Raumordnung genannten öffentlichen Belange 
bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 
stets in die Abwägung einzubeziehen sind. Bei 
sonstigen öffentlichen Belangen sowie bei priva-
ten Belangen hängt die Erheblichkeit für die Ab-
wägung dagegen davon ab, ob sie auf der jewei-
ligen Planungsebene nicht nur erkennbar, son-
dem - im Lichte der rechtlichen Anforderungen 
des Abwägungsgebots - auch von Bedeutung 
sind (vgl. S. 84 der Begründung). 

Zu Buchstabe b 

Es erscheint systemwidrig und nicht sachgerecht, 
bei der im Rahmen der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen vorzunehmenden umfassenden 
Abwägung die Berücksichtigung von einzelnen 
Belangen oder Gebietskategorien gesondert vor-
zuschreiben. Eine solche einseitige Hervorhe-
bung würde zu Unklarheiten hinsichtlich der 
Rechtswirkungen führen und entsprechende For-
derungen aus anderen Fachbereichen hervorru-
fen. 

71. Zu Artikel 2 (§ 9 Abs. 6 ROG) 

Artikel 2 § 9 Abs. 6 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Eröffnung der Möglichkeit, wonach in ver-
dichteten Räumen entweder der Regionalplan 
zugleich die Funktion eines gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans (§ 204 BauGB) oder ein ge-
meinsamer Flächennutzungsplan zugleich die 
Funktion eines Regionalplans übernehmen kön-
nen soll, ist angesichts der unterschiedlichen 
Maßstäblichkeit und Regelungsdichte von ört-
licher und überörtlicher Raumplanung nicht 
sachgerecht. Die Regelung würde die Regional-
planung als eigenständige Planungsebene ge-
rade in Regionen mit Verdichtungsräumen, in de-
nen gemeindeübergreifende Zielvorgaben in be-
sonderer Weise geboten und erforderlich sind, 
zur Disposition stellen. 

72. Zu Artikel 2 (§ 11 Satz 1 ROG) 

In Artikel 2 § 11 Satz 1 sind nach den Worten 
„Ziel der Raumordnung kann" die Worte „im 
Einzelfall bei hinreichend konkreter Planung" 
einzufügen. 

Begründung 

Das Zielabweichungsverfahren ist kein Plan-
änderungsverfahren. Zur Abgrenzung ist daher 
klarzustellen, daß es nur im Einzelfall bei einer 
konkreten Planung, die ohne Zielabweichung 
raumordnerisch zu untersagen wäre, als Konflikt-
lösungsmechanismus in Betracht kommen kann. 

73. Zu Artikel 2 (§ 12 Abs. 2 ROG) 

Artikel 2 § 12 Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) Die Worte „Die befristete Untersagung kann 
in den Fällen des Absatzes 1 Satz i Nr. 2" sind 
durch die Worte „Absatz 1 gilt entsprechend" 
zu ersetzen. 

b) Das Wort „erfolgen" ist zu streichen. 

Begründung 

Nachdem durch § 4 der Adressatenkreis der an 
die Ziele Gebundenen bestimmt ist, besteht 
keine Veranlassung, hinsichtlich des „Umset-
zungsinstruments" gespaltene Untersagungs-
möglichkeiten zu eröffnen. Andernfalls gäbe es 
de facto eine Zielbindung 1. und 2. Klasse. 

74. Zu Artikel 2 (§ 12 Abs. 4 ROG) 

In Artikel 2 § 12 Abs. 4 sind die Worte „darf zwei 
Jahre" durch die Worte „soll zwei Jahre" zu er-
setzen. 

Begründung 

Gerade bei der kommunalverfaßten Regionalpla-
nung wird regelmäßig zwischen Aufstellung und 
Genehmigung des Regionalplans ein längerer 
Zeitraum als zwei Jahre erforderlich sein. Hier 
sollte den Ländern ein größerer Gestaltungsspiel-
raum eingeräumt werden. 

75. Zu Artikel 2 (§ 13 ROG) 

Artikel 2 § 13 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 13 
Planungsgebot 

Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung von Bauleitplänen kann verlangt 
werden, wenn dies zur Verwirklichung von Zie-
len der Raumordnung erforderlich ist." 

Begründung 

Die Umformulierung, die der Fassung dieser Vor-
schrift im Referentenentwurf entspricht, soll den 
Gesetzgebern der Länder bei der verfahrensmä-
ßigen Ausgestaltung des Planungs- und Anpas-
sungsverlangens den Spielraum, der einer rah-
menrechtlichen Vorgabe (s. Artikel 2 § 6) ange-
messen ist, gewährleisten. Zugleich wird damit 
möglichen Mißdeutungen hinsichtlich des Ver-
hältnisses zur materiellen Regelung der Anpas-
sungspflicht in § 1 Abs. 4 BauGB vorgebeugt. 

76. Zu Artikel 2 (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 ROG) 

In Artikel 2 sind in § 15 Abs. 2 Nr. 2 die Wörter 
„den Festsetzungen eines den Zielen der Raum-
ordnung angepaßten Bebauungsplans" durch 
die Wörter „den Darstellungen oder Festsetzun-
gen eines den Zielen der Raumordnung ange-
paßten Flächennutzungsplans oder Bebauungs-
plans" zu ersetzen. 
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Begründung 

Der Flächennutzungsplan ist ebenso wie der Be-
bauungsplan den Zielen der Raumordnung anzu-
passen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ebenso wird bei sei-
ner Aufstellung den Grundsätzen der Raumord-
nung und den sonstigen Erfordernissen der 
Raumordnung Rechnung getragen (§ 4 Abs. 2). 
Er ist daher in gleichem Maß wie ein Bebauungs-
plan geeignet, ein Raumordnungsverfahren zu 
erübrigen. Da der Flächennutzungsplan das ge-
samte Gemeindegebiet umfaßt, ermöglicht er bei 
Projekten der Linieninfrastruktur (z. B. überörtli-
chen Straßen) sogar eher den Verzicht auf ein 
Raumordnungsverfahren, was der Reduzierung 
des Verwaltungsaufwands und der Verfahrens-
beschleunigung dient. 

77. Zu Artikel 2 (§ 15 Abs. 4 Satz 2 ROG) 

In Artikel 2 sind in § 15 Abs. 4 Satz 2 nach den 
Wörtern „des Bundes" die Wörter „von anderen 
öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes 
(Artikel 85 des Grundgesetzes) tätig sind" einzu-
fügen. 

Begründung 

Vorhaben des Bundes liegen auch vor, wenn 
Landesbehörden im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung tätig sind (z. B. bei der Verwal-
tung der Bundesfernstraßen). Auch insoweit ist 
das Benehmen herzustellen bei der Entschei-
dung über die Einleitung eines Raumordnungs-
verfahrens. Die Landesbehörden, die als Bundes-
auftragsverwaltung handeln, können nicht an-
ders behandelt werden, als juristische Personen 
des Privatrechts, die für den Bund öffentliche 
Aufgaben durchführen. 

78. Zu Artikel 2 (§ 16 ROG) 

Artikel 2 § 16 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 16 
Grenzüberschreitende Abstimmung 
von raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbar-
staaten haben können, sind mit den betroffenen 
Nachbarstaaten nach den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit abzustim-
men. Dabei sind auch die Träger öffentlicher Be-
lange des Nachbarstaates nach den Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu un-
terrichten.". 

Als Folge sind in Artikel 2 in der Inhaltsübersicht 
zu § 16 die Worte „Grenzüberschreitende Unter-
richtung und Abstimmung" durch die Worte 
„Grenzüberschreitende Abstimmung von raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Mit der geänderten Formulierung wird eine Klar-
stellung des Gewollten erreicht. Die Regelung 
des bisherigen § 4 Abs. 6 ROG ist dahingehend 
zu ergänzen, daß das Erfordernis einer grenz-
überschreitenden Abstimmung festgeschrieben 
wird. 

Demgegenüber stellt die Formulierung des Ge-
setzentwurfs einen Rückschritt dar, da sich dar-
aus keine Verpflichtung zur Abstimmung ergibt. 
In Satz 1 wird lediglich eine Verpflichtung zur 
Unterrichtung festgelegt und in Satz 2 nur fest-
geschrieben, daß Abstimmungen erfolgen „kön-
nen" . 

79. Zu Artikel 2 (§ 21 ROG) 

In Artikel 2 § 21 ist der Einleitungssatz wie folgt 
zu fassen: 

„Das für Raumordnung zuständige Bundesmini-
sterium erstattet mindestens einmal in jeder 
Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag 
und dem Bundesrat Berichte über". 

Begründung 

Es kann nicht akzeptiert werden, daß die Be-
richtsverantwortung auf eine Stelle außerhalb 
des BMBau verlagert wird. Daß sich das BMBau 
zur Berichterstattung Dritter bedient, bzw. bedie-
nen kann, ist unstreitig. 

Ebenso kann nicht akzeptiert werden, daß keine 
zeitliche Bestimmung zur Berichterstattung vor-
gesehen ist. Die vorgeschlagene Regelung ent-
spricht dem Bedürfnis und im Ergebnis der bis-
herigen Rechtslage. 

80. Zu Artikel 2 (Raumordnungsgesetz allgemein) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren darauf hin-
zuwirken, daß die dem Bundesgesetzgeber nach 
Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 GG zugewiesene Rah-
menkompetenz unter dem Gesichtspunkt des 
Artikel 75 Abs. 2 GG eingehalten wird. 

Begründung 

Die Neuregelung des Rechts der Raumordnung 
stärkt die Region als räumliche Handlungsebene 
und verdeutlicht die Bindungswirkungen ins-
besondere der Planinhalte von Raumordnungs-
plänen. 

Diese Regelungen bewegen sich weitgehend 
nicht innerhalb der nach Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 
GG dem Bundesgesetzgeber zugewiesenen Rah-
menkompetenz. Nach der Neuordnung der Ge-
setzgebungskompetenzen durch die Änderung 
des Grundgesetzes im Oktober 1994 dürfen Rah-
menvorschriften nur in Ausnahmefällen in Ein-
zelheiten gehende und unmittelbare Regelungen 
enthalten (Artikel 75 Abs. 2 GG). Dem wird der 
Gesetzesvorschlag unter anderem in seinen §§ 4, 
7 und 9 nicht gerecht. 
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81. Zu Artikel 3 (Änderung der Baunutzungs-
verordnung) 

a) Artikel 3 ist zu streichen. 

b) Die Bundesregierung wird aufgefordert zu 
prüfen, ob und in welchem Umfang Änderun-
gen der Baunutzungsverordnung erforderlich 
sind. 

Begründung 

Die Baunutzungsverordnung ist durch die ver-
schiedenen Novellierungen so weiterentwickelt 
worden, daß sie ein flexibles Instrument für die 
Ermöglichung von fast allen Formen von Nut-
zungsmischungen einerseits und für die Verhin-
derung unzumutbarer Störungen andererseits 
darstellt. 

Die jetzt vorgesehenen Veränderungen rechtfer-
tigen eine Änderung der Baunutzungsverord-
nung nicht. 

Ein Verzicht auf die Änderung der Baunutzungs-
verordnung hätte darüber hinaus den Vorteil, 
daß in den neuen Ländern weiterhin nur eine 
Fassung der Baunutzungsverordnung Anwen-
dung finden würde. 

Dennoch ist zu prüfen, ob eine umfangreiche Än-
derung und Fortentwicklung der Baunutzungs-
verordnung (z. B. „Gebietsfindungsrecht" der 
Gemeinden, Definition des Begriffs des Vollge-
schosses in der BauNVO) künftig geboten ist. 
Hierfür bietet das laufende Gesetzgebungsver-
fahren nicht den ausreichenden zeitlichen Rah-
men, zumal im Vorfeld eine Änderung der Bau-
nutzungsverordnung nicht beabsichtigt war. 

Auch aus Gründen einer praktikablen Anwen-
dung der Baunutzungsverordnung ist es zwin-
gend geboten, alle möglicherweise notwendigen 
Änderungen der Baunutzungsverordnung in 
einem Verfahren zu beschließen. 

Die vorgesehenen Änderungen der Baunut-
zungsverordnung bringen keine ersichtlichen 
Vorteile. Nutzungsmischungen können ver-
gleichbar gut auf der Grundlage der geltenden 
Fassung der Baunutzungsverordnung geplant 
werden. 

Dem Schutz empfindlicher Nutzungen wird in 
der vorgeschlagenen Fassung zu wenig Bedeu-
tung eingeräumt. 

82. Zu Artikel 7 (Änderung des Bundesnaturschutz-
gesetzes) 

Artikel 7 ist wie folgt zu fassen: 

„Artikel 7 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

§ 8 a des Bundesnaturschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 
1987 (BGBl. I S. 889), das zuletzt durch ... geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:  

i. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 einge-
fügt: 

„Dabei sind entsprechende Festsetzungen 
auch in Bebauungsplänen mit räumlich 
getrennten Teilbereichen zulässig". 

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die 
Sätze 4 und 5. 

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und wie 
folgt geändert: 

Die Wörter „Sätze 1 bis 4" werden durch 
die Wörter „Sätze 1 bis 5" ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 Nr. 1 werden 
die Wörter „Absatz 1 Satz 4" jeweils durch die 
Wörter „Absatz 1 Satz 5" ersetzt. 

Begründung 

Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen entscheiden die Träger der Bauleitplanung 
auch über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
Dafür standen in der Vergangenheit wegen der 
Kleinräumigkeit von Bebauungsplänen und der 
angestrebten Dichte der Bebauung häufig keine 
Flächen zur Verfügung. Um aber die Verfügbar-
keit von Flächen sicherzustellen, ist es notwen-
dig, Teilbebauungspläne für Festsetzungen zuzu-
lassen, die dazu dienen, die zu erwartenden Be-
einträchtigungen des Naturhaushalts auszuglei-
chen, zu ersetzen oder zu mindern. Dieses Vorge-
hen war bisher rechtlich streitig. Die vorgeschla-
gene Regelung in § 8 a Abs. 1 Satz 3 - neu - stellt 
jetzt ausdrücklich klar, daß die Festsetzung 
räumlich getrennter Teilbereiche eines Bebau-
ungsplanes zur Gewährleistung landespflegeri-
scher Kompensationsmaßnahmen unzweifelhaft 
zulässig ist. Für diese Fälle wird damit auch die 
Refinanzierbarkeit von Maßnahmeaufwendun-
gen der Gemeinden sichergestellt. Gleichzeitig 
wird deutlich, daß es sich bei Bebauungsplänen 
mit räumlich getrennten Teilbereichen formal um 
einen Bebauungsplan mit mehreren Geltungsbe-
reichen handelt. Die übrigen Regelungen behan-
deln redaktionelle Folgeänderungen. 

83. Zu Artikel 8 Nr. 1 (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 und 4 UVPG) 

Artikel 8 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Beschlüsse nach § 10 des Baugesetz-
buchs über die Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bebauungsplänen, 

a) durch die die Zulässigkeit 

- von bestimmten Vorhaben im 
Sinne der Anlage zu § 3 oder 

- von Vorhaben, vor deren Zulas-
sung oder Durchführung nach 
Landesrecht eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorgesehen ist, 

begründet werden soll oder 
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b) die Planfeststellungsbeschlüsse für 
Vorhaben nach Buchstabe a ersetzen. 

b) Nummer 4 wird gestrichen.' 

Begründung 

In EU-rechtskonformer Umsetzung schreibt § 17 
i. V. m. § 2 Abs. 3 Nr. 3 UVPG in der geltenden 
Fassung vor, daß die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bereits im Stadium der Bauleitplanung er-
folgen soll, wenn durch den Beschluß nach § 10 
BauGB die Zulässigkeit von nach Bundesrecht 
uvp-pflichtigen Vorhaben begründet werden 
soll. Die geänderte Fassung des § 2 Abs. 3 Nr. 3 
UVPG stellt sicher, daß in Fällen, in denen der 
Landesgesetzgeber im Rahmen seiner Kompe-
tenzen die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vor der Zulassung oder Realisie-
rung eines Vorhabens vorsieht, dies für die Bau-
leitplanung in gleicher Weise beachtlich ist. Es 
liegt im besonderen Interesse, die erhöhte Be-
deutung der Bauleitplanung in ihrer zulassungs-
ersetzenden Funktion beibehalten zu können 
und gleichzeitig die europarechtlichen Vorga-
ben in rechtssicherer Weise umzusetzen (vgl. 
BVerwG, Beschluß vom 30. August 1995 - 4 B 
185.95/UPR 1995, 450f.; Paßlick in Hoppe, UVPG 
1995, § 17 Rn. 6-10). 

84. Zu Artikel 8 Nr. 2 Buchstabe c - neu - 
(§ 17 UVPG) 

In Artikel 8 ist in Nummer 2 nach Buchstabe b 
folgender Buchstabe c anzufügen: 

,c) In Satz 2 werden die Wörter „ , und Nr. 4" ge-
strichen.'. 

Begründung 

Folge der Änderung unter Nummer 1 und 
Nummer 2 Buchstabe b des Regierungsentwurfs. 

85. Zu Artikel 8 Nr. 3 (Anlage zu § 3 Nr. 4 UVPG) 

In Artikel 8 ist die Nummer 3 wie folgt zu fassen: 

,3. Die Anlage zu § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 werden die Wörter „ § 7 Abs. 2 
des Abfallgesetzes" durch die Wörter „§ 31 
Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes" ersetzt. 

b) - (wie Regierungsvorlage) -'. 

Begründung 

Anpassung an die neue Rechtslage. 

86. Zu Artikel 9 (§ 47 Abs. 2 VwGO) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit Artikel 9 
§ 47 Abs. 2 um eine Bestimmung zu ergänzen ist, 
die der durch das Sechste Gesetz zur Änderung 
der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer 
Gesetze eingeführten Bef ristung der Antragsbe-
fugnis Rechnung trägt und eine Hemmung der 

Frist während des ergänzenden Verfahrens be-
wirkt. 

87. Zu Artikel 9 (§ 47 Abs. 6 Satz 5 - neu - VwGO) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob Artikel 9 wie folgt 
gefaßt werden kann: 

,Artikel 9 
Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Dem § 47 Abs. 6 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden folgende 
Sätze angefügt: 

„Können festgestellte Mängel einer Satzung oder 
einer Rechtsverordnung, die nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs erlassen worden sind, 
durch ein ergänzendes Verfahren im Sinne des 
§ 215a des Baugesetzbuchs behoben werden, so 
erklärt das Oberverwaltungsgericht die Satzung 
oder Rechtsverordnung bis zur Behebung der 
Mängel für nicht wirksam. In diesen Fällen ist die 
Entscheidung allgemein verbindlich und die Ent-
scheidungsformel vom Antragsgegner ebenso zu 
veröffentlichen wie die Rechtsvorschrift bekannt-
zumachen wäre."'. 

Begründung 

Die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens 
erzeugt die schwebende Unwirksamkeit einer 
Rechtsnorm. Sowohl das Entstehen dieses Zu-
standes als auch seine Beendigung müssen des-
halb mit der für Rechtsnormen erforderlichen 
Klarheit bekanntgemacht beziehungsweise ver-
kündet werden. 

88. Zu Artikel 9a - neu - (Änderung des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes) 

Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9 a einzufü-
gen: 

,Artikel 9 a 
Änderung 

des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 

Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Septem-
ber 1994 (BGBl. I S. 2457), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. In § 13 wird Absatz 3 aufgehoben. 

2. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Teilungsgenehmigungen nach § 144 
Abs. 2 Nr. 5 des Baugesetzbuchs in förmlich 
festgelegten Sanierungsgebieten oder nach 
§ 169 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs 
in städtebaulichen Entwicklungsbereichen 
sind zu erteilen, wenn 

1. die beabsichtigte Grundstücksteilung 
den Nutzungsgrenzen in der ehemali-
gen Liegenschaftsdokumentation oder 
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dem Inhalt einer Nutzungsurkunde ent-
spricht, in der die Grenzen des Nut-
zungsrechts in einer grafischen Darstel-
lung (Karte) ausgewiesen sind, 

2. die beabsichtigte Teilung mit den in 
einem Vermögenszuordnungsbescheid 
ausgewiesenen Grenzen übereinstimmt 
oder 

3. die beantragte Teilung dem vorhande-
nen baulichen Bestand entspricht." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 mit 
der Maßgabe, daß die Wörter „ § 169 Abs. 1 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs" durch die Wör-
ter „§ 169 Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs" 
ersetzt werden. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.' 

Begründung 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind die Folge 
der im Gesetzentwurf in Artikel 1 Nr. 16 vorgese-
henen Aufhebung der Vorschriften über die Tei-
lungsgenehmigung nach den §§ 19 bis 21 des 
Baugesetzbuchs (BauGB). 

Zu Nummer 1 (§ 13 Abs. 3 SachenRBerG) 

Die jetzige Regelung in § 13 Abs. 3 SachenRBerG 
begründet eine gesetzliche Vermutung für die 
Abtrennbarkeit und die bauliche Nutzbarkeit 
eines Grundstücks, wenn eine Teilungsgenehmi-
gung nach § 120 Abs. 1 SachenRBerG in Ver-
bindung mit §§ 19ff. BauGB erteilt wird. Diese 
Vermutung stützte sich auf die Bindungswirkung 
aus § 21 BauGB als Folge der Erteilung einer 
Genehmigung nach § 19 BauGB (Drucksache 
12/5992, S. 112). Hieran knüpfte die unwiderleg-
liche Vermutung der Abtrennbarkeit und selb-
ständigen baulichen Nutzbarkeit an. Auf eine 
Teilungsgenehmigung ohne diese Bindungswir-
kung läßt sich eine solche Vermutung nicht stüt-
zen. Da künftig Grundstücksteilungen allgemein 
keiner Genehmigung nach den §§ 19ff. BauGB 
bedürfen sollen, wird § 13 Abs. 3 SachenRBerG 
gegenstandslos und ist daher zu streichen. 

Zu Nummer 2 (§ 120 SachenRBerG) 

Zu Buchstabe a (§ 120 Abs. 1 SachenRBerG) 

Nach dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf soll das Erfordernis einer Teilungsge-
nehmigung in den sogenannten städtebaulichen 
Veranstaltungsgebieten (förmliche Sanierungs-
gebiete und städtebauliche Entwicklungsberei-
che) bestehenbleiben (Artikel 1 Nr. 45 - § 144 
Abs. 2 Nr. 5 BauGB und Artikel 1 Nr. 62 
Buchstabe b - § 169 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB). 
§ 120 SachenRBerG in seiner jetzt geltenden Fas-
sung sieht in Absatz 1 Satz 1 und 2 allgemeine 
Erleichterungen für die Erteilung von Teilungs-
genehmigungen vor. Diese Bestimmungen sind 
nach Satz 4 auf die Teilungsgenehmigungen in 
förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen entspre-
chend anzuwenden. 

§ 120 Abs. 1 SachenRBerG muß infolge des Weg-
falls der Teilungsgenehmigung nach den §1 19 
bis 21 BauGB neu gefaßt werden. Die vorge-
schlagene Regelung entspricht der bisherigen 
Regelung in Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3. Auch in den städte-
baulichen Veranstaltungsgebieten sind Teilungs-
genehmigungen nach der bisherigen Liegen-
schaftsdokumentation, nach Vermögenszuord-
nungsbescheiden oder nach dem jetzt vorhande-
nen Baubestand zu erteilen, um die Sachen-
rechtsbereinigung durchführen zu können. 

Zu Buchstabe b (§ 120 Abs. 3 SachenRBerG) 

Der bisherige Absatz 3 ist zu streichen. Da es die 
Teilungsgenehmigung nach §1 19ff. BauGB nicht 
mehr geben soll, kann auch die Bindungswir-
kung für die Erteilung von Baugenehmigungen 
nach § 21 BauGB nicht eintreten. 

Zu Buchstabe c (I  120 Abs. 3- neu -SachenRBerG) 

Infolge der Streichung des Absatzes 3 ändert sich 
die Stellung der folgenden Absätze. Die gesetzli-
che Verweisung auf § 169 Abs. 1 BauGB ist der in 
Artikel 1 Nr. 62 des Entwurfs vorgesehenen An-
derung dieser Vorschrift anzupassen. 

Zu Buchstabe d (§ 120 Abs. 4-neu-SachenRBerG) 

Redaktionelle Anpassung infolge der Streichung 
des Absatzes 3. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Zu Nummer 1 und 2 (Artikel 1 Nr. 1 b) aa) aaa0) 
- neu - und - § 1 Abs. 5 Satz 2 
Nr.2und7BauGB) 

Den Vorschlägen wird mit der - lediglich redak-
tionellen - Maßgabe zugestimmt, daß in Nummer 1 b) 
aa) des Regierungsentwurfs anstelle des bisherigen 
Dreifachbuchstaben aaa) die neuen Dreifachbuch-
staben aaa) und bbb) mit folgendem Wortlaut treten: 

,aaa) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „Kreise 
der Bevölkerung" die Wörter „insbesondere 
durch die Förderung kostensparenden Bauens" 
eingefügt. 

bbb) In Nummer 7 werden die Wörter „die Belange 
des Umweltschutzes, " durch die Wörter „ge-
mäß § 1 a die Belange des Umweltschutzes, 
auch durch die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien," ersetzt.' 

Der bisherige Dreifachbuchstabe bbb) wird zu Drei
-fachbuchstabe ccc). 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. , 1 b) aa) bbb) - § 1 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 10 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Aufnahme der informellen Planung als Abwä-
gungsbelang soll die Verknüpfung der Bauleitpla-
nung mit anderen Planungen und Maßnahmen auf 
kommunaler Ebene verbessern. Sie stärkt damit die 
Stellung der Bauleitplanung als räumliche Gesamt-
planung. Mit der Einstellung der informellen Pla-
nung in die Abwägung ist zugleich sichergestellt, 
daß die informellen Planungen nicht im Rechtssinne 
verbindlich sind. 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nr. 2 - § 1 a BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nr. 2 - § 1 a Abs. 1 BauGB) 

Der vorgeschlagenen Ersetzung des Wortes „sind" 
durch das Wort  „sollen" bedarf es nicht, weil dem 
Anliegen einer Präzisierung der Verankerung des 
Bodenschutzes als Bestandteil des Abwägungspro-
zesses durch die zuvor vorgeschlagene Änderung 
der Überschrift Rechnung getragen wird (vgl. den 
Vorschlag Nr. 4 des Bundesrates). 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nr. 2, 7, 10, 13, 19, 23, 33 
bis 36, 40, 48, 49, 70, 83 und 86 - § 1 a 
Abs. 2 und 4 Nr. 2 und Abs. 5, § 5 
Abs. 2 a, § 9 Abs. 1 a, § 11 Abs. 1 Nr. 2, 
§24 Abs. 1Nr. 1, § 29 Abs. 3, § 55, § 57 
Satz 2, § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 1 Satz 2, 
§§ 135 a bis 135 c, § 147 Satz 1, § 148 
Abs. 2, § 200 a, § 243 Abs. 2, § 246 
Abs. 6 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die durch § 1 a BauGB vorgesehene Integration um-
weltschützender Belange in den bauleitplanerischen 
Abwägungsvorgang ist ein grundlegendes Anliegen 
des Regierungsentwurfs. 

Durch die Verknüpfung von Vorgaben des Europa-
rechts mit den schon nach deutschem Recht in der 
Abwägung zu berücksichtigenden umweltschützen-
den Belangen sollen die in sich nicht abgestimmten 
Anforderungen des Umweltrechts in der Bauleitpla-
nung harmonisiert werden. § 1 a BauGB erhöht damit 
die Rechtssicherheit der Planung. Dies gilt insbeson-
dere für die beabsichtigte Erwähnung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in § 1 a Abs. 2 
und 4 Nr. 2 BauGB des Regierungsentwurfs. 

Durch die von der Bundesregierung in § 1 a Abs. 5 
BauGB (einschließlich der im Obersatz genannten 
weiteren Änderungen des Baugesetzbuchs) vorge-
schlagene räumliche und zeitliche Abkopplung von 
Eingriff und Ausgleich wird den Kommunen die 
Möglichkeit eröffnet, die im siedlungsnahen Bereich 
verbleibenden Freiflächen für eine künftige Bebau-
ung offen zu halten und eine Vernetzung der Aus-
gleichsflächen im sonstigen Gemeindegebiet (ein-
schließlich ihrer Finanzierung) herbeizuführen. Diese 
Verlagerung der Ausgleichsflächen in den Außenbe-
reich erleichtert eine planerische Nachverdichtung 
des Innenbereichs und Stärkung der Innenentwick-
lung einerseits sowie eine ökologische Aufwertung 
des Außenbereichs andererseits; die Regelung trägt 
dem Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
von Habitat II im Baugesetzbuch damit in hohem 
Maße Rechnung. 

Unabhängig von der vorgesehenen Integration um-
weltschützender Belange durch § 1 a BauGB dienen 
die vorgesehenen Ergänzungen im Umlegungsrecht 
in den §§ 55, 57, 59 Abs. 1 und § 61 BauGB der Klar-
stellung, um in der Praxis auftretende Probleme bei 
der Aufbringung von Ausgleichsflächen künftig zu 
vermeiden. 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nr. 2 - § 1 a Abs. 3 BauGB) 

Das Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung 
wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft. 
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Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nr. 2-§ 1a  Abs. 4 Nr. 3 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auf das Anliegen der Bundesregierung (vgl. die 
Äußerung zum Vorschlag Nummer 6 des Bundesra-
tes), durch § 1 a BauGB wichtige umweltschützende 
Belange in den bauleitplanerischen Abwägungsvor-
gang zu integrieren, wird hingewiesen. 

Im übrigen verkennt der Streichungsvorschlag, daß 
durch die Erwähnung der Berücksichtigungspflicht 
der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Ge-
biete der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie und der Vogelschutzrichtlinie nicht die nach 
diesen Richtlinien ausgewiesenen oder geschützten 
Schutzgebiete selbst der bauleitplanerischen Abwä-
gung unterstellt werden sollen. Für dera rtige Schutz-
gebiete kommt eine Bebauungsplanung grundsätz-
lich nicht in Betracht. Die zusätzliche, die Vorschrift 
des § 24 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG (in der Fassung des 
Artikels 7 des Regierungsentwurfs des BauROG) 
flankierende Erwähnung der Erhaltungsziele oder 
des Schutzzwecks dera rtiger Schutzgebiete im Zu-
sammenhang mit dem bauleitplanerischen Berück-
sichtigungsgebot des § 1 a Abs. 4 BauGB zielt dem-
gegenüber auf die Umgebung der nach der Fauna-
Flora-Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie ge-
schützten Gebiete ab. Wenn die Umgebung auch 
nicht Schutzgebietsrang hat, unterliegt sie gleich-
wohl der nach Artikel 6 Abs. 3 der Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie gebotenen „Verträglichkeitsprüfung", 
wonach Pläne, die ein Schutzgebiet beeinträchtigen 
können, „eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den 
für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen" er-
fordern. Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
kann dabei gerade auch durch Planungen erfolgen, 
die von außen an ein Schutzgebiet heranrücken. 
Diese Bedeutung der Umgebung der Schutzgebiete 
als „Pufferzone" soll durch ausdrückliche Erwäh-
nung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks im 
§ 1 a Abs. 4 Nr. 3 BauGB als Abwägungsbelang für 
eine heranrückende Bauleitplanung verdeutlicht 
werden. 

Zu Nummer 9 (Artikel 1 Nr. 4 und Nr. 38 - §§ 3, 108 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, soweit es bei der 
Wochenfrist bleiben soll. 

Im übrigen wird daran festgehalten, in den §§. 3 und 
108 BauGB jeweils die Wörter „Bedenken und" zu 
streichen. Die Streichung soll zielführend den positi-
ven Aspekt der Bürgerbeteiligung in Form der „An-
regungen" verdeutlichen. 

Die Nummer 4 b) aa) des Regierungsentwurfs hat mit 
dieser Maßgabe dann folgenden Wortlaut: 

,aa) In Satz 2 werden die Wörter „Bedenken und" 
gestrichen.' 

Im übrigen bleiben die Nummern 4 und 38 des Re-
gierungsentwurfs unverändert . 

Zu Nummer 10 (Artikel 1 Nr. 4 c) cc) - § 3 Abs. 3 
bisheriger Satz 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 11 (Artikel 1 Nr. 5 - § 4 Abs. 1 Satz 1 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auch nach dem Vorschlag der Bundesregierung ist 
ein beliebiger Ausschluß eines Trägers öffentlicher 
Belange im Bauleitplanverfahren mit der Begrün-
dung, daß Zweifel an seiner Berührtheit bestehen, 
nicht zulässig. 

Zu Nummer 12 (Artikel 1 Nr. 5 - § 4 Abs. 2 Satz 2 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Ersetzung des Wortes „sollen" 
durch das Wort  „haben" im ersten Halbsatz würde 
zu einer zu starken Einengung des Inhalts der Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens führen. Die vorge-
schlagene Streichung des Wortes „auch" im zweiten 
Halbsatz verkennt, daß nicht alle der von § 4 BauGB 
erfaßten Träger öffentlicher Belange Träger eigener 
Planungen und Maßnahmen sind. 

Zu Nummer 13 (Artikel 1 Nr. 5 - § 4 Abs. 3 Satz 2 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird teilweise zugestimmt. 

Der Einfügung des Wortes „verspätet" in § 4 Abs. 3 
Satz 2 BauGB in der Fassung des Regierungsent-
wurfs wird zugestimmt. 

Nicht zugestimmt wird der Streichung der Wörter 
„oder sind für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 
von Bedeutung", weil damit eine wichtige Wa rn

-funktion des Gesetzes für die Gemeinde entfallen 
würde. 

Zu Nummer 14 (Artikel 1 Nr. 5 - § 4 Abs. 4 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 15 (Artikel 1 Nr. 7 a - neu - und Nr. 78 -
§ 6 Abs. 2, § 216 BauGB) 

Gegenüber der vorgeschlagenen Beschränkung der 
Prüfung der Flächennutzungsplanung durch die hö-
here Verwaltungsbehörde hält die Bundesregierung 
die vorgesehene Abschaffung des Anzeigeverfah-
rens für Bebauungspläne, soweit diese aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt worden sind, für wei-
tergehend (vgl. die Äußerung der Bundesregierung 
zum Vorschlag Nummer 17 des Bundesrates). Da der 
Flächennutzungsplan nach der Vorstellung der Bun-
desregierung die für die Fortentwicklung der ge-
meindlichen Entwicklung maßgebliche Planung sein 
soll, kann auf seine sorgfältige rechtliche Überprü-
fung nicht verzichtet werden. 
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Zu Nummer 16 (Artikel 1 Nr. 10a) cc 1) - neu - § 9 
Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der redaktionellen Maßgabe 
zugestimmt, daß er in Nummer 10a) des Regierungs-
entwurfs als neuer Doppelbuchstabe dd) eingefügt 
wird: 

,dd) In Nummer 14 werden nach dem Wort  .,,Abwas-
serbeseitigung" die Wörter „ , einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser, " eingefügt.' 

Die bisherigen Doppelbuchstaben dd) bis ff) werden 
zu Doppelbuchstaben ee) bis gg). 

Als Folgeänderung wird in Artikel 1 Nr. 31 des Re-
gierungsentwurfs folgender neue Buchstabe a) vor-
angestellt: 

,a) In Nummer 7 werden nach dem Wo rt  „Abwasser-
beseitigung" die Wörter „ , einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser, " eingefügt.' 

Die bisherigen Buchstaben a) und b) werden zu 
Buchstaben b) und c). 

Zu Nummer 17 (Artikel 1 Nr. 11- § 10 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Nach der Vorstellung der Bundesregierung bedarf es 
einer doppelten Kontrolle von Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan dann nicht, wenn sich der Be-
bauungsplan in dem durch die Flächennutzungspla-
nung vorgegebenen Rahmen bewegt. Neben dem 
Aspekt der Verfahrensbeschleunigung sieht die Bun-
desregierung in dieser Freistellung auch eine mittel-
bare Stärkung der Flächennutzungsplanung, weil 
durch die Verzichtsmöglichkeit auf das Anzeigever-
fahren bei der Bebauungsplanung ein Anreiz ge-
schaffen wird, den Flächennutzungsplan zur Nut-
zung dieser Freistellung zu überarbeiten. Damit wird 
die Möglichkeit eröffnet, für das gesamte Gemeinde-
gebiet zu prüfen, wo künftig eine bauliche Tätigkeit 
stattfinden soll. 

Zu Nummer 18 (Artikel 1 Nr. 13 - § 11 Abs. 4 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der gesetzliche Hinweis auf die Zulässigkeit anderer 
städtebaulicher Verträge ist geltendes Recht und 
dient der Klarstellung. Die Regelung ist erforderlich, 
weil durch die im Vierten Abschnitt neu geregelte 
Zusammenarbeit der Gemeinde mit P rivaten andere 
Kooperationen beispielsweise zwischen zwei Ge-
meinden oder der Gemeinde mit Personen des öffent-
lichen Rechts nicht ausgeschlossen werden sollen. 

Zu Nummer 19 (Artikel 1 Nr. 13 - § 12 Abs. 1 Satz 1 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Verwirklichung von Ausgleichs- und Ersatzmaß

-

nahmen ist im Gegensatz zu den Erschließungsmaß

-

nahmen nicht notwendiger Bestandteil der baurecht

-

lichen Zulässigkeit eines Vorhabens. Durch die von 
der Bundesregierung vorgeschlagene Ergänzung der 
Gegenstände städtebaulicher Verträge um die 
Durchführung des Ausgleichs in § 11 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB des Regierungsentwurfs wird sichergestellt, 
daß der notwendige Ausgleich für durch das Vor-
haben bewirkte Eingriffe in Natur und L andschaft im 
Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan geregelt werden kann. 

Zu Nummer 20 (Artikel 1 Nr. 13 - § 12 Abs. 1 Satz 1 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der - lediglich redak-
tionellen - Maßgabe zugestimmt, daß § 12 Abs. 1 
Satz 1 BauGB in der Fassung des Regierungsent-
wurfs wie folgt lautet: 

„Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 
bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten 
Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Er-
schließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur 
Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten 
ganz oder teilweise vor dem Beschluß nach § 10 
Abs. 1 verpflichtet." 

Zu Nummer 21 (Artikel 1 Nr. 13 - § 12 Abs. 3 Satz 2 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß die §§ 80 bis 84 BauGB weiterhin im Rahmen des 
besonderen Bebauungsplanverfahrens über den Vor-
haben- und Erschließungsplan Anwendung finden. 
Hier soll die Gemeinde in den Randbereichen wie 
schon nach dem geltenden § 7 Abs. 4 Satz 3 BauGB-
MaßnahmenG Teile benachbarter Grundstücke aus-
tauschen können. Des weiteren sollen in Ergänzung 
der neu einzuführenden Geltung der städtebaulichen 
Gebote beim Vorhaben- und Erschließungsplan - 
folgerichtig - dann auch die Vorschriften zum Sozial-
plan und zum Härteausgleich in den §§ 180 und 181 
BauGB Anwendung finden. 

§ 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB in der Fassung 
des Regierungsentwurfs hat mit diesen Maßgaben 
dann folgenden Wortlaut: 

„die §§ 14 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135c sind nicht 
anzuwenden. " 

Zu Nummer 22 (Artikel 1 Nr. 13 - § 12 Abs. 4 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß die Wörter „Einzelne Grundstücksflächen" 
durch die Wörter „Einzelne Flächen" ersetzt werden. 

Die Beschränkung auf die Möglichkeit der Erweite-
rung auf lediglich einzelne Flächen dient der Ab-
grenzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
mit seinen Sonderregelungen zum ansonsten übli-
chen Bebauungsplan. 
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§ 12 Abs. 4 BauGB in der Fassung des Regierungs-
entwurfs hat mit dieser Maßgabe dann folgenden 
Wortlaut: 

„(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des 
Vorhaben- und Erschließungsplans können in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen 
werden. " 

Zu Nummer 23 (Artikel 1 Nr. 13 - § 13 Nr. 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das vereinfachte Verfahren soll als „kleines" Bebau-
ungsplanverfahren und zugleich als Regelverfahren 
für städtebauliche Satzungen, die Baurechte schaf-
fen, aufgewertet werden. Dies hat jedoch zur Folge, 
daß eine Beschränkung ausschließlich auf die Eigen-
tümer der durch die Planung betroffenen Grund-
stücke nicht ausreicht. Da neben den Eigentümern 
auch sonstige nutzungsberechtigte Bürger von der 
Planung betroffen sein können, ist eine Beteiligung 
der betroffenen Bürger sachgerecht. Die Ermittlung 
der betroffenen Bürger bei der Änderung oder Er-
gänzung eines Bauleitplans erfordert auch regel-
mäßig keinen zusätzlichen Aufwand gegenüber der 
Ermittlung der Eigentümer, weil die Bürger entweder 
infolge der Geringfügigkeit der Planänderung von 
vornherein bekannt sind oder über das Meldever-
zeichnis der Gemeinde ermittelt werden können. 
Durch die Regelung wird zugleich eine Rechtsverein-
heitlichung mit den im Umfang vergleichbaren Ver-
fahren zur Aufstellung städtebaulicher Satzungen, 
die in kleineren Planbereichen Baurechte schaffen, 
erreicht. Eine vergleichbare Regelung treffen im 
übrigen die Vorschriften zur Plangenehmigung im 
Verwaltungsverfahrensgesetz und den Gesetzen der 
Verkehrswegeplanung, die neben den betroffenen 
Eigentümern ebenfalls auch auf andere betroffene 
Rechtsträger abstellen. 

Zu Nummer 24 (Artikel 1 Nr. 13 a - neu - § 14 Abs. 3 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß die neue Nummer 13 a in Artikel 1 des Regie-
rungsentwurfs wie folgt gefaßt wird: 

,13a. § 14 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden oder auf Grund eines anderen bau-
rechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt." ' 

Zu Nummer 25 (Artikel 1 Nr. 14 a) - § 15 Abs. 1 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Möglichkeit der vorläufigen Untersagung soll als 
Plansicherungsinstrument auch für den Fa ll  einge-
führt werden, daß nach Landesrecht kein Bauge-
nehmigungsverfahren durchgeführt wird. Um die 
Rechtswirkungen einer vorläufigen Untersagung zu 

erreichen, bedarf es eines Umwegs über die nach 
einzelnen Landesbauordnungen mögliche Einleitung 
eines Baugenehmigungsverfahrens nicht. 

Zu Nummer 26 (Artikel 1 Nr. 17 - § 174 a BauGB - 
neu) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß die Vorschrift an den von der Bundesregierung 
vorgesehenen Wegfall der Anzeige- und Genehmi-
gungspflicht bei Satzungen und des Teilungsgeneh-
migungsverfahrens angepaßt wird. 

Der weitere Vorschlag, der die Klammerinhalte in 
§ 174a BauGB in der Fassung des Bundesrates be-
trifft, wird im Hinblick auf ein anhängiges Verfahren 
beim Bundesverwaltungsgericht im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren geprüft. 

§ 174a BauGB hat dann in den Absätzen 1 und 2 fol-
genden Wortlaut: 

„ (1) Die Gemeinden, die oder deren Teile überwie-
gend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, kön-
nen in einem Bebauungsplan oder durch eine son-
stige Satzung bestimmen, daß zur Sicherung der 
Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenver-
kehrsfunktionen die Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) der Genehmigung unter-
liegt. Dies gilt entsprechend für die in den §§ 30 
und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes bezeichne-
ten Rechte. Voraussetzung für die Bestimmung ist, 
daß durch die Begründung oder Teilung der Rechte 
die vorhandene oder vorgesehene Zweckbestim-
mung des Gebiets für den Fremdenverkehr und da-
durch die geordnete städtebauliche Entwicklung 
beeinträchtigt werden kann. Die Zweckbestimmung 
eines Gebietes für den Fremdenverkehr ist anzuneh-
men bei Kurgebieten, Gebieten für die Fremdenbe-
herbergung, Wochenend- und Ferienhausgebieten, 
die im Bebauungsplan festgesetzt sind, und bei im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen, deren Eigenart 
solchen Gebieten entspricht, sowie bei sonstigen 
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen, die durch 
Beherbergungsbetriebe und Wohngebäude mit Frem-
denbeherbergung geprägt sind. 

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich be-
kanntzumachen. Sie kann die Bekanntmachung 
auch in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
vornehmen. " 

§ 174a Abs. 5 und 6 BauGB hat dann folgenden 
Wortlaut: 

„ (5) Über die Genehmigung entscheidet die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde. § 51 Abs. 5 ist entsprechend anzuwen-
den. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht 
binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens 
der Genehmigungsbehörde verweigert wird; dem Er-
suchen der Gemeinde steht die Einreichung des An-
trags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Lan-
desrecht vorgeschrieben ist. 

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans oder einer sonstigen Satzung 
nach Absatz 1 liegt, darf das Grundbuchamt die von 
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Absatz 1 erfaßten Eintragungen in das Grundbuch 
nur vornehmen, wenn der Genehmigungsbescheid 
oder ein Zeugnis, daß eine Genehmigung als erteilt 
gilt oder nicht erforderlich ist, vorgelegt wird. § 145 
Abs. 6 Satz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist 
ein Beschluß über die Aufstellung eines Bebauungs-
plans oder einer sonstigen Satzung nach Absatz 1 ge-
faßt und ortsüblich bekanntgemacht, hat die Bauge-
nehmigungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die 
Erteilung eines Zeugnisses, daß eine Genehmigung 
nicht erforderlich ist, für einen Zeitraum bis zu zwölf 
Monaten auszusetzen, wenn zu befürchten ist, daß 
der Sicherungszweck des Genehmigungsvorbehalts 
durch eine Eintragung unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert würde." 

Die Absätze 3, 4 und 7 bis 10 des § 174 a BauGB der 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung bleiben 
unverändert . 

Zu Nummer 27 (Artikel 1 Nr. 19 d) und Nr. 19a 
- neu - § 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 
Satz 1 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Vorschlag des Bundesrates würde auf die Ein-
führung eines gemeindeweiten Vorkaufsrechts an 
unbebauten Grundstücken hinauslaufen. Dadurch 
würde der eigentliche gesetzliche Zweck der Vor-
kaufsrechte, die Sicherung der Bauleitplanung, in 
den Hintergrund gedrängt. 

Im Vergleich zum Wohnungsbau ergibt sich bei Ge-
werbe- und Industrieflächen keine vergleichbare 
Engpaßsituation. Da die Ausübung des Vorkaufs-
rechts durch das Wohl der Allgemeinheit gerechtfer-
tigt sein muß, dürften vor diesem Hintergrund die 
Voraussetzungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts 
bei Gewerbe- und Industrieflächen auch selten gege-
ben sein. 

Zu Nummer 28 (Artikel 1 Nr. 19 e) - § 24 Abs. 1 nach 
Satz 1 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vom Bundesrat befürwortete Erweiterung des 
Vorkaufsrechts wurde erst 1987 mit der Begründung 
abgeschafft, sie sei nicht praktikabel. 

Zu Nummer 29 (Artikel 1 Nr. 20 und 22 - §§ 26 
und 28 BauGB) 

Der vorgeschlagenen Änderung von § 26 BauGB 
wird zugestimmt. 

Der vorgeschlagenen Änderung von § 28 BauGB 
wird nicht zugestimmt: 

Eine Ergänzung des Absatzes 1 ist nicht gerechtfer-
tigt, weil die Tatbestände des § 26 BauGB Fälle kon-
kretisieren, in denen das Wohl der Allgemeinheit die 
Ausübung des Vorkaufsrechts nicht erforderlich 
macht. Da der Gemeinde in diesen Fä llen aber 
grundsätzlich ein Vorkaufsrecht zusteht, ist es sinn-
voll, sie eigenständig prüfen und darüber entschei

-

den zu lassen, ob die Voraussetzungen zur Ausübung 
des Vorkaufsrechts vorliegen. 

Die vom Bundesrat für Absatz 2 Satz 2 vorgeschla-
gene Anlehnung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
an die Regelung für das dingliche Vorkaufsrecht 
nach § 1098 BGB - Ausübung des Vorkaufsrechts 
auch im Falle des Verkaufs durch den Konkursver-
walter - würde einen dogmatischen Bruch herbei-
führen. Es würde dann der Fall eintreten, der durch 
§ 512 BGB verhindert werden soll, nämlich, daß die 
Zwangsverwertung durch ein nicht dingliches Recht 
beeinträchtigt wird. Auch wird die Erforderlichkeit 
der vorgeschlagenen Ergänzung nicht hinreichend 
dargelegt. Die Gemeinde kann zur Konkursmasse 
gehörige Grundstücke vom Konkursverwalter auch 
ohne Vorkaufsrecht erwerben. 

Die Bundesregierung hat mit der Einführung eines 
Wahlrechts in Absatz 3 zwischen vereinbartem und 
preislimitiertem Kaufpreis einem Wunsch der Kom-
munen nach stärkerer Flexibilisierung entsprochen. 
Um einen Rücktritt des Grundstückseigentümers bei 
Ausübung des Vorkaufsrechts zum Verkehrswert 
auszuschließen, soll die Gemeinde die Möglichkeit 
erhalten, im Wege des Vorkaufsrechts Flächen - un-
ter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes - auch 
zum vereinbarten Kaufpreis zu erwerben. 

Zu Nummer 30 (Artikel 1 Nr. 21- § 27 a Abs. 3 
Satz 2 BauGB) 

Dem Anliegen des Bundesrates wird schon durch 
den Gesetzentwurf Rechnung getragen. In der Be-
gründung des Regierungsentwurfs zur Nummer 21 
wird ausgeführt, daß der Begriff „Baumaßnahme" im 
Sinne der geänderten Definition in § 148 Abs. 2 
BauGB zu verstehen ist. Danach gelten Maßnahmen 
zum Ausgleich nach § 1 a Abs. 5 BauGB des Entwurfs 
als Baumaßnahmen. 

Zu Nummer 31 (Artikel 1 Nr. 22 - § 28 Abs. 3 BauGB) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren einen Vorschlag unterbreiten, der 
dem Vorschlag des Bundesrates Rechnung trägt. 

Zu Nummer 32 (Artikel 1 Nr. 27 a0) - neu - § 34 
Abs. 1 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Ausschluß der Anwendung von § 34 Abs. 1 
BauGB auf Einkaufszentren, großflächige Einzelhan-
delsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe im Sinne 
von § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ist 
nicht praxisgerecht, weil er alle Gemeinden zwingen 
würde, auch für die bislang zulässigen und innen-
bereichsverträglichen Vorhaben künftig in jedem 
Fall  einen Bebauungsplan aufzustellen. Um eine 
ohnehin nur in wenigen Einzelfällen zulässige, aber 
aus städtebaulichen Gründen nicht erwünschte An-
siedlung eines dera rtigen Einzelhandelsbetriebes im 
Innenbereich zu verhindern, kann eine Gemeinde 
eine entsprechende Bebauungsplanung in Verbin-
dung mit den planungssichernden Instrumenten der 
§§ 14 f. BauGB einleiten. Die generelle Verdrängung 
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der Einzelhandelsgroßbetriebe aus dem unbeplanten 
Innenbereich würde zugleich zu einer verstärkten 
Ansiedlung auf der sogenannten „grünen Wiese" 
führen; dies hätte wegen der nachteiligen Auswir-
kungen auf die Verkehrsinfrastruktur und den inner-
städtischen Einzelhandel erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die von der Bundesregierung beab-
sichtigte Stärkung des Innenbereichs. Hinzu kommt 
die Gefahr der Präzedenzwirkung einer solchen Aus-
schlußregelung auch für andere Nutzungsarten. 

Zu Nummer 33 (Artikel 1 Nr. 27 a) - § 34 Abs. 3 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vom Bundesrat angesprochene „ Gemengelagen-
problematik " kann infolge der vorgeschlagenen 
Überführung der Satzung über den Vorhaben- und 
Erschließungsplan (als vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan in § 12 BauGB des Regierungsentwurfs) 
künftig generell planerisch gelöst werden. Einer ge-
sonderten Befreiungsregelung in § 34 BauGB, die in 
rechtssystematisch zweifelhafter Weise die Zulas-
sung unzulässiger Erweiterungen, Änderungen, Nut-
zungsänderungen und Erneuerungen baulicher An-
lagen ohne entsprechende planerische Konzeption 
ermöglicht, bedarf es nicht. 

Zu Nummer 34 (Artikel 1 Nr. 27 b) aa) - § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß dem Wort  „Außenbereichsflächen" das Wort 
„einzelne" vorangestellt wird. 

Durch die Beschränkung auf „einzelne Flächen" 
wird verdeutlicht, daß der einbezogene Bereich sich 
nur auf solche einzelne benachbarte Flächen er-
streckt, die der sinn- und maßvollen Ergänzung der 
vorhandenen Innenbereichsbebauung dienen. Die 
neue Satzung hat beispielsweise insbesondere Be-
deutung für die ergänzende Einbeziehung der 
bislang noch unbebauten Seite einer schon einseitig 
bebauten, am Ortsrand gelegenen Straße in den Be-
bauungszusammenhang. 

Der Doppelbuchstabe aa) in Nummer 27 b) des Re-
gierungsentwurfs hat dann folgenden Wortlaut: 

,aa) Im Satz 1 wird die Nummer 3 wie folgt gefaßt: 

„3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile einbezie-
hen, wenn die einbezogenen Flächen durch 
die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-
reichs entsprechend geprägt sind." ' 

Zu Nummer 35 (Artikel 1 Nr. 28 a) aa) - § 35 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 36 (Artikel 1 Nr. 28 c) aa) - § 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.  

Der Hinweis auf die Landschaftsplanung und andere 
Fachplanungen des Umweltrechts im Katalog der 
öffentlichen Belange ist sachgerecht, weil diese Pla-
nungen wichtiges, von den zuständigen Behörden 
gebündeltes und aufbereitetes Abwägungs- und In-
formationsmaterial enthalten. Diese Bedeutung der 
Landschaftsplanung ergibt sich im übrigen auch aus 
dem geltenden § 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB. 

Zu Nummer 37 (Artikel 1 Nr. 28 c) aa) - § 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 a - neu - BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß dem Belang „Gefährdung der Wasserwirtschaft" 
in § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 durch Einfügung der Wör-
ter „oder die Wasserwirtschaft gefährdet" nach dem 
Wort  „beeinträchtigt" Rechnung getragen wird. 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 BauGB in der Fassung des 
Regierungsentwurfs hat dann folgenden Wortlaut: 

„6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 
beeinträchtigt oder die Wasserwirtschaft gefähr-
det oder" . 

Zu Nummer 38 (Artikel 1 Nr. 28 d) aa) aaa) und e) -  
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 5 
Satz 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird teilweise zugestimmt. 

Dem Vorschlag der Fristverlängerung wird mit der 
Maßgabe zugestimmt, daß in § 35 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 c) BauGB des Regierungsentwurfs das Wo rt 

 „fünf" durch das Wort  „sieben" ersetzt wird. Dem 
Vorschlag, über die Fristverlängerung hinausgehend 
zugleich auch die feste Frist in eine Regelfrist umzu-
wandeln, wird aus Gründen der Rechtssicherheit 
nicht zugestimmt. 

Den übrigen Änderungsvorschlägen wird nicht zuge-
stimmt: 

Mit der von der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Änderung des Begünstigungstatbestandes nach § 35 
Abs. 4 Nr. 1 BauGB soll dem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft durch eine andere Weiternutzungs-
möglichkeit vorhandener Bausubstanz Rechnung ge-
tragen werden. Im Außenbereich zulässig errichtete, 
aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Ge-
bäude sollen so vor dem Verfall bewah rt  werden: 

Der Hinweis auf die „Außenbereichsverträglichkeit" 
der beabsichtigten Umnutzung ist nichterforderlich, 
weil dieses Erfordernis bereits allen Tatbeständen 
des § 35 BauGB innewohnt. 

Die auf den Zeitpunkt der Regierungsvorlage abstel-
lende Stichtagsregelung zum 27. August 1996 reicht 
aus, um eine künftige rechtsmißbräuchliche Antrag-
stellung in Erwartung des Inkrafttretens der von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen Gesetzesände-
rung auszuschließen. 

Die im Falle der Umnutzung zum Wohnen vorge-
schlagene besondere Beschränkung auf drei zusätz-
liche Wohnungen ist weder systemgerecht noch er-
forderlich. Schon durch die Gebäudegröße ist eine 
natürliche Begrenzung der Umnutzungsmöglichkei- 
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ten gegeben. Zudem setzt auch die nunmehr in 
Absatz 2 ausdrücklich angesprochene gesicherte Er-
schließung den Möglichkeiten einer Umnutzung 
Grenzen. Schließlich sieht der Regierungsentwurf 
generell den Wegfall von Sonderregeln für Wohn-
bauvorhaben vor. 

Bei der in Buchstabe f) des Regierungsentwurfs vor-
geschlagenen Mißbrauchsklausel besteht keine Ge-
fahr, daß eine Verpflichtung des Antragstellers unter-
bleibt, auf eine Neubebauung als Ersatz für die auf-
gegebene Nutzung zu verzichten. So ist eine Bau-
genehmigung für eine Umnutzung ohne Übernahme 
einer Verpflichtung durch den Antragsteller, auf eine 
Neubebauung zu verzichten, rechtswidrig. Im Ge-
gensatz zu der vom Bundesrat vorgeschlagenen, un-
mittelbar geltenden gesetzlichen Ausschlußregelung 
führt die von der Bundesregierung verlangte Ver-
pflichtungserklärung des Antragstellers, keine Neu-
bebauung als Ersatz für die aufgegebene Nutzung 
vorzunehmen, diesem aber deutlich vor Augen, daß 
der beantragten Umnutzung ein Wandel des Charak-
ters seines landwirtschaftlichen Bet riebes zugrunde-
liegt. 

Zu Nummer 39 (Artikel 1 Nr. 28 f) - § 35 Abs. 6 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es sind keine Gesichtspunkte erkennbar, die eine 
andere Beurteilung der Erforderlichkeit der Außen-
bereichssatzung rechtfertigen als bei ihrer Einfüh-
rung im Jahr 1990. 

Zu Nummer 40 (Artikel 1 Nr. 29 a) bb) - § 36 Abs. 1 
nach Satz 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird teilweise zugestimmt. 

Die Verpflichtung zur Benachrichtigung der Gemein-
de in § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB ist erforderlich, damit 
die Gemeinden auch dann rechtzeitig das plan-
sichernde Instrumentarium der §§ 14 und 15 BauGB 
anwenden können, wenn nach Landesrecht von der 
Genehmigungs- und Anzeigepflicht freigestellte Vor-
haben in einem Bereich errichtet werden sollen, für 
den die Gemeinde langfristig eine andere bauliche 
Nutzung anstrebt. 

Den Hinweisen des Bundesrates, daß eine Informa-
tion der Gemeinde in den Fällen des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB be-
reits durch die Vereinbarung im Durchführungsver-
trag Rechnung getragen wird, es zugleich auch an 

 einer Harmonisierung mit § 12 Abs. 3 Satz 2 Halb-
satz 2 BauGB des Entwurfs fehlt, soll durch die Strei-
chung der Wörter „und 2" im Regierungsentwurf 
Rechnung getragen werden. 

Der Doppelbuchstabe bb) in Artikel 1 Nr. 29 a) des 
Regierungsentwurfs hat dann folgenden Wortlaut: 

,bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben 
nach § 30 Abs. 1, stellen die Länder sicher, daß 
die Gemeinde rechtzeitig vor Ausführung des 
Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der 

Bauleitplanung nach den §§. 14 und 15 entschei-
den kann. " ' 

Zu Nummer 41 (Artikel 1 Nr. 30 - § 38 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Als Folgeänderung ist auch in Artikel 2 § 4 Abs. 4 
Satz 2 ROG des Regierungsentwurfs das Wo rt  „Ab-
fallentsorgungsanlagen" durch das Wo rt  „Abfallbe-
seitigungsanlagen" zu ersetzen. 

Zu Nummer 42 (Artikel 1 Nr. 31 b) - § 40 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 14 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Auf die durch den Vorschlag Nummer 16 des Bun-
desrates ausgelöste Folgeänderung, die bewirkt, daß 
der bisherige Buchstabe b) in Artikel 1 Nr. 31 des 
Regierungsentwurfs zu Buchstabe c) wird, wird hin-
gewiesen. 

Zu Nummer 43 (Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe a0) 
- neu - § 51 Abs. 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der redaktionellen Maßgabe 
zugestimmt, daß der vorgeschlagene neue Buchstabe 
als Buchstabe a) der Nummer 32 des Regierungsent-
wurfs wie folgt gefaßt wird: 

,a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „geneh-
migt worden" die Wörter „oder auf Grund eines 
anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig" ein-
gefügt.' 

Die bisherigen Buchstaben a) und b) werden zu 
Buchstaben b) und c). 

Zu Nummer 44 (Artikel 1- § 58 BauGB) 

Die Bundesregierung hat mit Unterstützung des 
Deutschen Städtetages eine Umfrage zum Thema 
„Umlegungsbedingte Werterhöhungen, Flächen-
abzug und Flächenbeitrag" durchgeführt. Nach dem 
jetzigen Stand der Auswertungen erscheint eine 
Erhöhung des Flächenbeitrags in § 58 BauGB nicht 
gerechtfertigt. 

Gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist bei der Flächen-
umlegung von den eingeworfenen Grundstücken 
unter Anrechnung des Flächenabzugs nach § 55 
Abs. 2 BauGB ein Flächenbeitrag in einem solchen 
Umfang abzuziehen, daß die Vorteile ausgeglichen 
werden, die durch die Umlegung erwachsen. Die 
Prozentsätze der derzeitigen Obergrenzenregelung, 
die seit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes 1960 
unverändert  gelten, können als das Maß bezeichnet 
werden, das als Mindestregelung rechtlich akzep-
tiert worden ist. Zwar sind die Prozentsätze der der-
zeitigen Obergrenzenregelung verfassungsrechtlich 
nicht fixiert, jedoch wäre die Abschöpfung jedes Um-
legungsvorteils durch einen unbegrenzten Flächen-
beitrag wohl nicht mit Artikel 14 Abs. 1 GG zu ver-
einbaren. Dies ist bei der Festlegung von Obergren-
zen für den Flächenbeitrag zu beachten. Eine Erhö-
hung der Obergrenze muß deshalb durch neue ge- 
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sicherte Erfahrungswerte über umlegungsbedingte 
Werterhöhungen legitimiert  werden. Solche Erfah-
rungswerte haben sich durch die Auswertung der 
Umfrage nicht ergeben. Zwar hat die Einführung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beim Flä-
chenabzug nach der zitierten Umfrage dazu geführt, 
daß sich der Flächenabzug im Durchschnitt um rd. 
6 bis 7 % erhöhte. Im Einzelfall können die Flächen-
abzüge wegen der notwendigen Ausgleichsflächen 
auch dazu führen, daß freie Flächenbeiträge im 
Obergrenzenrahmen nicht mehr verfügbar sind. Ins-
gesamt betrachtet deutet das Ergebnis der Umfrage 
jedoch darauf hin, daß durch den Bedarf an Aus-
gleichsflächen keine wesentlichen, die Umlegung er-
schwerenden Nachteile auftreten. 

Zudem könnte ein erhöhter Obergrenzenrahmen in 
der Praxis selten in Anspruch genommen werden. 
Der Flächenbeitrag ist stets durch die umlegungs-
bedingte Wertsteigerung nachzuweisen (30 % ist nur 
die Höchstgrenze, nicht der Regelfall). Ein Flächen-
abzug von 30 % verlangt, um eine wertgleiche Zu-
teilung zu ermöglichen, eine Wertsteigerung von 
ca. 43 %. Nach der Umfrage beträgt in den Kommu-
nen die Wertsteigerung durch die Umlegung im 
Durchschnitt 47,9 %, d. h. ein Flächenbeitrag über 
30 % - auch wenn rechtlich möglich - könnte in der 
Praxis - abgesehen von Ausnahmefällen, in denen 
die Wertsteigerung deutlich über 50 % liegt - nicht 
erhoben werden. 

Zu Nummer 45 (Artikel 1 Nr. 37 a - neu - § 95 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, er dient dem ein-
heitlichen Sprachgebrauch. 

Zu Nummer 46 (Artikel 1 Nr. 37 b - neu - § 100 
Abs. 3 Satz 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, er dient dem ein-
heitlichen Sprachgebrauch. 

Zu Nummer 47 (Artikel 1 Nr. 44 b) - § 143 Abs. 1 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung strebt eine Stärkung der kom-
munalen Eigenverantwortlichkeit an. Neben dem 
Verzicht auf ein Anzeige- bzw. Genehmigungsver-
fahren für Bebauungspläne, die aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt sind (§ 10 BauGB des Regie-
rungsentwurfs), hält sie auch ein besonderes behörd-
liches Aufsichtsverfahren für Sanierungssatzungen 
für entbehrlich. Davon unberüh rt  bleiben die kom-
munalaufsichtsrechtlichen Möglichkeiten. Die in der 
Praxis nicht zu unterschätzende beratende Funktion 
der Anzeigebehörden (bzw. in den neuen Ländern 
derzeit der Genehmigungsbehörden) wird entgegen 
der Begründung in dem Vorschlag nach Auffassung 
der Bundesregierung nicht in Frage gestellt. Den 
Kommunen steht es nach wie vor offen, sich zum 
Zwecke der Beratung an  die höhere Verwaltungsbe-
hörde zu wenden. 

Zu Nummer 48 (Artikel 1 Nr. 45 d) aal) - neu - § 144 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der redaktionellen Maßgabe 
zugestimmt, daß er in Nummer 45 d) des Regierungs-
entwurfs als neuer Doppelbuchstabe bb) wie folgt 
eingefügt wird: 

,bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern „ge-
nehmigt worden" die Wörter „oder auf Grund 
eines anderen baurechtlichen Verfahrens zuläs-
sig" eingefügt.' 

Die bisherigen Doppelbuchstaben bb) und cc) wer-
den zu Doppelbuchstaben cc) und dd). 

Zusätzlich wird auf folgendes hingewiesen: Nach 
den landesrechtlichen Vorschriften wird bei einem 
vereinfachten Verfahren kein „Antrag" bzw. „Bauge-
such" auf Genehmigung eines Vorhabens gestellt, so 
daß insoweit die Inbezugnahme solcher „Anträge" 
bzw. „Gesuche" in § 141 Abs. 4 und § 172 Abs. 2 
BauGB mißverständlich sein kann. Zur Klarstellung 
und in Ergänzung des Regierungsentwurfs werden 
noch folgende Regelungen vorgeschlagen: 

In Artikel 1 Nr. 42 des Regierungsentwurfs wird § 141 
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB wie folgt gefaßt: 

„ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf Anträge auf Durch-
führung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 
und auf Beseitigung einer baulichen Anlage sowie 
auch auf Fälle, in denen ein Vorhaben auf Grund an-
derer baurechtlicher Verfahren zulässig ist, entspre-
chend anzuwenden. " 

Artikel 1 Nr. 66 des Regierungsentwurfs wird - auch 
unter Berücksichtigung des Vorschlags Nummer 49 
des Bundesrates - wie folgt gefaßt: 

,66. § 172 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort  „Abbruch" 
durch das Wort  „Rückbau" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist ein Vorhaben auf Grund anderer bau-
rechtlicher Verfahren zulässig, gilt dabei § 15 
Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. " 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Genehmigung kann erteilt werden, 
wenn auch unter Berücksichtigung des 
Allgemeinwohls die Erhaltung der bau-
lichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr 
zumutbar ist. " 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Wird in den Fällen des Satzes 2 die Ge-
nehmigung versagt, ist § 173 Abs. 2 ent-
sprechend anzuwenden." ' 

Zu Nummer 49 (Artikel 1 Nr. 65 a) - neu - § 172 
Abs. 1 Satz 1 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, er dient dem ein

-

heitlichen Sprachgebrauch. Auf die neu gefaßte 
Nummer 66 des Artikels 1, die in der Äußerung der 
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Bundesregierung zu Vorschlag Nummer 48 des Bun-
desrates abgedruckt ist, wird hingewiesen. 

Zu Nummer 50 (Artikel 1 Nr. 66a - neu - § 174 b 
BauGB - neu) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das Ziel der geforderten Einfügung des § 174 b in 
das BauGB, die Zahl der Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen zu begrenzen, um Mieter, die 
kein Eigentum erwerben können, vor der Verdrän-
gung zu schützen, wird bereits durch das seit 1. Mai 
1993 geltende Gesetz über eine Sozialklausel in 
Gebieten mit gefährdeter Wohnungsversorgung 
gewährleistet. Die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Regelung, in von den Landesregierungen bestimm-
ten Gebieten die Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen generell einer Genehmigungs-
pflicht zu unterwerfen, wäre verfassungsrechtlich 
nicht unproblematisch, würde den gesamten Rechts-
verkehr erschweren und die erwünschte Bildung von 
Einzeleigentum, d. h. insbesondere die Privatisierung 
von Mietwohnungen in den neuen Ländern, erheb-
lich behindern. Auch ist zu erwarten, daß die vorge-
schlagene Regelung die Arbeit der Grundbuchämter 
erschweren würde. 

Zu Nummer 51 (Artikel 1 Nr. 67 - § 175 Abs. 6 
- neu - BauGB) 

Der Vorschlag wird im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren geprüft. 

Zu Nummer 52 (Artikel 1 Nr. 67 a - neu - § 178 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das Konzept zur Integration und Umsetzung umwelt-
schützender Belange in der Planung in § 1 a BauGB 
des Regierungsentwurfs ist nach Auffassung der 
Bundesregierung vorzugswürdig. Die Umsetzung 
von Umweltschutz in der Planung mittels städtebau-
licher Gebote stellt keine überzeugende Lösung dar. 
Im übrigen würde mit dem Vorschlag die geltende 
Regelung auf umfangreiche Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft erweitert, die im Einzelfall mit 
erheblichen entschädigungsrechtlichen Problemen 
für die Gemeinden verbunden sein können. Bei die-
ser Sachlage sind hier vertragliche Lösungen auf der 
Grundlage von § 11 BauGB des Regierungsentwurfs 
vorzuziehen. 

Zu Nummer 53 (Artikel 1 Nr. 68 a - neu - Überschrift 
Drittes Kapitel Zweiter Teil) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 54 (Artikel 1 Nr. 73a - neu - § 213 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, er dient dem ein-
heitlichen Sprachgebrauch. 

Zu Nummer 55 (Artikel 1 Nr. 78a - neu - § 216a 
- neu - BauGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß ein Bedürf-
nis der Praxis an einer Stärkung der Bestandskraft 
von städtebaulichen Verträgen bestehen kann. Sie ist 
nach sorgfältiger Prüfung der Vorschläge des Bun-
desrates aber zu dem Ergebnis gekommen, daß ins-
besondere zum vorgeschlagenen Absatz 1 rechtliche 
Bedenken bestehen: Die mit dem Vorschlag beab-
sichtigte Regelung widerspricht den Grundsätzen 
des öffentlich-rechtlichen Vertragsrechts, die in § 56 
i. V. m. § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG normiert sind. Das 
Angemessenheitsgebot des § 56 Abs. 1 Satz 2 
VwVfG wurzelt im rechtsstaatlichen Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbots. § 59 
Abs. 2 Nr. 4 VwVfG trägt dem insoweit Rechnung, 
als Verstöße hiergegen einen besonders schweren 
Fehler bedeuten, der nicht nur zur Rechtswidrigkeit, 
sondern zur Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen 
Vertrags führt. Soweit städtebauliche Verträge dage-
gen privatrechtlicher Natur sind, würde eine von den 
allgemeinen Vorschriften des Vertragsrechts im Bür-
gerlichen Gesetzbuch abweichende Regelung ge-
troffen. Der Vorschlag birgt insoweit die Gefahr einer 
nicht gewollten Abkoppelung des Rechts der städte-
baulichen Verträge vom sonstigen Recht öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Verträge. 

Insbesondere zu Absatz 2 wird auf die Einführung 
der Regelung zum ergänzenden Verfahren (Artikel 1 
Nr. 77 des Regierungsentwurfs) hingewiesen, die be-
reits eine Gewähr für eine größere Rechtssicherheit 
bei der Planung gibt. 

Zu Nummer 56 (Artikel 1 Nr. 80 - § 235 Abs. 1 a 
- neu - BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der redaktionellen Maßgabe 
zugestimmt, daß der vorgeschlagene Absatz 1 a zu 
Absatz 2 und die Absätze 2 und 3 im Regierungsent-
wurf zu den Absätzen 3 und 4 werden. 

Zu Nummer 57 (Artikel 1 Nr. 80 - § 235 a - neu - 
BauGB) 

Infolge der von der Bundesregierung vorgeschlage-
nen Fortentwicklung des § 31 Abs. 2 BauGB zu einer 
allgemeinen Befreiungsregelung, die - im Gegensatz 
zum geltenden Recht - nicht mehr auf den Einzelfall 
abstellt, ist für eine gesonderte Befreiungsregelung 
in Form einer Überleitungsvorschrift für den Dach-
geschoßausbau in Abweichung vom Bebauungsplan 
kein Bedarf mehr. 

Zu Nummer 58 (Artikel 1 Nr. 80 und 81 - § 237 
BauGB) 

Gesonderter Überleitungsvorschriften bedarf es 
nicht, weil dem Anliegen schon durch die allgemeine 
Überleitungsvorschrift des § 233 Abs. 1 BauGB des 
Regierungsentwurfs (Artikel 1 Nr. 80) Rechnung ge-
tragen wird. Hiernach kann eine Gemeinde aus den 
neuen Ländern ein vor Außerkrafttreten von § 246 a 
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Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 und Nr. 3 BauGB durch einen Auf-
stellungsbeschluß eingeleitetes Verfahren nach den 
bisher geltenden Rechtsvorschriften abschließen. Die 
Gemeinde kann damit ihren Teil-Flächennutzungs-
plan oder einen vorzeitigen Bebauungsplan auch 
über den 31. Dezember 1997 hinaus fertigstellen. 

Zu Nummer 59 (Artikel 1 Nr. 85 b) - § 245 b Satz 2 
BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß in Satz 2 das Wort  „Landesbehörde" durch das 
Wort  „Stelle" ersetzt wird und - in Übereinstimmung 
mit dem Vorschlag - die Wörter „und Landespla-
nung" gestrichen werden. 

Nummer 85 b) des Regierungsentwurfs hat dann fol-
genden Wortlaut: 

,b) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für einen Antrag der für 
Raumordnung zuständigen Stelle, wenn diese 
die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Zielen der Raumordnung zu Windenergieanla-
gen eingeleitet hat."  ' 

Dem Anliegen des Bundesrates, daß die Regelung 
auch für Behörden, die keine Landesbehörden sind, 
gelten soll, wird damit Rechnung getragen. Darüber 
hinaus wird klargestellt, daß die Träger der Regional-
planung auch unabhängig von der Behördeneigen-
schaft antragsbefugt sein sollen. 

Zu Nummer 60 (Artikel 1 Nr. 86c) - § 246 Abs... . 
- neu - BauGB 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Vorschlag des Bundesrates entspricht nicht dem 
Anliegen der Bundesregierung, die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung im Recht der Bauleitpla-
nung fortzuentwickeln. Insoweit wird auf die Äuße-
rung zur Ablehnung des Vorschlags Nummer 6 des 
Bundesrates Bezug genommen. 

Zu Nummer 61 (Artikel 2 - § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 3 
und Nr. 12 Satz 4 - neu - ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Erfordernisse eines integ rierten Verkehrssystems 
sowie die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Personennahverkehrs durch Ausgestaltung von Ver-
kehrsverbänden und durch die Schaffung leistungs-
fähiger Schnittstellen berühren in erster Linie die 
verdichteten Räume; Aussagen zu diesen Belangen 
sollten daher entsprechend dem Gesetzentwurf in § 2 
Abs. 2 Nr. 5 E-ROG enthalten sein. Die generelle 
Festlegung eines Vorrangs des Ausbaus der Ver-
kehrsinfrastruktur vor einem Neubau ist nicht gebo-
ten, da eine solche Entscheidung auch unter Umwelt-
gesichtspunkten jeweils nur im Einzelfall getroffen 
werden kann. 

Zu Nummer 62 (Artikel 2 - § 2 Abs. 2 Nr. 9 
Satz 1 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Den Wechselwirkungen von Siedlungs- und Wi rt
-schaftsstruktur wird bereits durch das Zusammenwir-

ken der Grundsätze in den Nummern 2 und 9 hinrei-
chend Rechnung getragen. 

Zu Nummer 63 (Artikel 2 - § 2 Abs. 2 Nr. 11 
Satz 1 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Inhaltlich stimmt die Bundesregierung dem Anliegen 
des Bundesrates zu. Sie ist allerdings der Auffassung, 
daß die vorgeschlagene Ergänzung des Grundsatzes 
Nummer 11 nicht erforderlich ist, da eine räumliche 
Steuerung des Wohnbedarfs vorrangig in den Zen-
tralen Orten bereits durch die Grundsätze in den 
Nummern 2 und 5, die eine Konzentration der Sied-
lungsentwicklung in den Zentralen Orten zum Ge-
genstand haben, erfolgt. 

Zu Nummer 64 (Artikel 2 - § 2 Abs. 2 Nr. 12 ROG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 65 (Artikel 2 - § 3 Nr. 5, 7 und 7 a - neu -
und § 4 ROG) 

Zum Vorschlag wird die Bundesregierung im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren Stellung nehmen, da er 
im Hinblick auf seine Reichweite und die vorge-
sehene Änderung des § 38 BauGB (Artikel 1 Nr. 30) 
weiterer Prüfung bedarf. 

Zu Nummer 66 (Artikel 2 - § 5 und § 19 Abs. 4 Nr. 01 
- neu - ROG) 

Dem Vorschlag wird teilweise zugestimmt. 

Dem Vorschlag zu Absatz 1 in den eckigen Klam-
mern wird mit der Maßgabe zugestimmt, daß der Zu-
satz „(Artikel 85 des Grundgesetzes)" entfällt, da die 
Regelung aus sich heraus verständlich ist. 

Der Einleitungssatz von § 5 Abs. 1 ROG des Regie-
rungsentwurfs hat dann bis zu den Nummern im Text 
folgenden Wortlaut: 

„ (1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen von öffentlichen Stellen des Bundes, von an-
deren öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes 
tätig sind, sowie von juristischen Personen des Privat-
rechts nach § 4 Abs. 3, die für den Bund öffentliche 
Aufgaben durchführen,". 

Darüber hinaus wird dem Vorschlag nicht zuge-
stimmt. Für die im Gesetz genannten Fälle besteht 
ein gesamtstaatliches Interesse, daß sich der Bund 
hinsichtlich ihm übertragener Verwaltungsaufgaben 
von Zielen der Raumordnung durch Widerspruch be-
freien kann. Dessen Verrechtlichung mit förmlichem 
Widerspruchsverfahren und anschließender Klage 
würde die Verfahren verlängern und könnte zur Ver-
zögerung von wichtigen Infrastrukturvorhaben füh- 
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ren. Im übrigen entspricht die vorgesehene Regelung 
in ihrer Konzeption § 7 BauGB. 

Zu Nummer 67 (Artikel 2 - § 6 Satz 2 - neu - ROG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 68 (Artikel 2 - § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 ROG) 

Dem Vorschlag wird insoweit zugestimmt, als der 
Eingangssatz in § 7 Abs. 2 E-ROG. wie folgt gefaßt 
wird: 

„Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur 
Raumstruktur enthalten, insbesondere zu:". 

Im übrigen wird dem Vorschlag nicht zugestimmt. 

Durch die Neufassung des Einleitungssatzes wird 
klargestellt, daß entsprechend § 2 Abs. 2 Nr. 1 E-ROG 
auch hinsichtlich der Festlegungen in den Raumord-
nungsplänen die Raumstruktur als der Oberbegriff 
zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur verstan-
den wird (vgl. die Begründung des Regierungsent-
wurfs zu Artikel 2 § 2, Seiten 79, 80). 

Zu Nummer 69 (Artikel 2 - § 7 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Im Rahmen der Regelungen zur Integration der Fach-
planungen in die Raumordnungspläne stellt die Vor-
schrift für das Bundesrecht klar, daß Raumordnungs-
pläne auch die Funktion von Landschaftsprogram-
men und Landschaftsrahmenplänen übernehmen 
können. Es steht im gesetzgeberischen Ermessen der 
Länder, von dieser verfahrensvereinfachenden Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen. 

Zu Nummer 70 (Artikel 2 - § 7 Abs. 7 ROG) 

Dem Vorschlag zu a) wird mit der Maßgabe zuge-
stimmt, daß im Satz 2 zur Klarstellung die Wörter 
„von Bedeutung" und „erkennbar" gegeneinander 
ausgetauscht werden. 

§ 7 Abs. 7 Satz 1 und 2 ROG des Regierungsentwurfs 
hat dann folgenden Wortlaut: 

„(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne 
ist vorzusehen, daß die Grundsätze der Raumord-
nung gegeneinander und untereinander abzuwägen 
sind. Sonstige öffentliche Belange sowie p rivate 
Belange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, 
soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkenn-
bar und von Bedeutung sind." 

Dem Vorschlag zu b) wird nicht zugestimmt. 

Durch die Regelung soll sichergestellt werden, daß 
- ähnlich wie für die Bauleitpläne nach § 1 a Abs. 4 
BauGB des Regierungsentwurfs - den Belangen der 
genannten Richtlinien bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen Rechnung getragen wird. Auf die 
Äußerung der Bundesregierung zum Vorschlag 
Nummer 8 des Bundesrates (Artikel 1 Nr. 2 - § 1 a 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB) wird hingewiesen. 

Zu Nummer 71 (Artikel 2 - § 9 Abs. 6 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die in § 9 Abs. 6 E-ROG vorgesehene Regelung, 
nach der in verdichteten Räumen der Regionalplan 
zugleich die Funktion eines gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans und umgekehrt der gemeinsame Flä-
chennutzungsplan zugleich die Funktion eines Re-
gionalplans übernehmen kann, stellt einen wesent-
lichen Beitrag zur Rechts- und Verwaltungsvereinf a-
chung dar, da zwei institutionell und verfahrens-
mäßig getrennte Planungen zu einer Planung zusam-
mengeführt werden können. Befürchtungen, die 
Regelung führe zu einem Bedeutungsverlust der 
einen oder anderen Planart, sind nicht berechtigt, da 
die materiellen und verfahrensrechtlichen Anforde-
rungen sowohl des Baugesetzbuchs als auch des 
Raumordnungsrechts eingehalten werden müssen. 
Bei der vorgesehenen Regelung handelt es sich um 
eine Rahmenvorschrift mit Experimentiercharakter, 
die von den Ländern ausgestaltet werden kann. 

Zu Nummer 72 (Artikel 2 - § 11 Satz 1 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Bei einem Zielabweichungsverfahren soll aus Grün-
den der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 
- ebenso wie bei der Befreiungsregelung nach § 31 
Abs. 2 BauGB des Regierungsentwurfs (Artikel 1 
Nr. 25) - nicht auf den Einzelfall abgestellt werden. 
Wie bei einer Befreiung ist auch ein Zielabwei-
chungsverfahren nur aus Anlaß eines konkreten 
Sachverhalts mit Entscheidungsbedarf geboten. 

Zu Nummer 73 (Artikel 2 - § 12 Abs. 2 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Bei raumbedeutsamen Maßnahmen einzelner bedarf 
es keiner unbefristeten Untersagungsmöglichkeit, da 
über die Rechtserheblichkeit des raumordnerischen 
Ziels im Genehmigungsverfahren für die Maßnahme 
zu entscheiden ist. 

Zu Nummer 74 (Artikel 2 - § 12 Abs. 4 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Regelung, daß die Höchstdauer der bef risteten 
Untersagung zwei Jahre nicht überschreiten darf, 
entspricht § 7 Abs. 3 ROG. Fälle, in denen diese Frist 
nicht ausgereicht hätte, sind nicht bekanntgewor-
den. 

Zu Nummer 75 (Artikel 2 - § 13 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das im Gesetzentwurf vorgesehene Planungsgebot 
unterscheidet - anders als der Vorschlag des Bun-
desrates - zwischen einem Anpassungs- und einem 
Erstplanungsgebot. Die Voraussetzungen für den Er-
laß beider Gebote sind im Gesetzentwurf einengend 
und differenzierend ausgestaltet. Der Gesetzentwurf 
trägt damit der gemeindlichen Planungshoheit in 
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höherem Maße Rechnung als der Vorschlag des Bun-
desrates. 

Zu Nummer 76 (Artikel 2 - § 15 Abs. 2 Nr. 2 ROG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 77 (Artikel 2 - § 15 Abs. 4 Satz 2 ROG) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß der Zusatz „(Artikel 85 des Grundgesetzes)" ent-
fällt, da die Regelung aus sich heraus verständlich 
ist. 

§ 15 Abs. 4 Satz 2 ROG des Regierungsentwurfs hat 
dann folgenden Wortlaut: 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen des Bundes, von anderen 
öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig 
sind, sowie von juristischen Personen des Privat-
rechts nach § 5 Abs. 1 ist vorzusehen, daß im Beneh-
men mit der zuständigen Stelle oder juristischen 
Person über die Einleitung eines Raumordnungsver-
fahrens zu entscheiden ist." 

Zu Nummer 78 (Artikel 2 - § 16 ROG) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß Satz 2 entfällt. 

§ 16 ROG hat dann folgenden Wortlaut: 

„§ 16 
Grenzüberschreitende Abstimmung 

von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, 
die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten 
haben können, sind mit den betroffenen Nachbar-
staaten nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit abzustimmen. " 

Als Folgeänderung sind in Artikel 2 in der Inhalts-
übersicht zu § 16 die Wörter „Grenzüberschreitende 
Unterrichtung und Abstimmung" durch die Wörter 
„Grenzüberschreitende Abstimmung von raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen" zu erset-
zen. 

Die in Satz 2 vorgeschlagene Regelung zur grenz-
überschreitenden Unterrichtung der Träger öffent-
licher Belange wird als nicht erforderlich angesehen, 
da der Gesetzentwurf auch im nationalen Geltungs-
bereich - § 7 E-ROG - hierzu keine Regelung trifft. 

Zu Nummer 79 (Artikel 2 - § 21 ROG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Raumordnungsberichte sollen künftig nicht mehr 
von der Bundesregierung, sondern von der Bundes-
forschungsanstalt für Landeskunde und Raumord-
nung erstellt und von dem für Raumordnung zustän-
digen Bundesministerium mit einer politischen Be-
wertung über das Bundeskabinett dem Deutschen 
Bundestag vorgelegt werden. Damit soll stärker als 
bisher zwischen der Darstellung der räumlichen Ent-
wicklungen und ihrer politischen Bewe rtung unter

-

schieden werden. Die in regelmäßigen Abständen 
vorgesehene Berichterstattungspflicht ermöglicht 
eine Berichtsvorlage nach den jeweils bestehenden 
Erfordernissen. 

Zu Nummer 80 (Artikel 2 - Raumordnungsgesetz 
allgemein) 

Die Regelungen halten sich insgesamt innerhalb der 
nach Artikel 75 Abs. 1 Nr. 4 GG dem Bundesgesetz-
geber zugewiesenen Rahmenkompetenz. So ist ins-
besondere den §§ 7 und 9 ROG die Regelung des § 6 
ROG vorgeschaltet, woraus sich der Rahmencharak-
ter eindeutig ergibt. Die Bundesregierung hat aus-
führlich dargelegt und begründet, daß die vorge-
sehenen Regelungen durch die Inanspruchnahme 
der Rahmenkompetenz des Bundes gedeckt sind 
(vgl. den Allgemeinen Teil der Begründung des 
Regierungsentwurfs - A I Nr. 2 c) und d)). Auch der 
Rechtsausschuß des Bundesrates hat sich dieser Auf-
fassung angeschlossen. 

Zu Nummer 81 (Artikel 3 - Änderung der 
Baunutzungsverordnung) 

Den Vorschlägen wird nicht zugestimmt. 

Die von der Zweiten VN-Konferenz über mensch-
liche Siedlungen (HABITAT II) im Juni 1996 in Istan-
bul beschlossene HABITAT-Agenda enthält Leit-
linien für eine nachhaltige Entwicklung, zu denen 
sich auch die Bundesrepublik Deutschland verpflich-
tet hat. Dies erfordert eine entsprechende Konkreti-
sierung der städtebaulichen Ziele des Bundes. 

Auf die Planungshoheit der Kommunen ist dabei be-
sonders Rücksicht zu nehmen. Es ist auch zu beach-
ten, daß sowohl Nachhaltigkeit - wie auch die Pla-
nung selbst - verschiedenen ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Ansprüchen gerecht werden 
muß. Mit den vorgeschlagenen Änderungen sollen 
daher nur entsprechend behutsame Änderungen vor-
genommen werden. Der Regierungsentwurf konzen-
triert sich darauf, eine flexiblere Anwendung der 
Baunutzungsverordnung zu ermöglichen und er-
leichterte Bedingungen für eine stärkere Nutzungs-
mischung zu schaffen. 

Zu Nummer 82 (Artikel 7 - Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auf die von der Bundesregierung beabsichtigte 
Fortentwicklung der Eingriffsregelung durch § 1 a 
BauGB unmittelbar im Recht der Bauleitplanung 
wird Bezug genommen (vgl. die Äußerung der Bun-
desregierung zum Vorschlag Nummer 6 des Bundes-
rates). 

Gegen Bebauungspläne mit mehreren, räumlich ge-
trennten Teilbereichen bestehen bauplanungsrecht-
liche Bedenken. Das Baugesetzbuch geht von einem 
planerischen Leitbild aus, nach welchem die durch 
eine Bauleitplanung ausgelösten Fragen und Folgen 
in einem Plan mit einheitlichem Plangebiet zu regeln 
sind. Eine spezielle Erlaubnis, hiervon abzuweichen, 
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birgt die Gefahr in sich, daß auch in anderen Konstel-
lationen Bebauungspläne in mehrere Teilbereiche 
aufgespalten werden. Eine Zersplitterung der Bau-
leitplanung und damit ein Verlust an  Integrations-
fähigkeit der Gesamtplanung wäre zu befürchten. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß das mit 
dem Vorschlag des Bundesrates verfolgte Anliegen 
nicht nur punktuell gelöst werden kann, sondern 
- wie mit dem Regierungsentwurf vorgelegt - in ein 
planerisches Gesamtkonzept eingebunden werden 
muß. Dabei ist angesichts der auch von der Bundes-
regierung beabsichtigten zusätzlichen Möglichkeit 
einer räumlichen Trennung dieser Flächen insbe-
sondere die rechtsschutzsichere Abrechnung der 
Vorausleistungen der Gemeinden für den natur-
schutzrechtlichen Ausgleich gegenüber den begün-
stigten Vorhabenträgern oder Grundstückseigen-
tümern durch flankierende gesetzliche Regelungen 
im Baugesetzbuch sicherzustellen. 

Zu Nummer 83 (Artikel 8 Nr. 1- § 2 Abs. 3 Nr. 3 
und 4 UVPG) 

Das Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung 
wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft 
(vgl. die entsprechende Äußerung der Bundesregie-
rung zum Vorschlag Nummer 7 des Bundesrates). 

Zu Nummer 84 (Artikel 8 Nr. 2 c) - neu - § 17 UVPG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 85 (Artikel 8 Nr. 3 - Anlage zu § 3 Nr. 4 
UVPG) 

Dem Vorschlag wird mit der redaktionellen Maßgabe 
zugestimmt, daß die Nummer 3 in Artikel 8 wie folgt 
gefaßt wird: 

,3. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) In der Nummer 4 werden die Wörter „§ 7 Abs. 2 
des Abfallgesetzes" durch die Wörter „§ 31 
Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes" ersetzt. 

b) Nach Nummer 17 werden der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 18 angefügt: 

„ 18. Errichtung von Einkaufszentren, groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben und 

sonstigen großflächigen Handelsbetrie-
ben im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der 
Baunutzungsverordnung ab einer Ge-
schoßfläche von 5 000 m2, für die Bebau-
ungspläne aufgestellt werden. " ' 

Zu Nummer 86 (Artikel 9 - § 47 Abs. 2 VwGO) 

Die Bundesregierung hält eine Ergänzung des § 47 
Abs. 2 VwGO, die eine Hemmung der Antragsfrist 
während des ergänzenden Verfahrens bewirkt, für 
nicht erforderlich. Führt die Körperschaft, die die 
streitige Rechtsvorschrift erlassen hat, ein ergänzen-
des Verfahren durch, so kann die ergänzende Norm-
setzung ihrerseits Gegenstand eines neuen Normen-
kontrollverfahrens werden, für das die zweijährige 
Antragsfrist erneut anläuft. 

Zu Nummer 87 (Artikel 9 - § 47 Abs. 6 Satz 5 - neu  - 
 VwGO)  

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß dem geltenden § 47 Abs. 6 VwGO, der infolge 
des Sechsten Gesetzes zur Änderung der Verwal-
tungsgerichtsordnung ab dem 1. Januar 1997 zu 
Absatz 5 wird, folgender Satz angefügt wird: 

„Können festgestellte Mängel einer Satzung oder ei-
ner Rechtsverordnung, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs erlassen worden sind, durch ein er-
gänzendes Verfahren im Sinne des § 215 a des Bau-
gesetzbuchs behoben werden, so erklärt das Ober-
verwaltungsgericht die Satzung oder Rechtsverord-
nung bis zur Behebung der Mängel für nicht wirk-
sam; Satz 2 zweiter Halbsatz ist entsprechend anzu-
wenden." 

Zu Nummer 88 (Artikel 9 a - neu - Änderung des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes) 

Die Bundesregierung beabsichtigt, diese und andere 
Änderungen im Rahmen eines Vermögensrechts-
Maßnahmen-Gesetzes zu verwirklichen und hat 
deshalb davon abgesehen, Änderungen des Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetzes in den Entwurf 
eines Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 einzu-
stellen. 






